
Stand: 07.12.2025 16:05:21

Vorgangsmappe für die Drucksache 15/771

"Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 15/771 vom 20.04.2004

2. Plenarprotokoll Nr. 14 vom 22.04.2004

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 15/1113 des HA vom 27.05.2004

4. Beschluss des Plenums 15/1185 vom 17.06.2004

5. Plenarprotokoll Nr. 18 vom 17.06.2004

6. Gesetz- und Verordnungsblatt vom 30.06.2004



Bayerischer Landtag 
15. Wahlperiode Drucksache 15/771 
 20.04.2004 

 

Gesetzentwurf 
der Abgeordneten  
Joachim Herrmann und Fraktion CSU, 
Franz Maget und Fraktion SPD, 
Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr und 
Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

A) Problem 

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung, hieraus resultierende 
längere Versorgungslaufzeiten und wachsende Finanzierungsprobleme der 
Alterssicherungssysteme sollen auch bei der Altersversorgung für die ehema-
ligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen weitere 
Einschnitte vorgenommen werden. 

Zudem ist innerhalb des ersten Halbjahres nach der konstituierenden Sitzung 
über die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung mit Wirkung für die ge-
samte Wahlperiode zu entscheiden (Art. 5 Abs. 5 BayAbgG). 

Weiter sind im Bayerischen Abgeordnetengesetz Anpassungen an andere 
Rechtsänderungen und Klarstellungen vorzunehmen. 

 

B) Lösung 

Bei der Altersversorgung für die ehemaligen Mitglieder des Bayerischen 
Landtags und ihre Hinterbliebenen ist wie bei anderen Alterssicherungssys-
temen den durch die demografische Entwicklung bedingten höheren Versor-
gungslaufzeiten und dem wachsenden Finanzierungsaufwand Rechnung zu 
tragen.  

Aus diesen Gründen wurde die Abgeordnetenaltersversorgung ab 1. Juli 2003 
in Übertragung von entsprechenden Änderungen des Rentenniveaus und der 
Beamtenpensionen abgesenkt (Gesetz vom 9. Juni 2003, GVBl S. 360). Im 
Ergebnis ermäßigen sich nach acht Anpassungsschritten die Mindestalters-
entschädigung von 35 v.H. auf 33,5 v.H. und die Höchstaltersentschädigung 
von 75 v.H. auf 71,75 v.H. der Entschädigung. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat weitere Einschnitte bei der Altersversor-
gung der ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihrer Hinter-
bliebenen zum Ziel. 

Zum einen werden künftig längere Mitgliedschaftszeiten im Bayerischen 
Landtag vorausgesetzt, um die Mindestaltersentschädigung zu erreichen. Der 
Anspruch auf die Mindestaltersentschädigung ist künftig erst bei zehn Mit-
gliedschaftsjahren gegeben (bisher: acht Mitgliedschaftsjahre). Sie beträgt 
33,5 v.H. der Entschädigung (Höhe der Altersentschädigung bei zehn Mit-
gliedschaftsjahren bisher: 41,15 v.H. der Entschädigung). Das weitere An-
wachsen der Altersversorgung bei mehr als zehn Mitgliedschaftsjahren wird 
entsprechend hinausgeschoben. Die Höchstversorgung von 71,75 v.H. der 
Entschädigung wird erst nach 20 Mitgliedschaftsjahren erlangt (statt nach 18 
Jahren). 
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Zum anderen wird der Bezugszeitpunkt der Altersentschädigung der Regelal-
tersgrenze von gesetzlicher Rentenversicherung und Beamtenversorgung 
angenähert. Dazu wird bestimmt, dass bei zehn Mitgliedschaftsjahren  
(= Mindestaltersentschädigung) der Anspruch auf Altersentschädigung mit 
dem 65. Lebensjahr gegeben ist (das 65. Lebensjahr war bisher nach acht 
Mitgliedschaftsjahren der Bezugszeitpunkt; bei zehn Mitgliedschaftsjahren 
war es das 64. Lebensjahr). Mit jedem Mitgliedschaftsjahr über zehn Jahre 
hinaus entsteht der Anspruch auf Altersentschädigung ein halbes Lebensjahr 
früher (bisher: für jedes über acht Jahre hinausgehende Jahr bis zum 18. Mit-
gliedschaftsjahr ein Jahr früher). Die Vollendung des 60. Lebensjahres ist 
künftig der frühestmögliche Zeitpunkt für den Bezug der Altersentschädi-
gung, der erst bei 20 Mitgliedschaftsjahren erreicht wird (bisher: das 55. Le-
bensjahr bei 18 Mitgliedschaftsjahren). 

Nach Art. 5 Abs. 5 BayAbgG ist innerhalb des ersten Halbjahres nach der 
konstituierenden Sitzung über die Anpassung der Abgeordnetenentschädi-
gung mit Wirkung für die gesamte Wahlperiode zu entscheiden. Die in den 
beiden letzten Wahlperioden geltende Regelung, bei der die Anpassung der 
Abgeordnetenentschädigung entsprechend der allgemeinen Einkommensent-
wicklung vorgenommen wurde, soll auch in der 15. Legislaturperiode fortge-
führt werden. Damit werden jeweils zugleich die Versorgungsbezüge ange-
glichen.  

Weiter werden einige Klarstellungen sowie Anpassungen an andere Rechts-
änderungen vorgenommen. 

Die unabhängige Diätenkommission hat den Änderungen zugestimmt.  

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Indexierungsbedingte Mehrkosten. 
 



Bayerischer Landtag 
15. Wahlperiode Drucksache 15/771  
 20.04.2004 
 

Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

 

§ 1 

 

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des 
Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeordnetengesetz) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. März 1996 
(GVBl S. 82, BayRS 1100-1-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Juni 2003 (GVBl S. 360), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift zu Art. 6 erhält folgende Fassung: 

 „Art. 6 Mandatsausstattung, Kostenpauschale“ 

b) Der bisher aufgehobene Art. 8 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Art. 8 Arbeits-, Dienst- und Werkverträge zur Un-
terstützung der parlamentarischen Arbeit“ 

c) In der Überschrift zu Art. 9 werden die Worte „und 
nach Art. 8“ eingefügt. 

d) Die Überschrift zum Dritten Teil, 3. Abschnitt und 
zu Art. 20 wird wie folgt gefasst: 

 „Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Pflege- 
und Geburtsfällen, Unterstützungen 
 Art. 20 Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen“ 

e) Es wird folgender Art. 43 c eingefügt: 

 „Art. 43 c Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli 
2004 geänderten Altersentschädigung und Hinter-
bliebenenversorgung“ 

2. In Art. 4 a Abs. 2 werden in Nr. 1 die Worte „die in das 
Handbuch des Bayerischen Landtags aufzunehmen 
sind“ durch die Worte „die zu veröffentlichen sind“ er-
setzt. 

3. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 „2Sie beträgt je Monat 5.990 Euro.“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „1. Juli 1999, 
1. Juli 2000, 1. Juli 2001, 1. Juli 2002 und zum 
1. Juli 2003“ durch die Worte „1. Juli 2005, 
1. Juli 2006, 1. Juli 2007 und zum 1. Juli 
2008“ ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Maßstab für die Anpassung ist die Verände-
rung einer gewogenen Maßzahl der Einkom-
mensentwicklung in Bayern, die sich zusam-
mensetzt aus 

1. dem Index der durchschnittlichen Brutto-
monatsverdienste der Arbeiter im pro-
duzierenden Gewerbe mit einem Anteil 
von 36,8 v.H., 

2. dem Monatslohn eines Arbeiters der End-
stufe der Lohngruppe 5 (ohne Kinder) 
nach dem Manteltarifvertrag für Arbeite-
rinnen und Arbeiter des Bundes und der 
Länder mit einem Anteil von 2,5 v.H.,  

3. dem Index der durchschnittlichen Brutto-
monatsverdienste der Angestellten im pro-
duzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und 
Versicherungsgewerbe mit einem Anteil 
von 46,7 v.H., 

4. der Bruttomonatsvergütung eines verheira-
teten Angestellten (ohne Kinder) der Ver-
gütungsgruppe III des Bundes-Angestell-
tentarifvertrags (Vergütung der Länder) in 
der höchsten Lebensaltersstufe mit einem 
Anteil von 6,7 v.H.,  

5. den Bruttomonatsbezügen eines verheira-
teten Beamten (ohne Kinder) der Be-
soldungsgruppe A 12 in der höchsten Stufe 
mit einem Anteil von 6,3 v.H..“ 

cc) In Satz 3 werden die Worte „1. März 1999, 
1. März 2000, 1. März 2001, 1. März 2002 und 
1. März 2003“ durch die Worte „1. März eines 
Jahres“ ersetzt. 

4. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

 „Art. 6 Mandatsausstattung, Kostenpauschale“ 

b) In den Abs. 1 und 3 wird das Wort „Amtsausstat-
tung“ durch das Wort „Mandatsausstattung“ er-
setzt.  
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c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird „4.711 Deutsche Mark“ durch 
„2.760 Euro“ ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Die Kostenpauschale wird jeweils zum 1. Ju-
li eines Jahres an die Entwicklung des Ver-
braucherpreisindexes für Bayern angepasst, die 
vom Juli des abgelaufenen Jahres gegenüber 
dem Juli des vorangegangenen Jahres eingetre-
ten ist.“ 

d) Abs. 7 wird gestrichen. 

5. Art. 8 erhält folgende Fassung: 

„Art. 8 Arbeits-, Dienst- und Werkverträge  
zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit 

(1) 1Auf Antrag werden einem Mitglied des Bayeri-
schen Landtags zur Unterstützung seiner parlamentari-
schen Arbeit Kosten für Arbeits-, Dienst- und Werkver-
träge in dem im Haushaltsgesetz vorgesehenen Umfang 
gegen Nachweis erstattet. 2Nicht erstattungsfähig sind 
Kosten für Verträge mit Personen, die mit dem Mit-
glied des Landtags verheiratet, oder im ersten Grad 
verwandt oder im ersten Grad verschwägert sind. 
3Nicht erstattungsfähig sind auch Kosten für Berater-
verträge, die keine konkreten Leistungen zum Vertrags-
inhalt haben. 

(2) 1Der Erstattungsanspruch besteht in der beantragten 
Höhe ab dem Ersten des Monats, in dem der Antrag ge-
stellt wird, frühestens ab Erwerb der Rechtsstellung als 
Mitglied des Bayerischen Landtags. 2Beim Ausschei-
den aus dem Landtag werden Kosten bis zum Ende des 
fünften Monats nach dem Ausscheiden erstattet. 

(3) Es werden monatliche Vorauszahlungen an das Mit-
glied des Bayerischen Landtags geleistet. 

(4) Bis spätestens 15. Februar ist für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr durch Rechnungslegung der Nach-
weis über die zweckbestimmte Verwendung der Vor-
auszahlungen zu führen.  

(5) 1Nicht im Sinne der gesetzlichen Zweckbestim-
mung in Anspruch genommene Vorauszahlungen sind 
zurückzuerstatten. 2Das Gleiche gilt, wenn für das vo-
rangegangene Kalenderjahr bis zum 30. April des Fol-
gejahres kein oder ein unzureichender Nachweis über 
die Verwendung im Sinne der gesetzlichen Zweckbe-
stimmung erbracht wurde. 3Zugleich sind künftige 
Vorauszahlungen auszusetzen. 4Nach Vorlage der ent-
sprechenden Verwendungsnachweise können in diesem 
Fall Leistungen auch rückwirkend gewährt werden.  

(6) Wird bis Ende des Folgejahres kein oder ein unzu-
reichender Nachweis über die Verwendung im Sinne 
der gesetzlichen Zweckbestimmung erbracht, erlischt 
der Erstattungsanspruch in Höhe der nicht nachgewie-
senen Kosten.“ 

6. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „und nach 
Art. 8“ angefügt. 

b) Die Worte „nach Art. 6 Abs. 2, 4 und 7“ werden 
durch die Worte „nach Art. 6 Abs. 2 und 4 sowie 
nach Art. 8“ ersetzt. 

7. Art. 12 erhält folgende Fassung: 

„1Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält nach 
seinem Ausscheiden eine Altersentschädigung, wenn es 
das 65. Lebensjahr vollendet und dem Bayerischen 
Landtag zehn Jahre angehört hat. 2Mit jedem weiteren 
Jahr bis zum 20. Jahr der Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Landtag entsteht der Anspruch auf Altersent-
schädigung ein halbes Lebensjahr früher. 3Art. 11 
Abs. 1 letzter Satz gilt entsprechend.“ 

8. In Art. 13 werden in Satz 1 das Wort „acht“ durch das 
Wort „zehn“ und die Zahl „18“ durch die Zahl „20“ er-
setzt. 

9. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 „3Bei der Entscheidung über Anträge nach den 
Abs. 1 und 2 ist ein amtsärztliches Gutachten der 
medizinischen Untersuchungsstelle der örtlich zu-
ständigen Regierung einzuholen.“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 4 angefügt: 

 „(4) 1Die Altersentschädigung nach Abs. 1 Satz 1 
und nach Abs. 2 vermindert sich um 3,6 v.H. für 
jedes Jahr, um das sie vor Beginn des Monats der 
Vollendung des 63. Lebensjahres, bei mindestens 
13-jähriger Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag 
vor Beginn des Monats der Vollendung des 60. Le-
bensjahres bezogen wird. 2Die Minderung darf 
10,8 v.H. nicht übersteigen.“ 

10. Die Überschrift zum Dritten Teil, 3. Abschnitt wird 
wie folgt geändert: 

„3. Abschnitt. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen, Unterstützungen“ 

11. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

 „Art. 20 Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen“ 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Krankheits-, Pfle-
ge-, Geburts- und Todesfällen“ durch die Wor-
te „Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen“ er-
setzt.  

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

cc) Satz 3 wird Satz 2. 
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c) Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut: 

„Der Anspruch auf den Zuschuss zu den Kranken-
versicherungsbeiträgen nach Abs. 3 schließt bei 
den Mitgliedern des Bayerischen Landtags ein den 
Anspruch auf einen Zuschuss in Höhe der Hälfte 
des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversiche-
rungsbeitrags, höchstens jedoch die Hälfte des 
Höchstbetrags der sozialen Pflegeversicherung.“ 

12. In Art. 22 Abs. 7 werden die Worte „nach dem Gesetz 
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwen-
dung“ durch die Worte „nach dem Sonderzahlungsge-
setz des Bundes oder eines Landes“ ersetzt. 

13. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Art. 5, 6 Abs. 
1 bis 5 und 7 und in Art. 20“ durch die Worte „Art. 
5, Art. 6 Abs. 1 bis 5, Art. 8 und Art. 20“ ersetzt. 

b) In Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „6 Abs. 2 und 
7“ durch die Worte „6 Abs. 2, 8“ ersetzt. 

14. In Art. 25 werden die Worte „Art. 6 Abs. 2, 6 und 7“ 
durch die Worte „Art. 6 Abs. 2 und 6, Art. 8“ ersetzt. 

15. In Art. 26  Satz 1 werden die Worte „Aufwandsent-
schädigung nach Art. 6“ durch die Worte „Kostenpau-
schale nach Art. 6 Abs. 2“ ersetzt. 

16. Nach Art. 43 b wird folgender Art. 43 c eingefügt:  

„Art. 43 c Übergangsregelungen zu der ab  
1. Juli 2004 geänderten Altersentschädigung  

und Hinterbliebenenversorgung 

„(1) 1Versorgungsansprüche, die vor dem 1. Juli 2004 
entstanden sind, richten sich nach dem bis zum 30. Juni 
2004 geltenden Recht. 2Art. 43 b bleibt unberührt. 

(2) 1Wurde vor dem 1. Juli 2004 eine Anwartschaft auf 
eine Altersentschädigung nach den Art. 12 bis 14 er-
worben, so bestimmt sich der Versorgungsanspruch 
nach dem bis 30. Juni 2004 geltenden Recht. 2Art. 43 b 
bleibt unberührt. 

(3) Die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen 
nach Art. 18 sind hinsichtlich der Anwendung von bis-
herigem und neuem Recht abhängig von dem Anspruch 
oder der Anwartschaft auf Altersentschädigung des 
Verstorbenen im Zeitpunkt seines Todes.“ 

 
§ 2 

Die Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen 
Landtags vom 9. Dezember 1993 (GVBl. 1994 S. 15) wer-
den wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt I werden die Worte „zur Aufnahme in das 
Handbuch des Landtags“ durch die Worte „zur Veröf-
fentlichung“ ersetzt.  

2. Abschnitt II Nr. 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Nr. 1 Satz 1 werden die Worte „im Handbuch“ 
durch die Worte „nach Abschnitt I Nr. 1“ ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird „20.000 Deutsche Mark“ durch 
„10.000 Euro“ ersetzt. 

 
§ 3 

 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2004 in Kraft. 

 

 

 
Begründung: 

 

I. Allgemeines 

1. Bei der Altersversorgung für die ehemaligen Mitglieder des 
Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen ist wie bei 
anderen Alterssicherungssystemen den durch die demografi-
sche Entwicklung bedingten höheren Versorgungslaufzeiten 
und dem wachsenden Finanzierungsaufwand Rechnung zu 
tragen.  

Aus diesen Gründen wurde die Abgeordnetenaltersversor-
gung ab 1. Juli 2003 in Übertragung von entsprechenden Än-
derungen des Rentenniveaus und der Beamtenpensionen ab-
gesenkt (Gesetz vom 9. Juni 2003, GVBl S. 360). Im Ergeb-
nis ermäßigen sich nach acht Anpassungsschritten die Min-
destaltersentschädigung von 35 v.H. auf 33,5 v.H. und die 
Höchstaltersentschädigung von 75 v.H. auf 71,75 v.H. der 
Entschädigung. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat weitere Einschnitte bei 
der Altersversorgung der ehemaligen Mitglieder des Bayeri-
schen Landtags und ihrer Hinterbliebenen zum Ziel. 

Zum einen werden künftig längere Mitgliedschaftszeiten im 
Bayerischen Landtag vorausgesetzt, um die Mindestaltersent-
schädigung zu erreichen. Der Anspruch auf die Mindestal-
tersentschädigung ist künftig erst bei zehn Mitgliedschaftsjah-
ren gegeben (bisher: acht Mitgliedschaftsjahre). Sie beträgt 
33,5 v.H. der Entschädigung (Höhe der Altersentschädigung 
bei zehn Mitgliedschaftsjahren bisher: 41,15 v.H. der Ent-
schädigung). Das weitere Anwachsen der Altersversorgung 
bei mehr als zehn Mitgliedschaftsjahren wird entsprechend 
hinausgeschoben. Die Höchstversorgung von 71,75 v.H. der 
Entschädigung wird erst nach 20 Mitgliedschaftsjahren er-
langt (statt nach 18 Jahren). 

Zum anderen wird der Bezugszeitpunkt der Altersentschädi-
gung der Regelaltersgrenze von gesetzlicher Rentenversiche-
rung und Beamtenversorgung angenähert. Dazu wird be-
stimmt, dass bei zehn Mitgliedschaftsjahren (= Mindestalters-
entschädigung) der Anspruch auf Altersentschädigung mit 
dem 65. Lebensjahr gegeben ist (das 65. Lebensjahr war bis-
her nach acht Mitgliedschaftsjahren der Bezugszeitpunkt; bei 
zehn Mitgliedschaftsjahren war es das 64. Lebensjahr). Mit 
jedem Mitgliedschaftsjahr über zehn Jahre hinaus entsteht der 
Anspruch auf Altersentschädigung ein halbes Lebensjahr frü-
her (bisher: für jedes über acht Jahre hinausgehende Jahr bis 
zum 18. Mitgliedschaftsjahr ein Jahr früher). Die Vollendung 
des 60. Lebensjahres ist künftig der frühestmögliche Zeit-
punkt für den Bezug der Altersentschädigung, der erst bei 20 
Mitgliedschaftsjahren erreicht wird (bisher: das 55. Lebens-
jahr bei 18 Mitgliedschaftsjahren). 
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2. Nach Art. 5 Abs. 5 BayAbgG ist innerhalb des ersten Halb-
jahres nach der konstituierenden Sitzung über die Anpassung 
der Abgeordnetenentschädigung mit Wirkung für die gesamte 
Wahlperiode zu entscheiden. Die in den beiden letzten Wahl-
perioden geltende Regelung, bei der die Anpassung der Ab-
geordnetenentschädigung im Rahmen der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung stattgefunden hat, soll auch in der 15. 
Legislaturperiode fortgeführt werden. Damit werden jeweils 
zugleich die Versorgungsbezüge angeglichen. 

3. Weiter werden einige Klarstellungen sowie Anpassungen an 
andere Rechtsänderungen vorgenommen. 

 

II. Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften 
 
Zu § 1 Nr. 1 
(Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht 
 
Zu § 1 Nr. 2 
(Art. 4a BayAbgG) 

Die Herausgabe des Landtagshandbuchs, in dem bislang die nach 
den Verhaltensregeln veröffentlichungspflichtigen Angaben be-
kannt gemacht wurden, wurde mit Ende der 14. Wahlperiode 
eingestellt. Ab Beginn der 15. Wahlperiode werden diese Angaben 
im Internet veröffentlicht, was einen jeweils aktuellen Veröffentli-
chungsstand ermöglicht. Dies macht eine Anpassung des Wort-
lauts des Art. 4 a BayAbgG erforderlich. 
 
Zu § 1 Nr. 3 
(Art. 5 BayAbgG) 

Der Bayerische Landtag hat nach Art. 5 Abs. 5 BayAbgG inner-
halb des ersten Halbjahres nach der konstituierenden Sitzung über 
die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung mit Wirkung für 
die gesamte Wahlperiode zu entscheiden. 

In der 13. und 14. Legislaturperiode wurde die Abgeordnetenent-
schädigung entsprechend der gesetzlichen Regelung in Art. 5 Abs. 
3 Satz 1 BayAbgG jeweils zum 1. Juli der vom Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung ermittelten Einkommensentwick-
lung vom Juli des abgelaufenen Jahres gegenüber dem Juli des 
vorangegangenen Jahres angeglichen. Maßstab für die Anpassung 
war die Veränderung der in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 BayAbgG festge-
schriebenen gewogenen Maßzahl der Einkommensentwicklung in 
Bayern. 

Diese Regelung, bei der die Anpassung der Abgeordnetenentschä-
digung – zeitversetzt um ein Jahr später – nur im Rahmen der 
allgemeinen Einkommensentwicklung stattgefunden hat, soll in 
der 15. Legislaturperiode fortgeführt werden. Damit werden je-
weils zugleich die Versorgungsbezüge angeglichen. 

Die erste Anpassung während der Wahlperiode wird zum 1. Juli 
2004 vorgenommen. Das Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung hat die hierfür maßgebliche Einkommensentwicklung 
zwischen dem 1. Juli 2002 und dem 1. Juli 2003 mit 2,2 v.H. 
beziffert. Die Entschädigung wird daher zeitversetzt um ein Jahr 
später ab 1. Juli 2004 auf 5.990 Euro angehoben. 

Zugleich werden bei der der Feststellung der Einkommensent-
wicklung zugrundezulegenden Maßzahl Veränderungen der Antei-
le der einzelnen Berufsgruppen berücksichtigt und werden einige 
Bezeichnungen aktualisiert. 

Zu § 1 Nr. 4 
(Art. 6 BayAbgG) 

Zur Überschrift und zu den Absätzen 1 und 3: 

Die redaktionellen Änderungen bei der Überschrift und in den 
Absätzen 1 und 3 sollen verdeutlichen, dass es sich bei den Leis-
tungen nach Art. 6 BayAbgG nicht um ein zusätzliches Einkom-
men handelt, sondern um eine Mandatsausstattung in Form von 
Sachleistungen in Ausübung des Mandats sowie um einen pau-
schalierten Kostenersatz für Mandatsaufwändungen. 

Zu Absatz 2: 

Die Kostenpauschale des Art. 6 Abs. 2 BayAbgG wird seit 1. Juli 
1996 jeweils zum 1. Juli eines Jahres der Preisentwicklung ange-
passt, die vom Juli des abgelaufenen Jahres gegenüber dem Juli 
des vorangegangenen Jahres eingetreten ist. Die Veränderung 
zwischen dem 1. Juli 2002 und dem 1. Juli 2003 hat das Lan-
desamt für Statistik und Datenverarbeitung mit 1,3 v.H. beziffert. 
Dementsprechend beträgt die Kostenpauschale ab 1. Juli 2004 
2.760 Euro. Die nächste Anpassung nach Absatz 2 Satz 3 erfolgt 
zum 1. Juli 2005. 

Zugleich ist der Wortlaut der Bestimmung zu aktualisieren und 
der bisherige noch in Deutscher Mark angegebene Betrag in Euro 
auszuweisen. 

Zu Absatz 7: 

Die Regelung zur Kostenerstattung für Arbeits-, Dienst- und 
Werkverträge zur Unterstützung bei der parlamentarischen Arbeit 
wird aufgrund ihres Umfangs aus Art. 6 BayAbgG herausgenom-
men und in den nicht belegten Art. 8 BayAbgG übertragen. 
 
Zu § 1 Nr. 5 und 6 
(Art. 8 und 9 BayAbgG) 

Die Kostenerstattung für Arbeits-, Dienst- und Werkverträge zur 
Unterstützung der parlamentarischen Arbeit ist wegen des Rege-
lungsumfangs nunmehr in dem bisher nicht belegten Art. 8 Bay-
AbgG ausgewiesen (bisher in Art. 6 Abs. 7 BayAbgG). Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Verständlichkeit 
wurde die Vorschrift inhaltlich neu gegliedert und redaktionell 
überarbeitet. 

Klargestellt wird, dass geleistete Vorauszahlungen zurückzufor-
dern sind, wenn für das vorangegangene Kalenderjahr bis zum 30. 
April des Folgejahres kein oder ein unzureichender Nachweis über 
die Verwendung im Sinne der gesetzlichen Zweckbestimmung 
erbracht wurde. Zugleich sind künftige Vorauszahlungen auszu-
setzen. Eine rückwirkende Wiederaufnahme der Erstattungsleis-
tungen kann nur bei Vorlage der entsprechenden Verwendungs-
nachweise für den abgelaufenen Zeitraum erfolgen (Abs. 5). 

Im Interesse einer zeitgerechten Abwicklung der Erstattungsan-
sprüche wird zudem bestimmt, dass der Erstattungsanspruch mit 
Ablauf des Folgejahres erlischt, wenn bis dahin kein Nachweis 
über die Verwendung im Sinne der gesetzlichen Zweckbestim-
mung erbracht wird. Wird nur ein Teilbetrag nachgewiesen, so 
erlischt der Erstattungsanspruch für den nicht nachgewiesenen 
Teil (Abs. 6). 

Die redaktionelle Änderung des Art. 9 BayAbgG berücksichtigt, 
dass die Kostenerstattung für Arbeits-, Dienst- und Werkverträge 
zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit nunmehr in Art. 8 
BayAbgG geregelt ist. 
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Zu § 1 Nr. 7 und 8 
(Art. 12 und 13 BayAbgG) 

Der Gesetzentwurf enthält Änderungen der in Art. 12 und 13 
BayAbgG geregelten Altersentschädigung für die ehemaligen 
Mitglieder des Bayerischen Landtags, die in gleicher Weise auch 
für die akzessorische Versorgung ihrer Hinterbliebenen maßge-
bend sind (vgl. auch oben Teil I, Allgemeines, Nr. 1). 

Hinsichtlich der in Art. 12 Satz 1 BayAbgG geregelten Mindestal-
tersentschädigung wird bestimmt, dass ein Anspruch auf Alters-
entschädigung künftig erst nach zehn Mitgliedschaftsjahren, d. h. 
nach vollen zwei Legislaturperioden gegeben ist (bisher: acht 
Jahre). Sie beträgt nach Art. 13 Satz 1 BayAbgG 33,5 v.H. der 
Entschädigung (bisher: Altersentschädigung bei zehn Mitglied-
schaftsjahren 41,15 v.H. der Entschädigung). 

Die Altersentschädigung erhöht sich für jedes weitere Jahr der 
Mitgliedschaft bis zum 20. Jahr um 3,825 v.H. (Art. 13 Satz 2 
BayAbgG). Die – unveränderte – Höchstaltersentschädigung von 
71,75 v.H. der Entschädigung wird künftig erst nach 20 Jahren, d. 
h. nach vollen vier Legislaturperioden erreicht (bisher: nach 18 
Jahren). 

Zugleich werden die in Art. 12 BayAbgG geregelten Bezugszeit-
punkte für die Altersentschädigung hinausgeschoben und den 
Regelaltersgrenzen von gesetzlicher Rentenversicherung und Be-
amtenversorgung angenähert. Die Mindestaltersentschädigung 
nach zehn Mitgliedschaftsjahren wird nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres geleistet (Art. 12 Satz 1 BayAbgG; das 65. Lebens-
jahr war bisher nach acht Mitgliedschaftsjahren der Bezugs-
zeitpunkt; bei zehn Mitgliedschaftsjahren war es das 64. Lebens-
jahr). Mit jedem Mitgliedschaftsjahr über zehn Jahre hinaus bis 
zum 20. Jahr der Mitgliedschaft entsteht der Anspruch auf Alters-
entschädigung ein halbes Lebensjahr früher (Art. 12 Satz 2 Bay-
AbgG; bisher: für jedes über acht Jahre hinausgehende Jahr bis 
zum 18. Mitgliedschaftsjahr ein Jahr früher). Beispielsweise ist 
Bezugszeitpunkt für die Altersentschädigung nach 12 Mitglied-
schaftsjahren künftig das 64. Lebensjahr (bisher: 61. Lebensjahr), 
nach 14 Mitgliedschaftsjahren das 63. Lebensjahr (bisher: 59. 
Lebensjahr), usw. Die Vollendung des 60. Lebensjahres ist künftig 
der frühestmögliche Zeitpunkt für den Bezug der Altersentschädi-
gung. Dies setzt 20 Mitgliedschaftsjahre, d. h. vier volle Legisla-
turperioden voraus (bisher: frühester Bezugszeitpunkt war das 55. 
Lebensjahr bei 18 Mitgliedschaftsjahren). 
 
Zu § 1 Nr. 9 
(Art. 15 BayAbgG) 

Zu Absatz 3: 
Durch Satz 3 wird klargestellt, dass die Entscheidung über eine 
vorzeitige Altersentschädigung auf der Grundlage eines amtsärzt-
lichen Gutachtens getroffen wird. Örtlich zuständig soll die medi-
zinische Untersuchungsstelle der Regierung des Wohnsitzes sein. 
Schon bislang ergab sich die Verpflichtung zur Beteiligung der 
Gesundheitsverwaltung aufgrund der beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die nach Art. 19 BayAbgG sinngemäß anzuwenden sind. 
Zu Absatz 4: 
Bei einer vorzeitigen Altersentschädigung aufgrund eines Ge-
sundheitsschadens im Sinne des Art. 15 BayAbgG werden künftig 
die Versorgungsbezüge – wie im Rentenrecht und in der Beam-
tenversorgung – um 3,6 v.H. pro vollem Jahr des vorzeitigen 
Leistungsbezugs, insgesamt aber höchstens um 10,8 v.H. gemin-
dert. Vorzeitiger Leistungsbezug in diesem Sinne liegt vor, wenn 
die Altersentschädigung vor Erreichen des 63. Lebensjahres, bei 
mindestens 13jähriger Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag vor 
dem 60. Lebensjahr gewährt wird. 

Hat das Mitglied des Bayerischen Landtags einen Gesundheits-
schaden ohne sein Verschulden durch einen Unfall in Ausübung 
oder infolge des Mandats erlitten, wird die Altersentschädigung  
– wie bisher – ohne Abschläge gewährt. 
 
Zu § 1 Nr. 10 und 11 
(Überschriften, Art. 20 BayAbgG) 

a) Die Änderungen der Überschriften zum Dritten Teil, 3. Ab-
schnitt und zu Art. 20 BayAbgG sowie die Änderung von Art 
20 Abs. 1 Satz 1 BayAbgG berücksichtigen, dass die Beihil-
fevorschriften des Bundes, auf die über Art. 20 Abs. 1 Bay-
AbgG und Art. 11 BayBesG verwiesen wird, neu gefasst 
wurden. Das Sterbegeld wurde durch das Gesetz zur Moder-
nisierung des Gesundheitssystems aus dem Leistungskatalog 
SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung - gestrichen. Die 
Beihilfevorschriften des Bundes wurden entsprechend ange-
passt. 
Durch die Änderung der Beihilfevorschriften entfällt der bis-
herige Anwendungsbereich von Art. 20 Abs. 1 Satz 2 Bay-
AbgG. Diese Bestimmung ist daher zu streichen. 

b) Zu Art. 20 Abs. 4 BayAbgG: 

Ab 01.01.2004 haben Rentner die Beiträge zur Pflegeversi-
cherung alleine zu tragen. Bisher wurden die Beiträge je zur 
Hälfte vom Versorgungsempfänger und vom Rentenver-
sicherungsträger getragen (§ 59 SGB XI – Soziale Pflegever-
sicherung – geändert durch Art. 6 des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3013). 
Diese Änderung soll wirkungsgleich auf das Abgeordneten-
recht übertragen werden. Dazu wird der Anspruch auf Zu-
schuss zu den Pflegeversicherungsbeiträgen nach Art. 20 
Abs. 4 BayAbgG auf die aktiven Mitglieder des Bayerischen 
Landtags beschränkt. 

 
Zu § 1 Nr. 12 
(Art. 22 BayAbgG) 

Die bislang bundesrechtlich geregelten Einmalzahlungen (jährli-
che Sonderzuwendung und Urlaubsgeld) wurde durch das Bun-
desbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 
vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798) aufgehoben. Dem 
Bund und den Ländern wurde die Möglichkeit eröffnet, diese 
Leistungen eigenständig festzulegen. Für Bayern geschah dies 
durch das Bayerische Sonderzahlungsgesetz (§ 3 des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 2004 vom 24. 3. 2004 (GVBl S. 84)) und für 
den Bereich des Bundes im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 
2004 vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) durch das Bun-
dessonderzahlungsgesetz. Dies macht eine Anpassung des Wort-
lauts des Art. 22 Abs. 7 erforderlich. 
 
Zu § 1 Nr. 13, 14 und 15 
(Art. 24, 25, 26 BayAbgG) 

Die redaktionellen Änderungen berücksichtigen die Änderungen 
zu Art. 6 BayAbgG und Art. 8 BayAbgG. 
 
Zu § 1 Nr. 16 
(Art. 43 c BayAbgG) 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes wird bestimmt, dass die 
Neuregelungen zur Altersentschädigung für die beim Inkrafttreten 
der Änderung am 1. Juli 2004 vorhandenen Versorgungsempfän-
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ger (Abs. 1) und die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder des 
Bayerischen Landtags mit einer Anwartschaft auf Altersentschä-
digung (Abs. 2) keine Anwendung findet. 

Zu § 2 
(Verhaltensregeln) 

Folgeänderung zu § 1 Nr. 2. Zugleich wird der noch in Deutscher 
Mark ausgewiesene Betrag auf Euro umgestellt.  



Bayerischer Landtag
15. Wahlperiode Plenarprotokoll 15/14

22. 04. 2004

14. Sitzung
am Donnerstag, dem 22. April 2004, 9.00 Uhr

in München

Geschäftliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905

Glückwünsche für die Abgeordneten 
Jakob Schwimmer, Eike Hallitzky, Peter Winter, 
Dr. Helmut Müller und Martin Sailer . . . . . . . . . . . . 905

Aktuelle Stunde gemäß § 65 GeschO auf Antrag 
der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 

„Für einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst 
in Bayern – keine 42-Stunden-Woche“

Adi Sprinkart (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . 905, 921
Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU) . . . . . . . . . . . 907
Christa Naaß (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
Engelbert Kupka (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 912, 920
Franz Josef Pschierer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 913
Helga Schmitt-Bussinger (SPD) . . . . . . . . . . . . . 914
Gertraud Goderbauer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 915
Dr. Christoph Rabenstein (SPD) . . . . . . . . . . . . . 916
Ingrid Heckner (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser . . . . . . 918
Joachim Herrmann (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921

Abstimmung zu den bereits in der Sitzung am 
17. März 2004 behandelten Dringlichkeitsanträgen 

(Beratung siehe Plenarprotokoll der 13. Sitzung)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Thomas Kreuzer, Jakob Kreidl u.a. u. Frakt. (CSU) 

Schutz der Bevölkerung vor terroristischer 
Bedrohung verbessern (Drs. 15/622)

Namentliche Abstimmung (s. a. Anlage 1) . . . . 922, 924

und 

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Schutz der Bevölkerung vor Terrorgefahren ver-
bessern: Sachlichkeit vor Ideologie 
(Drs. 15/646)

Namentliche Abstimmung (s. a. Anlage 2) . . . . 922, 924

Gesetzentwurf der Abg. Joachim Herrmann u. 
Frakt. (CSU), Franz Maget u. Frakt. (SPD), Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

zur Änderung des Abgeordnetengesetzes (Drs. 
15/771)

– Erste Lesung –

Dr. Otmar Bernhard (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 922

Verweisung in den Haushaltsausschuss . . . . . . . . . . 924

Gesetzentwurf der Abg. Ulrike Gote, Dr. Martin 
Runge, Eike Hallitzky u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

zur Änderung der Bayerischen Bauordnung (Drs. 
15/658)

– Erste Lesung –

Dr. Martin Runge (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 924, 926
Thomas Obermeier (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
Karin Radermacher (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 925

Verweisung in den Wirtschaftsausschuss . . . . . . . . . 927

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (Drs. 15/
717)

– Erste Lesung –

Staatsministerin Monika Hohlmeier . . . . . . . . . . 927
Marianne Schieder (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
Simone Tolle (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931
Siegfried Schneider (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 932

Verweisung in den Bildungsausschuss . . . . . . . . . . . 933



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode902 Plenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004

Antrag der Staatsregierung 

Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutsch-
land (Drs. 15/716)

– Erste Lesung –

Verweisung in den Innenausschuss . . . . . . . . . . . . . 933

Antrag der Staatsregierung 

Staatsvertrag über die Regionalisierung von Tei-
len der von den Unternehmen des Deutschen 
Lotto- und Totoblocks erzielten Einnahmen (Drs. 
15/728)

– Erste Lesung –

Verweisung in den Haushaltsausschuss . . . . . . . . . . 933

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 
Abs. 7 der GeschO nicht einzeln beraten werden 
(s. Anlage 3)

Beschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

Eingabe betreffend Wertausgleichsforderung 
wegen Änderung der Nutzung einer Teilfläche 
eines Schulgrundstücks für eine heilpädagogi-
sche Tagesstätte (SO.1648.14)

Christa Steiger (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

Eingaben betreffend Aufenthaltsgenehmigung 
(EB.0256.15, EB.0261.15, EB.0213.15 und 
EB.0333.15)

Dr. Simone Strohmayr (SPD) . . . . . . . . . . . 934, 940
Maria Scharfenberg (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . 935
Martin Sailer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . 937, 941
Ruth Paulig (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939

Namentliche Abstimmung (s. a. Anlage 4) . . . . 941, 946

Mündliche Anfragen gemäß § 73 Abs. 1 GeschO

1. Ausgleichsmaßnahmen für den Wegfall der 
Grenzkontrollen an der bayerisch-tschechi-
schen Grenze

Heinz Donhauser (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 941, 942
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . 941, 942

2. Fortbestand der Polizeistation Nittenau 

Franz Schindler (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . . . . . 942

3.  Rechtfertigung von Staatsmitteln für den Flug-
hafenausbau Hof 

Ulrike Gote (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 943, 944
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . 943, 944

4.  Aktuelle Daten von Verkehrszählungen auf der 
Autobahn A 3

Manfred Christ (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 944, 945
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . 944, 945

5.  Vergabe des Gutachtens zur Trend- und Struk-
turanalyse des Rettungsdienstes

Franz Schindler (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
Staatsminister Günther Beckstein . . . . . . . . . . . 945

6.  Zusätzlicher Autobahnanschluss Dingolfing-
West

Gudrun Peters (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 945, 946
Staatsminister Günther Beckstein . . . . . . . 945, 946

7.  Ausbau von Studiengängen an der Fachhoch-
schule Aschaffenburg

Rainer Boutter (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
Staatsminister Dr. Thomas Goppel . . . . . . . . . . 946

8. Zuschüsse für das Landestheater Coburg 

Susann Biedefeld (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Staatsminister Dr. Thomas Goppel . . . . . . . . . . 947

9.  Abbaukonditionen für den Diabas-Abbau in 
den bayerischen Saalforsten

Ruth Paulig (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 947, 948
Staatsminister Josef Miller . . . . . . . . . . . . . 947, 948

10.  Finanzielle Beteiligung des Freistaats an den 
Ausgaben für den Frankenwein „Vielfalter“

Christine Stahl (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . 948, 949
Staatsminister Josef Miller . . . . . . . . . . . . . 948, 949

11.  Schließung der Betriebsstelle der Deutschen 
Bundesbank in Passau

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU) . . . . . . . . . . . 949
Staatssekretär Franz Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . 949

12.  Auswirkungen der Arbeitszeitverlängerung für 
den öffentlichen Dienst auf die Nutzung des 
ÖPNV

Christa Naaß (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Staatssekretär Franz Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . 950

Mündliche Anfragen gemäß § 74  Abs. 4 Satz 1 
GeschO (s. a. Anlage 5)

13.  Erweiterungsbauten für die Realschule in Sont-
hofen 

Adi Sprinkart (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004  903

14.  Gefährdung des Fledermausvorkommens 
durch Verschenkung des Stollens Rotkot

Dr. Christian Magerl (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . 993

15.  Errichtung einer dreizügigen Ganztagsschule 
im Landkreis Dachau

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 994

16.  Engpässe bei der Bewilligung der Anträge auf 
IZBB-Mittel 

Simone Tolle (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994

17.  Ganztagesbetreuungsangebote an weiterfüh-
renden Schulen 

Dr. Thomas Beyer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994

18.  Präsentation bayerischer Kulturgüter während 
der Fußballweltmeisterschaft 2006

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994

19.  Notwendigkeiten von Ausgleichsmaßnahmen 
beim Mainausbau zwischen Marktbreit und 
Bamberg

Thomas Mütze (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994

20.  Unterstützung von Palliativmedizin und Hospiz-
bewegung 

Joachim Unterländer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 995

21.  Erhebung von Fehlern in der Altenpflege

Margarete Bause (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 995

22.  Aufwendungen der Staatsregierung für das 
Projekt „Entbürokratisierung der Pflege“

Renate Ackermann (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . 995

23  Modellprojekte zum Thema Pflege/Wohnen im 
Alter

Eike Hallitzky (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996

24.  Bewertung einer Aussage von Frau Staatsmi-
nisterin Dr. Merk 

Maria Scharfenberg (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . 996

25.  Ermittlungsverfahren 16 Js 18676/03 der 
Staatsanwaltschaft Memmingen

Barbara Rütting (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996

26.  Strukturpolitische Stärkung der ländlichen 
Regionen bei der Verwaltungsreform

Christa Steiger (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997

Dringlichkeitsantrag der Abg. Dr. Otmar Bernhard, 
Markus Sackmann, Franz Josef Pschierer u.a. u. 
Frakt. (CSU) 

Die bayerischen Grenzregionen im Zuge der EU-
Osterweiterung stärken (Drs. 15/785)

und

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)

„Osterweiterung“ der Europäischen Union 
– Herausforderung auch für Bayerns Politik (Drs. 
15/795)

und

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Wolf-
gang Hoderlein, Susann Biedefeld u.a. u. Frakt. 
(SPD) 

Die bayerischen Grenzregionen im Zuge der EU-
Osterweiterung durch Land, Bund und 
Europäische Union stärken (Drs. 15/799)

Markus Sackmann (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Wolfgang Hoderlein (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
Dr. Martin Runge (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 954, 959
Franz Josef Pschierer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 956
Staatsminister Eberhard Sinner . . . . . . . . . . . . . 957
Henry Schramm (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959
Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

Beschluss zum CSU-Dringlichkeits-
antrag 15/785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

Beschluss zum GRÜNEN-Dringlichkeits-
antrag 15/795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

Beschluss zum SPD-Dringlichkeits-
antrag 15/799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Dr. 
Heinz Kaiser, Helga Schmitt-Bussinger u.a. u. Frakt. 
(SPD) 

Wiedergewinnung und Stärkung der kommuna-
len Investitionskraft in Bayern – Abschaffung der 
doppelten Benachteiligung bayerischer Kom-
munen durch die Kosten für die Deutsche Ein-
heit und das Fördergefälle zwischen den alten 
und neuen Bundesländern (Drs. 15/786)

Jürgen Dupper (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
Erika Görlitz (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Thomas Mütze (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Staatssekretär Franz Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . 963

Namentliche Abstimmung (s. a. Anlage 6) . . . . 972, 976



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode904 Plenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ruth Paulig u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)

Keine Blockade des Gentechnikgesetzes (Drs. 
15/787)

und

Antrag der Abg. Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote, Eike 
Hallitzky u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Gentechnikfreies Bayern (Drs. 15/80)

Beschlussempfehlung des Umweltausschusses 
(Drs. 15/695)

Ruth Paulig (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 964, 968, 971
Herbert Müller (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967
Dr. Marcel Huber (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 968, 969
Staatssekretärin Emilia Müller . . . . . . . . . . 970, 971

Beschluss zum GRÜNEN-Dringlichkeits-
antrag 15/787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972

Beschluss zum GRÜNEN-Antrag 15/80 . . . . . . . . . . 972

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Thomas Kreuzer, Renate Dodell u.a. u. Frakt. (CSU) 

Die Kommunen wie versprochen entlasten – 
„Hartz IV“ korrigieren (Drs. 15/788)

und

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Helga 
Schmitt-Bussinger, Jürgen Dupper, Florian Ritter, 
Stefan Schuster, Rainer Volkmann u. Frakt. (SPD) 

„Hartz IV-Gesetz“ (Drs. 15/796)

und

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)

Die Kommunen müssen entlastet werden  
(Drs. 15/797)

Thomas Kreuzer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
Franz Maget (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974, 977
Christine Kamm (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Staatsministerin Christa Stewens . . . . . . . 976, 977

Beschluss zum CSU-Dringlichkeits-
antrag 15/788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

Beschluss zum SPD-Dringlichkeits-
antrag 15/796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979

Beschluss zum GRÜNEN-Dringlichkeits-
antrag 15/797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Chris-
ta Naaß, Dr. Christoph Rabenstein, Stefan Schuster, 
Ludwig Wörner u. Frakt. (SPD) 

Versprochen – Gebrochen; Verlängerung der 
Wochenarbeitszeit im öffentlichen Dienst in 
Bayern (Drs. 15/789)

Verweisung in den Dienstrechtsausschuss . . . . . . . . 979

Dringlichkeitsantrag der Abg. Sepp Dürr, Ruth 
Paulig, Eike Hallitzky u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Dialogverfahren zu NATURA 2000-Gebiete un-
verzüglich starten (Drs. 15/790)

Verweisung in den Umweltausschuss . . . . . . . . . . . . 979

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Markus Sackmann, Franz Josef Pschierer u.a. u. 
Frakt. (CSU) 

Investitionskürzungen bei den Bundesfern-
straßen zurücknehmen (Drs. 15/791)

Verweisung in den Wirtschaftsausschuss . . . . . . . . . 979

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Prof. 
Dr. Peter Paul Gantzer, Stefan Schuster u. Frakt. 
(SPD) 

Resolution zur inneren Sicherheit in Deutsch-
land (Drs. 15/792)

Verweisung in den Innenausschuss . . . . . . . . . . . . . 979

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)

Teenagerschwangerschaften (Drs. 15/793)

Verweisung in den Bildungsausschuss . . . . . . . . . . . 979

Dringlichkeitsantrag der Abg. Sepp Dürr, Ulrike 
Gote, Renate Ackermann u.a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)

Existenzbedrohung der Sozialpsychiatrischen 
Dienste (Drs. 15/115)

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses  
(Drs. 15/366)

Renate Ackermann (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . 979
Christa Matschl (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980
Kathrin Sonnenholzner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 980

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

Schluss der Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004  905

(Beginn: 9.02 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröff-
ne die 14. Vollsitzung des Bayerischen Landtags. Presse, 
Funk und Fernsehen sowie Fotografen haben um Aufnah-
megenehmigung gebeten. Die Genehmigung wurde er-
teilt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um Punkt 9.00 Uhr waren 
noch wesentlich weniger von Ihnen im Saal anwesend, als 
es jetzt der Fall ist. Wir konnten nicht beginnen, weil noch 
keine Schriftführer anwesend waren. Die Fraktionsvorsit-
zenden sind gerade erst hereingeeilt. Ich mache darauf 
aufmerksam, dass die Sitzung nach der Tagesordnung 
um 9.00 Uhr beginnt. Mir ist klar, ich schimpfe die Fal-
schen; denn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind ja 
hier. Ich rege die Fraktionsvorsitzenden aber an, in den 
Fraktionen wieder einmal darauf hinzuweisen, dass um 
9.00 Uhr Sitzungsbeginn ist. Ich bitte darum, dass die 
Fraktionen zu diesem Zeitpunkt auch vertreten sind. Ich 
bin froh, dass die Zuschauertribüne im Moment noch 
nicht besetzt ist. Es würde wirklich einen sehr schlechten 
Eindruck machen, wenn wir nicht pünktlich anfangen kön-
nen. Dabei geht es heute in der Aktuellen Stunde um ein 
wichtiges Thema. 

Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, darf ich eine Reihe 
von Gratulationen aussprechen. Halbrunde Geburtstage 
begingen am 29. März Herr Kollege Jakob Schwimmer 
und am 13. April Herr Kollege Eike Hallitzky. Beide sind im 
Moment nicht da. Einen runden Geburtstag konnte am 2. 
April Herr Kollege Peter Winter und am 8. April Herr Kolle-
ge Dr. Helmut Müller feiern. Herzlichen Glückwunsch!

(Allgemeiner Beifall)

Heute hat Herr Kollege Martin Sailer Geburtstag. Er ist 
auch anwesend. Herzlichen Glückwunsch!

(Beifall bei der CSU)

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 1

Aktuelle Stunde

Für die heutige Sitzung ist die Fraktion der GRÜNEN vor-
schlagsberechtigt. Sie hat eine aktuelle Stunde zum The-
ma: „Für einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst in 
Bayern – keine 42-Stunden-Woche“ beantragt.

In der Aktuellen Stunde dürfen die einzelnen Redner nicht 
länger als fünf Minuten sprechen. Auf Wunsch einer Frak-
tion erhält eines ihrer Mitglieder zehn Minuten Redezeit. 
Diese werden auf die Gesamtredezeit der jeweiligen Frak-
tion angerechnet. Ergreift ein Mitglied der Staatsregierung 
das Wort für mehr als zehn Minuten, erhält eine Fraktion 
auf Antrag für eines ihrer Mitglieder zusätzlich fünf Minu-
ten Redezeit. 

Meine Damen und Herren, ich bitte auf das Signal zu ach-
ten. Ich mache auf eine Änderung am Rednerpult auf-
merksam. Anders als bisher bedeutet das Aufblinken der 
Lampe nicht mehr, dass noch fünf Minuten Redezeit zur 
Verfügung stehen, sondern dass nur noch eine Minute 
Redezeit übrig ist. Ich bitte, dass Sie sich darauf einstel-
len. Das Präsidium hat das geändert. Wenn die Lampe 
rechts aufleuchtet, dann heißt das: noch eine Minute ist 
übrig. Das ist ab dieser Sitzung neu. Als ersten Redner 
rufe ich Herrn Kollegen Sprinkart auf. Herr Sprinkart, 
bitte.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Die Staatsregierung will für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes die 42-Stunden-Woche einfüh-
ren und damit erklärtermaßen eine Vorreiterrolle für die 
Wirtschaft übernehmen. Was die Bürgerinnen und Bürger 
davon halten, können Sie auf der Website der CSU-Land-
tagsfraktion nachlesen. Auf die Frage „Muss Deutschland 
wieder mehr arbeiten, um an die Spitze zu kommen?“ 
haben 93 % der bislang 3400 User mit Nein geantwortet. 
Ich würde dieses Ergebnis für die CSU Fraktion schlicht 
und ergreifend peinlich nennen .

(Beifall bei den GRÜNEN)

Neben dem Votum der Bürger gibt es immer mehr Fach-
leute aus der Wirtschaft, die den Sinn der Arbeitszeitver-
längerung infrage stellen. Sie verfolgen damit im öffentli-
chen Dienst ausschließlich das Ziel, die Ausgaben durch 
Personaleinsparungen zu senken. Angesichts von 4,6 
Millionen Arbeitslosen ist das Wegrationalisieren von 5600 
Arbeitsplätzen verantwortungslos. Die Arbeit ist da, sonst 
bräuchten Sie die Arbeitszeit nicht zu verlängern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Besonders verantwortungslos ist das gegenüber der jun-
gen Generation. Im Klartext bedeutet das nämlich: Es 
fehlen 5600 Stellen, um den jungen Menschen eine Be-
schäftigung zu geben. Nun kommt der Freistaat seiner 
Ausbildungspflicht schon bisher nicht in ausreichender 
Form nach. Künftig soll es sogar nur noch Einstellungs-
korridore in der Größenordnung von 20 % geben. Das 
heißt, statt der bisherigen 3500 wird es künftig nur noch 
700 Neueinstellungen geben. Meine Damen und Herren, 
angesichts von 3500 jungen Menschen, die Ende des 
Jahres 2003 in Bayern ohne Lehrstelle waren, ist das eine 
Katastrophe.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das Ganze bekommt schizophrene Züge, wenn die 
Staatsregierung die Wirtschaft auffordert, mehr Lehrstel-
len zur Verfügung zu stellen und in ihrer Ausbildungsbe-
reitschaft nicht nachzulassen. Was macht die Staatsregie-
rung selbst? – Anstatt mit gutem Beispiel voranzugehen, 
zieht sie sich, wenn auch nicht vollständig, so doch weit-
gehend, aus dem Ausbildungsmarkt zurück. So ist es kein 
Wunder, dass die Appelle bei der Wirtschaft ungehört ver-
hallen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Um es noch einmal zu sagen: Hier liegt die eigentliche 
Brisanz der Arbeitszeitverlängerung. Ich nenne Ihnen drei 
Beispiele. Wie man hört, gibt es im Justizministerium be-
reits jetzt beim mittleren und gehobenen Dienst einen 
Einstellungsstopp für das Jahr 2004. Dabei haben wir 
gerade erst ein Viertel des Jahres hinter uns. 

An den Berufsschulen führt das dazu, dass Studienrefe-
rendare, die aufgrund einer Sondermaßnahme vor einein-
halb Jahren rekrutiert wurden und sich derzeit in Ausbil-
dung befinden, zu Beginn des kommenden Schuljahres 
nur noch geringe Anstellungschancen haben. Das heißt, 
wir haben Akademiker aus der Wirtschaft abgeworben, 
weil der Lehrerbedarf sonst nicht zu decken gewesen 
wäre. Jetzt aber droht zumindest einem Teil von ihnen die 
Arbeitslosigkeit. 

Letztes Beispiel: die Hauptschullehrer. Noch in der jüngs-
ten Lehrerbedarfsprognose des Kultusministeriums war 
zu lesen, eine höhere Zahl von Studienanfängern als in 
den vergangenen Wintersemestern sei dringend erforder-
lich. Jetzt werden nur wenige, die mit der Ausbildung fer-
tig werden, auch eine Anstellung bekommen.

Sie fordern immer Verlässlichkeit in der Politik. Ich sage 
Ihnen: Fassen Sie sich an die eigene Nase. Was Sie mit 
den jungen Menschen machen, ist an Unzuverlässigkeit 
kaum zu überbieten. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Was wir heute in der „Augsburger Zeitung“ über die Pläne 
zur Altersteilzeit lesen konnten, passt in dieses Bild. Die 
Altersteilzeit wird gewissermaßen im Jahresrhythmus ge-
ändert. Wie sagt der Volksmund dazu? – Rein in die Kar-
toffeln, raus aus den Kartoffeln. 

Eines soll nicht unerwähnt bleiben: Sie haben in dieser 
Sache auch dazugelernt. 

Sie versprechen den Beamtinnen und Beamten erst gar 
nicht mehr, dass die 42-Stunden-Woche zeitlich befristet 
ist. Das ist auch gut so. Das würde Ihnen ohnehin keiner 
mehr glauben.

Inzwischen ist mir auch klar, warum die CSU das Berufs-
beamtentum so hochhält. Sie kann die Beamten wie Leib-
eigene halten, da diese keine Möglichkeit haben, sich zu 
wehren; und wenn sie es versuchen, wird ihnen vorsorg-
lich Rechtsbruch vorgeworfen. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Hier werden nach meiner Einschätzung Allmachtsfantasi-
en einer Zwei-Drittel-Mehrheitspartei ausgelebt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In den Reaktionen der Staatsregierung und der CSU auf 
unser Pressegespräch in der letzten Woche lese ich bei-
spielsweise, der Vorsitzende der Finanzgewerkschaft sei 
schlecht beraten, wenn er sich vor den parteipolitischen 
Karren der GRÜNEN spannen lasse. Das kann eigentlich 

nur bedeuten, dass Sie in Ihrer ganzen Selbstgefälligkeit 
von den Beamtinnen und Beamten auch noch erwarten: 
Wenn sie schon gegen die 42-Stunden-Woche protestie-
ren müssen, dann sollen sie das gefälligst an der Seite der 
CSU machen und nicht mit der Opposition.

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Die Kommunen, die Bürgermeister wollten Sie in einem 
Aufwasch gleich mit vereinnahmen. Das ist aber geschei-
tert; denn diese können sich wehren und wehren sich Gott 
sei Dank auch

(Beifall bei den GRÜNEN)

und lassen sich hoffentlich von den  Erpressungsversu-
chen der Staatsregierung nicht einschüchtern. 

Deren Argumente stimmen. Natürlich bringt die Kündi-
gung des Tarifvertrags so gut wie nichts. Die 42-Stunden-
Woche gilt nur für Neueinstellungen, und diese werden 
angesichts der Haushaltslage praktisch nicht mehr vorge-
nommen. Ob Sie in den Tarifverhandlungen je eine Wo-
chenarbeitszeit von 42 Stunden durchsetzen können, 
steht in den Sternen, und selbst wenn, würden Sie an an-
derer Stelle dafür zahlen müssen. Diese Kosten sind real 
und belasten die Haushalte der Kommunen.

Ein entscheidender Kritikpunkt der Kommunen lautet, 
hierdurch würden die laufenden Verhandlungen mit den 
Gewerkschaften über die Flexibilisierung der Arbeitszeit 
und über leistungsorientierte Bezahlung, also über wirkli-
che Reformen, gestört. Während die Kommunen davon 
sprechen, dass man auf gutem Weg sei, bezeichnet die 
Staatsregierung die Verhandlungen als erfolglos. Vielleicht 
könnte die Staatsregierung, was das Verhandlungsge-
schick anbelangt, etwas von den Kommunen lernen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Frei nach dem Slogan der CSU „näher am Menschen“ 
sind die Bürgermeister deutlich näher an ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern als die Staatsregierung an ihrer 
Ministerialbürokratie.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Während die Kommunen auf Verhandlungen setzen, 
kommt die Staatsregierung zum wiederholten Male nicht 
einmal der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungs-
pflicht der Spitzenorganisationen nach, geschweige denn 
dass sie mit dem Ziel eines gemeinsam getragenen Er-
gebnisses eingehende Beratungen mit den Vertretern der 
Beamtenschaft sucht.

Nun versuchen Sie, jegliche Kritik an der Einführung der 
42-Stunden-Woche als Besitzstandswahrung zu diskredi-
tieren. Den Schuh ziehen wir uns nicht an, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Leitlinie aller Reformmaßnahmen ist für uns eine ergebni-
sorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung. Eine Re-
form kann nur mit und nicht gegen die Beschäftigten in 
der Verwaltung erfolgreich sein. Wir müssen die Beschäf-
tigten zu Beteiligten machen, nicht zu Betroffenen. Mit der 
Einführung der 42-Stunden-Woche lässt sich die öffentli-
che Verwaltung nicht verbessern, ganz im Gegenteil: Sie 
wird kontraproduktiv, weil dies die Mitarbeiter demotiviert. 
Wir brauchen aber motivierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die die Gestaltung einer modernen, bürgernahen 
und transparenten Verwaltung mittragen. 

Eine internationale Vergleichsstudie des Instituts für Arbeit 
und Technik kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass 
lange Arbeitszeiten die Arbeitsproduktivität bremsen. 
Statt einer reinen zeitlichen Ausdehnung der Arbeitszeit 
sind unserer Meinung nach Maßnahmen erforderlich, die 
die Arbeitszeit der Beschäftigten im Interesse der Bür-
gerinnen und Bürger flexibler gestalten und effektiver 
nutzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dazu gehören ein Personalmanagement, das die Mitar-
beiter als wichtigste Ressource und nicht als größten 
Kostenfaktor versteht, eine Organisationsentwicklung mit 
flachen Hierarchien, großen Handlungsspielräumen und 
dezentralen Entscheidungsstrukturen. In Bayern ist das 
leider genau umgekehrt. Der Jahresbericht 2003 des 
Obersten Rechnungshofs kritisiert insbesondere die Kopf-
lastigkeit der Ministerialverwaltung. 70 % aller Führungs-
kräfte haben weniger als fünf Mitarbeiter, ein Drittel sogar 
weniger als drei. Nicht zuletzt gehört hierzu auch eine leis-
tungsgerechte Bezahlung. Bei den Beamten haben Sie 
die zarten Ansätze in Form der Leistungsstufen und Leis-
tungszulagen gerade wieder abgeschafft. Im Tarifbereich 
setzen Sie durch die Kündigung des Tarifvertrags durch-
aus Erfolg versprechende Verhandlungen aufs Spiel.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine leistungsfähigere öffentliche Verwaltung, die gemein-
sam mit den Beschäftigten gestaltet wird, erbringt erheb-
liche Kosteneinsparungen für Bürgerinnen und Bürger, 
Wirtschaft und Staat. Das wäre im Gegensatz zur 42-
Stunden-Woche intelligentes Sparen. Ich bin mir sicher: 
Die Beschäftigten sind nicht nur, was den Widerstand 
anlangt, kreativ; sie wären es auch beim Sparen, wenn 
man sie denn einbeziehen würde.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Meine Bitte an Sie: Stoppen Sie die 42-Stunden-Woche, 
machen Sie es wie die Kommunen: verhandeln statt dik-
tieren.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat sich Herr Kollege Prof. Dr. Waschler zu Wort 
gemeldet.

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Herr Präsident, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist eindeutig festzu-
stellen, dass wir von der CSU-Fraktion beim heutigen 
Thema zustimmen können, wenn es um einen leistungsfä-
higen öffentlichen Dienst in Bayern geht. Wir alle wollen 
einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst, und dies nicht 
nur heute, sondern auch in Zukunft. Dies, meine verehrten 
Kolleginnen und Kollegen insbesondere der Opposition, 
gilt auch unter stark veränderten Rahmenbedingungen, 
bei einem noch härter werdenden internationalen Wettbe-
werb, von dem wir uns nicht abkoppeln können, bei Aus-
wirkungen der Globalisierung, die bis zu uns reichen, ob 
wir wollen oder nicht. Als Beispiel nenne ich die jetzt 
wachsende EU mit ihren Folgen für den Arbeitsmarkt und 
unsere Wirtschaft. 

Dies alles muss vor dem Hintergrund der problematischen 
Lage gesehen werden, die wir in Deutschland haben und 
die wir in Bayern intensiv verspüren. Die negativen Aus-
wirkungen sind auch dadurch charakterisiert, dass wir in 
Europa einmal an der Spitze waren und nun auf einem der 
Abstiegsplätze kämpfen. Wir sind also durchgereicht wor-
den. Das haben wir von der CSU-Fraktion in keiner Weise 
zu vertreten und zu verantworten. Wir müssen nur die 
Folgen ausbaden, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Heute geht es darum, einen Beitrag dazu zu leisten und 
vorzustellen, wie wir aus der Finanzmisere herauskom-
men, ohne neue Schulden zu machen,  wie wir auch mit 
Blick auf die Zukunft unserer Kinder zu einem ausgegli-
chenen Staatshaushalt im Jahre 2006 kommen. Die Op-
position muss sehen, dass wir auch in Zukunft auf das, 
was Bayern darstellt, stolz sein wollen. Bei der Opposition 
ist der Blick auf die Realitäten noch ganz erheblich ge-
trübt. Ich muss das leider feststellen, und ich werde das 
auch mit einigen Argumenten begründen. Weshalb will 
man denn sonst unter den Tisch fallen lassen, dass der 
Austritt aus den Tarifverträgen der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder eine einhellige Entscheidung der Minister-
präsidenten war, auch der Ministerpräsidenten, die Partei-
freunde und Genossen der Landtagsopposition sind? 
Folgerung: Dieser Schritt musste eben aus den Sach-
zwängen heraus gemacht werden. Weshalb wird denn 
von Rot-Grün verschwiegen, dass nur die Ministerpräsi-
denten Stoiber und Teufel ein eindeutiges Bekenntnis zum 
Berufsbeamtentum abgeben? Herr Kollege Sprinkart, al-
les in Ehren, was Sie hier vorgebracht haben. Aber das 
sind keine Allmachtsfantasien, sondern Entscheidungen 
gewesen, die die Ministerpräsidenten in ihrer Verantwor-
tung für ihre Länder treffen mussten.

Weshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wird von 
Rot-Grün beharrlich verschwiegen, dass nun zum ersten 
Mal seit zehn Jahren der echte Beginn für gleiche Arbeits-
zeiten gesetzt wird? Ich gestehe zu: Es ist nur ein kleiner 
Beginn, weil sich nämlich Verdi verweigert hat. 

Jetzt beginnt es langsam – und das ist wirklich ein echtes 
Problem –, zunächst mit nur relativ wenigen, da hat Kolle-
ge Sprinkart Recht. Aber es werden beständig mehr, und 
wenn man jetzt nicht beginnt, wird man uns in einigen 
Jahren berechtigte Vorwürfe machen, warum wir nicht 
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jetzt gehandelt haben. Das muss man den Menschen 
draußen auch entsprechend deutlich sagen. Wenn näm-
lich Verdi Verantwortung gezeigt hätte, dann würde man 
jetzt nicht an den Besitzständen dranbleiben. Herr Kollege 
Sprinkart, es ist eben so, man beharrt auf den Besitzstän-
den. Verdi hätte sagen müssen: Für die Neueinstellungen, 
die in vollem Umfang betroffen sind, gehen wir in die Ver-
handlungen, und die anderen müssen einen Solidarbei-
trag leisten, aber nicht einen Gleichklang mit 38,5 Stun-
den, bis der Ruhestand eintritt oder eine Höhergruppie-
rung. Da müsste Rot-Grün protestieren und auf die Straße 
gehen, aber man hört überhaupt nichts. 

Weshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verschweigt 
Rot-Grün beharrlich, dass es jetzt zu keinen Einkommen-
seinbußen kommt? Besonders delikat ist das mit Blick auf 
eine Pressemitteilung und auf Meldungen, die in der Lan-
deshauptstadt durch die Medien gingen, dass nämlich 
Ude Tarifverträge für U-Bahn-, Trambahn- und Busfahrer 
in München gekündigt und dann auch noch eine Gehalts-
kürzung als sozialverträglich bezeichnet hat. Gut, das ist 
in gewisser Weise auch das Problem der Landtagsoppo-
sition. Aber die Frage muss erlaubt sein: Wie verzweifelt 
muss Ude denn sein? Die kommunale Seite muss sich die 
Frage stellen lassen: Warum hat man keine anderen 
Handlungsmöglichkeiten? Von wegen Verhandlungsge-
schick, Herr Kollege Sprinkart, da hat man sich wahrlich 
nicht mit Ruhm bekleckert, dieses Argument muss ich 
zurückgeben. 

Die Opposition insgesamt – dies als Schlussfolgerung aus 
den Argumenten – müsste ihre Rolle überdenken. Wer für 
viele Miseren in Deutschland verantwortlich ist, sollte end-
lich wirklich konstruktive Vorschläge machen und sich 
nicht mit Allgemeinplätzen begnügen. 

Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, was finden wir 
denn? Fehlanzeige auf der konstruktiven Linie, wohin man 
schaut, dafür eine Menge Dreistigkeiten, Augenwischerei, 
Krokodilstränen, Schaufensteranträge. Man möge mir das 
Bild gestatten: Das ist wie bei einem Brandstifter, der in 
Deutschland ein Feuer gelegt hat, das sich nach Bayern 
ausgebreitet hat, und dann schreit man ganz laut nach der 
Feuerwehr. 

(Christine Stahl (GRÜNE): Das ist ja bodenlos!)

Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. 
Ich weiß, das ist schmerzhaft, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Ich verstehe den Schmerz, und es tut den Menschen auch 
weh. Aber Sie haben ja noch Gelegenheit zum Umden-
ken. Sie können in der Aktuellen Stunde offiziell bekun-
den, dass Sie zur Einsicht kommen. 

Zugegeben, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dem öf-
fentlichen Dienst in Bayern wird viel abverlangt, in der 
Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Die Ein-
schnitte sind schmerzhaft und, wie gesagt, einzig auf der 

Grundlage der dramatischen Haushaltssituation zu 
sehen. 

(Ludwig Wörner (SPD): Wer hat denn das ge-
macht?)

Ich darf nur darauf hinweisen, dass bei der Steuerschät-
zung im November keiner mit dieser Dramatik rechnen 
konnte. 

(Susann Biedefeld (SPD): Das glaubt ihr doch 
selber nicht!)

Aber das kann zu einem anderen Zeitpunkt noch vertieft 
werden. Wenn man eine abgestufte Regelung auf den 
Weg bringt, wie wir als CSU-Fraktion es in einem Grund-
satzbeschluss gemacht haben, bei dem eine Altersentlas-
tung wie beim Hessen-Modell ab 50 Jahren greift – ab 50 
Jahren 41 statt 42 Stunden, wobei die ab Sechzigjährigen 
ausgenommen sind –, wenn eine klare Aussage zur Ent-
wicklung flexibler Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Ar-
beitszeitkonten, mit dem Beamtenbund festgeschrieben 
wird, wenn im Lehrerbereich, wo es besondere Belastun-
gen gibt, spezifische Regelungen festgelegt werden, 
wenn ganz klar gesagt wird, dass es auf den Erhalt von 
Einstellungskorridoren ankommt, wobei die Linie, die Kol-
lege Sprinkart aufgezeigt hat, natürlich nicht wegzudisku-
tieren ist, weil Stellen eingespart werden, keine Frage, 
dann ist das schmerzhaft. 

(Christa Naaß (SPD): Sie machen es doch!)

Wir wollen das nicht unbedingt, aber es gibt eben keine 
andere Möglichkeit. Wenn in dieser schwierigen Situation 
gerade dort, wo es besondere Belastungen im Vollzugs-
dienst gibt, bei der Polizei, bei der Justiz, bei den Feuer-
wehren, die Altersgrenze bei 60 verbleibt – ein ausdrückli-
cher Wunsch dieser Personengruppen –, dann ist das ein 
erhebliches Zugeständnis und ein Ausweis der Verant-
wortung, die wir als CSU, als Regierungsfraktion empfin-
den. Diese Verantwortung muss mahnend an die Kommu-
nen weitergegeben werden. Es dürfen nicht immer nur 
Klagen über schlimme Haushaltslagen kommen, sondern 
man muss auf der entsprechenden Ebene auch etwas 
tun, um einen Solidarbeitrag seitens des Personals zu lie-
fern.

Ich ziehe folgendes Fazit: In Zeiten notwendiger Verwal-
tungsreformen dürfen nicht nur Diskussionen über Plan-
stellenfragen geführt werden, sondern der öffentliche 
Dienst muss sich erneut einbringen, und zwar mit Blick 
auf das Gemeinwohl. Vom öffentlichen Dienst wird aner-
kannt eine sehr gute Arbeit geleistet, der unser aufrichti-
ger Dank gebührt. Dieses Wort des Dankes ist mehr als 
angemessen. 

(Franz Maget (SPD): Und wie schaut die Beloh-
nung aus?)

Dieser Dank gilt besonders denjenigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die im Hinblick auf die Sicherheit ihrer 
Arbeitsplätze – 
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(Franz Maget (SPD): Denen wir jetzt die Arbeits-
zeit verlängern!)

und da ist die Situation ganz anders als in der freien Wirt-
schaft –

(Susann Biedefeld (SPD): Die arbeiten dann sehr 
motiviert!)

ausdrücklich Verständnis zeigen für die schwierige Lage, 
in der sich der Freistaat Bayern befindet. 

(Franz Maget (SPD): Dafür dürfen sie jetzt länger 
arbeiten, und das Weihnachtsgeld ist ihnen auch 
noch gekürzt worden!)

Diesem Personenkreis ist ausdrücklich zu danken. 

Zum Dritten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein wei-
terer Dank ist denen zu sagen, die ausdrücklich anerken-
nen, dass CSU-Fraktion und Staatsregierung in dieser 
schwierigen finanzpolitischen Zeit ein hartes, konstrukti-
ves Ringen um eine verträgliche Gestaltung zeigen. Dies 
geht in Richtung einer Anerkennung und Würdigung der 
Bemühungen der Fraktion. Auch hier ist noch einmal ein 
Dank zu sagen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Rot-Grün hat einmal 
mehr gezeigt, dass die Opposition in einer vielleicht bun-
ten, aber sehr realitätsfernen Welt lebt

(Widerspruch von den GRÜNEN)

und keine tragfähigen Zukunftskonzepte besitzt und lie-
fern kann. Der bayerische Wähler hat in der bayerischen 
Landespolitik eindeutig dafür gesorgt, dass wir nicht wie 
in Berlin unter Rot-Grün leiden müssen. Verehrte Kollegin-
nen und Kollegen, Sie haben jetzt Gelegenheit, Einsicht zu 
zeigen mit Blick auf Ihre Verantwortung. Im Matthäus-
Evangelium steht in Kapitel 12 Vers 36, dass man für jedes 
unnütze Wort beim Jüngsten Gericht zur Rechenschaft 
gezogen wird. 

(Heiterkeit bei der SPD)

Das beziehe ich ausdrücklich auf Sie alle hier.

(Beifall bei der CSU – Franz Maget (SPD): Das 
hätte jetzt nicht kommen dürfen!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Naaß das Wort.

Christa Naaß (SPD): So viele unnütze Worte haben wir 
schon lange nicht mehr gehört wie von Ihnen, Herr Kolle-
ge Prof. Dr. Waschler.

(Beifall bei der SPD) 

Und so viel Scheinheiligkeit auch nicht.

(Beifall bei der SPD – Widerspruch bei der CSU)

„Wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht.“ Dieses Zitat 
gehört zu einer Karikatur von Ministerpräsident Stoiber in 
einer Fachzeitschrift, und ich finde, dieses Zitat beschreibt 
genau das Verhalten des Ministerpräsidenten bezüglich 
der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Susann Bie-
defeld (SPD): Jawohl!)

Versprochen und gebrochen – Teil 1. Im Jahr 1993, kaum 
zum Ministerpräsident von Bayern geworden, führte er für 
Bayerns Beamtinnen und Beamte die 40-Stunden-Woche 
ein, sah dies als Signal an die Tarifpartner – er hat sich 
damals getäuscht und wird sich auch heute täuschen –, 
sprach in seiner ersten Regierungserklärung sogar von 
„einem Land der Urlaubs- und Freizeitweltmeister“ und 
versprach – deswegen: versprochen und gebrochen –, bei 
besserer Haushaltslage die 40-Stunden-Woche wieder 
zurückzunehmen. 

Versprochen und gebrochen – obwohl wir in den letzten 
Jahren vom Ministerpräsidenten, von allen Ministern, von 
allen CSU-Funktions- und –mandatsträgern zu jeder pas-
senden und unpassenden Gelegenheit, gefragt oder un-
gefragt, gesagt bekommen haben, dass Bayern an der 
Spitze steht, Herr Prof. Dr. Waschler, dass Bayern die ge-
ringste Verschuldung hat, die geringste Arbeitslosigkeit 
und und und,

(Joachim Herrmann (CSU): Stimmt ja auch!)

hat er die 40-Stunden-Woche nicht zurückgenommen, im 
Gegenteil: Er hat in den letzten Jahren einen beamtenpo-
litischen Kahlschlag durchgeführt, wie es ihn noch nie 
gegeben hat. Trotzdem spielt er sich und spielen Sie sich, 
die CSU, als die angeblichen Hüter des Berufsbeamten-
tums auf, das Sie in Wirklichkeit immer mehr aushöhlen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Versprochen und gebrochen – Teil 2. Der Ministerpräsi-
dent hat in einem SZ-Interview im April 2004 noch Folgen-
des gesagt: 

Wenn wir uns nach der Landtagswahl darüber 
erneut unterhalten, wird man sehen, dass die 
bayerischen Beamten im Ländervergleich von 
Einsparungen am allergeringsten betroffen sind 
– es wird auch keine Verlängerung der Arbeitszeit 
geben, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. 

Da muss man sich schon fragen, ob das nicht stimmt, was 
unter dieser Karikatur stand. 

Wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Was schert 
Herrn Stoiber sein Wort von gestern? Aber bei einer Zwei-
drittelmehrheit braucht man sich ja nicht mehr daran zu 
erinnern und Rücksichten zu nehmen. Die Beschäftigten 
behandelt man als Leibeigene, als Staatsbürger zweiter 
Klasse, die glücklich sein müssen, überhaupt beim Frei-
staat Bayern beschäftigt sein zu dürfen, wie in der letzten 
Diskussion ein CSU-Kollege von Ihnen gesagt hat. Das 
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sind die Frösche, die einmal kurz quaken dürfen – aber ja 
nicht zu laut, sonst werden sie geschimpft. 

Herr Stoiber, Herr Faltlhauser, so geht man mit seinen ei-
genen Beschäftigten nicht um. Das ist ein ganz fieser und 
mieser Stil, den wir aufs Schärfste verurteilen. Sie verlan-
gen – mit Recht – von Ihren Beschäftigten Loyalität. Aber 
genau diese Beschäftigten können mit Recht von Ihnen 
Loyalität, Fairness und Gerechtigkeit erwarten. Doch Sie 
benutzen im Gegenteil die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes als Selbstbedienungsladen zu Ihrer eigenen 
Haushaltssanierung. Und das Schlimme ist: Sie betätigen 
sich in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit – Herr Kollege Sprin-
kart hat es bereits erwähnt – und vor allem hoher Jugend-
arbeitslosigkeit als größter Arbeitsplatz- und Ausbildungs-
platzvernichter in Bayern. Der Freistaat Bayern als der 
größte Arbeitgeber ist der größte Arbeitsplatzvernichter – 
und das schon seit vielen Jahren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ziel der Staatsregierung ist es seit 1993 – ich erinnere an 
den Amtsantritt Stoibers –, bis zum Jahr 2007 12 710 
Planstellen abzubauen. Jetzt läuft also bereits ein massi-
ver Abbau von Planstellen. Nun planen Sie zusätzlich 
diese Arbeitszeitverlängerung, obwohl Sie wissen und 
schon genau berechnet haben, dass jede Verlängerung 
der Arbeitszeit die Chance auf Mehrbeschäftigung ver-
nichtet. 

Circa 6000 weitere Planstellen sind durch die Erhöhung 
der Arbeitszeit auf 42 Stunden gefährdet. Schätzungen 
der Polizeigewerkschaft gehen allein bei der Polizei von 
einer Einsparung von circa 1300 Planstellen aus; in der 
Finanzverwaltung sind es ungefähr 800 Planstellen. Wie 
wollen dann die Beschäftigten in der Finanzverwaltung in 
Bayern für Steuergerechtigkeit sorgen, wenn ihnen das 
Personal immer mehr abgezogen wird? Dabei ist in vielen 
Bereichen der bayerischen Verwaltung die Funktionsfä-
higkeit schon jetzt nicht mehr sichergestellt. Gerade bei 
der Polizei klaffen jetzt schon die Soll- und Ist-Zahlen um 
20 % auseinander. Jetzt wollen Sie weitere 1300 Planstel-
len abbauen. In der Finanzverwaltung gibt es schon jetzt 
einen Stellenfehlbedarf von circa 1700 Planstellen, und 
Sie wollen weitere 800 Planstellen kaputtmachen. Das ist 
Ihre Arbeitsmarktpolitik hier in Bayern.

Dringend notwendige Neueinstellungen zur Verjüngung 
und Nachwuchsförderung sowie zur Bekämpfung vor al-
lem der Jugendarbeitslosigkeit können bei diesem massi-
ven Stellenabbau nicht mehr vorgenommen werden. Vom 
Staat teuer ausgebildete junge Fachkräfte werden nicht 
mehr eingestellt. Das ist Ihre Arbeitsmarktpolitik. Allein 
von den 7000 Nachwuchspädagogen, die in diesem Jahr 
die Ausbildung beenden, können nur 4000 mit einer An-
stellung rechnen, die anderen stehen auf der Straße. Sie 
bilden selber teuer aus und investieren in Personal und 
den Nachwuchs, stellen aber dann diese Leute nicht ein, 
obwohl wir sie dringend bräuchten. Das ist Ihre Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktpolitik hier in Bayern.

In ganz Nordbayern werden für die Ausbildung im mittle-
ren Dienst im Bereich der Finanzverwaltung in diesem 
Jahr nur 15 junge Leute eingestellt – das ist die Nach-

wuchsförderung der Bayerischen Staatsregierung. Herr 
Kollege Nöth, wir beide haben es am vergangenen Mon-
tag in Forchheim gehört. 

(Beifall bei der SPD) 

Ganze Ausbildungsbereiche fallen so gut wie weg.

Was bedeutet die Verlängerung der Wochenarbeitszeit für 
die Schichtdienstleistenden? – Herr Kollege Prof. 
Dr. Waschler, dazu hat man von Ihnen kein Wort gehört. 
Die Schichtdienstleistenden sind jetzt schon besonders 
hohen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt und 
müssen durch die Entscheidung der CSU-Fraktion im 
Monat eine Schicht mehr arbeiten. 

Was die Lehrer angeht, ignoriert die Staatsregierung die 
Tatsache, dass viele durch die verpflichtenden Arbeits-
zeitkonten jetzt schon eine Stunde Unterrichtspflichtzeit 
mehr leisten, wie zum Beispiel ab Herbst die Berufschul-
lehrer. Dazu kommt dann noch eine Stunde Arbeitszeit-
verlängerung.

Rufen wir uns gemeinsam in Erinnerung: Finanzminister 
Faltlhauser, Sie haben als Verhandlungsführer der Länder 
die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst im Jahr 
2003 ausgehandelt; schön, dass Sie da sind, das ist nicht 
immer der Fall. Kaum kommen Sie nach Bayern zurück, 
wird beklagt, dass dieser Tarifabschluss viel zu teuer sei, 
dass wir uns das in Bayern nicht leisten könnten und dass 
deshalb nun die Beamten dafür herhalten müssten. Auf 
Bundesebene wurde dann entsprechend mitgemischt 
und vorangetrieben, dass die Länder eine Öffnungsklau-
sel bekommen. Herr Finanzminister, angeblich wollten Sie 
eine Öffnungsklausel nach oben, weil Sie Ihre Beschäftig-
ten künftig leistungsgerechter bezahlen wollten. Aber wo 
bleibt die leistungsgerechte Bezahlung? Kaum hatten Sie 
diese Öffnungsklausel, streichen Sie den Beschäftigten 
und Beamten das Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Auch 
hier haben Sie ein Versprechen gebrochen. Es gibt keine 
Öffnung nach oben und leistungsgerechtere Bezahlung. 

Dann kam die nächste Horrormeldung: Die Beamten sol-
len noch mehr bluten und künftig – je nach Alter gestaf-
felt – 42 Stunden arbeiten. Und weil Stoiber seit Jahren 
den Gleichklang mit den nach Tarifrecht Beschäftigten 
propagiert, sollen nun auch die Angestellten 42 Stunden 
arbeiten. Die Arbeitszeitbestimmungen in den Tarifverträ-
gen wurden gekündigt, obwohl Finanzminister Faltlhauser 
als damaliger Verhandlungsführer der Länder eine Pro-
zessvereinbarung mit dem Ziel unterschrieben hat – aber 
diese Unterschrift gilt wohl nicht mehr –, dass bis 2005 ein 
neues Tarifrecht formuliert werden soll. In dieser Phase, in 
der man in Verhandlungen mit den Tarifpartnern steht, 
kündigen Sie die Arbeitszeitbestimmungen in den Tarif-
verträgen und – in Bayern einmalig – wollen die Arbeitszeit 
für die Tarifbeschäftigten auf 42 Stunden anheben. Dieser 
Ausstieg schwächt die Verhandlungen über ein zukunfts-
fähiges Tarifrecht. Das hätte übrigens dazu führen sollen, 
dass das Tarifrecht flexibler und handsamer wird. 

Diese Arbeitszeitverlängerung führt auch bei den Beam-
ten nicht zu mehr Flexibilität, sondern hält an starren Re-
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gelungen fest, widerspricht also einem modernen Dienst-
recht.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Da sieht man wieder einmal, welche kleinkarierte, un-
rühmliche Rolle Bayern auf Bundesebene spielt. 

Herr Faltlhauser, sind Sie sich eigentlich bewusst, zu 
welch grotesken Situationen Ihr Vorhaben in der bayeri-
schen Verwaltung führt? Die Beschäftigten sitzen künftig 
in einem Büro und haben fünf unterschiedliche Arbeitszei-
ten. 

(Joachim Herrmann (CSU): Bei der hohen Anzahl 
von Teilzeitbeschäftigten haben wir das sowieso, 
Frau Kollegin! – Weitere Zurufe von der CSU)

– Herr Kollege Herrmann, da gibt es dann Tarifbeschäftig-
te mit 38,5 Stunden, Tarifbeschäftigte nach neuem Recht, 
welche 42 Stunden arbeiten müssen, Beamte ab 60 Jah-
ren mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden, ab 50 Jahren mit 
41 Stunden und unter 50 Jahren mit 42 Stunden. Dann 
sind fünf unterschiedliche Arbeitszeitregelungen in einer 
Behörde vorzufinden. Herr Finanzminister, das nennen Sie 
eine moderne Personalführung? Das ist alles andere als 
eine moderne Personalführung. 

Dazu kommen die unterschiedlichen Beförderungszeiten 
zwischen kommunalen und staatlichen Beamten, und, 
wie wir heute in der Presse lesen mussten, künftig auch 
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten in der Alters-
teilzeit. Einer modernen Personalführung entsprechen all 
die geschilderten Maßnahmen nicht. Sie führen zu Demo-
tivation, Frustration und Unzufriedenheit bei den Mitarbei-
tern. Zudem werden die Mitarbeiter auf ganz unfaire Art 
und Weise gegeneinander ausgespielt. Die Arbeitszeitver-
längerung löst die Strukturprobleme und personelle 
Schieflage der bayerischen Verwaltung nicht. Diese zu lö-
sen, dazu sind Sie aber nicht bereit.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Zudem entledigt sich die Staatsregierung durch die Ar-
beitszeitverlängerung dem immer größer werdenden Berg 
von Überstunden. Allein von 2001 auf 2002 stieg die Höhe 
der Überstunden- und Mehrarbeitsvergütungen um 
5,75 % auf 51,66 Millionen Euro an. Diese Arbeitszeitver-
längerung wird also auch dazu verwendet, im öffentlichen 
Dienst Überstunden abzubauen, anstatt den Menschen 
bessere Möglichkeiten zu geben, ihren Aufgaben nachzu-
kommen. 

So betrügen Sie Ihre Beschäftigten, indem diese durch die 
Arbeitszeitverlängerung auf 40 Stunden schon einen Ge-
haltsverzicht von 3 Milliarden Euro leisteten und nun wei-
tere 9 % Besoldungskürzungen hinnehmen müssen. Die 
42-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich stellt nicht nur 
einen Wortbruch von Stoiber dar. Sie führt auch zu weite-
ren Ungerechtigkeiten, ist arbeitsmarktpolitisch mehr als 
kontraproduktiv und ein Affront gegenüber den Beschäf-
tigten, die gegenüber ihrem Arbeitgeber loyal sind und 

unter den gegebenen Rahmenbedingungen ihr Bestes 
leisten.

(Beifall bei der SPD) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Als Nächster hat Herr Kollege Kupka das Wort. 

Engelbert Kupka (CSU): Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Reden über unser Land heißt, über 
jenes Stückchen Erde zu sprechen, wo man nach der 
längsten Schulzeit und der längsten Studienzeit im reifen 
Alter von 28 bis 32 Jahren in das kürzeste Arbeitsleben 
eintritt, um alsbald in den dank eines immer noch hervorra-
gend ausgebauten Gesundheitswesens überdurchschnitt-
lich langen Ruhestand hinüberzugleiten. Den relativ kürze-
ren Zeitraum zwischen dem Eintritt in das Berufsleben und 
dem Eintritt in den Ruhestand – genannt „Lebensarbeits-
zeit“ – haben wir mit einer der kürzesten Wochen- und 
Jahresarbeitszeiten, einem voll ausgebauten Arbeits- und 
Sozialrechtsschutz sowie einem beispielhaft geknüpften 
Sozialnetz so erträglich wie möglich gestaltet. 

Und doch, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sind in die-
ser Oase wohlstandsstaatlicher Regulierungen mehr als 6 
Millionen Menschen ohne Arbeitsplatz oder werden vom 
Staat durch  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Um-
schulungen unterhalten. Immer stärker setzt sich deshalb 
bei den Menschen die Erkenntnis durch, dass zwischen 
beiden Phänomenen ein Zusammenhang bestehen könn-
te. In der Tat, die Gründe liegen auf der Hand: Wir haben 
nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den öffentlichen 
Dienst in ein Korsett aus Bürokratie, Tarifverträgen und 
Arbeitszeitordnungen gezwängt. Kündigungsschutz und 
Lehrstellenabgabe tun der Wirtschaft ein Übriges an. 

Meine Damen und Herren, diese Bremsklötze sind in ers-
ter Linie verantwortlich für die Krise, die wir jetzt haben. 
Als wir Anfang der Fünfzigerjahre in einer ersten Struktur-
krise standen, war jede Veränderung mit Verbesserungen 
verbunden. Heute heißt es jedoch, auch Besitzstände in 
Frage zu stellen. Deshalb geht es nicht darum, dass wir 
uns hier im Rahmen einer Aktuellen Stunde rhetorisch 
beharken, sondern es geht um eine politische Führungs-
aufgabe. Wir haben den Menschen klarzumachen, dass 
es nur zwei Alternativen gibt: Entweder wir strengen uns 
gemeinsam an, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu erhal-
ten oder ihn dort zurückzugewinnen, wo wir ihn verloren 
haben, oder diejenigen, die heute auf der Straße oder über 
ihre Verbände protestieren und demonstrieren, werden 
morgen die Verlierer sein. Wer glaubt, lebenslänglich für 
Deutschland die 35-Stunden-Woche gebucht zu haben, 
wird zu den Verlierern gehören. 

Meine Damen und Herren, in wenigen Tagen, am 1. Mai, 
erweitert sich die EU um zehn neue Länder, in denen zum 
Teil zweimal 35 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Eine 
Woche hat 168 Stunden. Ist es wirklich unzumutbar, ein 
Viertel dieser Zeit zum  Arbeiten und drei Viertel für Familie 
und Freizeit zur Verfügung zu haben? Und das auch noch 
bei einem sicheren Arbeitsplatz, wenn wir vom öffentli-
chen Dienst reden. Ist das das Ende des Sozialstaates, 
oder ist das das Ende der Leistungsfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes?
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Fast 43 % unseres Staatshaushaltes geben wir für Perso-
nalkosten im öffentlichen Dienst aus. Wenn wir heute eine 
Stelle einsparen wollen, müssen wir praktisch 1,7 Stellen 
streichen, weil wir auch die Pensions- und Rentenansprü-
che berücksichtigen müssen. Von den in den letzten 15 
Jahren neu geschaffenen Jobs ist mehr als ein Drittel im 
öffentlichen Dienst entstanden. Die Staatsquote liegt heu-
te bei 50 %. Es ist kein Wunder, dass drei Viertel aller 
Bürger glauben, der Staat sei in erster Linie für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen verantwortlich. Wenn es uns ge-
länge, allein im bayerischen Staatshaushalt die Personal-
kosten um 3 % zu senken, hätten wir eine zusätzliche freie 
Spitze von fast einer halben Milliarde Euro pro Jahr. Sie 
müssen sich einmal die Zahlen vorstellen, über die wir re-
den. Wir haben hier das einzige noch vorhandene Poten-
zial, um wirksam Politik für unsere Bürger und unser Land 
gestalten zu können. Stattdessen verfrühstücken wir alles 
für konsumtive Ausgaben. Ich mache unseren Beamten 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen 
Dienst keine Vorwürfe; denn für die Strukturen sind wir 
verantwortlich. Wir haben  hochmotivierte und mit einer 
hohen Qualifikation versehene Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst, aber wir müssen sie auch 
entsprechend ihrer Qualifikation einsetzen. Wir müssen 
entschlacken und dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht zu Briefträgern innerhalb von Verwaltungen 
degradieren. 

(Ludwig Wörner (SPD): So ein Schmarrn!)

– Wissen Sie, Sie reden sehr viel öfter als ich und haben 
deshalb mehr Gelegenheit als ich, Schmarrn zu reden. Ich 
halte mich da relativ zurück. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Wörner, jetzt sage ich Ihnen einmal etwas zu Ihrer 
Ausbildungsplatzabgabe: Haben Sie schon einmal nach-
gerechnet, wie viele  Ausbildungsplätze die Gewerkschaf-
ten anbieten? – Unter einem Prozent. Und da schämen 
Sie sich nicht, hier solche Dinge zu sagen? 

(Franz Maget (SPD): Wie viele Ausbildungsplätze 
bietet denn die CSU-Fraktion an? – Ludwig Wör-
ner (SPD): Sie haben keine Ahnung; das sind 
doch keine Briefträger! – Unruhe)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Ruhe, weil 
wir sonst nicht mit der Redezeit zurechtkommen. 

Engelbert Kupka (CSU): Sie können mich ruhig beißen, 
aber Sie werden Ihr Gebiss verlieren. 

Der Bund hat heute täglich allein 100 Millionen Euro an 
Zinsen zu bezahlen. Man kann es den Bürgern nicht zu-
muten, dass wir weiterhin alles über Schulden finanzieren. 
Sie werden sehen, wie  uns der nächste Doppelhaushalt 
zu schaffen machen wird. Da wird es nicht nur darum ge-
hen, den jetzigen Status zu halten, sondern es wird sich 
die Frage stellen, wie wir die Einnahmeausfälle weiterhin 
kompensieren können. Ich meine, in dieser Situation ist 
das, was jetzt vorgeschlagen ist, ein wirklich akzeptabler 
Weg. Wir werden in Stufen dorthin gehen, wohin auch 

andere Länder kommen werden, nämlich zur 42-Stunden-
Woche. Wenn es wieder besser geht, kann man auch zu 
anderen Ergebnissen kommen. 

Als Fazit bleibt einmal mehr festzustellen: Die auf der 
Hand liegenden Antworten sind immer wieder das Un-
glück der von den GRÜNEN zur Aktuellen Stunde erhobe-
nen Themen. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weise darauf hin, 
dass aufgrund der immerwährenden Güte des Präsidiums 
bis jetzt jeder Redner seine Redezeit um mindestens eine 
Minute überzogen hat. Ich bitte die nachfolgenden Red-
ner, genau auf die Blinksignale zu achten. Als Nächster 
hat Herr Kollege Wörner das Wort. 

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Man muss sich hier viel anhören, was eigentlich 
nicht zum Antrag und zur Aktuellen Stunde gehört; trotz-
dem sollte man einiges klarstellen. Herr Prof. Waschler, 
wenn Sie von einem Wahlerfolg sprechen, muss ich Ihnen 
sagen: Hätten Sie die Wähler nicht getäuscht, hätten Sie 
den Erfolg nicht gehabt. So einfach ist das.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben den Leuten vor der Wahl etwas anderes erzählt 
als das, was Sie nach der Wahl getan haben. Sie sollten 
über alle Reden des Ministerpräsidenten und der Minister 
nicht schreiben „Es gilt das gesprochene Wort“, sondern 
„Es gilt das gebrochene Wort“. Das wäre dann die einzige 
richtige Aussage. 

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wer vor der Wahl fabuliert, 
muss sich nicht wundern, wenn er nach der Wahl Prügel 
bekommt. Wer vor der Wahl verspricht und nach der Wahl 
wie der Finanzminister zum tarifpolitischen Brandstifter 
wird, muss sich nicht wundern, wenn sich selbst in der 
staatstreuen Beamtenschaft Widerstand regt. Man kann 
das auch nicht unterdrücken mit der Aussage, die Beam-
ten dürfen das nicht. Man muss vielmehr darüber nach-
denken, warum die Leute sauer sind, und man sollte nicht 
darüber nachdenken, ob sie sauer sein dürfen.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, wer Sicherheit groß plakatiert, 
wie man es in Bayern gern tut, und zeitgleich den Polizei-
beamten noch mehr zumutet, als sie bereits jetzt leisten, 
der muss sich nicht wundern, wenn auch dort die Motiva-
tion zurückgeht. Herr Prof. Waschler, gerade Sie müssen 
doch wissen, dass es zwischen Motivation und Bezahlung 
einen gewissen Zusammenhang gibt. Zwischen den Ver-
sprechen eines Staates und seiner Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung von Zusagen auf der einen Seite und der Moti-
vation auf der anderen Seite ist der Zusammenhang noch 
größer. Warum soll ein Staatsdiener staatstreu sein, wenn 
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der Staat, der ihm etwas verspricht, dies nicht hält und ihn 
im Gegenteil betrügt?

(Zuruf von der CSU)

„Betrügt“ sage ich deshalb, weil die seinerzeitige Einfüh-
rung der 38,5-Stunden-Woche mit Lohn- und Gehaltsver-
zicht bezahlt wurde. Das vergessen Sie immer. Darüber 
decken Sie das Mäntelchen des Schweigens. Es wurden 
den Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst 
Minderungen im Einkommen abverlangt für die 38,5-
Stunden-Woche. Danach hat man sich sofort daran ge-
macht, die Stundenzahl für die Beamten zu erhöhen. Das 
heißt, man hat sie doppelt betrogen, nicht nur einfach, 
sondern doppelt. 

Jetzt sattelt man auf das Ganze noch etwas drauf. Das 
kann es ja wohl nicht sein. Im Übrigen sage ich Ihnen, 
wenn Sie jetzt den Oberbürgermeister von München be-
schimpfen, weil er selbst bei den Tarifen der U-Bahn-, 
Straßenbahn- und Busfahrern zuschlägt: Gehen Sie zu 
Herrn Minister Wiesheu, der ist eine der Ursachen dafür, 
dass man in den Tarifverträgen der Fahrer rumwurschteln 
muss, was aber gar nicht so notwendig wäre.

Im Zusammenhang mit diesem Haushalt wird immer die 
Zukunft unserer Kinder angesprochen. Wir zerstören die-
sen Staat mit Sparmaßnahmen – schlanker Staat ist Zer-
störung dieses Staates. Auf diesem Weg sind Sie und 
damit auf dem besten Weg, ein gut ausgebildetes Staats-
gefüge, in dem nicht Briefträger spazieren gehen, sondern 
in dem hochmotiviert gearbeitet wird, dadurch zu zerstö-
ren, dass Sie demotivieren und immer schlechter bezah-
len. Stellen Sie sich vor, dass ein Beamter in A 8 – wahrlich 
kein Spitzenverdiener; er arbeitet zum Beispiel an einer 
Berufsschule –durch Ihre Sparorgie, ausgebrochen durch 
den Wahn eines Ministerpräsidenten, der mehr werden 
wollte und es nicht geworden ist, in Zukunft um über 300 
Euro weniger als bisher verdient. Wie können Sie so etwas 
überhaupt verantworten? Wie wollen Sie Leistungsträger 
in den Großstädten und Ballungsräumen, die eine solche 
Arbeit machen sollen, in Zukunft überhaupt noch bekom-
men? – Sie wollen Sie ja gleich gar nicht mehr einstellen. 

Noch einmal zurück: Sie zerstören die Zukunft durch die-
sen Haushalt, durch die Demotivation der Beamtinnen 
und Beamten. Sie zerstören diesen Staat ganz gezielt. Sie 
wollen einen anderen Staat, Sie wollen ein privates Unter-
nehmen, eine Aktiengesellschaft mit einem Vorstandsvor-
sitzenden. Dagegen werden wir uns wehren; das ist näm-
lich nicht die Zukunft Bayerns, die wir meinen. Wir meinen 
eine Zukunft Bayerns für Menschen, und diese Menschen 
brauchen diesen Staat. Sie brauchen ihn in vielfältiger 
Weise, und dazu gehören hochmotivierte Beamte und 
Angestellte im öffentlichen Dienst. Dafür kämpfen wir, und 
deswegen sind wir für die 38,5-Stunden-Woche. Sie ver-
suchen, Herr Minister, wieder einmal Angestellte und Ar-
beiter gegen Beamte auszuspielen. Sie tricksen sie ge-
geneinander aus, indem Sie die Arbeitszeit der Beamten 
erhöhen und anschließend sagen, im Rahmen der Gleich-
behandlung müssten auch die Angestellten und Arbeiter 
mehr arbeiten. Auf diesen Leim gehen Ihnen Gott sei Dank 
Verbände und Gewerkschaften nicht. Ich meine, Sie pro-

vozieren einen heißen Sommer, wenn Sie so weiterma-
chen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Pschierer das Wort.

Franz Josef Pschierer (CSU): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich will nur in einer kurzen Vorbe-
merkung auf zwei Redner der Opposition eingehen. Das 
gilt einmal für die Kollegin Naaß: Frau Kollegin Naaß, wir 
sind hier nicht im Hauptpersonalrat, sondern im Bayeri-
schen Landtag. Zum Kollegen Wörner: Herr Kollege Wör-
ner, Ihr Satz, wir zerstörten diesen Staat durch Sparen, 
war so ziemlich das Dümmste, das ich seit langem gehört 
habe.

(Beifall bei der CSU)

Sie zerstören auf Bundesebene diesen Staat und diese 
Republik durch ein Schuldengebaren, das seinesgleichen 
in der Europäischen Gemeinschaft sucht.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD)

Sie waren in den letzten Jahren nicht in der Lage, die Kri-
terien von Maastricht zu erfüllen. Das ist Ihre miserable 
Politik. 

(Christa Naaß (SPD): Zum Thema, Herr Kollege!)

Wenn wir uns heute im Freistaat Bayern über die Erhö-
hung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst unterhalten, 
dann hat das seine Ursache auch in der miserablen Haus-
haltssituation, die wir bei Bund, Ländern und Kommunen 
vorfinden. Dafür gibt es eine Ursache. Es sind die mise-
rablen Rahmenbedingungen, die Sie in Berlin im Steuer-, 
Sozialversicherungs- und Abgabenrecht sowie in der 
Wirtschaftspolitik setzen. Das ist die Ursache.

(Beifall bei der CSU)

Zum Thema: Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, eines 
zu sehen: Der öffentliche Dienst ist Teil der Gesellschaft. 
Wenn diese Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft – 
ich spreche hier als Vorsitzender des Wirtschaftsaus-
schusses – mit Änderungen konfrontiert ist, dann kann 
das nicht ohne Auswirkung auf den öffentlichen Dienst 
bleiben. Wir erhöhen die Arbeitszeit auf 42 Stunden nicht 
aus Spaß an der Freude. Ich freue mich genauso wenig 
wie Sie über die E-Mails, Faxe und Anrufe, die ich von 
Betroffenen erhalte. Ich sage Ihnen auch als jemand aus 
der Wirtschaft: Ich bin stolz auf einen öffentlichen Dienst, 
den ich in vielen Bereichen auch als positiven Wirtschafts-
standortfaktor der Bundesrepublik werten und sehen 
möchte. Wir haben einen leistungsfähigen und gut ausge-
bildeten öffentlichen Dienst.

(Christa Naaß (SPD): Dann machen Sie ihn doch 
nicht kaputt! Sie zerstören ihn!)
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Ich bitte die Opposition aber, von einem endlich Abstand 
zu nehmen, nämlich von diesem Fetisch Wochenarbeits-
zeit. Frau Kollegin Naaß: Selbst wenn wir auf 42 Stunden 
gehen, dann sind wir nach wie vor Spitzenreiter, was den 
Negativrekord bei den Jahresarbeitsstunden und bei den 
Feiertagen angeht. Ich nenne Ihnen einmal ein paar Zah-
len: Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem Land entwickelt, in dem die Jahresar-
beitszeit noch bei knapp 1500 Jahresarbeitsstunden liegt. 
Wir sind ein Land mit 30 Urlaubstagen und 13 bezahlten 
Feiertagen. Das gibt in der Summe 43 Tage. Schauen Sie 
mal nach Österreich, Frankreich, Italien, in die Vereinigten 
Staaten oder in andere Länder. Deshalb geht es nicht da-
rum, die Arbeitszeit weiter zu verkürzen oder gar auf ei-
nem Niveau zu halten, auf das wir sie in den letzten Jahren 
heruntergefahren haben, sondern wir müssen im öffentli-
chen Dienst – um der Haushaltssituation gerecht zu wer-
den – und in der freien Wirtschaft – um wieder Wachstum-
schancen zu haben – die Arbeitszeit erhöhen.

(Christa Naaß (SPD): Sie müsste flexibler wer-
den!)

Ich bitte Kollegen Sprinkart, Frau Kollegin Naaß und Kol-
legen Wörner, einmal kurz zuzuhören, auch wenn es 
schwer fällt, Ihnen volkswirtschaftlichen Sachverstand 
beizubringen. Aber wir versuchen es einmal. 

(Ludwig Wörner (SPD): Da brauchen wir Sie 
dazu!)

Sie können an den Löhnen nicht drehen, Herr Kollege 
Wörner. Sie können in einem Hochlohnland die Löhne 
nicht senken. Sie haben es auf Bundesebene nie ge-
schafft, die Abgabenquote bei Renten-, Kranken- und Ar-
beitslosenversicherung zu senken.

(Karin Radermacher (SPD): Das stimmt doch gar 
nicht!)

Es geht nur darum: Die einzige Möglichkeit der Kosten-
entlastung in der Wirtschaft besteht nur darin, den Leuten 
mehr Arbeit zuzumuten.

(Christa Naaß (SPD): Wir machen doch schon 
genug Mehrarbeit!)

Jetzt bitte ich Sie, Frau Kollegin Naaß, hören Sie einmal 
zu: Sie dürfen als Abgeordnete nicht nur Interessenvertre-
terin des öffentlichen Dienstes sein, schauen Sie einmal in 
die freie Wirtschaft. Sie finden in mittelständischen Betrie-
ben Betriebsvereinbarungen, die eine freiwillige Mehrar-
beit ohne Lohnausgleich ermöglichen. Sie finden in vielen 
Firmen die Bereitschaft von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, Urlaub mit einzubringen, um den eigenen 
Arbeitsplatz zu sichern.

(Zurufe von der SPD)

– Hören Sie zu und antworten Sie dann, dann können Sie 
vielleicht noch ein kleines bisschen aus meinem Beitrag 
lernen.

Ganz konkret: Wenn Sie in den öffentlichen Kassen einen 
Spielraum gewinnen wollen – es bestreitet doch keiner, 
dass wir die konsumtiven Bereiche zurückfahren müssen, 
um wieder Raum für investive Maßnahmen zu gewinnen 
–, dann wird der öffentliche Dienst einen Beitrag leisten 
müssen. Er kann diesen nur durch eine Arbeitszeiterhö-
hung leisten. 

Zum Schluss, weil Sie uns gerne vorhalten, unsere eige-
nen Bürgermeister würden auf kommunaler Ebene bei der 
Arbeitszeiterhöhung gar nicht mitmachen: Ich erwarte von 
den Bürgermeistern und Landräten, dass sie nicht einer-
seits das hehre Lied der Privatisierung singen und sich auf 
der anderen Seite weigern, die Arbeitszeit für Arbeiter und 
Angestellte zu erhöhen. Das nenne ich Doppelmoral und 
Scheinheiligkeit. Wenn sie bereit sind, die Arbeitszeiterhö-
hung mitzumachen, dann kann man auf die eine oder an-
dere Privatisierung verzichten, alles andere ist scheinhei-
lig.

Der letzte Punkt, Frau Kollegin Naaß und Herr Kollege 
Wörner: Selbstverständlich haben wir Nachholbedarf in 
Teilen der freien Wirtschaft. Ich bin froh, dass Herr von 
Pierer bei Siemens, wie viele andere Konzernchefs, inzwi-
schen das Thema Arbeitszeiterhöhung ebenfalls auf seine 
Fahnen geschrieben hat. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe zwischendurch 
bekannt, dass im Anschluss an die Aktuelle Stunde zwei 
namentliche Abstimmungen folgen. Als Nächste hat Frau 
Kollegin Schmitt-Bussinger das Wort.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Herr Präsident, Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Pschierer, wenn Sie glauben, 
dass die katastrophale Finanzsituation der öffentlichen 
Haushalte durch die 42–Stunden-Woche zu beheben ist, 
werden Sie damit nicht weit kommen. Wenn Sie das glau-
ben, ist Ihr volkswirtschaftlicher Sachverstand nicht als 
besonders hoch einzuschätzen. 

(Beifall bei der SPD)

Ein Trauerspiel in besonderer Weise, das hier dargestellt 
werden soll, haben Sie vonseiten der CSU-Landtagsfrak-
tion und vonseiten der Bayerischen Staatsregierung bei 
Ihrem Versuch abgegeben, die bayerischen Kommunen 
mit ins Boot der Streiter für die 42-Stunden-Woche zu 
holen. Sie sind kläglich damit gescheitert. Die bayerischen 
Kommunen haben Ihnen die Zähne gezeigt, und zwar zu 
Recht, wie ich meine. Zu Recht wehren sich die bayeri-
schen Kommunalpolitiker gegen die eindeutigen Erpres-
sungsversuche des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. 
Stoiber, assistiert von Herrn Söder, aber auch vom CSU-
Fraktionsvorsitzenden Herrmann, von Ministerin Hohlmei-
er und Herrn Minister Faltlhauser.

Hier kann nur von Erpressung gesprochen werden. Wie 
sonst würden Sie es nennen, wenn Herr Ministerpräsident 
Stoiber den kommunalen Spitzenverbänden damit droht, 
sie beim kommunalen Finanzausgleich künftig schlechter 
zu behandeln, falls sie nicht die 42-Stunden-Woche ein-
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führen? Wie sonst würden Sie es nennen, wenn Kultusmi-
nisterin Hohlmeier die Kommunen darauf hinweist, dass 
diese ab dem 1. September für Mehrkosten für das kom-
munale Erziehungspersonal aufzukommen hätten, falls 
diese nicht die 42-Stunden-Woche einführen? 

(Christa Naaß (SPD): Das ist Erpressung!)

Von den unqualifizierten Angriffen des CSU-Generalsek-
retärs, die an Respektlosigkeit und Anmaßung nicht zu 
überbieten sind, will ich gar nicht erst reden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Karin Rader-
macher (SPD): Der kann nicht anders! Das ist ein 
intellektuelles Problem!)

– Der kann nicht anders, ja. – 

Kolleginnen und Kollegen der CSU, Sie sind auf dem 
Holzweg. Sie machen sich etwas vor, wenn Sie glauben, 
dass die kommunale Finanznot durch die Einführung der 
42-Stunden-Woche beseitigt würde. Sie wissen wahr-
scheinlich gar nicht, dass in den Kommunalverwaltungen 
nur etwa 15 bis 20 % der dort Beschäftigten Beamte sind 
und dass diese dort in Führungspositionen tätig sind, wo 
sie ohnehin mehr als 42 Stunden in der Woche arbeiten. 
Hier ist der Einspareffekt also gleich null. Die anderen 75 
bis 80 % der Beschäftigten sind Angestellte und Arbeiter. 
Auch wenn Sie deren Tarifverträge kündigen, können Sie 
diese zu keiner einzigen Stunde Mehrarbeit verpflichten. 
Auch hier ist der Einspareffekt gleich null. Neueinstellun-
gen gibt es in Kommunalverwaltungen schon lange kaum 
mehr. Wo soll da der Spareffekt sein? 

Im Übrigen – das dürfte Ihnen nicht entgangen sein – ha-
ben die Kommunen in den letzten Jahren bereits massive 
Einschnitte beim Personal vorgenommen. Ich kenne je-
denfalls keine Kommune, bei welcher der Personkosten-
anteil bei 43 % – diese Zahl wurde heute wieder genannt 
– liegen würde. In der Realität liegt der Personalkostenan-
teil eher bei 35 % oder darunter. Ich bitte Sie, dass Sie 
sich in Ihren Kommunen vor Ort darüber informieren, wie 
hoch tatsächlich der Personalkostenanteil ist. Nach den 
Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik liegt 
der Personalkostenanteil bei den kreisfreien Städten bei 
34,8 %, bei den kreisangehörigen Gemeinden bei 22,7 % 
und bei den Landkreisen nur bei 18,6 %. Das sind schon 
die bereinigten Ausgaben. In absoluten Zahlen ist der An-
teil am tatsächlichen Haushaltsvolumen noch niedriger. 

Die Bayerische Staatsregierung und auch Sie von der 
CSU-Fraktion nehmen es leichtfertig in Kauf, dass die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit der Tarifpartner aufs 
Spiel gesetzt wird. Es widerspricht den Interessen der 
Städte und Gemeinden, wenn der Tarifvertrag einseitig 
aufgekündigt wird. Wollen Sie tatsächlich den guten Weg, 
den die kommunalen Arbeitgeberverbände und die Ge-
werkschaften gemeinsam beschritten haben, zunichte 
machen? Diese haben bei so schwierigen Fragen wie der 
Flexibilisierung der Arbeitszeit, der Umstellung von 
Dienstaltersstufen auf Leistungsstufen, der Unkündbar-
keit und bei vielem anderen mehr einen guten Weg be-
schritten, der auch zu Kosteneinsparungen führen wird. 
Das geschieht – das macht den kleinen Unterschied aus 

– im Einvernehmen und im vertrauensvollen, partner-
schaftlichen Dialog. Was Sie tun, bewirkt das Gegenteil. 

(Joachim Herrmann (CSU): Warum hat der KAV 
die Verträge mit den U-Bahn-Fahrern gekündigt, 
wenn das alles so geht? – Ludwig Wörner (SPD): 
Das hat der Kommunale Arbeitgeberverband ge-
macht, nicht der Ude!)

– Herr Kollege Herrmann, ich denke, dass es dafür Grün-
de gibt; hier wird eine einvernehmliche Lösung gefunden 
werden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass ein Ministerprä-
sident, ein Finanzminister und eine Kultusministerin den 
Kommunen so unverhohlen drohen, wenn sie den Vorga-
ben aus der Staatskanzlei nicht Folge leisten, halte ich für 
unglaublich und für unlauter. Das ist der höchsten Reprä-
sentanten unseres Staates unwürdig. Ich darf Sie daran 
erinnern, dass das kommunale Selbstverwaltungsrecht 
ein im Grundgesetz und in der Bayerischen Verfassung 
garantiertes Rechtsgut darstellt. Eine angemessene Fi-
nanzausstattung ist demnach kein Gnadenakt, sondern 
darauf besteht ein einklagbarer Rechtsanspruch. Nicht 
zuletzt haben die Kommunen Aufgaben für die Bürger und 
Bürgerinnen zu erfüllen, Aufgaben, die auch für den Frei-
staat wahrgenommen werden. Das hat eine Partei, die mit 
einer Zweidrittelmehrheit ausgestattet ist, zu respektieren. 
Sparen ist das Gebot der Stunde. Die erzwungene 42-
Stunden-Woche ist dabei das falsche Mittel. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
nächste Rednerin hat Frau Kollegin Goderbauer das 
Wort.

Gertraud Goderbauer (CSU): Herr Präsident, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren von 
der Opposition, Sie sprechen von Mehrbelastung, Über-
lastung und Betrug. Ich komme aus der Landwirtschaft. 
Sie kennen vielleicht die Wochenarbeitszeit und das 
durchschnittliche Einkommen der Landwirte. Für mich ist 
das, was ich von Ihnen über die 42-Stunden-Wochenar-
beitszeit zu hören bekomme, überhaupt nicht mehr nach-
vollziehbar. Das sage ich Ihnen jetzt einmal ganz im 
Ernst. 

Sie sprechen von Betrug und Arbeitsplatzabbau. Ich darf 
nur daran erinnern, dass Sie bei den Haushaltsberatungen 
zum Nachtragshaushalt der Staatsregierung vorgeworfen 
haben, sie würde zwar von Stellenabbau sprechen, aber 
nach wie vor dieselbe Anzahl an Stellen im Haushalt aus-
weisen. Daher frage ich Sie ganz ernsthaft: Wissen Sie 
eigentlich, was Sie wollen? 

(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten 
Marianne Schieder (SPD))

– Genau, Sie haben das gefordert. Wenn es aber einmal 
geschieht, beklagen Sie das. – Tatsächlich geht es um 
mehr Arbeitszeit bei gleichem Lohn bei einem, wie wir 
gehört haben, sicheren Arbeitsplatz. 
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(Susann Biedefeld (SPD): Wie war die Aussage 
vor der Wahl?)

Von der Jahresarbeitszeit in Deutschland will ich nicht 
sprechen; das wurde schon ausgeführt. Davon sind natür-
lich die nicht begeistert, die es betrifft. Von allen Vorredner 
wurde schon angedeutet, dass der öffentliche Dienst in 
aller Regel sehr engagiert ist und auf hohem Niveau arbei-
tet

(Zuruf von der SPD: Noch!)

und auch in der Vergangenheit seinen Beitrag geleistet 
hat.

Eine Erhöhung der Arbeitszeit ist also keine Reaktion auf 
eine mindere Leistung, ganz im Gegenteil. Ein dermaßen 
dramatischer Rückgang der Steuereinnahmen über Jahre 
hinweg – alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der 
Rückgang noch längst nicht beendet ist – erfordert aber 
Kürzungen bei den Ausgaben. Darin waren wir uns mit der 
Vorrednerin einig. Es kann nicht sein, dass wir zwar überall 
kürzen – Sie haben das bei den Haushaltsberatungen laut 
beklagt – und im größten Bereich, bei den Personalausga-
ben nicht kürzen würden. 

Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich etwas Posi-
tives darstellen. Ich möchte nämlich auf die Stellenmeh-
rungen und Stellenhebungen hinweisen, die auch für die-
ses Jahr vorgesehen sind. Der Doppelhaushalt sieht ein 
Hebungskonzept mit insgesamt über 8700 neuen Beför-
derungsmöglichkeiten vor. Das gilt auch für die Innere Si-
cherheit, die wir stärken wollen. Für die Jahre 2003 und 
2004 sind 2378 Beförderungsmöglichkeiten neu vorgese-
hen. Auf die Polizei entfallen 2342 Stellen, auf den Verfas-
sungsschutz 36. Beim Justizvollzugsdienst wollen wir zur 
Sicherung und Stärkung eines leistungsfähigen und effek-
tiven Strafvollzugs als einer Säule der Inneren Sicherheit 
– da sind wir uns einig – 334 Stellenhebungen ermögli-
chen. 

Für den übrigen Bereich sieht das Hebungskonzept für die 
Jahre 2003 und 2004 rund 4150 Beförderungsmöglichkei-
ten vor. Das geschieht zur einen durch die prozentual ge-
staffelte Ausschöpfung der bisher im Rahmen der Stel-
lenobergrenzen noch möglichen Stellenhebung für Beam-
te nach sozialer Staffelung und für alle Bereiche, 

ferner durch die pauschale Stellenhebung und die neue 
Stellenzulage für Lehrer, beim akademischen Mittelbau, 
bei Angestellten und Arbeitern zur Durchführung von He-
bungen, die durch Änderung des Tarifvertrags bedingt 
und gesetzlich zwingend sind. Aus den kostenneutralen 
Stellenhebungen ergeben sich auch für den Doppelhaus-
halt 1850 Beförderungsmöglichkeiten. Insgesamt ergeben 
sich für diesen Doppelhaushalt über 8700, genau genom-
men 8728 neue Beförderungsmöglichkeiten. 

Der Doppelhaushalt und auch der Haushalt 2004 sehen 
aber nicht nur Stellenhebungen, sondern auch Personal-
mehrungen vor. Im Bereich des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus haben wir durch die Umsetzung der 
Lehrerstellenbeschlüsse für den Doppelhaushalt 2098 
neue Lehrerstellen und für dieses Jahr – das muss deut-

lich gesagt werden – 714 neue Lehrerstellen. Im Bereich 
des Staatsministeriums des Innern, der allgemeinen Ver-
waltung haben wir im Zusammenhang mit dem Sicher-
heitskonzept Bayern für die Jahre 2003 und 2004 zusam-
men 350, in diesem Jahr 1500 neue Stellen. Im Staatsmi-
nisterium der Justiz haben wir 13 neue Stellen. Für das 
Haushaltsjahr 2004 haben wir insgesamt also 877 neue 
Stellen. Daher ist es sicher nicht angebracht, nur von Stel-
lenabbau zu sprechen. Trotz Verlängerung der Wochenar-
beitszeit gibt es auch Positives zu berichten. Sie sprechen 
immer nur von Allmachtsgehabe und von Zweidrittel-
mehrheit. Diese Mehrheit hat der Wähler geschaffen. Be-
denken Sie bitte: Mit jeder solchen Aussage strafen Sie 
den Wähler.

(Zurufe von der SPD)

Beklagen Sie doch Ihre Lage. 

Angesichts der schwierigen Lage der deutschen Wirt-
schaft und ihren unmittelbaren Folgen für die öffentlichen 
Haushalte bitte ich Sie, meine Damen und Herren von der 
Opposition, Verantwortung zu zeigen und zwingend not-
wendige Anpassungen mitzutragen. Normalerweise meis-
tert man schwierige Zeiten gemeinsam – so kenne ich das 
von drei kommunalpolitischen Ebenen. Schließlich und 
letztlich, meine Damen und Herren: Was für Ihre grünen 
und roten Brüder und Schwestern in NRW richtig ist, näm-
lich die 41-Stunden-Woche ab Februar, kann für Bayern 
nicht unbedingt falsch sein. Darum bitte ich Sie, Ihre Stel-
lung dazu nochmals zu überdenken.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Dr. Rabenstein.

Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir bitten natürlich auch die 
Mehrheitsfraktion, ihre Haltung zu überdenken.

(Beifall bei der SPD)

Dass die Betroffenen bei Arbeitszeitverlängerungen auf-
jaulen, ist klar. Eine Arbeitszeitverlängerung bei Beamten, 
speziell bei Lehrern kommt natürlich an. Ich möchte vor 
allem auf die Lehrer eingehen; denn immerhin 53 % der 
Beamten sind Lehrerinnen und Lehrer. Über die Lehrerin-
nen und Lehrer wird ja immer gesprochen: gut bezahlter 
Halbtagsjob, ein halbes Jahr Ferien, unkündbare Arbeits-
plätze usw. Der Hauptverursacher, Herr Minister Huber – 
vorhin saß er noch da – , hat dazu einmal gesagt – ich zi-
tiere – : Es muss eine Zeit kommen, in der nicht erst nach 
drei Wochen mit dem Unterricht begonnen wird und nicht 
schon Anfang Juli die Bücher wieder eingesammelt wer-
den. Herr Freller, aufgepasst! Eine Frage an Frau Hohlmei-
er: Ist das wirklich so? Ist das die Situation an den bayeri-
schen Schulen in Ihrer Verantwortung? Ich frage mich, ob 
die Situation so extrem ist, dass Minister Huber so etwas 
behaupten kann. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.

Was Sie von der Mehrheitsfraktion und von der Regierung 
mit der Arbeitszeitverlängerung gerade bei Beamten ma-



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004  917

chen, ist reiner Populismus in einer schwierigen Situati-
on. 

(Beifall bei der SPD)

Diese Maßnahmen – das ist für mich das Entscheidende 
– werden auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen, 
sie werden brutal auf dem Rücken der Lehrerinnen und 
Lehrer ausgetragen, die zum größten Teil – ich sage aus-
drücklich „zum größten Teil“; denn wir wissen alle, dass es 
in jedem Bereich Abseiler gibt; das ist so – gute und her-
vorragende Arbeit leisten und – das möchte ich auch sa-
gen – jetzt schon in vielen Bereichen an ihrem Limit arbei-
ten. Ich nenne die Stichworte Burn-out-Syndrom und die 
Frühpensionierung von  Lehrern. Weiß jemand, was das 
den Freistaat Bayern pro Jahr kostet? – Allein die Früh-
pensionierungen von Lehrern kosten pro Jahr 250 Millio-
nen Euro. 

Natürlich geht die Arbeitszeitverlängerung auch zulasten 
der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern; denn ei-
nes ist klar: Die erhöhte Arbeitszeit führt zwangsläufig 
dazu, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer weniger um 
die Kinder kümmern können, vor allem was den außer-
schulischen Bereich, also die freiwilligen Leistungen be-
trifft. Verhängnisvoll ist, dass dadurch jene Kinder, die ei-
gentlich mehr Erziehung bräuchten, die zusätzlich zum 
Unterricht betreut werden müssen, weniger betreut wer-
den können. Das ist das Fatale an der Arbeitszeitverlänge-
rung. 

Meine Damen und Herren, durch die Arbeitszeitverlänge-
rung – das ist ein weiterer Punkt, den ich ansprechen 
möchte – sollen Fehlentwicklungen im Bildungsbereich 
kaschiert werden. Angesprochen sei hier nur die über-
stürzte Einführung des G 8, die nachweislich mehr Lehrer 
erfordert. Das soll nun nicht durch Neueinstellungen, son-
dern durch Mehrarbeit der jetzt schon belasteten Gymna-
siallehrer ausgeglichen werden. Es kann nicht Sinn der 
Arbeitszeitverlängerung sein, Fehlentwicklungen auszu-
gleichen. 

(Beifall bei der SPD)

Damit komme ich zum entscheidenden Punkt. Ich möchte 
Herrn Kollegen Pschierer antworten, der uns eine Lektion 
in Volkswirtschaftslehre erteilen wollte. Arbeitszeitverlän-
gerung führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit eher zunimmt 
statt abnimmt. 

(Franz Josef Pschierer (CSU): Das ist Schwach-
sinn!)

– Das ist kein Schwachsinn. Sie müssen zwischen be-
triebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Betrach-
tungsweise unterscheiden. Betriebswirtschaftlich haben 
Sie vielleicht Recht, dass dadurch Einsparungen erzielt 
werden. Volkswirtschaftlich steigt die Arbeitslosigkeit na-
türlich. 

(Beifall bei der SPD)

Das ist ja klar und ganz logisch. Das ist in jedem Betrieb 
so. Ein Beispiel ist die Frühpensionierung. Den großen 
Betrieben hat sie natürlich etwas gebracht. Das ist auf 
Kosten der Gesellschaft gegangen. Das ist der volkswirt-
schaftliche Aspekt; diesen müssen wir sehen. Betriebs-
wirtschaftlich mag Arbeitszeitverlängerung vielleicht ir-
gendeinen Sinn machen; volkswirtschaftlich macht sie 
überhaupt keinen Sinn. Dadurch wird die Arbeitslosigkeit 
erhöht, nicht aber reduziert. Das müssen Sie unterschei-
den. 

(Joachim Herrmann (CSU): Die Frühpensionie-
rung war volkswirtschaftlich falsch?)

– Ja, genau. Frühpensionierung in Betrieben, in denen die 
Betriebe dann Leute mit 55 Jahren haben gehen lassen, 
war volkswirtschaftlich verhängnisvoll.

(Franz Josef Pschierer (CSU): Und die Arbeits-
zeitverkürzung in den letzten Jahren war genauso 
falsch?)

– Arbeitszeitverkürzung bei hoher Arbeitslosigkeit macht 
natürlich Sinn, weil dadurch die Arbeitszeit verteilt wird und 
vor allem, weil dadurch jüngere Menschen in Arbeit kom-
men. Das ist das Entscheidende. Das müssen wir sehen. 

(Beifall bei der SPD)

Die Alten arbeiten sich zu Tode, und die Jungen sitzen auf 
der Straße. Das kann doch keinen Sinn machen. Wir ha-
ben eine lange Warteliste mit Lehramtsanwärterinnen und 
-anwärtern, während wir die Lehrer, die nicht mehr kön-
nen, noch mehr arbeiten lassen. Das macht keinen Sinn. 
Deswegen sind wir gegen eine Arbeitszeitverlängerung 
gerade für die Beamten und Lehrer. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Heckner. Ich darf zwischendurch allen, die die De-
batte an den Lautsprechern mitverfolgen, mitteilen, dass 
im Anschluss an diese Wortmeldung noch eine Wortmel-
dung der Staatsregierung, des Herrn Finanzministers, 
vorliegt. Anschließend finden die Abstimmungen über 
Dringlichkeitsanträge der letzten Sitzung statt, darunter 
eine namentliche Abstimmung. – Frau Kollegin Heckner, 
bitte.

Ingrid Heckner (CSU): Sehr verehrter Herr Präsident, 
sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Selbstverständ-
lich ist auch der Staatsregierung und den Kolleginnen und 
Kollegen der CSU-Fraktion bewusst, dass wir in dieser 
Phase, nach Jahrzehnten stetigen Wachstums, bei den 
öffentlich Beschäftigten ein besonderes Maß an Verständ-
nis für die jetzige Situation einfordern bzw. einwerben 
müssen. Mit der Arbeitszeiterhöhung im öffentlichen 
Dienst, beginnend bei den Beamten, soll ein Zeichen für 
die Wirtschaft gesetzt werden, die dieser Aufforderung 
aus reinem Selbsterhaltungstrieb bereits in vielen Fällen 
gefolgt ist.
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Meine Damen und Herren, selbstverständlich ist uns be-
wusst, dass ein Ärmel-hochkrempeln, eine Mehrarbeit 
ohne eine gleichzeitige Steigerung des Verdienstes, in ei-
ner Wachstumsphase, wie sie in den neuen Ländern der 
Europäischen Union herrscht, auf mehr Motivation stößt 
als in einem Land, in dem es darum geht, Wohlstand zu 
erhalten bzw. Einbußen bei bereits erzielten Errungen-
schaften hinzunehmen. Herr Kollege Sprinkart, Sie haben 
auf die Homepage der CSU-Fraktion verwiesen. Ich ge-
stehe ein, wir haben es, anders als die Opposition, ver-
säumt, gezielte Aktionen anzuregen. Ich würde Ihnen je-
doch empfehlen, sich einer wesentlich repräsentativeren 
Umfrage zuzuwenden, die heute veröffentlicht wurde. 
Diese Umfrage heißt „Perspektive Deutschland“; dabei 
wurden 450 000 Bundesbürger befragt.

(Franz Maget (SPD): Herr Kollege Herrmann, Ihre 
Kollegin wirft Ihnen Versäumnisse vor!)

- Die Kollegin weist lediglich darauf hin, dass wir nicht 
gezielte Aktionen durchführen, um Ergebnisse auf unserer 
Homepage zu erreichen. Diese Umfrage bei 450 000 Bun-
desbürgern hat gezeigt, dass sich die Deutschen sehr 
wohl der tiefen finanziellen Strukturkrise in diesem Land 
bewusst sind. Sie haben allerdings noch nicht die wün-
schenswerte Bereitschaft zu Reformen. 62 % der Befrag-
ten sprechen sich dafür aus, auch Arbeitszeitreformen 
durchzuführen, wenn diese Reformen als notwendig, 
wirksam und sozial gerecht empfunden werden. Die GRÜ-
NEN haben für die heutige Sitzung diese Aktuelle Stunde 
beantragt und bezweifeln genau diese Ergebnisse. Sie 
arbeiten gegen unsere Gesellschaft und gegen eine Kon-
solidierung unserer Haushalte. Ich stelle fest: Die Ursa-
chen der jetzt erforderlichen Maßnahmen haben nicht wir 
in Bayern zu verantworten.

(Franz Maget (SPD): Da haben Sie früher aber 
anders gesprochen!)

Sie tun so, als ob die Staatsregierung eine Schatzkiste 
versteckt hätte, bei der man bloß zugreifen müsste, da Sie 
behaupten, dass das Sparen nicht notwendig sei. Sie en-
gagieren sich nicht nur beim Thema „42-Stunden-Woche 
im öffentlichen Dienst“, sondern stellen sich an die Seite 
derer, die verständlicherweise versuchen, Einsparungen 
von sich abzuwenden. Im Grunde fordern Sie tagtäglich 
die Bayerische Staatsregierung und die Mehrheitsfraktion 
in diesem Hause auf, die Staatsverschuldung weiter vor-
anzutreiben. Wir hätten in der Tat eine Alternative: Wir 
könnten es machen wie Nordrhein-Westfalen, wo die Ver-
schuldung nicht bei 20 Milliarden Euro, sondern bei 
100 Milliarden Euro liegt. Dort wurden im Jahr 2003 weite-
re 5 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen.

Auch Nordrhein-Westfalen hat jetzt eine Arbeitszeitverlän-
gerung auf 41 Stunden eingeführt, allerdings kann der 
Bevölkerung dort nicht mehr signalisiert werden, dass 
diese Einsparungen den Wohlstand sichern.

Wenn wir unseren Haushalt in konsumtiver Hinsicht in den 
Griff bekommen, haben wir die Chance, künftig notwendi-
ge Investitionen vorzunehmen. Wenn wir jedoch erst zu 
sparen beginnen, wenn wir mit dem Rücken an der Wand 
stehen, wie das Land Nordrhein-Westfalen, werden wir 

unserer Bevölkerung diese positiven Auswirkungen nicht 
mehr in Aussicht stellen können. Frau Kollegin Naaß, Sie 
haben unseren Ministerpräsidenten angeprangert, im 
Jahre 1994 bei den Beamten eine Arbeitszeitverlängerung 
auf 40 Stunden vorgenommen zu haben. Sie haben aber 
nicht erwähnt, dass kurz darauf sämtliche Bundeslän-
der – unabhängig davon, wer dort die Regierungsverant-
wortung trägt – diesem Beispiel gefolgt sind.

Meine Damen und Herren von der Opposition, dies ge-
schah sicherlich nicht mit dem Ziel, die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland weiter zu verstärken, wie Sie das behaupten. 
Sie sollten eines bedenken: Sie können sich in diesem 
Hause in eine bequeme Oppositionsrolle hineinbegeben. 
Allerdings gibt es wenige Kilometer weiter Kolleginnen 
und Kollegen in den Kommunalparlamenten, die sich völ-
lig anders verhalten. Diese Kolleginnen und Kollegen zei-
gen Verantwortung und sind zu Veränderungen bei den 
Beschäftigungszeiten im öffentlichen Dienst bereit. Die 
Aussagen eines Spitzenvertreters der Kommunalverbän-
de gilt nicht für alle Vertreter der Kommunen, auch nicht 
für diejenigen, die unserer Partei angehören.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Das Wort hat Herr Staatsminister 
Prof. Dr. Faltlhauser.

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Die Rahmenbedingungen für dieses Land und 
für die Bundesrepublik Deutschland ändern sich schneller, 
als wir alle gedacht haben. Die Wirtschaft und die öffentli-
chen Haushalte stehen vor dramatischen Herausforde-
rungen. Die Wirtschaft reagiert darauf mit drastischen 
Maßnahmen, bedauerlicherweise aber notwendigerweise 
auch mit Freisetzungen. Auch die Arbeitszeit wird in vielen 
Bereichen erhöht. Die öffentlichen Haushalte müssen 
ebenfalls mit drastischen Einsparungen reagieren. Dies ist 
nicht zuletzt deshalb notwendig, weil unsere Steuerein-
nahmen, wie in den letzten drei Jahren, permanent weiter 
zurückgehen.

Meine Damen und Herren, wir haben für die Jahre 2005 
und 2006 eine mittelfristige Finanzplanung aufgestellt. Die 
staatlichen Steuereinnahmen haben dazu geführt, dass 
wir für diese beiden Jahre, die wir jetzt haushaltspolitisch 
gestalten müssen, 3,5 Milliarden Euro weniger zur Verfü-
gung haben. Wir könnten nun – wie in früheren Zei-
ten – darauf reagieren, indem wir mehr Schulden aufneh-
men. Genau dies ist jedoch nicht die Grundlinie dieser 
Mehrheitsfraktion und der Bayerischen Staatsregierung. 
Wir wollen eine nachhaltige Haushaltspolitik. Deshalb 
handeln wir im Rahmen dieses Haushaltes und sparen.

Wir haben gesehen, dass auch in anderen Ländern durch-
aus Bewegung herrscht. Diese Länder sparen. Ich stelle 
aber fest, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
von Veränderungen und für den Handlungsbedarf bei der 
Opposition gerade in München offenbar überhaupt nicht 
vorhanden ist. Die Erkenntnis, dass gehandelt und ge-
spart werden muss, scheint hier überhaupt nicht vorhan-
den zu sein. Das ist sehr bedauerlich. Andere Oppositi-
onsfraktionen in der Bundesrepublik Deutschland haben 
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eine völlig andere Haltung. Schauen Sie einmal nach Ba-
den-Württemberg.

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund hat vor 
einigen Tagen ein von mir sehr geschätzter Kommentator, 
Herr Peter Böhnisch, Folgendes gesagt: „Wenn die 
42 Stunden in Deutschland nicht einmal gehen, was geht 
dann noch in deutschen Landen?“ Wenn wir in dieser Si-
tuation diese Maßnahme nicht durchsetzen können, muss 
tatsächlich die Frage nach der Reformfähigkeit der Bun-
desrepublik Deutschland gestellt werden. Wir wollen, 
dass die Reformfähigkeit das Markenzeichen Bayerns 
bleibt.

Meine Damen und Herren, wir haben in unserem Nach-
tragshaushalt 2004 einen Personalanteil von 43 %. Wenn 
wir gar nichts tun, keine Veränderungen, keine Einsparun-
gen, keine Modifikationen und keine Strukturveränderun-
gen vornehmen, werden wir auch aufgrund der steigen-
den Altlasten, also der Pensionslasten, längerfristig auf 
einen Personalkostenanteil von 50 % kommen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Altlasten ist aber keine 
Sprache!)

– Ich habe doch „Pensionslasten“ gesagt. Passen Sie lie-
ber auf die Sache auf. 

Die Pensionslasten drücken uns alle miteinander. Deshalb 
müssen wir handeln, um nicht auf eine Personalquote von 
über 50 % zu kommen. Wir wollen nicht in die gleiche Si-
tuation kommen wie Nordrhein-Westfalen, das im letzten 
Jahr eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 5,7 Milliar-
den Euro gehabt hat. Gleichwohl mussten im Haushalt 1,5 
Milliarden Euro eingespart werden. Gleichwohl ist Nor-
drhein-Westfalen völlig handlungsunfähig. Wenn wir im 
Freistaat Bayern nicht wollen, dass der Landtag und die 
Staatsregierung in fünf oder sechs Jahren handlungsunfä-
hig sind, müssen wir jetzt etwas tun. Die Einführung der 
42-Stunden-Woche ist ein Beitrag zur mittelfristigen Si-
cherung dieser Handlungsfähigkeit. 

Deshalb werden wir entsprechend dem Willen der Bayeri-
schen Staatsregierung und der Mehrheitsfraktion am 1. 
September für die Beamten eine Arbeitszeit von 42 Wo-
chenstunden einführen. Diese Regelung wird wie in Hes-
sen nach Altersstufen modifiziert. Das wurde hier schon 
gesagt.

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass 
die betroffenen --

(Unruhe)

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, darf ich Sie 
einen Moment unterbrechen? Ich bitte doch um mehr 
Ruhe und Aufmerksamkeit. Das erleichtert die Arbeit. 

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Ich habe den Eindruck, dass die Betroffenen die 
Verlängerung der Arbeitszeit wesentlich besser akzeptie-
ren als die Verbandssprecher. Die Betroffenen wollen hier 
aber Gerechtigkeit haben. Das habe ich in vielen Gesprä-

chen festgestellt. Sie wollen Gerechtigkeit im Hinblick auf 
die Arbeitszeit der Angestellten haben.

Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen Gleich-
klang zwischen den Beamten und den Angestellten her-
beizuführen. Dies ist natürlich nicht ohne weiteres mög-
lich. Dazu müssen wir in der Tarifpolitik tätig werden. 
Richtig ist, dass wir mit Verdi eine Prozessvereinbarung 
geschlossen haben. Ich selbst habe im letzten Herbst 
gemeinsam mit dem neuen TdL-Vorsitzenden und Bun-
desminister Schily eine erste Bewertung vorgenommen. 
Die Ergebnisse waren sehr mäßig. Wir haben uns dann 
entschlossen, weitere Verhandlungsergebnisse abzuwar-
ten. Dementsprechend hat der TdL-Vorsitzende den Mi-
nisterpräsidenten berichtet, und die Ministerpräsidenten 
haben im letzten November beschlossen, der anderen 
Seite noch einmal vier Monate Zeit zu geben, damit Be-
wegung in die Verhandlungen kommt.

In dieser Zeit ist aber kein Millimeter Fortschritt erzielt 
worden. Wir haben vermutet, dass bei der leistungsgemä-
ßen Bezahlung am meisten Fortschritt erzielt werden 
kann. Hier hat die Bundestarifkommission von Verdi be-
schlossen, das mitzutragen, aber nur – auf neubayerisch 
– „on top“, also obendrauf. Für eine Leistungsbezahlung 
obendrauf brauche ich keine Gewerkschaft. Dazu brau-
che ich keine Gesprächspartner. Wenn ich mir das finanzi-
ell leisten kann, kann ich es immer machen. Bayern ist im 
Beamtenbereich ohnehin das einzige Land, das die recht-
lichen Möglichkeiten einer Leistungsprämie nutzt. Es gibt 
kein anderes Land, welches das macht. Ich brauche aber 
keine Prozessvereinbarung, um eine Leistungsbesoldung 
„on top“ zu vereinbaren. Dies ist ein dramatischer Rück-
schritt gewesen. Nicht zuletzt dies hat alle Ministerpräsi-
denten dazu geführt, die Tarifvereinbarung über die Ar-
beitszeit einstimmig zu kündigen. Die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder ist einen Tag später dieser Empfehlung 
der Ministerpräsidenten gefolgt. Damit haben wir jetzt ei-
nen wesentlichen Schritt gemacht, um mittelfristig einen 
Gleichklang sicherzustellen. Dann ist das Gerechtigkeits-
gefühl der Beamten weniger tangiert. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, ich sollte noch et-
was zu den Kommunen sagen. Sie haben hier erklärt, nur 
die Länder seien so rabiat und kündigten den Tarifvertrag, 
die Kommunen seien vernünftig genug. Richtig ist, dass 
die VKA, der Arbeitgeberverband der Kommunen, bis jetzt 
weder den Tarifvertrag über das Urlaubsgeld und das 
Weihnachtsgeld noch die tariflichen Bestimmungen über 
die Arbeitszeit gekündigt hat. Wir haben dies immer kriti-
siert, weil ich es als Ungleichgewicht empfinde, wenn wir 
einerseits mit den permanenten Klagen der Kommunen, 
sie hätten kein Geld, konfrontiert werden, während auf der 
anderen Seite die Bereitschaft fehlt, im Personalbereich 
einzusparen. Ich habe dies in einem sehr deutlichen Brief 
den Vertretern der kommunalen Arbeitgebervereinigung in 
Bayern geschrieben.

(Franz Maget (SPD): Das könnte man auch Er-
pressung nennen!)

– Das ist keine Erpressung. 
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Plötzlich ist aber doch Bewegung hereingekommen. Ges-
tern hat das Präsidium der VKA getagt. Ihm gehören die 
Vertreter von 16 Mitgliedsverbänden und sechs Gruppen-
ausschussvorsitzende an. Sie haben bei zwei Stimment-
haltungen einen Beschluss gefasst mit folgenden Kern-
aussagen:

Erstens stellt die VKA fest, dass die bisherigen Ergebnisse 
der Prozessvereinbarung bei weitem unbefriedigende Ver-
handlungsergebnisse sind. Ich kann den Damen und 
Herren nur „guten Morgen“ sagen. Die Länder habe das 
schon längst festgestellt. Jetzt, im Nachgang, bestätigen 
die Kommunen unsere Analyse, dass bei den bisherigen 
Verhandlungen absolut nichts herausgekommen ist. Dann 
müssen die Kommunen auch die Konsequenzen ziehen. 

(Franz Maget (SPD): Und welche Konsequenzen 
ziehen sie?)

– Herr Maget, in einem dritten Punkt sagen die Kommu-
nen, für September werde die Mitgliederversammlung der 
VKA einberufen, um über die Kündigung des Manteltarif-
vertrags zu entscheiden. Wenn sich die VKA dazu im 
September entscheiden würde, könnte sie tatsächlich ein 
halbes Jahr vor Auslaufen des Tarifvertrags ihrerseits ein-
seitig die tariflichen Arbeitszeitvorschriften kündigen. 
Dann wäre wieder Einigkeit auf Seiten der Arbeitgeber 
hergestellt, weil dann der Bund mit Sicherheit sofort nach-
folgen wird. 

Es kann nicht sein, dass man einen Verhandlungsprozess 
einleitet, eine Seite in diesem Prozess aber absolut keine 
Bewegung zeigt. Dann müssen Konsequenzen gezogen 
werden. Die Länder haben gemeinsam mit Bayern Konse-
quenzen gezogen. Die Schlussfolgerungen sind jetzt auf 
dem Tisch. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas zur 
Reaktion der betroffenen Verbände sagen.

(Franz Maget (SPD): Herr Minister, darf ich Sie 
etwas fragen? Wird in dem Manteltarifvertrag die 
Arbeitszeit geregelt?)

– Im Manteltarifvertrag ist unter anderem auch die Arbeits-
zeit geregelt, wenn ich Sie aufklären darf, Herr Fraktions-
vorsitzender.

(Franz Maget (SPD): Wo? An welcher Stelle? Das 
stimmt doch gar nicht!)

Ich darf noch etwas zur Reaktion der betroffenen Verbän-
de sagen. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Ge-
sprächsklima mit dem Beamtenbund. Das möchte ich hier 
feststellen. Aufgrund eines sehr intensiven Gespräches 
zwischen dem Ministerpräsidenten, dem Vorsitzenden 
des Beamtenbundes, Herrn Habermann, und mir haben 
wir die 42-Stunden-Woche nach Alter differenziert. Dies 
ist ein konkretes Ergebnis eines trotz aller vorhandenen 
Spannungen guten Gesprächsklimas. 

Allerdings wird dieses Gesprächsklima gegenwärtig er-
heblich durch die Ankündigung der Finanzgewerkschaft 

gestört, sie werde zu „Dienst nach Vorschrift“ aufrufen. 
Sie haben es in den Zeitungen gelesen. Ich habe eine 
Reihe von Dokumenten zu diesem Aufruf. Ich bin der Auf-
fassung, hier hört die Liberalität im Umgang miteinander 
auf. Ich erinnere an den Beschluss des Disziplinarsenats 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. September 
1977. Dort heißt es im ersten Orientierungssatz, welchen 
ich hier ausdrücklich vorlese:

Der Sprecher eines Beamtenverbandes begeht 
ein Dienstvergehen, wenn er streikähnliche Maß-
nahmen der Verbandsmitglieder (Dienst nach 
Vorschrift) 

– das ist eine Art Legaldefinition – 

durch Veröffentlichung von eigenen Erklärungen 
oder solchen des Verbandsvorstandes schuld-
haft unterstützt.

Ich kann nur sagen, dies ist eine so eindeutige Rechtsla-
ge, dass wir auf der Basis dieser Rechtslage vorgehen 
müssen, wenn die Aufrufe nach Dienst nach Vorschrift 
und ähnlichen Aktionen weitergehen. Wir können und 
werden dies nicht akzeptieren.

Zum Schluss möchte ich sagen, dass die 42 Stunden ein 
wesentlicher Beitrag dazu sind, die haushaltspolitische 
Beweglichkeit und Handlungsfähigkeit mittelfristig auf-
recht zu erhalten. Das ist keine Show-Maßnahme, son-
dern das bringt uns beim G 8 und auch darüber hinaus 
mehr Handlungsspielraum. Wir sind fest entschlossen, 
den ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen. 

Wir sind fest entschlossen, mittelfristig eine nachhaltige 
Haushaltspolitik zu betreiben, und deshalb sind wir auch 
mutig genug, entsprechende unpopuläre Maßnahmen 
durchzuführen. Allerdings werden wir den Betroffenen 
insgesamt klarmachen müssen, dass die Maßnahmen 
notwendig sind und dass es gerecht zugeht. Ich glaube, 
mit dem Vorschlag, den wir vorlegen, wird es gerecht zu-
gehen.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Ich habe zwar bei anderen Red-
nern einige Zeit zugegeben; da Staatsminister Prof. Dr. 
Faltlhauser aber deutlich über 10 Minuten, nämlich 14 
Minuten, gesprochen hat, frage ich, ob es weitere Wort-
meldungen gibt. – Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Der Herr Staatsminister hat eine Reaktion gera-
dezu herausgefordert. Herr Minister, Sie sagten, für Be-
amte gibt es eine Leistungszulage, verschwiegen aber, 
dass die Beamten diese selbst zahlen müssen. Sie wissen 
genau, dass nichts zusätzlich gegeben wird. Wenn allen 
etwas weggenommen wird, um es dann an etwa 25 % zu 
verteilen, nennt man das eine Wegnahme. Deshalb forder-
ten die Gewerkschaften völlig zu Recht, dass nicht alle 
bestraft werden dürfen, nur weil einige wenige belohnt 
werden sollen. Die Belohnung muss es zusätzlich geben. 
Diesen Sachverhalt sollten Sie der Wahrheit wegen mittei-
len, weil ansonsten die Beamten und die Gewerkschaften 
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in einem schiefen Bild erscheinen. Allerdings scheint es, 
als würden Sie Ihr Feindbild „Gewerkschaft“ pflegen, da-
mit Sie Ihre eigene Meinungsführerschaft erhalten kön-
nen.

Herr Minister, die bayerische Verwaltung ist nicht in der 
Lage, die tatsächlich geleisteten Überstunden der Be-
schäftigten aufzuzeichnen.

(Beifall bei der SPD)

Es können nur die in Bayern bezahlten Überstunden wie-
dergegeben werden. Die Überstunden, die tatsächlich 
geleistet werden, können Sie seit Jahren nicht nennen, 
obwohl wir das immer wieder gefordert haben. Trotzdem 
versuchen Sie, fünf verschiedene Modelle einzuführen. 
Wie wollen Sie das organisatorisch leisten? – Obwohl Sie 
sich für den Abbau der Bürokratie aussprechen, bauen 
Sie hier Bürokratie auf. Das wird eine unsägliche Bürokra-
tie werden. Nicht einmal eine EDV-Anlage wird das bewäl-
tigen können, was Sie glauben produzieren zu müssen. 
Sie haben wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen; denn 
sonst würden Sie nicht verschiedene Arbeitszeitmodelle 
einführen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Kolleginnen und Kollegen, wer wie der Finanzminister ar-
gumentiert, nämlich der Beamtenschaft zu drohen, sie zu 
unterdrücken und fast zu beleidigen, muss sich nicht 
wundern, dass der Gegendruck massiv steigt, dem ein 
Ventil gegeben werden muss. Insoweit ist das Verhalten 
der Verbände und Gewerkschaften zu verstehen. Herr 
Minister, Sie sind der Brandstifter. Sie provozieren einen 
„heißen Sommer“. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Gibt es eine weitere Wortmel-
dung? – Herr Kollege Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Minister Faltlhauser, ich 
habe zwei Anmerkungen. Erstens. Sie sagten, Ziel sei es, 
die Arbeitszeit der Beamten und Angestellten zu harmoni-
sieren. Das hätten Sie auf der 40-Stunden-Ebene machen 
können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das wäre viel einfacher gewesen, als zuerst die Arbeitszeit 
der Beamten auf 42 Stunden zu erhöhen und dann die 
Arbeitszeit der Angestellten nachzuziehen, was Ihnen 
nicht gelingen wird – meiner Meinung nach.

Zweitens. Sie haben von Dienstrechtsverstößen gespro-
chen. Meine Frage an Sie: Können die Beamten und Be-
amtinnen des öffentlichen Dienstes gezwungen werden, 
ihr Privatfahrzeug als Dienstfahrzeug zu benützen? Dazu 
haben Sie nichts gesagt. Sie haben nur nebulös die Aus-
wirkungen des Dienstes nach Vorschrift in den Raum ge-
stellt. Würden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
öffentlichen Dienstes ihr Privatfahrzeug nicht mehr zur 

Verfügung stellen, würde dies dem Staat Kosten verursa-
chen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Herrmann.

Joachim Herrmann (CSU): Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Zum Abschluss der Debatte möchte ich nur noch ei-
nige Sätze sagen: Ich respektiere jeden, der sagt, die Än-
derung sei etwas schnell gekommen und man hätte über 
das eine oder andere noch länger diskutieren können. Die 
Art und Weise aber, wie Sie die Entscheidungsfindung der 
Staatsregierung und der CSU-Landtagsfraktion kommen-
tiert haben, ist entweder unverschämt oder geht an der 
Realität in unserem Land – nicht nur in Bayern, sondern 
auch in Deutschland – vorbei.

(Beifall bei der CSU)

Zur Aussage des Abgeordneten Wörner ist zu fragen: Wie 
sieht es denn mit dem Weihnachts- und Urlaubsgeld aus? 
– Das hat die rot-grüne Bundesregierung bereits im ver-
gangenen Jahr für die Bundesbeamten stärker gekürzt als 
wir in Bayern. Das ist die Realität. Sie können also nicht 
behaupten, wir seien in Bayern ein besonders unsozialer 
und arbeitnehmerfeindlicher Arbeitgeber. Warum haben 
denn die rot-grüne Bundesregierung und die Bundestags-
mehrheit die Kürzungen beschlossen? – Dazu gab es 
doch offensichtlich Gründe. Diese müssen Sie den Men-
schen in Bayern auch sagen.

(Beifall bei der CSU)

Wir sind für die bayerischen Beamten und bayerischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes 
verantwortlich. Man wird aber doch mit Fug und Recht die 
Frage stellen dürfen, weshalb die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalens mit ihrer klaren rot-grünen Mehrheit die 
gleichen Beschlüsse getroffen hat wie wir in Bayern, aller-
dings mit dem kleinen Unterschied, dass die Arbeitszeit 
statt auf 42 nur auf 41 Stunden erhöht wurde. Ansonsten 
hat sie sich für haargenau das Gleiche entschieden. Sie 
müssten also alle Argumente, die Sie heute angeführt ha-
ben, auch Ihren Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-
Westfalen vorhalten. Ich werde das gerne dorthin weiter-
leiten, damit bekannt wird, wie Sie die Beschlüsse kom-
mentieren. Ich sehe darin ein weiteres Beispiel, dass Sie 
die Realitäten in unserem Lande nicht richtig wahrnehmen 
wollen.

Ich will deshalb zum Schluss sagen: Natürlich haben wir 
eine besondere Verantwortung gegenüber den Beamten 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentli-
chen Dienstes. Der Bayerische Landtag hat aber auch 
zuvörderst Verantwortung gegenüber allen Steuerzahlern 
und Steuerzahlerinnen in unserem Land sowie gegenüber 
der jungen Generation. Wir wollen keine höheren Steuern, 
und wir können der jungen Generation nicht noch mehr 
Schulden hinterlassen. Diese Verantwortung insgesamt 
wahrzunehmen, nicht nur bei den Mitarbeitern des öffent-
lichen Dienstes schönreden, sondern auch die Verantwor-
tung gegenüber den Steuerzahlern und der jungen Gene-
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ration wahrzunehmen, ist Leitlinie der CSU in diesem 
Hause.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Ich sehe keine weitere Wortmel-
dung. Damit ist die Aussprache geschlossen und die Ak-
tuelle Stunde beendet.

Ich begrüße die Teilnehmerinnen des Girl’s Day. Die Frak-
tionen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der SPD 
haben Gäste eingeladen. Herzlich willkommen! 

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 2

Abstimmung zu den bereits in der Sitzung am 17. März 
2004 behandelten Dringlichkeitsanträgen

Zu beiden Dringlichkeitsanträgen wurde namentliche 
Abstimmung beantragt. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

– Meine Damen und Herren, hier herrscht ein enorm hoher 
„Kommunikationspegel“. Das ist nicht sehr arbeitsdien-
lich. Deswegen bitte ich den Pegel zu reduzieren.

Ich lasse zunächst abstimmen über den Dringlichkeitsan-
trag der Abgeordneten Joachim Herrmann, Thomas 
Kreuzer, Jakob Kreidl und anderer und Fraktion der CSU 
betreffend „Schutz der Bevölkerung vor terroristischer 
Bedrohung verbessern“, Drucksache 15/622.

Sie kennen die Modalitäten. Die Ja-Urne steht auf der 
CSU-Seite, die Nein-Urne auf der Oppositionsseite und 
auf dem Stenografentisch die Urne für Stimmenthaltun-
gen. Wir beginnen mit der Stimmabgabe. Fünf Minuten 
stehen zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 10.49 bis 10.54 
Uhr)

Meine Damen und Herren, die fünf Minuten sind vorbei. 
Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte um Aufmerksamkeit. Das Abstimmungsergebnis 
wird außerhalb des Plenarsaals ermittelt, sodass wir un-
mittelbar mit der zweiten namentlichen Abstimmung be-
ginnen. 

Einen kleinen Moment noch, bis wir organisatorisch so-
weit sind. – Ich eröffne hiermit die namentliche Abstim-
mung über den Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote und anderer 
und Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN betref-
fend „Schutz der Bevölkerung vor Terrorgefahren verbes-
sern: Sachlichkeit vor Ideologie“, Drucksache 15/646.

Die Nein-Urne befindet sich auf der Seite der CSU, die 
Ja-Urne auf der Seite der Opposition, die Urne für 
Stimmenthaltungen auf dem Stenografentisch. 

(Namentliche Abstimmung von 10.55 bis 11.00 
Uhr)

Die Stimmabgabe ist abgeschlossen, der Wahlgang ge-
schlossen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ausgezählt wird außerhalb des Plenarsaales. Das Ergeb-
nis wird später bekannt gegeben.

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 3 a

Gesetzentwurf der Abgeordneten Joach-
im Herrmann und Fraktion (CSU), Franz Maget 
und Fraktion (SPD), Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengeset-
zes (Drucksache 15/771)

– Erste Lesung –

Das Wort hat Kollege Dr. Bernhard.

Dr. Otmar Bernhard (CSU): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die drei Fraktionen im Ho-
hen Haus haben einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur 
Änderung des Abgeordnetenrechts eingebracht, den ich 
für alle drei Fraktionen jetzt begründen möchte. 

Dieser Gesetzentwurf enthält zwei Kernbereiche, nämlich 
zum einen die Frage der Regelung unserer Abgeordneten-
entschädigung, der Beibehaltung des Systems und der 
Höhe. Zum Zweiten befasst er sich mit der Frage, inwie-
weit wir Korrekturen bei der Altersversorgung vornehmen 
sollen. Daneben gibt es noch einige Randbereiche, Klar-
stellungen und Übernahmen von vorgängigen Rechtsän-
derungen etc. Wir sind nach dem Abgeordnetengesetz 
verpflichtet, zu Beginn der Legislaturperiode über unsere 
Diäten, über unsere Ausstattung zu entscheiden. Das wol-
len wir jetzt mit diesem Gesetzentwurf tun. 

Wir hatten bisher ein System der Anpassung unserer Diä-
ten gehabt, das so funktioniert hat, dass wir die Einkom-
menssteigerungen zeitversetzt um ein Jahr bekommen, 
die allgemein in Bayern bei einem Korb von Arbeitneh-
mern, Angestellten und Beamten registriert werden. So-
wohl die Quantifizierung dieses Korbes als auch die Höhe 
der Einkommenssteigerung werden jeweils vom Landes-
amt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelt. Die An-
passung erfolgt jeweils zum 1. Juli. 

Ich glaube, und wir alle glauben, dass sich diese Regelung 
sehr bewährt hat, weil die Abgeordneten dann, so wie die 
allgemeine Einkommensentwicklung verläuft, an den Er-
höhungen teilnehmen. Es gibt keine Sonderentwicklung 
für die Abgeordneten. Ich denke, das ist insgesamt ein 
fairer und gerechter Maßstab.
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Umgekehrt ist es auch wichtig – das will ich bei dieser 
Gelegenheit ebenfalls 
sagen –, dass die Abgeordneten eine angemessene Ent-
schädigung bekommen. Das gibt jeder hinter vorgehalte-
ner Hand oder unter vier Augen zu. In den Medien und in 
der Boulevardpresse kommt das allerdings manchmal 
anders rüber. Sie ist notwendig, damit alle Berufsgruppen 
ins Parlament gehen und damit umgekehrt alle gesell-
schaftlichen Gruppen qualifizierte Ansprechpartner für 
ihre Probleme haben. Die Anpassungshöhe wird in die-
sem Jahr 2,1 % betragen.

Das zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist 
die Altersentschädigung. Wir haben die Altersversorgung, 
die wir bisher hatten, auf den Prüfstand gestellt, weil um 
uns herum darüber diskutiert wird und weil es Einschrän-
kungen beim Rentenrecht und beim Beamtenrecht gibt. 
Wir haben das auch in der Vergangenheit geprüft. Wir 
haben in der Vergangenheit Altersgrenzen angehoben und 
Anrechnungsregelungen verschärft. Wir haben auch un-
ser allgemeines Versorgungsniveau entsprechend den 
Veränderungen in anderen Bereichen auf 71,75 % abge-
senkt. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Abge-
ordnetenversorgung nicht von der allgemeinen Entwick-
lung abgekoppelt werden kann. Wir sind in diese Entwick-
lung eingebunden, und wir müssen das auch bleiben. 
Auch für uns und für unsere Versorgung müssen die Maß-
stäbe gelten, die gesamtgesellschaftlich gegeben sind. 
Wir sind der Meinung: Wir müssen notwendige Korrektu-
ren vornehmen, damit das Vertrauen zum Parlament er-
halten bleibt. Das ist notwendig, damit wir Akzeptanz in 
der Gesellschaft für Reformen und Einschnitte beanspru-
chen können. Wir bekommen diese Akzeptanz nur, wenn 
wir an uns selbst die gleichen Maßstäbe anlegen.

Andererseits will ich an dieser Stelle feststellen, dass die 
Wahrnehmung eines Mandats die Aufgabe der berufli-
chen Laufbahn, zumindest aber die Unterbrechung der-
selben bedeutet. Das ist immer mit einem hohen Risiko 
verbunden. Es ist etwas anderes, ob ich in meinem Beruf 
die Stelle wechsle oder ob ich aus einer beruflichen Lauf-
bahn ganz heraustrete. Dieses Risiko ist umso größer, je 
länger man ein Mandat hat und je näher man an der Al-
tersgrenze ist. Wir müssen deshalb auch um Verständnis 
dafür werben, dass wir diesem Umstand in unserer Alters-
versorgung Rechnung tragen. Trotzdem haben wir be-
schlossen, erhebliche Einschnitte beim Bezugszeitpunkt 
und bei der Regelaltersgrenze vorzunehmen, um eine An-
näherung an das Rentenrecht und an das Beamtenrecht 
zu bekommen. 

Künftig wird es so sein, dass es eine Mindestversorgung 
erst nach 10 Jahren gibt und nicht wie bisher bereits nach 
8 Jahren. Die Höchstversorgung wird man erst nach 20 
Jahren und nicht wie bisher nach 18 Jahren erreichen. 
Diese Mindestentschädigung, das ist der Grundsatz, gibt 
es mit 65 Jahren und nur dann, wenn jemand sehr lange 
dem Parlament angehört hat. Dann rückt er stufenweise 
vor. Wer 20 Jahre im Parlament war, kann die Altersversor-
gung mit 60 Jahren in Anspruch nehmen. Bisher war das 
mit 55 Jahren möglich. Das ist eine erhebliche Einschrän-
kung und eine Annäherung an die Veränderungen, die um 
uns herum gelten.

Ich glaube nicht, dass das, wie eine Boulevardzeitung 
geschrieben hat, ein schmerzloser Verzicht ist. Ich glaube 
vielmehr, das ist eine beachtliche Einschränkung, mit der 
wir unserer gesamtstaatlichen und unserer gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung als Abgeordnete gerecht wer-
den. Wir zeigen damit, dass wir uns den allgemeinen 
Spar- und Reformanstrengungen stellen. Selbstverständ-
lich ist auch eine Übergangsregelung vorgesehen, die den 
Vertrauensschutz gewährleisten soll. Wenn jemand schon 
Altersversorgung bezieht, dann bleibt es für ihn bei dem 
alten System. Wenn jemand bereits Anwartschaften fest 
erworben hat, dann gilt für diesen Abgeordneten die bis-
herige Regelung.

Wir haben uns in den interfraktionellen Gesprächen auch 
überlegt, ob wir die Versorgung der Abgeordneten ganz 
generell ändern wollen. Wir waren aber sehr schnell der 
Meinung, dass das nicht sinnvoll ist.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Erstens. Es ist völlig unseriös, unzumutbar und nur popu-
listisch, wenn man fordert, die Abgeordneten sollen ihre 
Altersentschädigung aus ihren jetzigen Diäten bezahlen. 
Ich glaube, das würde man von niemandem sonst verlan-
gen. Man würde keinem Arbeitnehmer zumuten, dass er 
den Arbeitgeberanteil aus seinem bisherigen Gehalt über-
nimmt. Das ist unakzeptabel und populistisch. 

Zweitens. Wenn man ein anderes System will, dann muss 
man sich sehr lange damit beschäftigen, was dafür not-
wendig ist. Vor allem aber muss man den Preis dafür 
nennen. Man muss sagen, was es kostet, wenn man eine 
andere Versorgung anstrebt. Genau das ist der Grund, 
warum alle Versuche in dieser Richtung bisher gescheitert 
sind. Die Anstrengungen sind in der öffentlichen Kritik und 
in der Kritik der Medien untergegangen, weil man dann 
entweder – das muss man offen sagen – die Diäten erhö-
hen müsste oder der Landtag einen wesentlich höheren 
Betrag in ein Versorgungswerk einzahlen müsste. 

Uns erschien es – jedenfalls jetzt – nicht sinnvoll, diese 
Debatte zu führen. Das schließt nicht aus, dass wir uns 
weiter Gedanken darüber machen, wie langfristig die Al-
tersversorgung geregelt werden soll. 

Wir haben außerdem noch eine Reihe sonstiger, weniger 
bedeutsamer Änderungen und Anpassungen vorgenom-
men. So gibt es künftig kein Landtagshandbuch mehr, 
und die publikationspflichtigen Angaben erscheinen im 
Internet. Wir haben jetzt auch eine klare Regelung getrof-
fen und eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen, wie die 
Mitarbeiterentschädigung gewährt und abgewickelt wird. 
Wir haben eine Einschränkung bei der Altersentschädi-
gung, bei Gesundheitsschäden, vorgenommen. Wir sehen 
jetzt auch hier – so wie das in anderen Bereichen auch 
gemacht worden ist – Abschläge vor, je nachdem, wie alt 
ein betroffener Kollege oder eine betroffene Kollegin ist. 
Zudem haben wir – auch hierbei haben wir uns der allge-
meinen Entwicklung angepasst – die Beihilfe in Todesfäl-
len gestrichen.

Kolleginnen und Kollegen, die Diätenkommission hat die-
sem Gesetzentwurf, so wie er vorliegt, zugestimmt. Wir 
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sind so verblieben, dass wir – ich sage einmal: – in einem 
sehr guten Klima die eine oder andere Frage oder das eine 
oder andere Thema, das sich im Zusammenhang mit dem 
Abgeordnetenrecht stellt, weiter diskutieren werden. Alle 
drei Fraktionen halten das, was wir jetzt vorgelegt haben, 
für sachgerecht und für angemessen. Ich denke, wir soll-
ten diesen Gesetzentwurf in diesem Sinne weiter beraten 
und dann auch im Plenum verabschieden.

(Allgemeiner Beifall)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat 
schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen zu überweisen. Besteht 
damit Einverständnis? – Im Einvernehmen mit dem ge-
samten Hohen Haus ist dies so beschlossen. 

Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Aussprache 
fortfahren, gebe ich das Ergebnis der namentlichen Ab-
stimmungen zu Tagesordnungspunkt 2 bekannt, zunächst 
das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den 
Dringlichkeitsantrag der CSU auf Drucksache 15/622, 
„Schutz der Bevölkerung vor terroristischer Bedrohung 
verbessern“. Mit Ja haben 101 Abgeordnete gestimmt, 
mit Nein 50; Stimmenthaltungen gab es keine. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Nun gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung 
über den Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN auf Drucksa-
che 15/646, „Schutz der Bevölkerung vor Terrorgefahren 
verbessern – Sachlichkeit vor Ideologie“ bekannt. Mit Ja 
haben 50 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 101; Stimm-
enthaltungen gab es keine. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 3 b

Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulrike Gote, 
Dr. Martin Runge, Eike Hallitzky und ande-
rer und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
zur Änderung der Bayerischen Bauordnung (Drucksa-
che 15/658)

– Erste Lesung –

Zur Begründung hat sich Herr Dr. Runge gemeldet. Ich 
gebe ihm das Wort.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Bei unserem Antrag geht es um ei-
nen kleinen Lösungsansatz der leidigen Problematik Mo-
bilfunksendeanlagen, Besorgnisse und Ängste bei An-
wohnerinnen und Anwohnern, Intransparenz und Nicht-
beteiligung von Gemeinden und Ohnmacht. 

Wir hatten bereits im Oktober 2000 einen vergleichbaren 
Gesetzentwurf eingebracht, der leider keine Zustimmung 
fand. Der Bund Naturschutz hat zwei Jahre später mit ei-
ner Petition nachgezogen. Mittlerweile steht auch ein 
Volksbegehren an.

Wir wollen die oben genannte Problematik mit einer Ände-
rung der Bayerischen Bauordnung entschärfen helfen. 
Artikel 63 der Bauordnung regelt die Ausnahmen von der 
Genehmigungspflicht für die Errichtung und Änderung 
baulicher Anlagen. Nach Artikel 63 Absatz 1 Nummer 4 a 
sind unter anderem Antennen für Mobilfunkanlagen bis zu 
einer Aufbauhöhe von 10 Metern von der Genehmigungs-
pflicht freigestellt. Ergebnis ist, dass kein Bauantrag ge-
stellt werden muss, welcher dann von den Baugenehmi-
gungsbehörden im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Gremium der Sitzgemeinde behandelt werden muss. Wir 
meinen, dass sich durch eine Änderung der Bauordnung 
mehr Transparenz bei der Planung und Errichtung von 
Sende- und Empfangsanlagen für den Mobilfunk errei-
chen lässt. Deswegen beinhaltet unser Gesetzentwurf 
den Wegfall der Genehmigungsfreistellung für diese Sen-
deanlagen.

Die meisten von uns haben ihre Sozialisation in der Dorf-
politik erfahren. Wir sollten uns alle noch einmal vor Augen 
führen, was genehmigt werden muss und was nicht ge-
nehmigt werden muss. Dachgauben beispielsweise und 
Holzlegen, beispielsweise in der Größenordnung 30 Zenti-
meter mal 1 Meter, oder Unterstellhütten müssen, je nach 
Festsetzung im jeweiligen Bebauungsplan, genehmigt 
werden, gewerbliche Anlagen in dem eben geschilderten 
Ausmaß aber nicht, deswegen die von uns vorgeschlage-
ne Änderung, die ich weiter begründen möchte.

Etwaigen Gegenargumenten greife ich gleich vor. Ziel ist 
es, durch den Wegfall der Genehmigungsfreistellung für 
mehr Transparenz bei der Planung und Errichtung von 
Sende- und Empfangsanlagen zu sorgen. Wir wollen, 
dass Bürgermeister, Räte und Anwohner schon vorab in-
formiert werden, auch wenn derartige Anlagen mit einer 
Bauhöhe unter 10 Meter geschaffen werden sollen. 

Ein Problem im Zusammenhang mit der Errichtung sol-
cher Anlagen ist immer noch die Intransparenz. Es gibt 
den Mobilfunkpakt I und den Mobilfunkpakt II. Diese ha-
ben uns aber überhaupt nicht weitergeholfen, Herr 
Schmid. Ich könnte reihenweise Fälle aufzählen, in denen 
das massiv schief gegangen ist, in denen die Gemeinde 
eben doch nicht mithandeln und mitsteuern durfte. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Im Grunde müssen wir dem Städtetag Recht geben, der 
sich ganz klar und sehr despektierlich zum Mobilfunkpakt 
II geäußert hat. Wir sehen diesen Pakt auch nur als ein 
Instrument zur Beförderung des Mobilfunks. Die Staatsre-
gierung hat sich hier ganz stark in die Dienste der Betrei-
ber begeben.

Ich möchte gleich auf Ihre Argumente eingehen. Sie ha-
ben ja schon eine Presseerklärung abgegeben. Selbstver-
ständlich ist uns bewusst, dass Anlagen genehmigt wer-
den müssen, wenn deren Errichtung und Betrieb den ge-
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setzlichen Vorgaben, also den Werten der 26. BImSchV 
und den bauplanungsrechtlichen Vorgaben entspricht. 
Stichworte sind das allgemeine und das reine Wohngebiet 
und die §§ 14 und 15 BauNVO. Über eine Genehmigungs-
pflicht bekäme man in jedem Fall die Information der Ge-
meinde, bekäme man in jedem Fall die Information der 
Nachbarschaft und könnte zu besseren Lösungen kom-
men. 

Wir erleben alle, wie in den Bauausschüssen tatsächlich 
gehandelt und verhandelt wird. Wir erleben auch immer 
wieder, dass Vermieter oder Verpächter von Immobilien, 
die sich auf eine solche Anlage eingelassen haben, sagen: 
Hätten wir gewusst, welchen Ärger das bringt, dann hät-
ten wir den Mietvertrag, den Pachtvertrag nicht abge-
schlossen. Solche Dinge könnten wir eben mit mehr 
Transparenz vermeiden.

(Beifall der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE))

Sie sagen, es müsse schließlich doch genehmigt werden; 
also sei dies ein zahnloser Tiger. Meine Damen und Herren 
von der SPD – ich spreche auch Sie noch einmal an, weil 
Sie damals dagegen waren – und meine Damen und Her-
ren von der CSU, all das, was den Festsetzungen des 
Bebauungsplans entspricht, muss vom Bauausschuss 
genehmigt werden. Man verzichtet doch deswegen nicht 
auf einen Bauantrag, beispielsweise für ein Haus oder für 
eine Garage, so sie nicht an der Grundstücksgrenze 
steht.

(Beifall der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE))

In diesem Kontext steht unser Antrag. Ich bitte dieses Mal 
um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich eröffne die 
Aussprache. Jede Fraktion hat fünf Minuten Redezeit. Das 
Wort hat Herr Kollege Obermeier.

Thomas Obermeier (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Als ich diesen Gesetzentwurf zum ersten 
Mal gesehen habe, ist mir richtig weihnachtlich zumute 
geworden. Ich habe mich an ein allseits bekanntes Weih-
nachtslied erinnert, das heute in abgewandelter Form 
lauten könnte: Alle Jahre wieder kommt der Mobilfunk-
mast in den Bayerischen Landtag.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Alle Jahre wieder versuchen Sie mit diesem Antrag davon 
abzulenken, dass Sie auf Bundesebene eigentlich über-
haupt keinen Einfluss haben und dass diese Bundesregie-
rung in den letzten Jahren eigentlich mehr als untätig war. 
Im Jahr 2001 haben wir über einen ähnlichen Antrag dis-
kutiert, und damals haben Sie vollmundig angekündigt, 
was Sie denn alles machen wollen, wofür Sie sich auf 
Bundesebene einsetzen wollen. Inzwischen sind drei Jah-
re vergangen. Es ist in diesem Punkt überhaupt nichts 
passiert, obwohl Sie wissen, dass der Schlüssel in diesem 
Bereich auf Bundesebene liegt. Ich prophezeie Ihnen, 

dass Sie auch künftig auf Bundesebene nichts erreichen 
werden, weil die Bundesregierung nämlich überhaupt 
nichts machen will.

Im September 2002 war Bundesminister Trittin in Eich-
stätt, meiner Heimatstadt. Er wurde dort auf diese Proble-
matik angesprochen, weil wir zum damaligen Zeitpunkt 
ebenfalls das Thema Mobilfunk hatten. Er wurde gefragt, 
was er denn machen will. Wissen Sie, was er gesagt hat? 
– „Solange die Grenzwerte eingehalten werden, sehe ich 
keinen Grund, in irgendeiner Form tätig zu werden. Solan-
ge die Betreiber ihre Grenzwerte einhalten, können sie ihre 
Mobilfunkmasten aufstellen, wo sie wollen. Ich selber 
werde in diesem Punkt nicht tätig werden.“ Das sind die 
Tatsachen. 

Vielleicht wissen Sie das nicht, aber Sie versuchen jetzt, 
der Bayerischen Staatsregierung den Schwarzen Peter 
zuzuschieben, weil Sie die Freistellung von der Genehmi-
gungspflicht nicht aufhebt. Sie begründen dies mit einer 
angeblichen Transparenz, die Sie damit erreichen wollen. 
Bereits vor drei oder vier Jahren wurde Ihnen mitgeteilt, 
dass Sie eine größere Transparenz mit diesem Gesetzent-
wurf sicherlich nicht erreichen werden. Es wird Sie nicht 
wundern, dass wir diesen Gesetzentwurf ablehnen, weil 
sich in den letzten drei Jahren nichts getan hat, zum einen 
weil die Bundesregierung nicht will, zum anderen weil Sie 
nicht in der Lage sind, in irgendeiner Form tätig zu wer-
den, was die Grenzwerte betrifft. 

Ich möchte in diesem Bereich nicht weiter in die Details 
gehen. Dazu ist in den Ausschüssen sicherlich noch mehr 
Gelegenheit. Aber auf einen Punkt möchte ich noch ein-
gehen, den ich besonders schlimm finde an diesem An-
trag. Sie versuchen jetzt, über öffentlichen Druck auf die 
Eigentümer einzuwirken und damit zu erreichen, dass die 
Eigentümer über ihr Haus, über ihr Gebäude – je nach-
dem, was es ist – nicht mehr verfügen können, wie es ei-
gentlich möglich wäre. Das ist aus rechtlichen Gründen 
sicherlich nicht möglich, aber was mir noch viel wichtiger 
ist: Es hat mit Baurecht überhaupt nichts zu tun. Vor die-
sem Hintergrund werden wir nach einer sicherlich intensi-
ven Diskussion in den zuständigen Ausschüssen, aber 
auch im Plenum diesen Gesetzentwurf wie in der Vergan-
genheit ablehnen. 

(Christine Stahl (GRÜNE): Fürs Protokoll: Die 
CSU hat nicht applaudiert!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die SPD-
Fraktion darf ich Ihnen, Frau Kollegin Radermacher, das 
Wort erteilen. Bitte schön, Frau Kollegin.

Karin Radermacher (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Runge, Sie haben gesagt, Sie 
würden die SPD nicht verstehen. Ich kann Ihnen nur emp-
fehlen: Lesen Sie sich einmal das Plenarprotokoll aus dem 
Jahr 2001 durch, die Argumente der Kollegin Schmidt-Si-
beth, dann verstehen Sie, warum das, warum Ihr Anliegen 
zwar richtig ist, aber dass der Weg dorthin übers Baurecht 
ein völliger Irrweg ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Deswegen werden wir ihn, denke ich, nicht mittragen. 

Es ist ganz einfach: Das, was Sie im ersten Absatz Ihrer 
Begründung gesagt haben, stimmt voll und ganz. Wir 
brauchen eine größere Transparenz, die Bewohner, die 
Bürgermeister, die Gemeinderäte müssen früher informiert 
werden. Aber der Weg über das Baurecht ist eben nicht 
der richtige Weg. Denn was passiert da? – Das Baugeneh-
migungsverfahren hat nichts anderes zu tun, als bauord-
nungs- und baurechtliche Dinge zu prüfen. Standortfin-
dung ist nicht Aufgabe des Genehmigungsverfahrens. 
Das heißt also, bei den Gemeinden wird eine Flut von An-
trägen eingehen. Es wird unheimlich Ärger geben. Aber 
die Kommunen können es nicht verändern, und das heißt 
doch letztlich nichts anderes, als dass Sie den Unmut, 
den wir jetzt im Ausschuss haben durch Petitionen, und 
oftmals zu Recht, weil die Bürger nichts davon wissen und 
auch die Kommunen nicht, dass dort Mobilfunkmasten 
errichtet werden, auf die einzelne Kommune, auf die ein-
zelnen Bürgermeister, auf die Gemeinderäte verlagern. 
Das kann nicht der Weg sein.

Deshalb sollten wir uns in den Ausschüssen vielmehr dar-
über unterhalten – und das geht dann schon auch an die 
Adresse der CSU –, das hoch gelobte Dialogverfahren zu 
etablieren. Die runden Tische sind eben noch nicht opti-
mal. 

(Susann Biedefeld (SPD): Luftnummer!)

Das muss zum einen verbessert werden, das muss ver-
bindlicher gemacht werden. 

(Beifall der Abgeordneten Susann Biedefeld 
(SPD))

Dann wären wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir das ge-
meinsam fertig brächten, dann wäre das eine sinnvolle 
Angelegenheit. 

Zum anderen – auch das will ich deutlich sagen – müssen 
wir daran arbeiten, dass die Grenzwerte abgesenkt wer-
den, zum Beispiel auf die Schweizer Werte. Aber das ist 
eben nicht hier zu entscheiden. 

In diesem Sinne sollten wir in den Ausschüssen beraten 
und uns die Änderung der Bauordnung ersparen und an-
dere Lösungen – ich sage es noch einmal – in Richtung 
Transparenz, rechtzeitiges, verbindliches Informations-
recht anstreben.

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Es hat sich noch 
zu Wort gemeldet für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr 
Kollege Dr. Runge. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Geschätzte Frau Kollegin 
Radermacher, ich versuche, es Ihnen noch einmal zu er-
klären, und ich werde Sie dann auch noch konfrontieren 
mit Aussagen zu dieser Thematik von Ihren Kolleginnen 
und Kollegen hier im Landtag, die sie außerhalb des Land-
tags gemacht haben.

Es gibt jetzt schon baurechtliche Möglichkeiten, nämlich 
bei allgemeinen und reinen Wohnungsgebieten über das 
Bauplanungsrecht, §§ 14 und 15 der Baunutzungsverord-
nung. Dann hängt es noch davon ab, aus welchem Jahr 
der rechtskräftige Bebauungsplan stammt, fällt er in die 
76er oder in die 90er-Baunutzungsverordnung. 

(Karin Radermacher (SPD): Aber das gibt es ja 
jetzt schon!)

Nur sagen wir ganz klar, es gibt nicht nur in den allgemei-
nen und reinen Wohngebieten Menschen, sondern auch 
nebendran. Klar gesagt, dieses Instrument ist keine All-
zweckwaffe, sondern wir können damit die Transparenz 
erreichen, die bisher einfach nicht gegeben ist. Diese wol-
len wir erreichen, nicht mehr und nicht mehr und nicht 
weniger. 

Liebe Frau Radermacher, ich bin mit dem Thema sehr viel 
unterwegs, und da sind auch häufig Kolleginnen und Kol-
legen von Ihnen mit dabei. Wenn diese dann vor Ort bei 
irgendeiner Bürgerinitiative sind und gefragt werden: „Wa-
rum sind Sie nicht dafür, dass diesbezüglich die Bayeri-
sche Bauordnung geändert wird?“, dann sagt auch die 
geschätzte Kollegin Schmidt-Sibeth vor Ort, selbstver-
ständlich werde sie sich beim nächsten Mal dafür einset-
zen. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Susann Biedefeld 
(SPD): Das ändert doch an der Thematik nichts!)

Jetzt geht es weiter, auch wenn Sie sich darüber ärgern. 
Minister Sinner hatte ja die gloriose Idee mit dem Bürger-
gutachten. 

(Susann Biedefeld (SPD): Das ist doch Augenwi-
scherei!)

– Hören Sie mir doch zu. Da waren dann die Abgeordne-
ten sozusagen als Fachleute, als Ansprechpartner mit 
dabei. Ich erinnere mich an eine Runde mit Ihrer früheren 
Kollegin Dorle Baumann, von der CSU war Herr Unterlän-
der dabei. Beide haben unisono gesagt – und das ist auch 
schriftlich festgehalten –, sie werden sich demnächst im 
Landtag für eine diesbezügliche Änderung der Bayeri-
schen Bauordnung einsetzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vor Ort wird also etwas anderes geschwätzt als hier im 
Landtag. 

Jetzt bin ich beim Herrn Obermeier. Ihre Vorwürfe an die 
Bundesregierung sind uns bekannt. Selbstverständlich 
setzen wir uns auch sehr kritisch mit Herrn Trittin und an-
deren auseinander und sind auch alles andere als zufrie-
den. Aber wir sind hier im Landtag und versuchen die In-
strumente des Landtags einzusetzen. Sie richten Vorwürfe 
an Berlin. Die damals zuständigen Minister Sinner und 
Schnappauf – jetzt ist es nur noch einer – sagen, die Wer-
te der 26. BlmSchV sind wunderbar, da braucht nichts 
geändert zu werden. Sie liegen also mit Ihren Vorwürfen 
daneben.
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Noch einmal: Dieses Instrument ist dazu da, um mehr 
Transparenz zu schaffen

(Beifall der Frau Abgeordneten Ruth Paulig 
(GRÜNE))

und vielleicht den einen oder anderen Fall zu ändern mit-
zuhelfen, nicht mehr und nicht weniger.

Wenn Sie, Herr Obermeier, vom „Druck auf Bürger“ spre-
chen, muss ich Ihnen sagen: Es gibt derartige Fälle, zum 
Beispiel Dachau oder Herrsching. Da geht es um kleine 
Einzelhändler, die jetzt von ganz anderen massiv unter 
Druck gesetzt werden. Es gibt Fälle, in denen Bürger unter 
Druck gesetzt wurden. So gibt es reihenweise CSU-Bür-
germeister in kleinen Gemeinden, die ihre Bürgerinnen 
und Bürger informieren und sagen: Wenn du dir eine sol-
che Anlage aufs Dach stellen lässt, dann ist es aber aus 
mit dem Dorffrieden. Da wird mit solchen Mitteln gearbei-
tet. Deswegen meinen wir, Sie würden auch viel zur Be-
friedung der Situation beitragen, wenn Sie unserem Ge-
setzentwurf zustimmen würden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Im Einvernehmen mit dem Äl-
testenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus-
schuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo-
gie als federführendem Ausschuss zu überweisen. Be-
steht damit Einverständnis? – Das ist der Fall. Dann ist es 
so beschlossen. 

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 3 c

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswesen (Drucksache 15/717)

– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Frau Staatsministerin Hohlmeier, ich darf Ih-
nen dafür das Wort erteilen. Bitte schön, Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Monika Hohlmeier (Kultusministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Namens 
der Staatsregierung lege ich Ihnen den Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen vor. Ziel des Gesetz-
entwurfs ist es, die notwendige Rechtsgrundlage für die 
Einführung des achtjährigen Gymnasiums in Bayern ab 
dem Schuljahr 2004/2005 zu schaffen. Darüber hinaus 
soll zur Stärkung der Ausbildung in den Sprachen Latein 
und Griechisch die erforderliche Rechtsgrundlage dafür 
geschaffen werden, dass die Ausbildungsrichtung „Hu-
manistisches Gymnasium“ auch mit Latein als zweiter 
Fremdsprache eingerichtet werden kann, da die zweite 
Fremdsprache dann bereits ab der sechsten Klasse be-
ginnen wird. Dieser Gesetzentwurf sieht das achtjährige 

Gymnasium für alle staatlichen Gymnasien in Bayern vor, 
beginnend mit den Jahrgangsstufen fünf und sechs. 

Für die Träger kommunaler und privater Gymnasien ist 
eine Übergangsregelung vorgesehen, wovon derzeit an-
scheinend kein Träger Gebrauch machen möchte. Der 
Beginn sowohl für die kommunalen als auch die privaten 
Schulen wird ebenfalls zum Schuljahr 2004/2005 sein. Ein 
einziges Gymnasium stellt noch infrage, ob es auch die 
sechste Klasse einbezieht. Alle anderen Gymnasien 
scheinen sich freiwillig dezidiert für einen Beginn im 
Schuljahr 2004/2005 zu entscheiden. 

Kurz zu den Eckpunkten der Reform. Erstens: Schulzeit. 
Die Diskussion über die Dauer des Gymnasiums wird seit 
eineinhalb Jahrzehnten mit unterschiedlicher Intensität 
geführt. Dabei rückt verstärkt die Tatsache in den Mittel-
punkt, dass die deutschen Hochschulabsolventen erst 
sehr spät in das Berufsleben einsteigen. Absolventen von 
Diplomstudiengängen sind im Durchschnitt fast 29 Jahre 
alt, die Promotion wird im Durchschnitt mit 32 Jahren ab-
geschlossen; in anderen Ländern sind die Absolventen 
rund 24 bis maximal 25 Jahre alt. Die Folge ist, dass die 
deutschen Hochschulabgänger damit in der Konkurrenz 
zu ihren Kommilitonen aus anderen europäischen Län-
dern im Nachteil sind. In Frankreich oder Großbritannien 
sind, wie eben geschildert, die Hochschulabgänger im 
Durchschnitt sogar nur 24 Jahre alt. Eine weitere Folge ist, 
dass die Zeit, in der ein Akademiker aktiv im Berufsleben 
steht, im Vergleich zu seiner Lebenszeit bzw. Lebensar-
beitszeit zu kurz ist. 23 Jahre Ausbildung von der Grund-
schule bis zum Universitätsabschluss stehen maximal 36 
Jahre Berufstätigkeit gegenüber. Dies ist aufgrund des 
veränderten Altersaufbaus unserer Gesellschaft und der 
demografischen Entwicklung nicht mehr zu rechtfertigen. 
Schulen wie Hochschulen müssen sich der Herausforde-
rung stellen, die jungen Menschen bei hoher Qualifikation 
früher in die Arbeitswelt zu entlassen. Der lebenslange 
Lernprozess wird ohnehin nie aufhören und ist in der heu-
tigen Berufswelt angesichts der raschen Veränderungen 
in der Arbeitswelt nötiger denn je.

Mittlerweile haben fast alle Länder in Deutschland die 
Verkürzung der gymnasialen Ausbildungszeit umgesetzt 
oder beschlossen. Nordrhein-Westfalen beispielsweise 
verkündete die Einführung des achtjährigen Gymnasiums 
unmittelbar nach dem Bekannt werden der bayerischen 
Entscheidung. Anders als den Genossen in Bayern sind 
der SPD in Nordrhein-Westfalen die Argumente der Baye-
rischen Staatsregierung anscheinend durchaus als be-
gründet erschienen. 

(Zuruf von der CSU: So ist es!)

Nur in zwei der sechzehn Länder ist das G 8 erst in der 
Erprobungsphase. Es wäre aus der Sicht der Bayerischen 
Staatsregierung unverantwortlich, die bayerischen Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten ein Jahr länger als die 
meisten der deutschen Mitbewerber in der Schule zu be-
halten und sie so im Wettbewerb, auch internationaler Art, 
um Studien- und Ausbildungsplätze in Rückstand kom-
men zu lassen.
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Zweitens: Einführungszeit. Durch die Entscheidung, im 
kommenden Schuljahr mit den Jahrgangsstufen fünf und 
sechs zu beginnen, werden gleichzeitig zwei Ziele erreicht: 
Zum einen vermeiden wir, dass ein einzelner Jahrgang 
– die jetzige Jahrgangsstufe fünf – isoliert mit seit Schul-
jahresbeginn gültigen eigenen Stundentafeln und Lehrplä-
nen zwischen dem alten G 9 und dem neuen G 8 hoch-
wächst. Zum anderen wird der doppelte Abiturientenjahr-
gang bayerischer Absolventen im Jahr 2011 vor dem 
doppelten Jahrgang bevölkerungsstarker Länder entlas-
sen, wie beispielsweise Baden-Württemberg, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen, die in den Jahren 2012 und 2013 an 
die Hochschulen und ins Berufsleben kommen. Dies be-
deutet für die bayerischen Absolventen, dass wir die 
Chancen unserer Kinder besser bewahren; denn es wäre 
ungünstig, wenn zum Beispiel in Deutschland die Absol-
venten des gesamten süddeutschen Bereichs innerhalb 
eines Jahres gleichzeitig an die Hochschulen gingen und 
auch noch die des bevölkerungsreichsten Landes Nor-
drhein-Westfalen hinzukämen. Es liegt in unserer Verant-
wortung, die Chancen unserer Kinder vor dem Hinter-
grund heutiger Bedingungen bestmöglich zu bewahren. 

Drittens: Qualität des Gymnasiums. Das neue achtjährige 
Gymnasium wird das Qualitätsniveau des traditionellen 
neunjährigen Gymnasiums halten, ohne dabei die Schüle-
rinnen und Schüler zu überfordern. Der Weg zum Abitur 
wird weiter für jeden gymnasialgeeigneten jungen Men-
schen erfolgreich beschritten werden können. Das neue 
G 8 sieht hierfür entsprechende Maßnahmen vor. Wir ver-
bessern die begabungsgerechte Förderung. In der Stun-
dentafel werden im Gegensatz zum Beispiel zu SPD-re-
gierten Ländern eigens 14 Intensivierungsstunden fest 
verankert sein, jede Intensivierungsstunde wird zwei Leh-
rerwochenstunden haben. Diese Form der Förderung wird 
es in Deutschland in keinem anderen Land geben.

(Beifall bei der CSU) 

Dies bedeutet, wir fördern unsere Kinder an den Gymna-
sien und bieten auch am achtjährigen Gymnasium einen 
Weg, der nicht kinder- und jugendfeindlich ist, sondern sie 
wirklich fördert und fordert. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU) 

Damit haben wir auf der einen Seite die Möglichkeit, in 
den Intensivierungsstunden die Wiederholung, Vertiefung 
und Nachhaltigkeit von Lernen, auf der anderen Seite ver-
stärkt eigenständiges Lernen der Schülerinnen und Schü-
ler zu fördern. Wir haben auch verbesserte Möglichkeiten, 
schwächeren oder auch stärkeren Schülerinnen und 
Schülern spezifisch je nach Fächern mehr Unterstützung 
zukommen zu lassen, als das bisher möglich war.

Viertens: Thematik der Lehrpläne mit dem Titel „Konzent-
ration auf das Wesentliche.“ Für das G 8 werden neue 
Lehrpläne erstellt; die Lehrpläne sind schon überarbeitet 
und fertig. 17 bayerische Gymnasien testen derzeit, ob die 
überarbeiteten Lehrpläne den praktischen Bedingungen 
an den Gymnasien entsprechen, damit die Erfahrung von 
Lehrkräften in der Praxis in die Bearbeitung dieser Lehr-
pläne unmittelbar einfließt. Wir werden im Anschluss dar-
an zusätzlich eine vierwöchige öffentliche Diskussions-

phase haben, an der sich alle Gymnasien und jeder, der 
dies wünscht, beteiligen kann.

Wir haben den Umfang des neuen Lehrplans im Vergleich 
zum ehemaligen Lehrplan G 9 bereits um 800 Seiten, das 
heißt um die Hälfte, gekürzt gehabt. „Im Umfang“ hat so 
manchen ein bisschen durcheinander gebracht. „Im Um-
fang“ bedeutet natürlich logischerweise, dass in einem 
Lehrplan auf 800 Seiten weniger steht. Es ist völlig klar, 
dass bei einer Kürzung um 800 Seiten im Lehrplan nicht 
derselbe Inhalt steht wie bei 1600 Seiten. Aber wesentlich 
daran ist, dass wir viel an Spezial- und Detailwissen, das 
bisher verpflichtend vorgegeben war, nicht mehr ver-
pflichtend vorgeben, sondern dass die Lehrkräfte mehr 
Freiheit und Eigenverantwortung haben, Schwerpunkte zu 
setzen. Beim G-8-Lehrplan werden diese Konzentration 
auf das Wesentliche, das Grundwissen und die Schlüssel-
kompetenzen noch wesentlich stärker vollzogen, als dies 
beim G-9-Lehrplan ohnehin schon getan worden ist. Es 
werden aber auch Freiheit und Verantwortung der Lehr-
kräfte im Setzen von Prioritäten und Schwerpunkten zu-
nehmen müssen.

Fünftens: Unterrichtszeit und Wochenstundenzahl. Es 
wurde sehr heftig darüber diskutiert, wie hoch die Wo-
chenstundenzahl sein soll. Mit Blick darauf, dass man je 
Jahrgangsstufe in der Woche zwei bis drei eigene Stun-
den für zusätzliche Förderung, für Wiederholung und In-
tensivierung hat und dass man diese Stunden nicht unter 
die normalen Fachstunden rechnet, ist die Wochenstun-
denzahl völlig normal und für Schülerinnen und Schüler 
ganz problemlos zu bewältigen. 

Wir können jedoch die Stundenzahl weder so kürzen, 
dass am Schluss die fachliche Qualität nicht mehr ge-
währleistet ist, noch können wir die Stundenzahl so aus-
bauen, dass es zu einer zeitlichen Überforderung von 
Schülerinnen und Schülern kommt. Über eines müssen 
wir uns allerdings einig sein: Wir müssen in der heutigen 
Zeit den Kindern und Eltern klar sagen, dass die Schule 
für die Kinder Priorität haben muss, weil sie sonst nicht 
qualitativ hochwertig ausgebildet werden können. Dass 
zusätzlich Vereinsleben und freizeitliche Aktivitäten statt-
finden können, beweist in wunderbarer Weise unser 
Nachbarland Österreich, von dem ich nicht den Eindruck 
habe, dass dort die Kinder unter besonderem Druck lei-
den, weil sie ein achtjähriges Gymnasium besuchen, das 
qualitativ hochwertig ist. 

Eine Besonderheit des achtjährigen Gymnasiums ist die 
Geschlossenheit des Bildungsgangs von der fünften bis 
zur zwölften Klasse. Früher gab es doch die Tendenz, die 
Klassen fünf bis elf auf der einen Seite und die Kollegstufe 
auf der anderen Seite zu betrachten. In der dreizehnten 
Klasse waren die Schülerinnen und Schüler sogar nur 
wenige Stunden – im Durchschnitt 25 Stunden – in der 
Schule, was zu heftiger Kritik geführt hat. Das wird beim 
achtjährigen Gymnasium nicht mehr der Fall sein. Es wird 
von der Stundenausstattung her ein geschlossenes, har-
monisches und inhaltlich abgestimmtes Konzept von der 
fünften bis zur zwölften Klasse geben. Bei der Reform der 
Oberstufe werden als Besonderheit Seminare eingeführt, 
in denen sowohl das individuelle wissenschaftliche Arbei-
ten als auch die Vorbereitung auf Berufswelt und Hoch-
schule einen wesentlich größeren Raum einnehmen wer-
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den, als das in der bisherigen Kollegstufe der Fall war. 
Zudem wollen wir die Kernfächer und die allgemeinbilden-
den Fächer verstärken durch die Festlegung von Deutsch, 
Mathematik und einer Fremdsprache mit einem höheren 
Stundenkontingent. 

Insgesamt ist das G 8 bayerischer Prägung die adäquate 
Antwort auf die gesellschaftlichen, sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen, denen gegenüber wir uns 
nicht verschließen können. Das achtjährige Gymnasium 
wird die altbewährte Tradition des bayerischen Gymnasi-
ums fortführen. Im neuen Gymnasium werden sowohl die 
individuelle Förderung des Schülers oder der Schülerin als 
auch die Nachhaltigkeit des Lernens und die Gesamtheit 
und die Geschlossenheit der Konzeption im Mittelpunkt 
stehen. Neu ist der Schwerpunkt bei Natur und Technik in 
der Unterstufe, der ebenfalls in unserem Konzept enthal-
ten ist. Zu nennen sind außerdem die Einführung der Pro-
filstunden für die gymnasialen Ausbildungsrichtungen und 
die 14 Intensivierungsstunden. 

Die schriftlichen Anfragen der SPD zeigen, dass sie eini-
ges noch nicht begriffen hat. Ich greife nur die Anfrage 
heraus, in der es heißt, wir sollen erst einmal feststellen, 
an welchen Gymnasien welche Form von Mittagsbetreu-
ung von welchem Träger mit welchem Personal durchge-
führt wird. Dann sollen wir allgemeine Modalitäten festle-
gen, wie Mittagsversorgung an bayerischen Gymnasien 
auszusehen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, ich kann dazu nur sagen: Das bayerische Gymnasi-
um wird nicht neu erfunden. An vielen Gymnasien gibt es 
bereits eine Mittagsbetreuung. In Niederbayern zum Bei-
spiel bieten bereits 75 % der Gymnasien eine Mittagsver-
sorgung an. Das hat nur noch niemand von Ihnen gemerkt. 
Ich muss den Verantwortlichen im Lande draußen nicht 
alles vorschreiben. Das heißt, die Schulen werden von 
sich aus Regelungen finden, die auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Wir brauchen nicht ein Mehr an Richtli-
nien, sondern ein Mehr an Eigenverantwortung, selbst 
wenn es da und dort nicht sofort klappt und es Kritik gibt. 
Es wird also keine staatliche Essensversorgung mit Richt-
linien und Ernährungstipps geben. Stattdessen vertraue 
ich auf die Verantwortung vor Ort.

Ich komme zur Frage des Konnexitätsprinzips. Wir haben 
das erforderliche Konsultationsverfahren mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden durchgeführt. Ich habe darüber 
hinaus im Rahmen von vielen Veranstaltungen Einzelge-
spräche mit den Sachaufwandsträgern geführt. Dabei ist 
die im Gesetzesvorblatt angeführte umfassende Einigung 
erzielt worden. Das Staatsministerium der Finanzen war 
beteiligt. Im Rahmen der Verbandsanhörung wurde der 
Gesetzentwurf 17 Adressaten zugesandt. Insgesamt ha-
ben sich 11 Verbände geäußert. Die Landeselternvereini-
gung verfolgt den Kurs einer aktiven Mitgestaltung des 
neuen Gymnasiums. Der Bayerische Philologenverband 
lehnt die Einführung des G 8 mit den bekannten Argumen-
ten ab. Die Direktorenvereinigung lehnt die Einführung des 
G 8 nicht grundsätzlich ab und hat sich an der Ausgestal-
tung beteiligt. Sie legt besonderen Wert auf eine Verstär-
kung der Eigenverantwortung des Gymnasiums beispiels-
weise bei der Bereitstellung und Nutzung von Intensivie-
rungsstunden. Der Landesbezirk des Bundesverbandes 
der Schulen in freier Trägerschaft begrüßt die Einführung 
des G 8. Katholische und Evangelische Kirche sowie 

Evangelische Schulstiftung erheben keine Einwände, und 
die GEW hat mitgeteilt, die Einführung des G 8 werde 
zwar kontrovers diskutiert, aber vor allem im Rahmen der 
Ganztagsschule für sinnvoll gehalten. 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird die 
vorgetragenen Argumente bei der anstehenden Änderung 
der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern erneut in 
seine Überlegungen einbeziehen, soweit sie sich nicht 
gegen die Einführung des G 8 als solches richten. Die 
Wünsche und Anregungen zu finanziellen Fragen werden 
bei der Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes ge-
prüft. Anlässlich dieser Änderung erfolgt erneut eine An-
hörung der Verbände. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Ministerin, 
ich danke Ihnen. Ihre Redezeit betrug 16 Minuten. Damit 
verlängert sich die Redezeit für die Fraktionen um jeweils 
6 Minuten. Das heißt nicht, dass diese Zeit ausgeschöpft 
werden muss. Es ist aber meine Pflicht, Ihnen das be-
kannt zu geben. 

Ich eröffne damit die allgemeine Aussprache und darf für 
die SPD-Fraktion Ihnen, Frau Kollegin Schieder, das Wort 
erteilen. Bitte, Frau Kollegin.

Marianne Schieder (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Nun ist er also da, der 
Gesetzentwurf zur Änderung des Erziehungs- und Unter-
richtsgesetzes mit dem Ziel der Verkürzung der gymnasi-
alen Schulzeit von neun auf acht Jahre. Dazu könnte man 
einerseits sagen, es ist Zeit geworden, dass der Gesetz-
entwurf endlich vorgelegt wird; denn es war schon sehr 
eigenartig, dass man seitens des Kultusministeriums be-
reits im Dezember 2003 den Schulen mitgeteilt hat, dass 
die Sache entschieden ist, und überall verkündet hat, 
dass man über diese Entscheidung gar nicht mehr disku-
tieren kann und darf. Hier im Bayerischen Landtag, wo 
wirklich entschieden werden muss, hat man nahezu jede 
Diskussion über das Thema vermieden, sodass man den 
Eindruck gewinnen konnte, der Landtag hätte in der Frage 
so gut wie nichts mitzureden, geschweige denn mit zu 
entscheiden. Das ist die eine Seite. 

Andererseits muss man nach einem halben Jahr harten 
Ringens in der Sache feststellen, dass es viel besser und 
hilfreicher gewesen wäre, Sie hätten den Gesetzentwurf 
nicht vorgelegt, sondern Sie hätten die Entscheidung über 
die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit ausgesetzt und 
hätten unseren Vorschlag und den Vorschlag des Philolo-
genverbandes aufgegriffen und ein zweijähriges Moratori-
um festgelegt; denn dann wäre wirklich Zeit gewesen, 
eine intensive, offene und echte Diskussion über das Für 
und Wider eines G 8 zu führen. 

(Beifall bei der SPD)

Frau Ministerin, ich habe mich über Ihre Rede heute wun-
dern müssen. Wenn man Ihnen zugehört hat und boshaft 
wäre, könnte man meinen, das Schlechteste, was es je 
gegeben hat, ist das heutige G 9, das sogar schädlich für 
die Zukunft unserer Kinder ist. 
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(Beifall bei der SPD)

Ihre früheren Aussagen so ins Gegenteil zu verkehren und 
etwas ganz anders zu behaupten als das, was Sie vor der 
Wahl richtigerweise gesagt haben – so einfach kann man 
es sich nicht machen!

Ein Moratorium hätte uns die Zeit gelassen, um nach einer 
überlegten und fundierten Entscheidung, die durchaus für 
das G 8 hätte ausfallen können, zu suchen und gegebe-
nenfalls eine Schulzeitverkürzung ausreichend vorzube-
reiten. Denn es ist nicht wahr, Frau Ministerin, dass unsere 
jungen Menschen in gravierender Art und Weise benach-
teiligt würden, wenn Bayern als eines der größeren Bun-
desländer als letztes Land einen doppelten Abiturjahrgang 
auf den Arbeitsmarkt oder an die Universitäten bringen 
würde. 

Man kann durchaus auch die Meinung vertreten, dass 
dies sogar zum Vorteil der jungen Menschen wäre, weil 
wir dann über mehr Erfahrung darüber verfügen würden, 
wie man diesem doppelten Abiturjahrgang gerecht wer-
den und Nachteile für die jungen Menschen vermeiden 
kann.

Es ist doch nicht zu leugnen, dass seit Verkündung des 
Ministerpräsidenten, das G 8 einführen zu wollen, zwar 
nun ein halbes Jahr vergangen ist, dass aber weder die 
Staatsregierung noch die CSU-Fraktion in ausreichendem 
Maße den Betroffenen vor Ort – den Schülerinnen und 
Schülern, den Schulleitern, den Eltern sowie den Lehrerin-
nen und Lehrern, aber auch den Sachaufwandsträgern – 
sagen kann, wie die konkrete Umsetzung des Ganzen er-
folgen soll. Es sind für mich immer noch weit mehr Fragen 
offen, als beantwortet sind. Sie haben die schriftlichen 
Anfragen angesprochen, deren Antworten Sie uns gestern 
zugeleitet haben. Die Antworten belegen für mich eindeu-
tig, dass weit mehr Fragen offen als beantwortet sind bzw. 
Fragen in unzureichendem Maße beantwortet werden 
konnten. Sie konnten uns nicht in ausreichendem Maße 
einen Einblick darüber verschaffen, was Sie nun eigentlich 
wollen. Aus den Antworten ergibt sich nämlich, dass Sie 
kaum einen Überblick über die räumlichen Gegebenheiten 
und die Bedürfnisse und auch kaum eine Vorstellung da-
von haben, wie vor Ort die Mittagsverpflegung sowie die 
Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schülern in der 
Mittagspause organisiert werden können.

Wir haben nicht von Ihnen verlangt, dass Sie den Schulen 
alles klitzeklein vorschreiben. Für so dumm brauchen Sie 
uns nicht zu halten; das steht auch in unseren Anfragen 
nicht drin. Sie verweisen lapidar auf die Sachaufwandsträ-
ger und auf deren Eigenverantwortung sowie auf die so 
genannten IZBB-Mittel und werfen durch Ihre Antworten 
neue Fragen auf, statt die gestellten zu beantworten. Jetzt 
schreiben Sie nämlich plötzlich, diese IZBB-Mittel könn-
ten für erforderliche Baumaßnahmen hergenommen wer-
den, wenn diese Maßnahmen in ein pädagogisches Kon-
zept eingebettet sind. Bis jetzt haben Sie den Sachauf-
wandsträgern aber etwas anderes erzählt. Sie haben ge-
sagt, das G 8 bilde sozusagen eine Ausnahme und es 
reiche schon alleine aus, dass nachmittags Unterricht 
stattfinde. Deswegen könne die 90%ige Förderung – die 
zusammen mit den 10 Prozent, die Sie übernehmen, zu 

einer 100%igen Förderung führt – in Anspruch genommen 
werden, wenn zum Beispiel Bistros oder Räumlichkeiten, 
in denen Essen ausgegeben werden könne, gebaut wer-
den könnten.

Herr Sibler, da brauchen Sie nicht den Kopf zu schütteln. 
Die Landräte waren doch einbestellt – unserer war auch 
dort –, und den Sachaufwandsträgern ist das so gesagt 
worden. Auch in dem Zwischenbericht, der uns im Bil-
dungsausschuss gegeben worden ist, hat der Vertreter 
des Kultusministeriums gesagt, dass mit dem Bund aus-
gehandelt worden ist, es gebe im Fall des G 8 sozusagen 
die zweite Herangehensweise für die Verwendung der 
Mittel. Ich bin einmal gespannt, was herauskommen wird. 
Das verändert nämlich die Sachlage für die Sachaufwand-
sträger enorm. Wenn es nämlich ein pädagogisches Kon-
zept dazu geben muss, dann braucht man dafür Perso-
nal. 

(Beifall bei der SPD)

Sie wissen ja, dass der größte Teil der Kosten dieses Per-
sonals vom Sachaufwandsträger selber getragen werden 
muss. Man braucht kein Prophet zu sein, um errechnen zu 
können, welche großen finanziellen Belastungen auf die 
Sachaufwandsträger zukommen. In diesem Zusammen-
hang müssen Sie die Debatte über die Konnexität mit den 
Sachaufwandsträgern führen. Ich habe bisher nichts dar-
über gelesen, dass über dieses Thema gesprochen wor-
den wäre. 

Sie haben auch nur sehr vage Vorstellungen von der kon-
kreten Unterrichtsgestaltung, zum Beispiel für diese Inten-
sivierungsstunden. Sie ignorieren in ganz unverantwortli-
cher Weise die wirklichen Probleme der Schülerinnen und 
Schüler, zum Beispiel den unzweifelhaft erhöhten Druck, 
dem die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sein wer-
den. Sie ignorieren auch die Gefahr, dass die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler, die das Abitur nicht erreichen 
wird bzw. größere Schwierigkeiten haben wird, das Abitur 
zu erreichen, zunehmen wird. Das ist auch das kritische 
Ergebnis der Schulversuche und auch das Ergebnis aller 
Erfahrungen in anderen Bundesländern. Sie sagen: „Das 
gibt es nicht, das wissen wir nicht, das erfinden sie“, um 
sich nicht irgendwelche Gegenmaßnahmen überlegen zu 
müssen und um sich nicht Gedanken darüber machen zu 
müssen, was Sie tun könnten.

Mir hat ein Jesuitenpater aus Baden-Württemberg, der 
bestimmt nicht der Sozialdemokratie angehört, der dort 
an einem achtjährigen Gymnasium als Lehrer tätig ist, er-
zählt, dass für ihn unzweifelhaft die Konsequenz der Ein-
führung eines G 8 sein muss, gleichzeitig einen bedarfs-
gerechten Ausbau an Ganztagsschulangeboten an den 
Gymnasien sicherzustellen. Es ist wichtig, dass zum Bei-
spiel an den Gymnasien, die mehrzügige Jahrgänge ha-
ben, die drei oder vier Klassen pro Jahrgang haben, eine 
Klasse als Ganztagsklasse geführt wird, um den Schüle-
rinnen und Schülern, die größere Probleme bekommen 
werden und die dem Druck nicht gewachsen sein werden, 
die Möglichkeit zu geben, ihr Defizit auszugleichen. 

Sie legen eine Stundentafel vor; das ist richtig. Diese 
Stundentafel versucht sehr geschickt, den Kritikern den 
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Wind aus den Segeln zu nehmen, indem so getan wird, als 
gäbe es keinen Unterschied zwischen dem G 8 und dem 
G 9. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Nachmittags-
unterrichts wird als ganz gering dargestellt. Ob diese 
Stundentafel wirklich so realistisch ist, werden wir sehen, 
wenn uns der Lehrplan vorliegen wird, nachdem er die 
von Ihnen erwähnte Überprüfung an den 17 Gymnasien 
durchlaufen hat. Wir werden sehen, ob darin wirklich der 
notwendige Stoff untergebracht werden kann, der gelehrt 
werden muss. Wir wollen, dass die Qualität der gymnasi-
alen Ausbildung erhalten bleibt und dass es nicht zu ei-
nem Sinken des Niveaus kommt. Ich bin gespannt, ob die 
Entrümpelung des Lehrplans auch wirklich stattfindet. 
Unsere Erfahrungen mit derartigen Aktionen – Herr Sibler, 
das geben Sie doch selber zu; sogar auch Herr Huber, so 
habe ich gelesen – waren bisher immer, dass die Schrift-
größe oder das Layout geändert worden sind und ein paar 
Unterpunkte herausgestrichen wurden, aber der Inhalt der 
Lehrpläne und der Stoffumfang gleich geblieben sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Mich lässt nur noch den Kopf schütteln, dass Sie in den 
meisten Fällen in Ihrer Antwort und immer dann, wenn Sie 
keine Antwort haben, auf die Eigenständigkeit der Schu-
len vor Ort und auf deren Freiheit verweisen, um die Mög-
lichkeit zu haben, die Sache so zu lösen und so zu han-
deln, wie man es gerne hätte.

(Beifall bei der SPD)

Mir sagen Schulleiterinnen und Schulleiter, es sei sehr er-
freulich – auch ich bin dieser Meinung –, dass es eine 
Entscheidungsfreiheit für die Schulen vor Ort geben soll 
und diese auch dringend notwendig ist. Aber eines geht 
natürlich nicht, nämlich, dass Ihnen diese Entscheidungs-
freiheit immer dann in den Sinn kommt, wenn der Mangel 
vor Ort verwaltet werden muss, damit Sie die Verantwor-
tung für diesen Mangel von sich wegschieben und sagen 
können: Liebe Eltern, wendet euch doch an euren Sach-
aufwandsträger und an eure Schulleitung, weil die dazu 
da sind, das Problem zu lösen.

(Beifall bei der SPD)

Ich meine, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der CSU, Sie hätten wirklich allen Grund, endlich zuzuge-
ben, dass man einen so weitreichenden Einschnitt in die 
Schulstruktur, wie es die Verkürzung der gymnasialen 
Schulzeit nun einmal ist, nicht mit diesem Tempo, von 
oben herab und über die Köpfe der Betroffenen hinweg 
sowie ohne gründliche und ausreichende pädagogische 
und organisatorische Vorbereitung durchdrücken kann. 
Das ist unverantwortlich und eben nicht zum Nutzen, son-
dern zum Schaden für unsere Schülerinnen und Schüler. 
Ich bitte Sie wirklich, geben Sie allen Beteiligten die nötige 
Zeit, stellen Sie sich ernsthaft den Problemen, die auf uns 
zukommen werden, und den Folgen, die sich aus dieser 
Strukturreform ergeben werden. Setzen Sie diese Ent-
scheidung aus und bereiten Sie eine Veränderung der 
Schulstruktur im Gymnasium gründlich und ausreichend 
vor.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit haben Sie 
Ihre Redezeit für die Fraktion ausgeschöpft. Ich darf Ih-
nen, Frau Kollegin Tolle, das Wort geben.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dieser Ersten 
Lesung des Gesetzentwurfs zum achtjährigen Gymnasi-
um haben Sie, Frau Hohlmeier, den Auftrag des Minister-
präsidenten ausführen müssen. Der Auftrag lautete: hand-
streichartige Einführung des G 8. Ich glaube – ich möchte 
das sehr deutlich sagen –, mit dieser Entscheidung haben 
Sie bei Eltern, Schülern und Lehrern etwas verspielt, was 
im Bildungswesen eine entscheidende Grundlage ist, und 
das ist Vertrauen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich möchte auch für die GRÜNEN betonen, dass ich mir 
gewünscht hätte, Sie hätten sich mehr Zeit gelassen. Da 
man heute Morgen Weihnachtslieder zitiert hat, dann zitie-
re auch ich ein Sprichwort: „Gut Ding will Weile haben“. In 
der Problembeschreibung des Gesetzentwurfes ist eines 
ziemlich deutlich: Das ist das technokratische Bildungs-
verständnis der CSU. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Sie leiten ein G 8 aus der Erkenntnis heraus ab, dass Sie 
früher und schneller Sozialversicherungszahler brauchen 
und unsere Hochschulabsolventen international konkur-
renzfähiger werden. 

Für mich muss der Ausgangspunkt einer Reform ein an-
derer sein. Im Mittelpunkt muss die optimale Förderung 
unserer Kinder stehen und nicht die Sozialversicherung 
oder die Globalisierung oder die Überlegung, dass andere 
Bundesländer auch eine kürzere Gymnasialzeit einführen. 
Sie können im Übrigen das Gymnasium in Nordrhein-
Westfalen nicht unbedingt mit dem bayerischen G 8 ver-
gleichen, weil in Nordrhein-Westfalen die Schüler zum 
Beispiel die Möglichkeit haben, die dreizehnte Klasse auf 
Wunsch doch noch nachzuholen. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Siegfried Schneider 
(CSU): Das geht in der Hauptschule, aber nicht 
im Gymnasium!)

– Sehr geehrter Herr Schneider, Kolleginnen und Kollegen 
der Mehrheitspartei, Sie werden heute dem zustimmen. 
Damit vergeben Sie eine große Chance, nämlich sich Zeit 
für eine echte Reform des Gymnasiums zu nehmen und 
diese wohlüberlegte Reform dann auf andere Bildungs-
einrichtungen zu übertragen. Herr Schneider, wenn Sie 
wirklich die Forderung „Kinder in den Mittelpunkt“ zur 
Grundlage Ihrer Überlegungen machen würden, könnten 
Sie einen großen Nachteil vermeiden. Ich habe vor kurzem 
eine mündliche Anfrage gestellt, und dabei kam heraus, 
dass das bayerische Gymnasium von der fünften bis zur 
zehnten Klasse 30 % seiner Schüler und Schülerinnen 
verliert. Das alleine hätte Ihnen schon zu denken geben 
müssen. Das wäre ein Ausgangspunkt gewesen, um sich 
mit den Defiziten unseres Bildungssystems auseinander 
zu setzen, auf dieser Grundlage die richtigen Fragen zu 
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stellen und an Hand dieser richtigen Fragen eine wirkliche 
Reform zu entwickeln. 

Sie haben es auch versäumt, sich bereits erprobte Verän-
derungen aus den erfolgreichen Pisa-Ländern zu Eigen zu 
machen. Sie verweisen immer gerne auf Schulsysteme, 
die Schüler hervorbringen, die früher von den Universitä-
ten in die Berufswelt gehen. Dann müssen Sie auch zur 
Kenntnis nehmen, dass diese Pisa-Länder deshalb erfolg-
reich sind, weil sie echte Ganztagsschulkonzepte haben. 
Auch in Bayern müssen wir darüber reden. In der Fach-
welt ist es mittlerweile unumstritten, dass wir eine gute 
und gerechte Bildung nur noch über die Ganztagsschule 
bekommen. Die Ganztagsschule fürchtet die CSU wie der 
Teufel das Weihwasser. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich vergleiche Ihren Gesetzentwurf einmal mit dem Bau 
eines Hauses. Sie wollen bauen, aber im Moment liegen 
nur ein paar Holzlatten da, und die Ausstattung ist noch 
etwas dürftig. Der zentrale Bestandteil der Reform müsste 
der Lehrplan sein, und der fehlt komplett. Ein Lehrplan 
wird auch nicht vollständig vorgelegt werden, sondern es 
werden die hinteren Jahrgänge fehlen. Diejenigen, die 
damit arbeiten müssen, also die Lehrerinnen und Lehrer, 
kennen letztlich ihr Ziel nicht. Ich halte das deswegen 
nicht für ein geschlossenes Konzept. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Da Sie jetzt so viel Vertrauen verspielt haben, können Sie 
nicht im Ernst glauben, dass wir heute zustimmen, ohne 
jemals einen Lehrplan gesehen zu haben. Frau Hohlmeier, 
Sie haben zwar gesagt, dass das Qualitätsniveau gehal-
ten wird, aber der bayerische Ministerpräsident hat dem 
Philologenverband vor der Wahl auch versprochen, dass 
das neunjährige Gymnasium bleibt. Einen Beweis für Ihre 
Aussage haben Sie bisher lediglich auf dem Papier er-
bracht, und das ist mir zu wenig. 

Sehr viele Punkte sind noch nicht geklärt. Wie wollen Sie 
denn die heutigen fünften Klassen auf die neuen Umstän-
de vorbereiten? Was geschieht mit den Wiederholern aus 
dem G 9? Ganz aus der Verantwortung stehlen Sie sich 
bei der Mittagsbetreuung. Das tun Sie wohl deshalb, weil 
Sie nach dem Konnexitätsprinzip für die laufenden Kosten 
aufkommen müssten, und davor drücken Sie sich. Frau 
Schieder hat es schon erwähnt: Immer dann, wenn Sie 
nicht genau wissen, wie es geht, sprechen Sie von mehr 
Autonomie und mehr Freiheit. Als Beweis für die Ernsthaf-
tigkeit Ihrer Aussage hätte mir die Vorlage einer Änderung 
der Schulordnung genügt, bei der es um das Schulforum 
geht. 

Vieles ist also noch unklar, zum Beispiel auch die Intensi-
vierungsstunden. Ich fordere ausdrücklich, dass Sie deren 
Ausgestaltung in die Verantwortung der Schulen geben. 
Wir kaufen nicht die Katze im Sack und werden Ihrem 
Entwurf deshalb nicht zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Kollege Schneider das Wort. 

Siegfried Schneider (CSU): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst auf 
einige Anmerkungen von Kolleginnen der SPD und der 
GRÜNEN Bezug nehmen. Frau Kollegin Schieder, Sie ha-
ben keine Argumente für oder gegen das G 8 vorgebracht. 
Sie haben nur Äußerlichkeiten angesprochen. Wenn Sie 
einen Blick in den Gesetzentwurf geworfen hätten, hätten 
Sie gesehen, was auf Seite 9 zur Mittagsverpflegung ganz 
deutlich steht: dass nämlich die Inanspruchnahme des 
IZBB für die Kommunen nicht mit der Verpflichtung ver-
bunden ist, eine Betreuung nach der KMBek über die 
Förderung der Ganztagsbetreuung der Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis 10 anzubieten. Ein Blick 
darauf hätte also bereits genügt. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das war 
doch nicht der Punkt, sondern dass unterschied-
liche Auskünfte gegeben wurden! Da liegt der 
Hund begraben!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Schneider, ge-statten Sie eine Zwischenfra-
ge der Kollegin Schieder?

Siegfried Schneider (CSU): Nein, ich möchte im Zusam-
menhang darüber reden, und deswegen lasse ich jetzt 
keine Zwischenfrage zu.

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

Zur Frau Kollegin Tolle: Ein Element der Diskussion über 
das G 8 ist gerade die optimale Förderung der Schüler. 
Frau Ministerin hat sehr deutlich gemacht, dass wir keine 
bloße Strukturform wollen, dass wir es uns nicht so ein-
fach machen wie von Ihnen geführte Länder, die das 
Gymnasium einfach um ein Jahr verkürzen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
eine unverschämte Unterstellung!)

Wir wollen die Strukturreform dazu nutzen, um eine noch 
stärkere individuelle Förderung der Schülerinnen und 
Schüler auf den Weg zu bringen. 

(Karin Radermacher (SPD): Bisher gibt es noch 
keine individuelle Förderung!)

Alle Länder in Deutschland wollen auch zum G 8 wegen 
des Alters der jungen Menschen übergehen und nicht 
deswegen, weil sie denen etwas Böses tun wollen. Wir 
wollen vielmehr die Entwicklungs- und Aufstiegschancen 
der jungen Menschen verbessern. 

(Marianne Schieder (SPD): Es geht um die Art 
und Weise, Herr Kollege!)

Wir wollen die gymnasiale Schulzeit verkürzen, weil bei 
Einstellungen zunehmend das Alter der Bewerber ein Kri-
terium ist. Je höher das Alter der jungen Bewerber ist, 
desto schwieriger sind die Einstiegs- und Berufschancen. 
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Die Antwort darauf – nicht nur Bayerns, sondern auch fast 
aller anderer Länder – ist die Verkürzung der Dauer der 
gymnasialen Schulzeit um ein Jahr, von neun Jahren auf 
acht Jahren.

Ein zweiter Punkt ist die Qualität. Für das neue G 8 wird es 
neue didaktische Ansätze geben. Die schulische Bildung 
allein – das zeigt sich immer mehr – kann nicht mehr das 
Rüstzeug für ein ganzes Leben mitgeben. Bildung ist kein 
„Rucksack, der voll gepackt“ wird und aus dem man wäh-
rend seines ganzen Lebens herausnehmen kann; das 
geht nicht mehr. Die Schülerinnen und Schüler brauchen 
ein gesichertes Grundlagenwissen, und dann folgt le-
benslanges Lernen. Der Lehrplan, der für das neue G 9 
erarbeitet wurde, hat dem bereits Rechnung getragen. Es 
wurde ein Grundwissenkatalog erarbeitet, der jetzt verfei-
nert und noch einmal in die Diskussion gebracht wird.

Frau Kollegin Tolle, Sie haben gesagt, Sie können heute 
noch nicht zustimmen. Der Lehrplan wird bis zur Endab-
stimmung vorliegen. Wenn Sie ihn gesehen haben, wer-
den Sie auch sehen, dass die Qualität stimmt, und dann 
– davon bin ich überzeugt – werden auch Sie zustimmen 
können. 

(Beifall bei der CSU)

Zum zweiten Thema, nachhaltiges Lernen, begabungsge-
rechtes Fordern und Fördern. Frau Ministerin hat darauf 
hingewiesen, dass wir in Bayern mit den Intensivierungs-
stunden eine Möglichkeit schaffen, noch stärker als bisher 
auf die einzelnen Schüler einzugehen und damit auch 
dem Problem zu begegnen, das Sie, Frau Tolle, angespro-
chen haben, nämlich dass zu viele Schülerinnen und 
Schüler scheitern. Ein Vergleich macht das sehr deutlich. 
In Nordrhein-Westfalen haben ja Sie die politische Verant-
wortung. Dort wird beim Gymnasium von 272 Stunden auf 
260 Stunden gekürzt. 

(Zuruf von der CSU: Hört! Hört!)

Man kürzt von neun Jahren mit 272 Stunden auf acht Jah-
re mit 260 Stunden. Wir in Bayern werden trotz G 8 274 
Stunden haben, also zwei Stunden mehr für die Schülerin-
nen und Schüler, als heute in Nordrhein-Westfalen für das 
neunjährige Gymnasium zur Verfügung stehen. Man muss 
einfach einmal zur Kenntnis nehmen, wie die Wirklichkeit 
außerhalb Bayerns ist. Dass das für uns kein Vorbild ist, ist 
für uns selbstverständlich. Ich hoffe auch, dass es für Sie 
kein Vorbild ist. 

Eine intensive Diskussion hat natürlich stattgefunden. Um 
dieses Thema ist auf vielen Veranstaltungen intensiv ge-
rungen worden. Ich weiß nicht, Frau Kollegin Schieder, ob 
Sie beim großen G-8-Gipfel waren, auf dem zwei Tage 
über viele Detailfragen intensiv diskutiert worden ist, z. B. 
auch über die Umsetzung der Intensivierungsstunden und 
über Möglichkeiten der Mittagsbetreuung. Mit allen Betei-
ligten, die sich einbringen wollten, fanden viele Gespräche 
statt. Das Gesprächsangebot gilt nach wie vor. Alle, die 
sich einbringen wollen, sind herzlich eingeladen, ihre Vor-
stellungen zur Umsetzung des G 8 einzubringen. 

Eine letzte Anmerkung. Die personellen Voraussetzungen 
sind im Gesetzentwurf detailliert aufgeschlüsselt. Auch 
die Punkte der Konnexität, des Konsultationsverfahrens 
und der finanziellen Unterstützung seitens des Staates für 
die Kommunen, für die Sachaufwandsträger sind klar auf-
gegliedert und für jeden nachvollziehbar. Wir werden die-
ses Thema am 6. Mai in einer Anhörung vertiefen und an-
schließend auch im zuständigen Ausschuss diskutieren, 
bevor es zur Zweiten Lesung und zu einer Abstimmung im 
Plenum des Landtags kommt. Ich gehe davon aus, dass 
wir nach einer Vielzahl von Diskussionen, nach intensiven 
Gesprächen mit den Betroffenen ein gutes Konzept ha-
ben, mit dem die Qualität des bayerischen Gymnasiums 
erhalten und, ich sage auch, ausgebaut wird. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann ist die 
Aussprache geschlossen. Im Einvernehmen mit dem Äl-
testenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport als federführendem 
Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? 
– Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 3 d

Antrag der Staatsregierung 
Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland 
(Drucksache 15/716)

– Erste Lesung – 

Der Staatsvertrag wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Gibt es Wortmeldungen aus dem Hau-
se? – Das ist nicht der Fall. Im Einvernehmen mit dem Äl-
testenrat schlage ich vor, den Staatsvertrag dem Aus-
schuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit als 
federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit 
ebenfalls Einverständnis? – Das ist der Fall. Es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe auf: 

Tagesordnungspunkt 3 e

Antrag der Staatsregierung
Staatsvertrag über die Regionalisierung von Teilen 
der von den Unternehmen des deutschen Lotto- 
und Totoblocks erzielten Einnahmen (Drucksache 
15/728)

– Erste Lesung – 

Der Staatsvertrag wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist 
nicht der Fall. Ich schlage vor, den Staatsvertrag dem 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen als feder-
führendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Ein-
verständnis? – Dann ist das so beschlossen.
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Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 4

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 Abs. 7 
der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden 

Über die Listennummer 2 soll gesondert abgestimmt wer-
den, da zu der der Abstimmung zugrunde zu legenden 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
für Hochschule, Forschung und Kultur kein Votum der 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN vorliegt. Ich 
lasse deshalb zunächst über den in Listennummer 2 auf-
geführten Antrag abstimmen. Es handelt sich dabei um 
den Antrag der Abgeordneten Peter Hufe, Wolfgang Vogel 
und anderer (SPD), „Zukunft der lokalen Rundfunk- und 
Fernsehstationen“, Drucksache 15/132.

Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfiehlt eine Neufassung. Ich verweise inso-
weit auf die Drucksache 15/594. Wer dieser Neufassung 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind durchgehend alle Fraktionen. Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Dann ist das einstimmig so beschlos-
sen.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 
den einzelnen Voten der Fraktionen zur Verfassungsstrei-
tigkeit und den übrigen Anträgen verweise ich auf die Ih-
nen vorliegende Liste. Wer mit der Übernahme seines 
Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim-
mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufge-
legten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenstimmen. – Kollege Schuster, Sie stim-
men dagegen? – Nein. Enthaltungen? – Damit übernimmt 
der Landtag diese Voten.

(siehe Anlage 3)

Ich rufe auf

Tagesordnungspunkt 6

Eingabe
betreffend Wertausgleichsforderung wegen Änderung 
der Nutzung einer Teilfläche eines Schulgrundstücks 
für eine heilpädagogische Tagesstätte (SO.1648.14)

Der Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpo-
litik hat sich mit dieser Eingabe in seiner Sitzung befasst 
und am 4. März 2004 beschlossen, sie gemäß § 80 Num-
mer 3 der Geschäftsordnung für den Bayerischen Land-
tag der Staatsregierung zur Berücksichtigung zu überwei-
sen mit der Maßgabe, dass die Wertausgleichsforderung 
gestundet wird, bis sich Kultus- und Finanzministerium 
auf eine Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes geei-
nigt haben. Die SPD-Fraktion hat gemäß Artikel 5 Absatz 
2 Satz 2 des Bayerischen Petitionsgesetzes fristgerecht 
beantragt, die Eingabe auf die Tagesordnung des Ple-
nums zu setzen. 

Ich eröffne hierzu die Aussprache. Als Erste hat sich Frau 
Kollegin Steiger zu Wort gemeldet. Ich weise darauf hin, 
dass die Redezeit fünf Minuten pro Fraktion beträgt. Bitte 
schön, Frau Kollegin Steiger. 

Christa Steiger (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Es geht wesentlich schneller. Frau Mitberichter-
statterin Pongratz und ich haben uns verständigt, den Be-
rücksichtigungsbeschluss des sozialpolitischen Ausschus-
ses in folgender Form fassen zu lassen, und wir bitten das 
gesamte Hohe Haus um Zustimmung: Die Petition wird 
der Staatsregierung zur Berücksichtigung überwiesen mit 
der Maßgabe, dass die Wertausgleichsforderung gestun-
det wird. Die Staatsregierung wird aufgefordert, einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Schulfinanzierungsgeset-
zes im Sinne des Petenten vorzulegen. Auch im Namen 
der Kollegin Pongratz bitte ich um Berücksichtigung der 
Petition in dieser Form. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Gibt es weitere Wort-
meldungen dazu? – Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
Aussprache geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die geänderte Fas-
sung des Berücksichtigungsbeschlusses des Ausschus-
ses für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik: Die Pe-
tition wird der Staatsregierung zur Berücksichtigung 
überweisen mit der Maßgabe, dass die Wertausgleichs-
forderung gestundet wird. Die Staatsregierung wird auf-
gefordert, einen Gesetzentwurf zur Änderung des Schulfi-
nanzierungsgesetzes im Sinne des Petenten vorzulegen. 

Das ist die einvernehmliche Vorlage für die Beschlussfas-
sung. Wer dem Berücksichtigungsbeschluss in der jetzt 
vorgelegten Fassung zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann 
ist das einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe jetzt auf

Tagesordnungspunkt 5

Eingaben
betreffend Aufenthaltsgenehmigung (EB. 0256.15, EB. 
0261.15, EB. 0213.15 und EB. 0333.15)

Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden hat sich 
mit diesen Eingaben in seiner Sitzung am 4. Februar 2004 
befasst und beschlossen, diese gemäß § 80 Nummer 4 
der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag auf-
grund der Stellungnahme der Staatsregierung für erledigt 
zu erklären. 

Die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN hat ge-
mäß Artikel 5 Absatz 2 Satz 2 des Bayerischen Petitions-
gesetzes fristgerecht beantragt, die Eingabe auf die Ta-
gesordnung des Plenums zu setzen. Ich eröffne hierzu die 
Aussprache. Frau Kollegin Dr. Strohmayr hat sich zu Wort 
gemeldet.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich muss heute einen Fall vorstellen, der es 
verdient, im großen Rahmen besprochen zu werden, da er 
an Tragik für die Betroffenen nicht zu überbieten ist. Hier 
geht es um die Existenz, die Zukunft und das Schicksal 
einer Familie, die die serbisch-montenegrinische Staats-
angehörigkeit hat. Herr Muharem Morina, seine Frau Nas-
hide, seine Tochter Negrite und seine Söhne Jetmir und 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004  935

Berat leben und arbeiten seit einem erheblichen Zeitraum 
in Deutschland und sind hier bestens integriert.

Im Einzelnen ist auszuführen: Der Vater reiste im April 
1992 nach Deutschland ein. Bereits einige Monate nach 
seiner Einreise erlitt er einen Arbeitsunfall, bei dem sein 
Fuß nachhaltig verletzt wurde. Im Februar 1996 reiste 
dann seine Ehefrau mit den zwei Buben nach Deutsch-
land ein. Zwei Monate später kam schließlich die Tochter 
nach Deutschland. Die Asylanträge der Familienmitglieder 
wurden abgelehnt. Entsprechende Verwaltungsgerichts-
verfahren konnten zu keiner anderen Entscheidung oder 
gar zu einem Bleiberecht führen. Besonders tragisch ist 
die Tatsache, dass sich kein Bleiberecht aus der so ge-
nannten Altfallregelung ergibt.

Die Innenministerkonferenz hat am 10. Mai 2001 be-
schlossen, dass Personen, die am 15. Februar 2001 mehr 
als sechs Jahre in Deutschland waren und nachweisen, 
dass sie zwei Jahre in einem dauerhaften Arbeitsverhält-
nis standen, ein Bleiberecht erhalten. In diesem Fall erfül-
len Herr Morina und seine Frau die Voraussetzungen für 
die Anwendung der Altfallregelung ganz knapp nicht. Bei 
Herrn Morina ist der Grund dafür sein unverschuldeter 
Arbeitsunfall. Er konnte damit nicht nachweisen, zum 
Stichtag mehr als zwei Jahre in einem Beschäftigungsver-
hältnis gestanden zu haben, obgleich er mehr als sechs 
Jahre in Deutschland anwesend war. Seine Frau hingegen 
war am Stichtag noch keine sechs Jahre in Deutschland, 
hat aber durchgehend hier gearbeitet. Besonders tragisch 
ist, dass dieser Arbeitsunfall rechtlich dazu führt, dass die 
Familie, die bei uns bestens integriert ist, die deutsch 
spricht und sich in ihrem Umfeld sozial engagiert, ausrei-
sen muss.

Im Einzelnen möchte ich Folgendes ausführen: Der Vater 
ist Gesellschafter einer Pizzeria, in der er selbst arbeitet. 
Er hat acht Arbeitsplätze geschaffen. Die Ehefrau arbeitet 
seit dem 1. August 2000 – seit sie in Deutschland ist – als 
Krankenpflegerin in einer Behinderteneinrichtung. Behin-
derte haben für sie Unterschriften für ein Bleiberecht ge-
sammelt. Die Tochter macht eine Lehre, ein Sohn absol-
viert eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung, der andere Sohn 
besucht noch die Schule. Der jüngere Sohn spricht kaum 
noch albanisch. Beide Söhne sind in das Vereinsleben in 
Holzkirchen integriert. Sie sind aktive Boxer beim BC 
Holzkirchen. 

Ich möchte vorlesen, was der BC Holzkirchen im Rahmen 
der Petition vorgetragen hat:

Die Morina-Brüder sind Vorzeigeboxer, auf die 
der Landkreis, die Gemeinden und ganz beson-
ders wir, der BC Holzkirchen 1969 e.V., sehr stolz 
sein dürfen. Da beide bayerische Meister im 
Amateur-Boxsport sind und von vielen anderen 
Boxvereinen bevorzugt ausgeliehen werden, ma-
chen sie den Landkreis Miesbach, die Marktge-
meinde Holzkirchen und den BC Holzkirchen 
über Bayerns Grenzen hinaus bekannt. Jetmir 
und Berat Morina können es bis zum internatio-
nalen Deutschen Meister schaffen, da sind sich 
die Trainer sicher. Jetmir ist für unseren Nach-
wuchs ein Idol, oder besser gesagt ein Vorbild. 

Sehr geehrte Damen und Herren, fassen Sie sich 
ein Herz und helfen Sie dieser Familie, dass sie 
bei uns bleiben kann.

Die Familie stünde im Kosovo vor dem Nichts. In anderen 
Bundesländern wird die Altfall-Regelung großzügig aus-
geschöpft. Innenminister Dr. Beckstein hat im „Neuen 
Tag“ vom 1. März 2004 gesagt: Lieber einen zu viel aner-
kennen als einen zu wenig. Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen der Mehrheitsfraktion, setzen Sie die Worte Ihres ei-
genen Ministers um und helfen Sie dieser Familie, die es 
verdient hat, dass man sich für sie einsetzt.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
gebe bekannt, dass die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN zu dieser Eingabe namentliche Abstim-
mung beantragt hat. Da der Innenminister signalisiert hat, 
dass er zu diesem Fall das Wort ergreifen wird, werden wir 
auf jeden Fall noch 15 Minuten brauchen. Die nächste 
Rednerin ist Frau Kollegin Scharfenberg.

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, sehr geehrte Damen und Herren! Die Ausgangslage 
dieses Falles ist klar. Wir haben sie soeben gehört. Es gibt 
jedoch drei Knackpunkte, die für die Anwendung einer 
Härtefallregelung wichtig sind, nämlich erstens der Ar-
beitsunfall des Vaters zum Stichtag, zweitens das Arbeits-
verbot der Mutter zum Stichtag und drittens die volle Inte-
gration der Familie in Deutschland. Im Ausschuss wurde 
festgestellt, dass Herr Morina zum Stichtag 15. Februar 
2001 mehr als sechs Jahre in Deutschland gelebt hat, 
aber trotzdem nicht unter die Altfallregelung falle, weil er 
zum Stichtag nicht durchgehend zwei Jahre gearbeitet 
hätte. Hier muss gefragt werden, warum er das nicht ge-
tan hat. Er stand in einem Arbeitsverhältnis, hatte jedoch 
einen schweren Arbeitsunfall auf einer deutschen Baustel-
le. Er konnte nicht arbeiten, und deshalb hat er diese 
Stichtagsauflage nicht erfüllt. Mein Gott, wie weit sind wir 
eigentlich in Deutschland gekommen, wenn wir das nicht 
berücksichtigen?

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Das ist eine klare Ermessensfrage. Im Ausschuss wurde 
ferner festgestellt, für die Mutter und die drei Kinder könn-
te die Altfallregelung ebenfalls nicht angewendet werden, 
weil ihnen zwei Wochen fehlten, um sechs Jahre ununter-
brochen in Deutschland gelebt zu haben. Das ist der zwei-
te Knackpunkt. Im Ablehnungsbescheid des Landratsam-
tes Miesbach vom 25. Oktober 2002 ist ausgeführt: „Der 
Lebensunterhalt muss bei Familien aus der Bundesrepub-
lik Jugoslawien durch eine legale Erwerbstätigkeit zum 
10. Mai 2001 ohne zusätzliche Mittel der Sozialhilfe gesi-
chert sein. Die Familie muss über ausreichend Wohnraum 
verfügen.“ Das ist gut so. Was ist jedoch passiert? – Das 
Kriterium des Wohnraums war völlig erfüllt. Sehen wir uns 
aber den Sozialhilfebezug etwas genauer an: Tatsache ist, 
dass Frau Nashide Morina genau zum Stichtag die Ar-
beitserlaubnis entzogen worden war. Das ist ein ungeheu-
rer Zufall. Wollte man damit etwa Voraussetzungen schaf-
fen, um die Familie ausweisen zu können? Warum wurde 
das so geregelt?
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(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Frau Morina arbeitet seit dem 1. August 2000 bis heute in 
Deutschland. Nach diesem Stichtag durfte sie nämlich 
komischerweise wieder arbeiten. Sie ist als Betreuungs-
helferin für geistig und mehrfach behinderte Menschen 
bei der Regens-Wagner-Stiftung der Caritas tätig. Diese 
Tätigkeit wurde nur aufgrund einer Anordnung des Land-
ratsamts Miesbach für knapp vier Monate unterbrochen. 
In dieser Zeit musste Frau Morina Sozialhilfe beziehen. 
Aufgrund des Entzugs der Arbeitserlaubnis bezog sie die 
Sozialhilfe, und zwar genau 13 Tage über den Stichtag 
hinaus. Diese 13 Tage werden der Familie jetzt zum Ver-
hängnis. Das ist der dritte Knackpunkt.

Für mich stellt sich die Frage, warum Frau Morina aus ih-
rem bestehenden Arbeitsverhältnis herausgerissen wur-
de. Ihr wurde nicht gekündigt, sondern sie durfte nicht 
mehr arbeiten, weil eine negative Prognose getroffen wor-
den sei, wie das Landratsamt Miesbach in seinem Ableh-
nungsbescheid vom 25. Oktober 2002 schrieb. 

Da jedoch der Sozialhilfebezug erst zum 28.02.2001 en-
dete, kann zum Stichtag nicht die Prognose getroffen 
werden, dass der Lebensunterhalt sicher ist. Sollte hier 
der Sozialhilfebezug nur konstruiert werden, um die Fami-
lie abschieben zu können? Stellen Sie sich also vor, man 
hat von Amts wegen dafür gesorgt, dass die Familie auf 
Biegen und Brechen Sozialhilfe bezog. Dafür hat man ihr 
vorher die Arbeitserlaubnis entzogen. 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Das ist ein Skandal!)

– Das ist wirklich ein Skandal. 

Die Innenminister und Senatoren der Länder haben bei 
ihrer Konferenz am 15. Februar 2001 festgestellt, dass in 
einer Reihe von Fällen Personen nicht nur aus Bosnien-
Herzegowina, sondern aus der Bundesrepublik Jugosla-
wien einschließlich des Kosovos hier bleiben dürfen, wenn 
sie seit Jahren in Deutschland faktisch wirtschaftlich und 
sozial integriert sind und bei ihrer Rückkehr eine eigen-
ständig geschaffene und gesicherte Lebensgrundlage 
aufgeben müssten. Das haben die Innenminister bei ihrer 
Konferenz ganz klar gesagt. 

Was passiert jetzt? – Die Familie Morina betreibt eine gut 
gehende Pizzeria. Sie muss diese gesicherte Lebens-
grundlage aufgeben und geht in ein Land, in dem zu 80 % 
Arbeitslosigkeit herrscht. Familie Morina gehört genau zu 
dieser Gruppe, welche die Innenministerkonferenz ange-
sprochen hat. Die Familie hat hier eine Existenz aufge-
baut. Sie beschäftigt sieben Mitarbeiter. Die Kinder ma-
chen hier eine Ausbildung. Die Tochter Negrite macht im 
Mai 2004 ihre Abschlussprüfung. Einer der Söhne been-
det seine Ausbildung im Jahr 2005. Die beiden Söhne sind 
begeisterte Sportler. Sie sind im BC Holzkirchen sehr er-
folgreich. Die Mutter arbeitet als Betreuungshelferin für 
geistig und mehrfach behinderte Menschen. Auch sie 
leistet ihren Beitrag in unserer Gesellschaft. Es handelt 
sich also um Menschen, die schon seit Jahren in Deutsch-
land faktisch wirtschaftlich und sozial integriert sind. Bei 
ihrer Rückkehr würden sie eine eigenständig geschaffene 

und gesicherte Lebensgrundlage aufgeben. Das müssen 
sie alles zurücklassen, sie gehen also ins Nichts. 

Hier geht es auch nicht nur um eine formaljuristische Wür-
digung dieses Falles. Vielmehr stellt sich die Frage, ob 
das, was der Beschluss der Innenministerkonferenz in 
humanitärer Hinsicht erreichen wollte, in diesem Fall zu-
trifft. Wir Abgeordnete im Ausschuss für Eingaben und 
Beschwerden sind keine Richter. Wir haben den Härtefall 
zu sehen. Hier müssen wir ganz klar sehen, dass es den 
Härtefall in dreifacher Hinsicht gibt. Deshalb bitte ich Sie, 
dass Sie genauso wie Herr Beckstein zu Ihrem Wort ste-
hen. Er hat im März in Bamberg am Rande der Eröffnung 
der Misereor-Fastenaktion vor der katholischen Nachrich-
tenagentur erklärt, lieber werde einer zuviel anerkannt. 
Erkennen Sie diese Familie an. Sie haben zudem gesagt, 
das Boot sei nicht so voll, dass Menschen in Deutschland 
nicht mehr geholfen werden könne. Schöne Worte sind 
das. Stehen Sie dazu! 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Sailer das Wort.

Martin Sailer (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! In der aufgerufenen 
Eingabe geht es um die Gewährung eines Daueraufent-
haltsrechts für die Familie Morina im Hinblick auf den Be-
schluss der Innenministerkonferenz vom 10. Mai 2001, im 
Hinblick auf die immer noch schwierigen Lebensumstän-
de im Herkunftsland, im Hinblick auf die lange Aufent-
haltsdauer im Bundesgebiet sowie im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Betätigung von Herrn Morina. Die Eingabe 
hat, wie viele andere Eingaben in der Vergangenheit auch 
zwei Dimensionen, eine menschliche und eine rechtliche.

Zur menschlichen Dimension. Seit vielen Jahren lebt eine 
fünfköpfige Familie in Bayern. Wie die vielen Zuschriften 
von Vereinen, Nachbarn oder Freunden zeigen, ist die 
Familie integriert. Der Vater, Muharem Morina, ist 1992 in 
das Bundesgebiet eingereist. Er arbeitet als Beteiligter an 
einem Pizzaserviceunternehmen in Holzkirchen, welches 
inzwischen sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt. 

(Christine Stahl (GRÜNE): Das macht Ihnen 
nichts! Die können Sie alle entlassen!)

Die Mutter der Familie, Nashide Morina, ist 1996 in die 
Bundesrepublik eingereist. Seit August 2000 arbeitet sie 
in der Behinderteneinrichtung Regens Wagner der Caritas 
in Erlkam bei Holzkirchen. Die Tochter Negrite Morina lebt 
ebenfalls seit 1996 in Deutschland und absolviert nach 
ihrer Schulausbildung in Deutschland seit September 
2001 eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmänni-
schen Angestellten in der Linden-Apotheke in Taufkirchen. 
Das Ausbildungsende ist für August 2004 vorgesehen. 
Der ältere Sohn Jetmir Morina ist ebenfalls 1996 in die 
Bundesrepublik eingereist. Nach seiner Schulausbildung 
absolviert er seit September 2001 eine Ausbildung zum 
Kfz-Mechaniker. Das Ausbildungsende ist für Februar 
2005 vorgesehen. Er trainiert Boxen und ist bayerischer 
Meister in seiner Altersklasse. Der jüngere Sohn Berat 
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Morina ist ebenfalls 1996 in die Bundesrepublik eingereist. 
Er besucht derzeit die Hauptschule. Er trainiert Boxen und 
ist ebenfalls bayerischer Meister in seiner Altersklasse.

Auf der zweiten Seite ist die rechtliche Dimension. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Bleiben Sie doch näher 
an den Menschen!)

Die Mitglieder der Familie Morina sind seit längerem voll-
ziehbar zur Ausreise verpflichtet. Herr Muharem Morina 
reiste 1992 zunächst mit einem gültigen Saisonarbeitervi-
sum in das Bundesgebiet ein. Nach Ablauf der Gültigkeit 
des Visums am 13. Juli 1992 blieb Herr Morina unerlaubt 
in Deutschland und setzte seine dann ebenfalls unerlaub-
te Arbeitstätigkeit fort. Eine Rückführung in das Heimat-
land scheiterte zunächst an der fehlenden Reisefähigkeit 
infolge eines Unfalls bei Ausübung der illegalen Tätigkeit. 
Im weiteren Verlauf scheiterte die Rückführung an den 
Kriegszuständen im ehemaligen Jugoslawien. Seit 1994 
standen die Reisefähigkeit und damit die Ausreisever-
pflichtung von Herrn Morina fest. 

Die Ehefrau von Herrn Morina reiste zusammen mit zwei 
Kindern im Februar 1996 in das Bundesgebiet ein. Die 
Tochter Negrite folgte im selben Jahr nach. Die umgehend 
von Frau Morina und ihren Kindern gestellten Asylanträge 
wurden abgelehnt. Klageverfahren blieben erfolglos. Dar-
über hinaus wurde festgestellt, dass keine Abschiebever-
bote oder Abschiebehindernisse vorliegen, sodass die 
Rückkehr in das Heimatland erfolgen müsse. Die bayeri-
schen Ausländerbehörden sind an diese Entscheidung 
des Bundesamtes und der unabhängigen Gerichte ge-
bunden. Für die Familie Morina gilt nicht der IMK-Be-
schluss vom 10. Mai 2001, da Herr Morina zum Zeitpunkt 
des IMK-Beschlusses nicht mehr als zwei Jahre in einem 
dauerhaften Beschäftigungsverhältnis gestanden hat. 

Frau Morina befand sich zum Stichtag des 15. Februar 
2001 keine sechs Jahre ununterbrochen im Bundesge-
biet, sodass auch nicht von ihrer Person ausgehend die 
anderen Mitglieder der Familie in den Genuss der Rege-
lung kommen können. Die ablehnende Entscheidung des 
Landratsamtes Miesbach wurde letztinstanzlich vom 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im September 2003 
bestätigt. Die Feststellung der Ausländerbehörde, dass 
die Voraussetzungen des IMK-Beschlusses von Frau Mo-
rina nicht erfüllt würden, wurde inzwischen auch im ge-
richtlichen Hauptsacheverfahren vom Verwaltungsgericht 
München mit Urteil vom 14. Januar 2004 bestätigt.

Auch die CSU-Fraktion verkennt nicht die menschliche 
Dimension der vorliegenden Eingabe,

(Christine Stahl (GRÜNE): Doch, sonst würden 
Sie zustimmen!)

weil hier eine fünfköpfige Familie seit acht Jahren gemein-
sam in Deutschland lebt und sozial integriert ist. Gleich-
wohl sehen wir keine rechtlichen Möglichkeiten, auch im 
Hinblick auf vergleichbar negativ beschiedene Fälle in der 
Vergangenheit, von der im IMK-Beschluss getroffenen 
Regelung abzuweichen. 

(Beifall bei der CSU

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Als Nächster hat Herr Staatsminister des Innern, Herr 
Dr. Beckstein, das Wort. 

(Christine Stahl (GRÜNE): Letzte Chance!)

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
glaube, der vorliegende Fall der Familie Morina ist ein Bei-
spiel dafür, wie unterschiedlich die Wirklichkeit von zwei 
Seiten wahrgenommen werden kann. Als ich Ihre Reden 
gehört habe, habe ich mich gefragt, warum der Vorgang 
sich nach der Aktenlage völlig anders darstellt. 

Lassen Sie mich vorweg feststellen: Ich stehe zu dem, 
was ich in Bamberg gesagt habe. Wir sagen in Deutsch-
land nicht, das Boot sei voll. Unabhängig davon, ob je-
mand im Irak, in Afghanistan oder sonst wo Tod und Folter 
befürchten muss, kann er zu uns kommen. Wenn Men-
schen in Not sind, sind wir großzügig und nehmen sie auf. 
Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob 10 %, 20 % 
oder 100 % mehr anerkannt werden; denn im Moment 
liegt die Anerkennungsquote bei 3,7 % der Asylantrag-
steller. 

Wenn statt 3,7 % 5,5 % oder 6 % anerkannt würden, wür-
de das nichts ändern. Was ich in Bamberg aber auch ge-
sagt habe und was Sie nicht vorgetragen haben: dass es 
ein Problem ist, dass über 90 % das Recht missbrau-
chen.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Ich fühle mich nicht anständig zitiert, wenn es nur heißt: 
„Das Boot ist voll.“ Und nicht: „Den Missbrauch konse-
quent abstellen.“ Ich habe von der Missbrauchsindustrie 
gesprochen, die in anderen Bereichen davon lebt, dass 
mehr als drei von vier Antragstellern – nicht die Familie 
Morina – mit gefälschten Ausweisen, gefälschter Nationa-
lität oder mit Schleusern herkommen, für die Tausende 
von Dollar bezahlt wurden.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das kann 
man doch nicht vergleichen!)

Wer nur eine Seite zitiert, zitiert mich bewusst missver-
ständlich.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das hat 
doch nichts mit dieser Familie zu tun!)

Zur „Hilfe in Not“ stehe ich. Wenn der Notfall aber vorbei 
ist, muss die Hilfe konsequent abgestellt werden. Wir ha-
ben 65 000 Bosniern – mehr als jedes andere Land – in 
der Not geholfen. Die meisten sind zurückgekehrt. Die 
allermeisten sind freiwillig zurückgekehrt. Wir haben 
22 000 Kosovaren – auch mehr als jedes andere Land – 
geholfen. Die allermeisten sind freiwillig zurückgekehrt, 
obwohl die Rückkehr für alle mit Schwierigkeiten verbun-
den war. Ich kenne das Kosovo. Ich war mehrfach dort – 
das letzte Mal im August letzten Jahres. Ich weiß, wie 
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schwierig das ist. Ich habe durch die bayerischen Polizei-
beamten, die dort stationiert sind, vor einigen Wochen die 
Unruhen mitbekommen. Die allermeisten Kosovaren sind 
trotzdem freiwillig zurückgekehrt.

Einige sind nicht zurückgekehrt. Zu ihnen gehört die Fami-
lie Morina. Deswegen will ich Ihnen die Sicht der Verwal-
tung darstellen.

(Christine Stahl (GRÜNE): Die hat Kollege Sailer 
schon vorgelesen!)

Die Mitglieder der Familie sind alle Staatsangehörige von 
Serbien-Montenegro. Es handelt sich um Kosovo-Alba-
ner. Herr Morina reiste im April 1992 mit einem dreimona-
tigen Saisonarbeiter-Visum nach Deutschland ein. Das 
heißt, er hat beantragt, für drei Monate nach Deutschland 
kommen zu können, um hier als Saisonarbeiter tätig zu 
sein. Ich weiß, dass er vorträgt, dass er sich auf eine fal-
sche Angabe eines Arbeitgebers verlassen habe. Das hat 
ihn später aber nicht daran gehindert, in vielfältiger Weise 
den Behörden falsche Angaben zu machen. Er ist also mit 
einem dreimonatigen Saisonarbeiter-Visum nach Deutsch-
land gekommen und hier geblieben. Er hatte in illegaler 
Erwerbstätigkeit einen Arbeitsunfall. Unser Recht ist groß-
zügig. Selbst derjenige, der illegal hier ist und einen Ar-
beitsunfall erleidet, bekommt eine Rente von der Berufs-
genossenschaft und die entsprechenden sozialen Leis-
tungen. 

Im Frühjahr 1996 reiste die Ehefrau mit den Kindern ein. 
Sie hat Asylanträge gestellt, die alle abgelehnt wurden. 
Auch die Klageverfahren wurden alle abgelehnt. Diese 
Entscheidungen wurden nicht von bayerischen Behörden 
getroffen – Sie alle wissen das –, sondern von einer Bun-
desbehörde, und von allen Instanzen der unabhängigen 
Gerichte bestätigt. Eingeschlossen ist die Feststellung, 
dass Abschiebehindernisse nicht bestehen. 

Spätestens seit Ende August 2000 ist die ganze Familie 
verpflichtet, das Bundesgebiet zu verlassen. Dieser Aus-
reisepflicht ist sie nicht nachgekommen. Sie hat sich keine 
Pässe beschafft. Sie hat eine zwangsweise Durchsetzung 
der Ausreisepflicht hinausgezögert durch taktisch ge-
schicktes Verhalten. Nach dem negativen Abschluss des 
Asylverfahrens im August 2000 erklärte sich die Familie 
bereit, bis Ende 2000 freiwillig auszureisen. Wenige Tage 
vor dem für die Familie organisierten Flugtermin wurde 
dann aber mitgeteilt, dass sie erst im Frühjahr 2001 aus-
reisen wolle. Hierfür wurde gerichtlicher Rechtschutz be-
antragt.

Am 05.04.2001 erklärten die Betroffenen erneut, bis 
31.07.2001 freiwillig ausreisen zu wollen. Deshalb hat die 
Behörde zugewartet. Die Familie hat sich auch an diese 
Zusage nicht gehalten. Stattdessen hat sie im Juli 2001 
die Erteilung von Aufenthaltsbefugnissen nach der IMK-
Regelung vom 10.05.2001 beantragt und nach Ablehnung 
erneut gerichtlichen Eilrechtschutz in Anspruch genom-
men.

Ich meine, die Familie hat nie ernsthaft eine Ausreise er-
wogen. Meine Erklärung stützt sich auf die Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts. Im verwaltungsgerichtlichen 

Urteil heißt es, dass entgegen den Erklärungen, die dazu 
gedient hätten, den Aufenthalt zu verlängern, die Familie 
die Ausreise offensichtlich nicht ernsthaft erwogen habe. 
Nach Durchführung der verursachten weiteren Verfahren 
stand im September 2003 erneut fest, dass die Familie 
Morina unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Dau-
erbleiberecht erlangt hat.

Zur Integration: Herr Morina hat unzweifelhaft und unstrit-
tig zwischen 1994, dem Zeitpunkt seiner unstreitigen Ge-
nesung und zum Zeitpunkt des IMK-Beschlusses keine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt. Er hat rechtmäßig – ich hebe 
das ausdrücklich hervor – eine Rente der Berufsgenos-
senschaft bezogen. Aber er hat keine Berufstätigkeit aus-
geübt. Der Beschluss der Innenministerkonferenz, den ich 
selbst verhandelt habe und über den intensiv gestritten 
worden ist, hat zum Inhalt, dass denjenigen, die zum Zeit-
punkt des Beschlusses langjährig integriert sind, der Auf-
enthalt ermöglicht werden sollte. Wir wollten in wenigen 
Ausnahmefällen den Aufenthalt ermöglichen. Wir wollten 
aber keine zusätzlichen neuen Integrationsmöglichkeiten 
schaffen.

Nach Aktenlage hat Herr Morina erst im August 2002, also 
mehr als ein Jahr nach dem IMK-Beschluss, eine Tätigkeit 
als Küchenhelfer aufgenommen – nicht vorher. Es kann 
meines Erachtens nicht ernsthaft bestritten werden, dass 
der IMK-Beschluss nicht anwendbar ist. Das haben die 
Gerichte bestätigt.

Seit Mitte 2003 ist Herr Morina Alleingesellschafter der 
Heimservice Morina GmbH, deren Geschäftsführer sein 
Bruder ist. Da in Presseberichten und auch hier davon die 
Rede ist, Herr Morina sei Chef der GmbH, die drei Filialen 
besitze und Pizzen frei Haus liefere, bedarf dies der Rich-
tigstellung: Er ist zwar Alleingesellschafter und hat offen-
sichtlich die Kapitaleinlage erbracht. Die Arbeitserlaubnis 
hat er aber ausschließlich für die Tätigkeit als Küchenhel-
fer in der GmbH und nicht etwa als Geschäftsführer. Ge-
schäftsführer ist sein Bruder.

Frau Morina war in der Zeit vor dem IMK-Beschluss nur 
zeitweise vom April bis September 1999, von August bis 
Oktober 2000 und in Teilzeit seit Februar 2001 beschäf-
tigt. 

Wegen der Integration der Familie möchte ich noch auf 
eines hinweisen, was ich mit gebotener Zurückhaltung 
machen werde. Ich möchte nicht verschweigen, dass es 
auch Integrationsprobleme gibt. Es trifft zwar zu, dass die 
beiden Söhne im Box-Klub Holzkirchen sportliche Erfolge 
verbuchen konnten, aber es gibt auch einen sehr gravie-
renden Zwischenfall, in den einer der Söhne verwickelt 
war und der mit dem Bild des fairen Sportlers, der sich 
unter Kontrolle hat, nicht in Einklang zu bringen ist. Mehr 
will ich im Hinblick auf den Datenschutz, der insbesondere 
in Angelegenheiten des Jugendstrafrechts gilt, nicht dar-
stellen. Die Insider wissen aber, was ich damit andeute. 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Ist es schlimmer als Fah-
rerflucht?)
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Vor diesem Hintergrund sehe ich keinen rechtlich gangba-
ren Weg, der Familie den weiteren Aufenthalt zu ermögli-
chen. 

Dazu will ich deutlich machen: Der Fall muss mit den übri-
gen Zehntausenden von Albanern verglichen werden, die 
dankbar dafür waren, dass wir in der Zeit der Not großzü-
gigere Hilfe gewährt haben als andere Länder, und die 
sich an die Ausreiseverpflichtung gehalten und nicht wie 
die Familie Morina durch Tricks die Ausreise hinausgezö-
gert haben, sondern zurückgekehrt sind, als die Ausreise 
wieder zumutbar war, da Deutschland Tausende Soldaten 
und seit 1994 Tausende Polizisten in den Kosovo entsandt 
hatte. Dort gibt es Lebensmöglichkeiten. Es gibt Sozialhil-
fe, die von einem Kollegen des Dresdner Innenministeri-
ums ausgezahlt und von der Europäischen Union finan-
ziert wird. Im Kosovo kann man leben. Mehr als 16 000 
Kosovaren sind aus Bayern freiwillig zurückgekehrt. Ich 
bitte um Nachsicht, dass ich nicht akzeptieren kann, dass 
man es demjenigen, der bis zum nächsten März, dann bis 
zum Juli und dann noch ein paar Monate bleiben will und 
dem die Behörden immer mehr nachgeben, durchgehen 
lässt, bei den Gesetzestreuen die Rückkehr aber durchge-
setzt wird. Das kann nicht richtig sein. Mit meinem Ge-
rechtigkeitsgefühl ist das nicht vereinbar.

(Beifall bei der CSU)

Ich sage hier mit Nachdruck, genauso wie bei Synoden 
und anderen kirchlichen Gremien: Ich lasse es nicht zu, 
dass uns irgendjemand Unmenschlichkeit vorwirft. Wenn 
wirkliche Not ist, dann wird von Bayern mehr geholfen als 
von anderen Ländern. Wir haben viele Iraker und Afgha-
nen in der Zeit der wirklichen Not aufgenommen. Das 
setzt aber voraus, dass die Flüchtlinge wieder in ihre Hei-
matländer zurückkehren müssen, wenn die Not vorbei 
ist. 

(Beifall bei der CSU)

Deshalb habe ich gestern Gespräche geführt, wie wir die 
Rückführung von Flüchtlingen aus Afghanistan auf den 
Weg bringen. Selbstverständlich müssen Flüchtlinge aus 
Afghanistan wissen, dass der Aufenthalt auf die Zeit der 
Not begrenzt ist. 

Es wird auch die Zeit kommen, zu der wir die Rückführung 
in den Irak vornehmen werden. Auch da sage ich: Derjeni-
ge, der als Helfer, als Abgeordneter oder als diakonischer 
Berater sagt, das machen wir schon, wir werden das so-
lange hinauszögern, alle Rechtsmittel ausschöpfen und 
Unterschriftenlisten auslegen,

(Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜ-
NE))

der hilft den Leuten nicht, sondern macht ihnen etwas 
vor. 

(Beifall bei der CSU – Alexander König (CSU): 
Das schadet meistens den Kindern!)

Diejenigen, die geraten haben, versprecht, in nächster 
Zeit zu gehen, ohne das vorzuhaben, haben dieser Familie 
einen Tort angetan. Diejenigen, die das getan haben, ha-
ben den Kindern nichts Gutes getan, sondern etwas ver-
hängnisvoll Schlechtes; vor denen habe ich keine Ach-
tung. Leuten etwas vorzumachen, ist unmenschlich, das 
führt nur zu noch größeren Schwierigkeiten. 

Wir können aber nicht deswegen, weil Leute denen etwas 
vorgemacht haben – ich glaube sogar, zu wissen, wer das 
gewesen ist –, die gesamte Verwaltungspraxis umstellen. 
In Zehntausenden anderer Fälle, in denen die Leute kor-
rekt beraten worden und ausgereist sind, die sich an die 
Gesetze gehalten und nicht alle Verzögerungsmöglichkei-
ten ausgeschöpft haben, würden sich die Betroffenen 
betrogen fühlen. Wir müssen auch den anderen in die 
Augen schauen können. Unsere Spielregeln sind klar; die 
heißen in Bayern: Wo wirkliche Not herrscht, wird gehol-
fen, mehr als in anderen Ländern; Missbrauch wird abge-
stellt, und auch das konsequenter als in anderen Län-
dern. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Staatsminister hat 
dreizehn Minuten gesprochen. Nach der Geschäftsord-
nung stehen jeder Fraktion auf Antrag jetzt noch acht Mi-
nuten Redezeit zu. Als Erste hat sich Frau Kollegin Paulig 
zu Wort gemeldet. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Staatsminister, Ihre Argumentation stützt 
sich darauf, andere wurden abgeschoben, also müssen 
diese auch abgeschoben werden. Sie sehen nicht, dass 
es sich hierbei um eine Familie mit drei Jugendlichen han-
delt. Wir tragen eine Verantwortung für die Zukunftspers-
pektiven dieser jungen Menschen. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Hier wurden heute einige Details genannt. Es lässt sich 
trefflich darüber streiten, ob diese oder jene Regelung des 
IMS vom Mai 2001 eingehalten ist. Ich möchte drei Punkte 
daraus anführen. Zum einen heißt es, das IMS soll Rege-
lungen bieten für Menschen – damit sie hier bleiben kön-
nen –, die „seit Jahren in Deutschland faktisch wirtschaft-
lich und sozial integriert sind und die bei ihrer Rückkehr 
eine eigenständig geschaffene und gesicherte Lebens-
grundlage aufgeben müssten.“ Das ist der Kern des IMS; 
der trifft hier zu. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich habe im Vorfeld viel mit den Mitarbeitern in Ihrem Haus 
diskutiert. Es wurde mir immer gesagt: Damals, zum 
Stichtag, war der Lebensunterhalt nicht gesichert, da gab 
es dies und jenes, da fehlten die zwei Jahre Beschäfti-
gung, da wurde zwischenzeitlich Sozialhilfe bezogen, da 
bestand zwischenzeitlich Arbeitslosigkeit bei der Mutter. 

Damals war der Lebensunterhalt nicht gesichert. Auch 
das Landratsamt hat im Oktober 2002 gesagt: „Es kann 
zum Stichtag nicht die Prognose getroffen werden, dass 
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der Lebensunterhalt sicher ist“. Jetzt kann der Lebensun-
terhalt aber als gesichert festgestellt werden. Die Progno-
se war falsch. Das haben wir jetzt zu berücksichtigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben auch die Erklärung der Regens-Wagner-Stif-
tung der Caritas, dass die Mutter einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag erhalten würde, sobald ein dauerhaftes Ar-
beitsverhältnis möglich würde. Das liegt uns schriftlich 
vor. Zwischenzeitlich wurden sieben oder acht Arbeits-
plätze in zwei Pizzabäckereien in Bad Tölz und Miesbach 
geschaffen.

Die drei Jugendlichen befinden sich in der Ausbildung. Es 
gab eine Petition des Apothekers, bei dem Negrite eine 
Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin 
macht, dass Negrite in Deutschland bleiben darf.

Wir haben tatsächlich viele Leserbriefe und Pressemel-
dungen, aus denen hervorgeht, dass sich die Bevölkerung 
für diese Familie einsetzt. 

Zum zweiten Punkt, das IMS betreffend: Sie sagen, die 
Mutter hält sich weniger als sechs Jahre in Deutschland 
auf. Im IMS steht: 

Im Bundesgebiet lebende Ehegatten und einbe-
zogene Kinder können eine Aufenthaltsbefugnis 
auch dann erhalten, wenn ihr Aufenthalt weniger 
als sechs Jahre beträgt.

Zum dritten Punkt, das IMS betreffend: Sie haben den 
Vater bzw. die Familie als fast kriminelle Mitbürger aus Ex-
Jugoslawien hingestellt; das IMS nennt klare Ausschluss-
gründe: 

Ein vorsätzliches Hinauszögern . . . ist in erster 
Linie bei nachgewiesenen Fällen des Untertau-
chens oder der Täuschung über die Identität und 
die Staatsangehörigkeit gegeben. 

Ein vorsätzliches Hinauszögern der Beendigung des Auf-
enthalts durch Untertauchen oder Täuschung liegt nicht 
vor. Ich lese weiter:

Für einen Ausschluss von der Regelung genügt in 
der Regel nicht, dass der Betroffene von seinen 
gesetzlichen Rechten auf verwaltungsrechtliche 
Überprüfung und/oder seinem Petitionsrecht Ge-
brauch gemacht hat. 

Wenn wir das IMS in seiner Gesamtheit beurteilen, dann 
hätten wir die Möglichkeit, dieser Familie das Aufenthalts-
recht zu gewähren. Ich bitte Sie, nicht einfach zu sagen, 
andere mussten auch gehen. Ich bitte Sie, die Zukunfts-
perspektiven dieser Familie zu sehen, auch angesichts 
der hohen Arbeitslosigkeit im Kosovo, der dort erneut 
aufflammenden Gewaltbereitschaft in den letzten Wochen 
und der unstabilen gesellschaftlichen Verhältnisse.

Abschließend möchte ich aus einem Schreiben eines 
Mannes aus Holzkirchen zitieren, der mir persönlich aber 
nicht bekannt ist:

Es gehen acht Arbeitsplätze verloren und laufen-
de Steuereinnahmen

– aus Pizzaniederlassungen –

in Bad Tölz und Miesbach. Hier wird unser Geld, 
das auch ich als mündiger Steuerzahler an meine 
bayerische Regierung gerne abgebe, wenn es 
nutzbringend verwendet wird, unwirtschaftlich, 
unlogisch verwaltet und abgesehen davon eine 
fünfköpfige Familie möglicherweise in eine 
menschliche Katastrophe entlassen. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung, dieser Familie Zukunftsper-
spektiven zu geben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat sich Frau Kollegin Dr. Strohmayr gemeldet. 

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich will dazu kurz Stellung nehmen. Herr Minister, 
Sie haben vorhin davon gesprochen, natürlich müsse der 
Grundsatz gelten, dass wir die Menschen, denen wir hier 
helfen, die wir zu uns holen, auch bitten, in ihre Länder 
zurückzukehren, nachdem wir ihnen Hilfe geleistet haben 
und Möglichkeiten für die Rückführung in ihre Länder be-
stehen. Das tragen wir von der SPD mit. Ich glaube, dass 
unsere Linie im Petitionsausschuss immer wieder deutlich 
wird. Es ist nicht so, dass wir uns in jedem Fall dafür ein-
setzen, dass Familien oder die Betroffenen hier bleiben 
dürfen. 

Es gibt aber immer wieder Einzelfälle, die ganz knapp 
nicht mehr unter den IMK-Beschluss fallen; dies ist ein 
solcher Einzelfall. Man muss sich vergegenwärtigen: Herr 
Morina kann aufgrund seines Arbeitsunfalls kein zweijäh-
riges Arbeitsverhältnis nachweisen. Er hat – das haben Sie 
selbst ausgeführt – rechtmäßig Rente bezogen. 

Er kann nur aufgrund seines Arbeitsunfalls den Vorausset-
zungen des IMK-Beschlusses nicht entsprechen. Ich 
denke, dies ist ein Härtefall. Wir sind doch keine Richter, 
die an jedem Wort des Gesetzes hängen. Wir sind dafür 
da, in solchen Härtefällen zu sagen: Hier können wir eine 
Ausnahme machen. Dies ist eine begründete Ausnahme. 
Ähnlich sieht es bei Frau Morina aus. Auch sie kann ganz 
knapp keine vollen zwei Jahre Arbeitstätigkeit nachwei-
sen. Die GRÜNEN haben ausgeführt, dass Frau Morina 
das nicht kann, weil ihr die Arbeitserlaubnis entzogen wur-
de. 

Ich bitte darum, hier zu differenzieren. Grundsätzlich ge-
sehen ist es richtig: Wenn wir den Menschen geholfen 
haben, müssen sie in ihre Länder zurückgehen. Es gibt 
aber immer wieder Einzelfälle, in denen ein berechtigtes 
Anliegen besteht, dass eine Familie hier bleibt. So ein Ein-
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zelfall liegt hier vor. Wir machen uns dafür stark. Ich bitte 
Sie, uns dabei zu unterstützen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Staatsminister Dr. Beckstein 
um das Wort gebeten.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Ich will nur noch drei Sätze sagen. Erster Satz. Das 
Schreiben des Innenministeriums vom 01.06.2001, das 
sich auf den Beschluss der Innenministerkonferenz be-
zieht, ist keine allgemeine Härtefallregelung,  sondern eine 
abschließende Altfallregelung.

Zweiter Satz. Wer Menschen etwas anderes vormacht 
und den Eindruck erweckt, man könnte hierauf eine allge-
meine Härtefallregelung aufbauen, wer ankündigt, man 
könnte bleiben, hilft diesen Menschen nicht. Er verschärft 
die Schwierigkeiten vielmehr.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Satz. Gerechtigkeit heißt für mich Gleichbehand-
lung, auch dann, wenn einige Presseartikel und Unter-
schriftenlisten vorgelegt werden.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von der CSU: Bra-
vo!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit 
ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstim-
mung. Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden hat 
beschlossen, die Eingabe gemäß § 80 Nummer 4 des 
Bayerischen Landtags aufgrund der Stellungnahme der 
Staatsregierung für erledigt zu erklären. Wie bereits ange-
kündigt, hat die Fraktion der GRÜNEN namentliche Ab-
stimmung beantragt. Wer dem Votum des Ausschusses 
für Eingaben und Beschwerden zustimmen will, den bitte 
ich, die blaue Ja-Karte zu benutzen. Für Gegenstimmen 
ist die rote Nein-Karte zu verwenden. Stimmenthaltungen 
sind mit der weißen Stimmkarte anzuzeigen. Für die Stim-
mabgabe sind die entsprechenden Urnen bereitgestellt. 
Die Ja-Urne ist auf der Seite der CSU-Fraktion. Die Nein-
Urne ist auf der Seite der Opposition im Bereich der Ein-
gangstüren aufgestellt. Die Urne für die Stimmenthaltun-
gen befindet sich auf dem Stenografentisch vor mir. Mit 
der Stimmabgabe kann nun begonnen werden. Sie haben 
fünf Minuten Zeit.

(Namentliche Abstimmung von 13.02 bis 13.08 
Uhr)

Präsident Alois Glück: Die Frist für die Abstimmung ist 
abgelaufen. Damit ist die Abstimmung abgeschlossen. 
Ausgezählt wird außerhalb des Saales. Meine Damen und 
Herren, wir haben uns für den weiteren Ablauf darauf ver-
ständigt, dass wir mit den Dringlichkeitsanträgen um 
14.30 Uhr beginnen. Damit ist noch eine verträgliche Mit-
tagspause gegeben. Ich sehe eine Menge fragender Ge-
sichter. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wir beginnen um 14.30 mit den Dringlichkeitsanträgen. 
Wir machen jetzt die mündlichen Anfragen. Herr Staatsmi-
nister steht schon bereit. 

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 21

Mündliche Anfragen

Erster Fragesteller ist Herr Kollege Donhauser.

Heinz Donhauser (CSU): Herr Präsident! Sehr geehrter 
Herr Staatsminister, da Tschechien nach dem Beitritt zur 
EU am 1.Mai 2004 aller Voraussicht nach weiterhin sehr 
große Anstrengungen unternehmen wird, um baldmög-
lichst die Anforderungen des Schengener Abkommens zu 
erfüllen, was zu einem Wegfall der noch bestehenden 
Grenzkontrollen und vielfachen sicherheitsrelevanten 
Auswirkungen im rückwärtigen Raum führen wird – ge-
meint sind Niederbayern, die Oberpfalz, Mittelfranken und 
Oberfranken –, frage ich die Staatsregierung, ob die von 
der bayerischen Polizei durchgeführten Ausgleichsmaß-
nahmen – wie bisher an der Grenze zu Österreich – in 
Zukunft auch an der bayerisch-tschechischen Grenze 
vorgenommen werden, an welchen Kriterien sich diese 
Ausgleichsmaßnahmen orientieren bzw. wie die sicher-
heitsrelevante Beurteilung der Staatsregierung hinsicht-
lich des Oberpfälzer Raumes im Allgemeinen und vor al-
lem entlang der Bundesautobahn A 6 im Besonderen 
lautet. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Präsident! Lieber Kollege Donhauser, mit dem 
unmittelbar bevorstehenden Beitritt der Tschechischen 
Republik zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 entfal-
len zunächst lediglich die systematischen Zoll- und Wa-
renkontrollen an den Grenzübergängen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Re-
publik. Die polizeilichen Grenzkontrollen sind jedoch bis 
zur Inkraftsetzung des Schengener Durchführungsüber-
einkommens gegenüber der Tschechischen Republik un-
eingeschränkt nach „Schengen-Standard“ wie bisher 
durchzuführen. Auswirkungen grundsätzlicher Art auf die 
Aufgaben und die Organisation der Bayerischen Polizei 
und des Bundesgrenzschutzes sind damit also derzeit 
nicht verbunden. Das Erfordernis für konkrete Ausgleichs-
maßnahmen stellt sich somit erst dann, wenn abzusehen 
ist, dass Tschechien die von der Europäischen Union ge-
forderten hohen Sicherheitsstandards nach dem Schen-
gener Regelwerk erfüllen und auf Dauer auch einhalten 
kann. Ich hebe hervor: und auf Dauer einhalten kann. 

Auch wenn die Tschechische Republik in dieser Hinsicht 
sehr große Anstrengungen unternimmt und noch unter-
nehmen wird, wird es nach Ansicht des zuständigen Ab-
teilungsleiters im Bundesinnenministeriums, Herrn MD 
Kass, voraussichtlich noch acht bis zehn Jahre dauern, 
bis der Schengen-Standard von Tschechien erfüllt wird, 
sodass die Personenkontrollen entfallen können. – Ich zi-
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tiere hier eine fremde Auffassung, ohne sie von mir aus zu 
bewerten.

Die Erforderlichkeit von Ausgleichsmaßnahmen wird sich 
dann bei Wegfall der Grenzkontrollen sowohl im Oberpfäl-
zer Raum als auch an der gesamten Grenze zu Tschechi-
en an den gleichen Kriterien orientieren wie an der Grenze 
zu Österreich. Die damals geschaffene Organisation mit 
einem Sicherheitsschleier im 30-km-Bereich entlang der 
Grenze und der Einrichtung von speziellen Fahndungs-
dienststellen hat sich bewährt. Es hat sich gezeigt, dass 
mit dem Instrumentarium der Schleierfahndung sowohl im 
grenznahen Raum als auch entlang der Autobahnen oder 
sonstigen Verkehrswegen der illegalen Einreise, der Zu-
nahme der Betäubungsmittelkriminalität, von Waffen- und 
Sprengstoffdelikten oder der Ein- und Ausreise von Straf-
tätern erfolgreich und wirksam entgegengewirkt werden 
kann. Grundsätzlich ist angedacht, nach dem Wegfall der 
Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik entlang der 
Grenze zu Tschechien eine ähnlich wirksame Organisation 
zu schaffen wie beim Wegfall der Grenzkontrollen zu Ös-
terreich.

Präsident Alois Glück: Erste Zusatzfrage: der Frage-
steller.

Heinz Donhauser (CSU): Herr Minister, ab dem Beitritt 
Tschechiens am 1. Mai kommt es zweifellos zu einem 
größeren Austausch. Wesentlich mehr tschechische Bür-
ger werden in die Oberpfalz, nach Niederbayern, Mittel- 
und Oberfranken einreisen. Wird man in einer gewissen 
Übergangszeit, also im Laufe des Sommers, die sichtbare 
Polizeipräsenz erhöhen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um):  Wir werden uns der Lage angemessen stellen. Ich 
persönlich rechne im Moment nicht damit, dass sich am 
1. Mai extreme Veränderungen der Reisebewegungen er-
geben werden. Die Reisetätigkeit ist schon in den letzten 
Jahren massiv angestiegen. Ich glaube nicht, dass es jetzt 
wie bei einem Lichtschalter – Licht aus, Licht an – punktu-
ell große Veränderungen geben wird nach dem Motto: 
Jetzt kommen die großen Mengen, bisher kamen sie 
nicht. Vielmehr wird eine graduelle Verdichtung des Reise-
verkehrs zu beobachten sein. Sollte es darüber hinausge-
hende deutliche Veränderungen geben, müssen wir natür-
lich zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Wir haben zusam-
men mit den tschechischen Nachbarn ein Konzept erar-
beitet und befinden uns zum Teil auch schon in der Reali-
sierung dergestalt, dass wir zum Beispiel durch die Zu-
sammenlegung von Kontrollstellen – jeweils der tschechi-
schen und unserer Stelle – den wegfallenden Zoll erset-
zen. 

Präsident Alois Glück: Keine weiteren Zusatzfragen. 
Nächster Fragesteller: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatsminister, da die Dis-
kussion zur Reform der Polizeiorganisation in Bayern zu 
der Befürchtung geführt hat, dass die Polizeistation Nitte-
nau aufgelöst werden könnte, frage ich die Staatsregie-
rung, ob sie weiterhin an dem Ziel festhält, die Polizeiprä-

senz in der Fläche zu erhalten, und bereit ist, wie bereits 
1997 den Fortbestand der Polizeistation Nittenau zu ga-
rantieren.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Präsident! Lieber Kollege Schindler, über den 
Fortbestand einzelner Polizeidienststellen, auch in der 
Oberpfalz – ich hätte beinahe gesagt: selbst in der Oberp-
falz –, können derzeit noch keine Aussagen getroffen 
werden, da die Festlegung des organisatorischen Rah-
mens der Reform noch nicht entscheidungsreif ist. 

Ich will darüber hinaus noch einige Bemerkungen hierzu 
machen. Mit dem Ziel „billiger und besser“ zu werden, 
insbesondere eine Erhöhung der polizeilichen Präsenz auf 
der Straße und im Kriminaldienst zu erreichen, werden in 
meinem Haus derzeit Überlegungen angestellt, mit wel-
chen aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen 
den Vorgaben der Regierungserklärung des Bayerischen 
Ministerpräsidenten vom 6. November 2003 entsprochen 
werden kann. In diese Überlegungen wird selbstverständ-
lich auch das Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz 
mit den nachgeordneten Dienststellen einbezogen. Die 
Modelle reichen bekanntlich von der Straffung des vier-
stufigen Aufbaus bis hin zu einem dreistufigen Aufbau.

Um hierfür eine erste Meinungsbildung zu erreichen, ha-
ben wir in den letzten Wochen sehr offene und wirklich 
faire Gespräche mit den Polizeipräsidenten, den Leitern 
der Polizeidirektionen, dem Vorsitzenden des Hauptper-
sonalrates, den Polizeigewerkschaften und dem Bayeri-
schen Landtag geführt. Wir haben uns dabei entschieden, 
für die weiteren Beratungen über die künftige Struktur der 
bayerischen Polizei zunächst eine vergleichende Kosten-
Nutzen-Berechnung zu erarbeiten, mit der eine Gegenü-
berstellung der Vor- und Nachteile der in meinem Haus 
entwickelten Grundmodelle dargestellt werden kann. 

Diese Kosten-Nutzen-Berechnung wird gegenwärtig erar-
beitet. Erst dann kann über mögliche zukünftige Organisa-
tionsmodelle und den Fortbestand einzelner Dienststellen 
entschieden werden. Aufgrund der generellen Zielsetzung 
der Organisationsreform ist jedoch ein Rückzug der Poli-
zeipräsenz in der Fläche nicht beabsichtigt. 

Präsident Alois Glück:  Erste Zusatzfrage: der Frage-
steller.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatsminister, nachdem Sie 
dies jetzt schon angesprochen haben, will ich insistieren 
und nach den Kriterien für die Bewertung der Polizeistati-
onen fragen. Ist eines dieser Kriterien das, was in der 
heutigen ersten Frage bereits angesprochen worden ist, 
nämlich die Grenznähe und die sonstige Verteilung von 
Inspektionen und Stationen in der Nähe zur Grenze?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Die grundsätzliche Überlegung heißt: Wir wollen we-
niger Verwaltungsarbeit und mehr Präsenz auf der Straße. 
Ich habe also auch das Ziel, dass die Polizeistationen 
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möglichst nah an den Einsatzorten sein sollen. Die Polizei-
station als solche ist heutzutage in aller Regel nicht der 
entscheidende Punkt. Die Leute kommen nicht mehr zur 
Polizei, sondern holen die Polizei. Aber die Polizeistation 
ist der Stützpunkt, sodass man eben nicht von weit her 
zum Beispiel nach Nittenau fährt, sondern schnell vor Ort 
ist. Dabei spielen die Einsatznotwendigkeiten eine Rolle, 
das heißt, örtliche Kriminalität, örtliche Verkehrslage. Dazu 
gehört natürlich auch die Situation im grenznahen Be-
reich, und es gehört die Größe der Fläche dazu. Das und 
die Länge der Wege sind insbesondere auch in der Ober-
pfalz von erheblicher Bedeutung. 

Präsident Alois Glück: Keine weiteren Zusatzfragen. 
Nächste Fragestellerin: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Präsident! Herr Staatsminister, 
trifft es zu, dass der Kommunale Prüfungsverband in sei-
nem aktuellen Gutachten zur Finanzsituation der Stadt 
Hof, in dem unter anderem auch auf die in absehbarer Zeit 
zu erwartende Insolvenz der Flughafen GmbH verwiesen 
wird, neben vielen anderen Sparmaßnahmen auch die 
Streichung der öffentlichen Zuschüsse zur Fluglinie nach 
Frankfurt empfiehlt und die Wirtschaftlichkeit des Flugha-
fens Hof-Plauen auch nach den geplanten Ausbaumaß-
nahmen und auf der Grundlage der aktuellen Gutachten 
zur Entwicklung und Wirtschaftlichkeit des zukünftigen 
Flugbetriebs anzweifelt, und wie ist es vor diesem Hinter-
grund zu rechtfertigen, dass die Staatsregierung für den 
Flughafenausbau Hof mehr als 30 Millionen Euro ausge-
ben will?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Liebe Kollegin Gote, es trifft zu, dass der Bayerische 
Kommunale Prüfungsverband in seinem Gutachten vom 
25.März 2004 zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Hof 
auf der Grundlage der ihm bis dahin zugänglichen Unter-
lagen neben anderen Sparmaßnahmen auch die Strei-
chung der Zuschüsse der Stadt Hof zur Fluglinie Hof-
Frankfurt als Konsolidierungspotenzial nennt und die 
Wirtschaftlichkeit des zukünftigen Hofer Flughafenbe-
triebs anzweifelt. 

Im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsunterla-
gen hat die Hofer Flughafengesellschaft das Investitions-
vorhaben jedoch grundlegend überarbeitet und die Kos-
tenschätzung, die Aufkommensprognosen sowie die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aktualisiert. Die vollstän-
dig überarbeiteten Planungen vom April 2004 werden 
derzeit vom Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Verkehr und Technologie ausgewertet und einer fach-
lichen Prüfung unterzogen. Wichtige Unterlagen stehen 
derzeit noch aus und werden von der Flughafengesell-
schaft nachgereicht. Eine endgültige Beurteilung der Pro-
jektunterlagen und eine Entscheidung über die weitere 
Realisierung des Projekts sind derzeit damit noch nicht 
möglich. Hierfür fehlt vor allem die Entscheidung der 
Stadt Hof, wie sie einen ausgeglichenen Haushalt errei-
chen wird, ob sie auch auf der Grundlage des Gutachtens 
des kommunalen Prüfungsverbands am Ziel des Flugha-
fenausbaus festhält und wie sie die wirtschaftlichen Rah-
mendaten erreichen will. Wegen der kommunalen Selbst-

verwaltung es ist zunächst einmal die Aufgabe der Stadt 
Hof, Konsequenzen aus dem Gutachten des kommunalen 
Prüfungsverbandes zu ziehen. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Ich gehe davon aus, dass ich Sie 
richtig verstanden habe, dass auch Ihnen neue Gutachten 
zu der überarbeiteten Planung jetzt noch nicht vorliegen. 
Wie ist es dann zu verstehen, dass die Staatsregierung in 
der letzten Woche angekündigt hat, weitere 10 Millionen 
Euro für Überbrückungskredite in ein Vorhaben zu ste-
cken, dessen Wirtschaftlichkeit bisher völlig infrage ge-
stellt ist?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Kollegin Gote, ich sage es in aller Offenheit: 
Es hat eine Diskussion zwischen dem Kollegen Wiesheu 
und mir gegeben, wer zuständig ist. Nachdem Sie in 
erster Linie auf die Frage des kommunalen Prüfungsver-
bandes abgestellt haben, hat mich das Los getroffen. 
Kollege Wiesheu könnte Ihnen natürlich über die Frage 
des Flughafens selbst und der Wirtschaftsförderung de-
tailliertere Auskunft geben, während ich mich nur auf die 
Mitteilung des Wirtschaftsministeriums beziehe. Es ist 
Folgendes – – 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Aber Sie sind der stellver-
tretende Ministerpräsident!)

– Bitte? 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Ich frage Sie jetzt als den 
stellvertretenden Ministerpräsidenten!)

– Ich weiche ja auch nicht aus. Ich sage nur, das, was 
heute früh eingegangen ist, kann ich nicht wissen. Das 
weiß Kollege Wiesheu, der vielleicht auch manches be-
sprochen hat. Ich sage Ihnen das, was, auch nach ihrer 
Frage, zwischen den Häusern abgestimmt ist.

Das Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbandes 
vom 25. März 2004 ist von Unterlagen ausgegangen, die 
in der Zwischenzeit überarbeitet worden sind. Die überar-
beiteten Unterlagen lagen im April vor und führten zu-
nächst dazu, dass derzeit eine neue Überprüfung im 
Laufen ist. Die Unterlagen sind noch nicht vollständig, ei-
niges muss noch nachgereicht werden.

Die Ermöglichung des Überbrückungskredites heißt nur, 
dass nicht kurzfristig die Insolvenz des Flughafens herbei-
geführt wird und damit Strukturentscheidungen überhaupt 
nicht möglich sind. Man muss sich darüber klar sein, dass 
der Flughafen Hof als eine wichtige Entscheidung über die 
langfristige Strukturpolitik gesehen wird, und diese lang-
fristigen Strukturüberlegungen sollten nicht von vornher-
ein unmöglich gemacht werden durch eine zwischendurch 
eventuelle kurzfristig eintretende Insolvenz. Dafür ist eine 
Überbrückungsmöglichkeit geschaffen. 
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Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kolle-
gin Gote. 

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Beckstein, kann man von ei-
ner kurzfristig entstehenden Insolvenz sprechen, wenn die 
Flughafen GmbH schon seit Monaten darauf angewiesen 
ist, dass die Stadt Hof die Gehälter stundet?

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Frau Kollegin Gote, wir brauchen uns auch da nicht 
zu verstecken. Sie selbst sind, nehme ich einmal an, aus 
ideologischen Gründen und grundsätzlich massiv gegen 
diesen Flughafen. 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Aus ganzheitlichen Grün-
den, jawohl!)

Ich möchte Sie nicht in eine falsche Haftung nehmen. Es 
gibt andere Leute, die den Hofer Flughafen als eine wich-
tige Infrastrukturmaßnahme für den grenznahen Bereich 
ansehen, in Richtung Sachsen-Thüringen, aber auch in 
Richtung Tschechische Republik. Diese wichtige Infra-
strukturmaßnahme zu unterstützen ist eine wichtige Auf-
gabe, wenn es nur tragfähig ist. Es ist offensichtlich rich-
tig, in einem Umplanungsprozess nicht zu sagen, das in-
teressiert uns nicht, wir lassen das jetzt vor die Hunde 
gehen, sondern zu sagen, wir werden diese Zeit noch 
ausnützen über eine Überbrückungsbürgschaft, sodass 
der Betrieb und die Planungen weitergeführt werden kön-
nen im Sinne eines ordnungsgemäßen Entscheidungs-
prozesses. Darum habe ich bei all den unterschiedlichen 
Beurteilungen eigentlich wenig Verständnis dafür, dass 
Sie gerade diese Maßnahme besonders in Zweifel zie-
hen. 

Präsident Alois Glück: Letzte Zusatzfrage: Frau Kollegin 
Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Diese Zusatzfrage fällt nun wieder 
ganz in Ihr Gebiet. Es ist doch richtig, dass dieser Über-
brückungskredit den Haushalt der Stadt Hof zusätzlich 
belasten wird, weil ein Kredit zurückgezahlt werden muss, 
auch wenn es ein Überbrückungskredit ist. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Ich hoffe, dass ich Ihnen das präzise richtig sage. 
Das ist ja auch etwas anderes als die ursprüngliche 
Frage.

(Christine Stahl (GRÜNE): Also!)

Es geht nicht um einen unmittelbaren Kredit, sondern um 
eine Bürgschaft der Stadt Hof, um die Zahlungsfähigkeit 
zu erhalten. Die Bürgschaft als solche ist natürlich nicht 
eine unmittelbare haushaltswirksame Maßnahme. Die 
Bürgschaft wird dann haushaltswirksam, wenn sie in An-
spruch genommen wird, aber als Bürgschaft noch nicht. 
Ich bin mir sicher, dass dies so ist, andernfalls werde ich 
Ihnen eine Mitteilung zukommen lassen. 

Präsident Alois Glück: Nächster Fragesteller: Herr Kolle-
ge Christ.

Manfred Christ (CSU): Herr Präsident, Herr Staatsminis-
ter! Ich frage die Staatsregierung nach den aktuellen Daten 
von Verkehrszählungen, getrennt nach Pkw und Lkw, auf 
der Autobahn A 3 an den Zählstellen im Bereich Hösbach, 
Biebelried und Erlangen-West.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Präsident, lieber Kollege Christ! Nach der letzten 
amtlichen Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2000 
ergeben sich in den angefragten Abschnitten folgende 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen:

–  östlich von Hösbach 51 071 Pkw und 15 105 Lkw, 
insgesamt 66 176 Fahrzeuge,

–  bei Würzburg Kist 59 598 Pkw und 17 155 Lkw, insge-
samt 76 752 Fahrzeuge,

–  westlich des Autobahnkreuzes Biebelried 53 314 Pkw 
und 15 876 Lkw, insgesamt 69 190 Fahrzeuge,

–  östlich davon 49 506 Pkw und 13 100 Lkw, insgesamt 
62 606 Fahrzeuge,

–  östlich der Anschlussstelle Erlangen-West 46 289 Pkw 
und 11 801 Lkw, insgesamt also 58 090 Fahrzeuge.

Als Lkw werden dabei alle Fahrzeuge des Güterverkehrs, 
jedoch keine Busse definiert.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege Christ.

Manfred Christ (CSU): Herr Staatsminister, wenn ich die 
15 000 Lkw täglich bei Hösbach auf 200 Tage jährlich 
hochrechne, so ergibt das bereits über 3 Millionen Lkw 
jährlich. Empfiehlt sich, davon ausgehend, denn nicht der 
sofortige Weiterbau der Autobahn im fraglichen Bereich 
zwischen Aschaffenburg-Ost und -West und im Anschluss 
an Hösbach?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Kollege Christ, die Verkehrszählung ergibt in der 
Tat eine außerordentlich hohe verkehrliche Belastung der 
A 3, sodass es aus meiner Sicht in hohem Maße dringlich 
ist, so schnell wie möglich die A 3 von – das sage ich ganz 
bewusst – Aschaffenburg bis zum Autobahnkreuz Fürth-
Erlangen auf sechs Streifen auszubauen. Diese Beurtei-
lung wird in Franken vom überwältigenden Teil der Bevöl-
kerung geteilt. Zum Teil ist der Ausbau auch im vordringli-
chen Bedarf der Fortschreibung des Bundesverkehrswe-
geplanes enthalten. Für den übrigen Teil habe ich mit 
Herrn Bundesverkehrsminister Stolpe verhandelt, ob man 
ihn nicht in ein A-Finanzierungsmodell bekommt. Wegen 
der nicht ganz hundertprozentig gelungenen Einführung 
der Lkw-Maut stocken derzeit allerdings die Überlegun-
gen. 
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Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Herr Kollege 
Christ.

Manfred Christ (CSU): Trotzdem frage ich Sie, Herr 
Staatsminister: Wenn nach der EU-Osterweiterung der 
Lkw-Verkehr binnen kurzer Zeit um die prognostizierte 
60 % ansteigt – in einem Papier Ihres Sachgebiets wird 
sogar bis 2015 von einer Verdoppelung bis Vervierfachung 
gesprochen –, wie soll dann die A 3 circa 5 Millionen Lkw 
plus Pkw verkraften? Sie haben es eben schon angespro-
chen: Eventuell stehen Maut-Ersatzmaßnahmen oder -fi-
nanzierungsmaßnahmen noch in petto, wobei ich mir die 
Anmerkung gestatte: Die Österreicher haben vor Ostern 
die Brenner-Autobahn bereits bei 1,6 Millionen Lkw jähr-
lich blockiert, und hier sprechen wir von ganz anderen 
Zahlen. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Kollege Christ, die Notwendigkeit des Ausbaus 
kann nach meiner Einschätzung nicht bestritten werden. 
Diese Notwendigkeit wird durch die sich ergebenden Ver-
änderungen im Zuge der Osterweiterung der EU verstärkt; 
denn der Ost-West-Verkehr wird noch zunehmen. Die 
Prognose ist, dass insbesondere der Lastverkehr erheb-
lich ansteigen wird; Sie haben darauf selber hingewiesen. 
Wir müssen alles tun, um voranzukommen, und planen 
mit Hochdruck. Die Strecke bis Würzburg ist in der Fort-
schreibung des Bundesverkehrswegeplans im vordringli-
chen Bedarf enthalten, im weiteren Teil nur partiell. Wir 
bemühen uns insgesamt, die Erweiterung insbesondere 
auch über ein privatfinanziertes und mautrückfinanziertes 
Modell auf den Weg zu bringen. Ob dies gelingen wird, ist 
zweifelhaft. Bis dahin wird viel Zeit vergehen. Das wird 
dazu führen – ich sage das zynisch, meine es aber nicht 
böse –, dass viele Orte an der A 3 eine deutschland- und 
bayernweite Bekanntheit wegen Staumeldungen des Ver-
kehrsfunksenders bekommen. 

Präsident Alois Glück: Dritte Zusatzfrage, bitte schön.

Manfred Christ (CSU): Herr Staatsminister, glauben Sie 
denn nicht auch, dass sich durch diese Zahlen über die 
Verkehrsbelastung mit all ihren Folgen – vor allem Lärm 
usw. –, über die wir gerade diskutiert haben, auch die 
Kosten für die Einhausung rechtfertigen lassen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Die Einhausung bei Hösbach hat aus meiner Sicht 
ein wichtiges Ergebnis gezeigt, nämlich dass die Einhau-
sung einer sechsspurigen Autobahn ein außerordentlich 
teures und schwieriges Bauvorhaben ist, dessen Sinn 
nicht von allen Leuten, die dort vorbeifahren, in derselben 
Klarheit gesehen wird wie von den unmittelbar betroffenen 
Anwohnern, die darüber froh sind. Ich glaube nicht, dass 
wir Einhausungen im Umfang, der über die gesetzlich not-
wendigen Maßnahmen hinausgeht, in Aussicht stellen 
sollten, denn das wird nur dazu führen, dass es nicht rea-
lisierbar ist. Wir müssen sehen, dass wir die vorgeschrie-
benen Lärmvorsorgewerte mit besseren und billigeren 
Maßnahmen erreichen können; das heißt also, Lärm-

schutzwände und lärmmindernder Asphalt. Die Einhau-
sung wird hier wohl eher Singuläres bringen und nur in 
Ausnahmen und anderen extremen Fällen anwendbar 
sein. 

Präsident Alois Glück: Damit sind diese Fragen beant-
wortet. Herr Kollege Schindler übernimmt die nächste 
Frage von Frau Kollegin Sonnenholzner. 

Franz Schindler (SPD): Wurde bei der Vergabe des Gut-
achtens zur Trend- und Strukturanalyse des Rettungs-
dienstes in Bayern durch das Bayerische Innenministerium 
eine Ausschreibung durchgeführt, und wie hoch waren die 
Kosten für dieses Gutachten?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Präsident, Herr Kollege! Der Auftrag für das 
TRUST-Gutachten wurde von den Sozialversicherungs-
trägern in Bayern gemeinsam mit dem Freistaat Bayern 
nach den Bestimmungen der Verdingungsordnung für 
Leistungen Teil A – VOL/A – im Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige öffentliche Vergabebekanntmachung, also 
freihändig, vergeben. Dies war zulässig, da der Begutach-
tungsauftrag wegen seiner technischen Besonderheiten 
nur vom Institut für Notfallmedizin und Medizinmanage-
ment – INM, Klinikum Innenstadt an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München, vormals Interdisziplinäres 
TQM-Centrum – erfüllt werden konnte. Nur dort waren die 
erforderlichen Kenntnisse über die Strukturen im bayeri-
schen Rettungswesen vorhanden. Zudem war wegen der 
zeitlichen Vorgaben der BayRDG-Novelle 1998 für die In-
tegration privater Rettungsdienstunternehmer ein frühest-
möglicher Beginn der Begutachtung erforderlich, sodass 
auf die Durchführung eines zeitlich aufwendigen Vergabe-
verfahrens aus zwingenden Gründen verzichtet werden 
musste und auch konnte.

Die Gesamtkosten für die insgesamt sechsjährige Ver-
tragslaufzeit betragen 6 695 844,92 Euro, die zu 50 % von 
den Sozialversicherungsträgern und zu 50 % vom Innen-
ministerium getragen werden. Dem stehen jedoch erheb-
liche Einsparungen für die Sozialversicherungsträger und 
den Freistaat Bayern als Kostenträger im Rettungswesen 
gegenüber.

Präsident Alois Glück: Keine weitere Zusatzfrage. Wir 
kommen zur Frage von Frau Kollegin Peters. 

Gudrun Peters (SPD): Herr Präsident, Herr Staatsminis-
ter! Sieht die Staatsregierung eine Möglichkeit, einen von 
der Autoindustrie, zahlreichen weiteren Wirtschaftsunter-
nehmen sowie dem Landratsamt Dingolfing-Landau als 
dringend notwendig bewerteten zusätzlichen Autobahn-
anschluss – Dingolfing-West – zu realisieren bzw. was sind 
die Mindestvoraussetzungen für einen zusätzlichen Auto-
bahnzubringer, und welche alternativen Finanzierungs-
möglichkeiten sind hier denkbar?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Herr Präsident, Frau Kollegin Peters! Neue An-
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schlussstellen an Bundesautobahnen werden grundsätz-
lich vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Woh-
nungswesen nach entsprechendem Antrag der Auftrags-
verwaltung Freistaat Bayern genehmigt. Ein Antrag der 
Stadt Dingolfing aus dem Jahr 1998 zur Errichtung einer 
neuen Anschlussstelle westlich der bestehenden An-
schlussstelle Dingolfing-West konnte damals aufgrund 
der fehlenden sachlichen Voraussetzungen nicht befür-
wortet werden. Inwieweit sich zwischenzeitlich gegenüber 
der damaligen Beurteilung die sachlichen Voraussetzun-
gen geändert haben, kann ohne entsprechende Antrags-
unterlagen bzw. Begründungen anhand aktueller Ver-
kehrsuntersuchungen nicht beurteilt werden. Das Bun-
desbauministerium stellt regelmäßig strenge Anforderun-
gen an die Genehmigung von neuen Anschlussstellen, da 
diese regelmäßig der Verbesserung des Fernverkehrs die-
nen sollen. Hierzu hat das Bundesbauministerium als 
Grundlage für Anträge einen „Kriterienkatalog“ erstellt. 
Neue Anschlussstellen nur zur Erschließung von Gewer-
begebieten oder zur Verlagerung von zwischengemeindli-
chem Verkehr auf die Autobahn werden vom Bundesbau-
ministerium grundsätzlich abgelehnt. 

Die Kosten für neue Anschlussstellen an Bundesautobah-
nen hat der Baulastträger der neu hinzukommenden Stra-
ße zu tragen, bei bestehenden Kreuzungen sieht das Ge-
setz eine Kostenteilung nach Fahrbahnbreiten vor.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin.

Gudrun Peters (SPD): Herr Staatsminister, können Sie 
sich alternative Finanzierungsmöglichkeiten vorstellen, 
das heißt, dass sich die Autoindustrie oder Zulieferer dar-
an beteiligen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Es ist hier zunächst natürlich so, dass gegenüber 
dem Bund und uns als Auftragsverwaltung die Kommune 
der Kostenschuldner ist. Ob hier die Kommune unter Um-
ständen eine Refinanzierung über private Zuschüsse, pri-
vate Investitionshilfen oder Ähnliches bekommt, scheint 
mir nicht von vornherein ausgeschlossen. Allerdings gibt 
es natürlich für einen Werksanschluss keine neue Auto-
bahnausfahrt. Es muss also immer die Begründung des 
überregionalen Verkehrs gesucht werden, und diese Be-
gründung steht in einem diametralen Gegensatz zu der 
Anforderung gegenüber einer Firma, die das bezahlen 
sollte. Die Begründung, die Maßnahme sei für die Bewilli-
gung und Gestaltung des überregionalen Fernverkehrs 
notwendig – das muss man darlegen –, ergibt gerade 
nicht, dass sie im Interesse einer Firma erfolgt. Zusam-
menfassend möchte ich Ihre Rückfrage wie folgt beant-
worten: Es ist nicht von vornherein vollständig ausge-
schlossen, aber von der Zielsetzung her eher schwierig zu 
erreichen.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Kollegin 
Peters.

Gudrun Peters (SPD): Herr Staatsminister, es ist ja be-
kannt, dass Niederbayern am Tropf von BMW hängt. Da-
her hat diese Industrie eine besondere Bedeutung. Gibt es 

bei Anschlüssen dieser Art die Möglichkeit einer Aus-
nahme?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministeri-
um): Das Gesetz sieht dafür keine Regelung vor. Bei aller 
Bedeutung von Niederbayern und BMW ist mir jedenfalls 
eine gesetzliche Bestimmung, dass es niederbayerisches 
„BMW-Landrecht“ gibt, nicht bekannt. Ich halte es auch 
für nicht durchsetzbar. 

Die andere Frage hängt wohl damit zusammen, dass dort 
von BMW ein Vertriebszentrum oder Ähnliches geschaf-
fen werden soll, das erheblichen – auch überregionalen – 
Verkehr auf den Weg bringen wird. Das wird man zusam-
men mit der Frage der Darstellung eines überregionalen 
Verkehrsbedarfs sorgfältig zu berücksichtigen haben. 

Präsident Alois Glück: Bevor ich die nächsten Fragen an 
das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst aufrufe, gebe ich das Ergebnis der vorher durchge-
führten namentlichen Abstimmung zur Eingabe, Tages-
ordnungspunkt 5, bekannt: Mit Ja stimmten 90, mit Nein 
47 Kolleginnen und Kollegen, Enthaltungen: keine. Damit 
ist dem Votum des Ausschusses für Eingaben und Be-
schwerden entsprochen. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Die Frage der Frau Kollegin Pranghofer übernimmt Herr 
Kollege Boutter. Bitte, Herr Kollege.

Rainer Boutter (SPD): Herr Staatsminister, wie stellt die 
Staatsregierung sicher, dass die Fachhochschule Aschaf-
fenburg, die das ihr von der Staatsregierung vorgegebene 
und zugestandene Ausbauziel noch nicht erreicht hat, die 
Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwe-
sen in dem bisher vorgesehenen Zeitrahmen ausbauen 
kann und damit den Studenten gewährleistet wird, dass 
sie das in den vergangenen Jahren an der Fachhochschu-
le aufgenommene Studium erfolgreich beenden können?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Herr Kollege, ich danke Ihnen, dass Sie mir 
Gelegenheit geben, das im Bayerischen Landtag geson-
dert nachzureichen, was nach Besuchen von Herrn Dr. 
Spaenle und mir in Begleitung der Kollegen in Aschaffen-
burg bereits ausführlich in der örtlichen Presse zu lesen 
war. 

Mit dem Umbau des Gebäudes 06 werden bis zum Be-
ginn des Wintersemesters 2004/2005 72 Studienplätze für 
die Mechatronik geschaffen. Damit dürfte gewährleistet 
sein, dass die Studierenden der Studiengänge Mechatro-
nik und Wirtschaftsingenieurwesen das in den vergange-
nen Jahren an der Fachhochschule Aschaffenburg aufge-
nommene Studium erfolgreich beenden können. 

Es wird angestrebt, die noch verbleibenden 205 Studien-
plätze für Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen 
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möglichst zügig zu realisieren. Dabei wird es maßgeblich 
darauf ankommen, mit welchen Mitteln in den nächsten 
beiden Doppelhaushalten die Anlage S des Einzelplans 15 
ausgestattet wird.

Präsident Alois Glück: Zusatzfragen? – Keine. Dann 
kommen wir zur nächsten Frage, die von Frau Kollegin 
Biedefeld gestellt wird. 

Susann Biedefeld (SPD): Herr Minister, trifft es zu, dass 
die Zuschüsse für das Landestheater Coburg im Rahmen 
des Nachtragshaushaltes nicht gekürzt werden und für 
das laufende Jahr definitiv gesichert sind, und wenn ja, in 
welcher Höhe bewegen sich diese Zuschüsse?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte. 

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Frau Kollegin Biedefeld, die Zuschüsse des 
Freistaats Bayern an die Stadt Coburg für den Betrieb des 
Landestheaters Coburg werden aus dem Sammelansatz 
zur Förderung nichtstaatlicher Theater – Kapitel 15 05, 
Titelgruppe 73 – gewährt. Der Ansatz wurde im Nach-
tragshaushalt 2004 nur unwesentlich reduziert, und zwar 
von 54,5 Millionen Euro im Jahr 2003 auf 54,2 Millio-
nen Euro im Jahr 2004. Damit ist es – vorbehaltlich unvor-
hersehbarer Entwicklungen im Gesamthaushalt – möglich, 
allen nichtstaatlichen Theatern in Bayern die Zuschüsse in 
der Höhe des Vorjahres zu bewilligen. Das Landestheater 
Coburg hat 2003 einen Betriebszuschuss von 5,2 Millio-
nen Euro erhalten. Es ist vorgesehen, den gleichen Betrag 
auch 2004 zu bewilligen. Wir lösen damit ein, was wir hier 
in der Diskussion versprochen haben, nämlich dass die 
nichtstaatlichen Theater und Orchester sowie die Musik-
schulen von Kürzungen verschont bleiben. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Biede-
feld.

Susann Biedefeld (SPD): Herr Minister, wenn ich Ihre 
Antwort richtig verstehe, heißt das, Sie können hundert-
prozentig ausschließen, dass die derzeitigen Kürzungen, 
zum Beispiel beim Ballett, über die in den Medien berich-
tet wird, nicht auf verminderte Zuschüsse der Staatsregie-
rung zurückzuführen sind.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Frau Kollegin Biedefeld, ich habe das nicht 
gesehen. Es ist uns auch nicht bekannt. Wenn das Lan-
destheater selbst Veränderungen im Haushalt vornimmt, 
können sie eigentlich nicht auf diesem Bescheid beruhen. 
Ob hier prophylaktisch für die nächsten Jahre vorgespart 
wird, müssten Sie mit den Coburgern klären. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Biede-
feld.

Susann Biedefeld (SPD): Derzeit laufen die Beratungen 
zum Doppelhaushalt 2005/2006 an. Können Sie bereits 
absehen, ob es bei den nichtstaatlichen Theatern zu wei-
teren Einschnitten kommen wird?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Ich kenne die Haushaltsentwicklung nicht. Ich 
bin mit Ihnen gespannt, wie sich die Berliner Szene entwi-
ckeln wird, aus der wir hier in Bayern unsere Rückschlüs-
se ziehen werden. Bei der derzeitigen Lage ist es jeden-
falls nicht möglich, im Kaffeesatz zu lesen, wie die nicht-
staatlichen Theater und insbesondere einzelne Theater 
dastehen werden. Ich bitte um Nachsicht. Wenn es nach 
mir ginge, würde ich Ihnen gern sagen, es bleibt dabei. 

Präsident Alois Glück: Damit sind die Fragen, die das 
Wissenschaftsministerium betreffen, beantwortet. Wir 
kommen zu den Fragen an das Staatsministerium für 
Landwirtschaft und Forsten. Die erste Frage stellt Frau 
Kollegin Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Angesichts des von der Staatsre-
gierung befürworteten Diabas-Abbaus in den Bayerischen 
Saalforsten frage ich, ob die Abbaukonditionen vertraglich 
geregelt sind, wie viele Kubikmeter in welchem Zeitraum 
abgebaut werden sollen und welche Abbauvergütung – 
„Steinzins“ – vereinbart wurde. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte. 

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Herr Präsident, Frau Kollegin Paulig, der Genehmi-
gungsbescheid der zuständigen Salzburger Behörde liegt 
noch nicht vor, die Umweltverträglichkeitsprüfung ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Aus diesen Gründen bestehen noch keine vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen der Bayerischen Saalforstver-
waltung  und der Diabas-Firma; das heißt, dass zum Preis 
für den Gesteinsabbau und zum zeitlichen Fortschritt kei-
ne Aussagen möglich sind, auch  um zukünftige Verhand-
lungen, die nach Vorliegen der öffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigung geführt werden, nicht zu erschweren. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Pau-
lig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatsminister, kann ich Ihrer 
Aussage entnehmen, dass Sie eine Zustimmung zum Ab-
bau gegeben haben, ohne die Fragen der Vergütung und 
der Rekultivierung angemessen besprochen zu haben?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Die Verhandlungen können erst dann zu Ende geführt 
werden, und die Daten können erst dann festgelegt wer-
den, wenn der Bescheid und damit das Ergebnis der 
Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegen und man davon 
ausgehen kann, dass das Geschäft zum Tragen kommt. 
Das geht schrittweise vor sich. Vorher können hier keine 
genauen Festlegungen getroffen werden.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kolle-
gin Paulig.
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Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Minister, ist es zutreffend, 
dass Sie dem Abbau quasi zustimmen, aber weder die 
Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung einer inter-
nen Bewertung unterzogen haben noch die wirtschaftli-
che Bewertung der Zustimmung zum Abbau in Ihrem 
Haus evaluiert haben?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Frau Paulig, ich kann nicht zur einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung Stellung nehmen, wenn diese noch nicht 
abschließend vorliegt. Ich bitte, das zur Kenntnis zu neh-
men.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kolle-
gin Paulig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Wie konnte Ihr Haus dann in den 
Ausschussberatungen bei der Behandlung des betreffen-
den Antrags erklären, dass keine irreparablen umweltrele-
vanten Schäden oder Beeinträchtigungen der Tierwelt, 
insbesondere der Auerhühner, auftreten, wenn Sie hier 
sagen, diese Bewertung hat überhaupt noch nicht statt-
gefunden?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Ich kann nur sagen, dass der Genehmigungsbe-
scheid der zuständigen Salzburger Behörde noch nicht 
vorliegt und dass die Umweltverträglichkeitsprüfung noch 
nicht abgeschlossen ist. Sie haben mich gefragt, wie viel 
abgebaut werden kann und welche Abbauvergütung ver-
einbart wurde. Dazu gibt es noch keine Festlegungen. Das 
müssen wir abwarten. 

Präsident Alois Glück: Die nächste Frage stellt Frau Kol-
legin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Minister, ich frage Sie: Trifft 
es zu, dass sich der Freistaat finanziell an den Ausgaben 
für Etiketten und Werbematerial des Frankenweins „Viel-
falter“ beteiligt, und wenn ja, aus welchen Töpfen werden 
diese Ausgaben bestritten?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor dem Hinter-
grund überhöhter Lagerbestände, drastisch sinkender 
Preise und der angespannten wirtschaftlichen Lage des 
fränkischen Weinbaus hat das Staatsministerium für 
Landwirtschaft und Forsten im Jahre 2002 auf der Grund-
lage einer Studie und in Abstimmung mit dem fränkischen 
Weinbau die „Zukunftsoffensive Frankenwein“ gestartet. 
Ein wesentlicher Aspekt des in dieser Offensive enthalte-
nen Maßnahmekatalogs ist die Schaffung so genannter 
Markenweine wie „Silvaner. Der Frankenwein“, „Frank & 
Frei“, „Trias“ und „Vielfalter“. 

Der Aufbau der von Ihnen genannten Weinmarke „Vielfal-
ter“ wurde mit Mitteln aus dem Programm „Förderung der 

Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirt-
schaftlicher Produkte“ gemäß der Öko-Regio-Richtlinie 
gefördert. Gefördert wurde die Entwicklung und Durch-
führung des Weinvermarktungskonzeptes „Vielfalter“. Die 
Mittel sind für die Erarbeitung eines Vermarktungskonzep-
tes gemäß dem Gemeinschaftsrahmen zweckgebunden. 
Im Rahmen des Vermarktungskonzeptes, das als Ge-
samtpaket per Ausschreibung an eine Agentur vergeben 
wurde, sind Beratungsleistungen für Produktentwürfe und 
Produktentwicklungen wie zum Beispiel Logo-Entwürfe 
oder Vorschläge für das Corporate Design förderfähig. 

Im vorliegenden Fall wurden folgende Einzelmaßnahmen 
im Rahmen des Vermarktungskonzeptes beantragt: Ent-
wurf des Gesamt-Marketingkonzeptes, Schutz der Wort- 
und Bild-Maske sowie Öffentlichkeitsarbeit , so  zum Bei-
spiel Präsentation der Marke. Werbematerial und der 
Druck von Etiketten wurden hingegen nicht gefördert. 

Gemäß dem Bewilligungsbescheid wurde ein Zuschuss 
bis 21 366 Euro bewilligt. Der Eigenanteil der 22 Familien-
weinbaubetriebe beträgt 40 595 Euro. Die Gesamtkosten 
der Maßnahme belaufen sich auf 61 961 Euro.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kolle-
gin.

Christine Stahl (GRÜNE): Das heißt, wenn ich Sie richtig 
verstehe, darf ich davon ausgehen, dass es sich beim 
„Vielfalter“ um einen ökologischen Wein handelt, nach-
dem er auch mit Mitteln aus dem ökologischen Fonds, 
den Sie gerade genannt haben, finanziert wird?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Ihr Schluss ist vorschnell. Ich habe gesagt, er wurde 
nach dem Programm „Förderung der Vermarktung ökolo-
gisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produk-
te“ – die Richtlinie heißt abgekürzt „Öko-Regio-Richtlinie“ 
– gefördert. Es ging damals bei diesem Programm um die 
Vermarktung von Ökoprodukten und regional erzeugter 
herkömmlicher Produkte.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kolle-
gin.

Christine Stahl (GRÜNE): Inwieweit können Sie mir jetzt 
schon etwas über ökologischen Wein sagen, der über 
dieses Programm gefördert wird?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Dazu habe ich keine Erhebungen gemacht. Dieses 
Thema kam in Ihrer Frage nicht vor. Ich stelle Ihnen die 
Antwort gerne schriftlich zu. Es ist nachprüfbar, ob Öko-
betriebe Anträge gestellt haben, was sie hätten tun kön-
nen, und ob Förderungen erfolgt sind.

Präsident Alois Glück: Letzte Zusatzfrage: Frau Kolle-
gin.
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Christine Stahl (GRÜNE): Noch zu meiner besseren Auf-
klärung: Sind die Abgaben, die die Weinbauern jetzt nach 
dem seit der letzten Legislaturperiode in Kraft getretenen 
Gesetz leisten müssen, etwas anderes als das, was Sie 
gerade an Finanztöpfen genannt haben? Ich frage Sie 
deshalb, wieso man gerade für diese Förderzwecke nicht 
mehr Mittel aus diesen zusätzlichen Abgaben nehmen 
kann.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, bitte.

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministeri-
um): Dieses Programm, nach dem der „Vielfalter“ geför-
dert wurde, ist ein Programm der Staatsregierung für den 
Absatz von Ökoprodukten oder regional erzeugten Pro-
dukten. Es hat, wie Sie richtig gesagt haben, nichts mit 
der Abgabe, die die Winzer bezahlen müssen, zu tun. 
Über die Abgabe, die die Winzer bezahlen müssen, be-
stimmen die Winzer selber entsprechend dem Gremium, 
das gebildet wurde, wie diese Mittel eingesetzt werden 
müssen. Wünsche hierzu müssen bei den Winzern selber 
vorgebracht werden, das heißt, bei den Organen, die in 
diesem Gremium vertreten sind.

Präsident Alois Glück: Damit sind diese Fragen beant-
wortet. Wir kommen zu den Fragen an das Staatsministe-
rium der Finanzen. Erster Fragesteller: Herr Kollege Prof. 
Dr. Waschler.

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Herr Staatssekretär, 
ich frage die Staatsregierung, wie sie die vom Vorstand der 
Deutschen Bundesbank zum 30. April 2007 beabsichtigte 
Schließung der letzten niederbayerischen Betriebsstelle in 
Passau mit Blick auf den steigenden Bedarf an Dienstleis-
tungen im Barzahlungsverkehr im Rahmen der EU-Oster-
weiterung beurteilt und ob Möglichkeiten gesehen wer-
den, den drohenden Verlust von weiteren 22 Arbeitsplät-
zen in der ohnehin benachteiligten Passauer Region abzu-
wenden.

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Präsident, verehrter Herr Kollege Dr. Waschler, 
die Bayerische Staatsregierung steht den aktuellen Orga-
nisationsentscheidungen der Deutschen Bundesbank, 
insbesondere dem rigorosen Abbau von Filialen, kritisch 
gegenüber. Sie sieht sich dadurch in ihrer Ablehnung der 
zentralistisch geprägten Bundesbankstrukturreform der 
Bundesregierung bestätigt. Wovor die Bayerische Staats-
regierung bereits im damaligen Gesetzgebungsverfahren 
gewarnt hat, tritt nunmehr tatsächlich ein: Die Bundes-
bank betreibt den Rückzug aus der Fläche, von dem Bay-
ern in besonderem Maße betroffen ist.

Der drastische Filialabbau verlängert für die Kreditinstitute 
in den Regionen die Wege zur Bargeldbeschaffung erheb-
lich. Die den Banken und Sparkassen dadurch entstehen-
den Mehrkosten hat der Zentrale Kreditausschuss mit 
insgesamt rund 195 Millionen Euro pro Jahr beziffert – 
78 000 Euro pro Institut und Jahr. Hinzu kommen die 
Auswirkungen der sonstigen Einschränkungen des 
Dienstleistungsangebots der Bundesbank. Letztlich wer-
den diese strukturellen Änderungen auch zulasten von 

Betrieben und Bürgern gehen. Die Neuausrichtung der 
Filialstruktur der Deutschen Bundesbank wird den dezen-
tralen Strukturen von Kreditwirtschaft und mittelständi-
scher Wirtschaft in Deutschland nicht gerecht.

Der Bayerische Finanzminister hat erst unlängst in einem 
Schreiben vom 16. Februar 2004 erneut an den Bundes-
bankpräsidenten appelliert, den Kahlschlag der Bundes-
bank in der Fläche zu stoppen. Er hat dabei auf die beson-
dere Problematik grenznaher Standorte hingewiesen und 
vor diesem Hintergrund darum gebeten, eine dauerhafte 
Fortführung insbesondere der Betriebsstellen in Rosen-
heim, Passau und Kempten zu prüfen. In seinem Antwort-
schreiben hat das zuständige Vorstandsmitglied der Bun-
desbank mitgeteilt, dass der Erhalt dieser Standorte „be-
triebswirtschaftlich auf Dauer nicht mehr vertretbar“ sei; 
die drei Betriebsstellen würden „aus Kapazitätsgründen 
nicht benötigt“.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Bundesbank ihre Be-
schlüsse wieder rückgängig macht. Als selbstständige 
juristische Person kann die Deutsche Bundesbank über 
ihre interne Organisation und damit auch über die Neu-
ordnung ihrer Filialstruktur selbst entscheiden.

Auch in Zukunft wird sich die Bayerische Staatsregierung 
selbstverständlich bei jeder passenden Gelegenheit dafür 
einsetzen, dass der Vorstand der Deutschen Bundesbank 
seinen organisatorischen Leitentscheidungen nicht allein 
betriebswirtschaftliche Überlegungen zugrunde legt, son-
dern dabei auch regionalpolitische Interessen berücksich-
tigt.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege Dr. 
Waschler.

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Herr Staatssekretär, 
ist der Bayerischen Staatsregierung bekannt, wann die 
anderen Betriebsstellen in Bayern geschlossen werden?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Herr 
Präsident, Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Kolle-
ge Dr. Waschler. Am 30. April 2002 ist das siebte Bundes-
bankänderungsgesetz in Kraft getreten, mit dem die 
Bundesregierung ihre Bundesbankstrukturreform umge-
setzt hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Deutsche Bundes-
bank in Bayern neben der Landeszentralbank in München 
mit sechs Hauptstellen und 16 Zweigstellen vertreten. 

Im Mai 2002 hat der Vorstand der Bundesbank beschlos-
sen, alle vormaligen Zweigstellen der Bundesbank inner-
halb von höchstens fünf Jahren, spätestens bis Ende April 
2007, zu schließen. Danach werden also in Bayern auf 
mittlere Sicht nur die sechs ehemaligen Hauptstellen, das 
heißt Augsburg, Bayreuth, München, Nürnberg, Regens-
burg und Würzburg als Filialen der Deutschen Bundes-
bank erhalten bleiben. Alle verbliebenen ehemaligen 
Zweigstellen sind mit Wirkung vom 1. April 2003, also seit 
letztem Jahr, in Betriebsstellen der benachbarten Filialen 
umgewandelt und dadurch auf Funktionen im Innenbe-
trieb der Bundesbank beschränkt worden. Inzwischen 
sind bereits neun der 16 ehemaligen Zweigstellen der 
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Bundesbank in Bayern geschlossen worden. Ich darf die 
Standorte noch einmal erwähnen: Es waren Erlangen, 
Deggendorf, Garmisch-Partenkirchen, Ansbach, Bad Rei-
chenhall, Hof, Weiden, Ingolstadt und Landshut. Ich be-
dauere sehr, dass die Bundesbank dabei regionalpoliti-
sche Interessen nicht berücksichtigt hat. 

Präsident Alois Glück: Wir sind hart am Limit der 45 Mi-
nuten. Noch eine Frage: Frau Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Ich bitte die Staatsregierung um Mit-
teilung, inwieweit sie bei der geplanten Arbeitszeitverlän-
gerung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf 
42 Stunden pro Woche berücksichtigt hat, welche Auswir-
kungen diese auf die mögliche bzw. nicht mehr mögliche 
Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs durch die 
Beschäftigten hat, wie viele davon betroffen sind und wie 
bei verlängerter Arbeitszeit um bis zu 3,5 Stunden die Un-
terbringung von Kindern von Beschäftigten in Kinderbe-
treuungseinrichtungen künftig gewährleistet sein kann.

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Präsident, verehrte Kollegin Naaß, die Verlän-
gerung der Arbeitszeit hat keine unmittelbare Auswirkung 
auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst. Die Fahrpläne im öffent-
lichen Personennahverkehr sind in der Regel nachfrage- 
bzw. bedarfsorientiert ausgerichtet. Bereits bisher können 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch die gleiten-
de Arbeitszeit das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs 
optimal nutzen. Hieran wird sich auch künftig nichts än-
dern. Vielmehr werden im Rahmen der anstehenden Än-
derung der Arbeitszeitverordnung die Möglichkeiten zur 
individuellen Gestaltung der Arbeitszeit weiter flexibilisiert. 
Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass 
die Nutzungsmöglichkeiten des Personennahverkehrs 
durch die beabsichtigte Arbeitszeitverlängerung beein-
trächtigt werden.

Dem Staatsministerium der Finanzen liegen keine Er-
kenntnisse vor, wie viele Beschäftigte des Freistaates 
Bayern den öffentlichen Personennahverkehr nutzen.

Die Bayerische Staatsregierung ist seit jeher bemüht, fa-
milienfreundliche Arbeitsbedingungen im öffentlichen 
Dienst zu schaffen. Ich darf an dieser Stelle insbesondere 
auf die vielfältigen Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung 
aus familiären Gründen sowie der Einrichtung von Telear-
beitsplätzen hinweisen. Die weitere Flexibilisierung der 
Arbeitszeit wird gerade für diesen Personenkreis zusätzli-
che Vorteile bringen. Insgesamt betrachtet steht der baye-
rische öffentliche Dienst mit seinen Arbeitszeitgestal-
tungsmöglichkeiten für Beschäftigte mit familiären Pflich-
ten im Vergleich zur Privatwirtschaft an der Spitze.

Die Unterbringung von Kindern der Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst in Kinderbetreuungseinrichtungen wird 
von der geplanten Arbeitszeitverlängerung nicht unmittel-
bar tangiert. Die Betreuungszeiten der Kinderbetreuungs-
einrichtungen sind in der Regel auf die Bedürfnisse aller 
Erwerbstätigen ausgerichtet. Es ist deshalb davon auszu-
gehen, dass auch bei einer Verlängerung der Arbeitszeit 

im öffentlichen Dienst die Betreuung der Kinder mit den 
bestehenden Angeboten sichergestellt werden kann.

Präsident Alois Glück: Damit ist die Fragestunde been-
det. Ich unterbreche die Sitzung für eine Mittagspause für 
eine halbe Stunde.

(Unterbrechung von 14.01 bis 14.32 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Mittagspause ist beendet. Ich 
hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen nach und nach 
hier im Plenarsaal eintreffen werden.

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 22

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlich-
keitsanträge 

Zur gemeinsamen Behandlung rufe ich auf den

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Dr. Otmar 
Bernhard, Markus Sackmann, Franz Josef Pschierer 
und anderer und Fraktion (CSU)

Die bayerischen Grenzregionen im Zuge der EU-Ost-
erweiterung stärken (Drucksache 15/785)

und den nachgezogenen

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote und anderer und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Osterweiterung der Europäischen Union – Herausfor-
derung auch für Bayerns Politik (Drucksache 15/795)

sowie den nachgezogenen

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Wolfgang Hoderlein, Susann Biedefeld und anderer 
und Fraktion (SPD)

Die bayerischen Grenzregionen im Zuge der EU-Ost-
erweiterung durch Land, Bund und Europäische Union 
stärken (Drucksache 15/799)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Wortmeldungen 
liegen mir bereits vor. Ich darf nun dem stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der CSU das Wort erteilen. Bitte, 
Herr Kollege Sackmann. 

Markus Sackmann (CSU): Liebe Frau Präsidentin, einige 
Kolleginnen und Kollegen! Der 01.05.2004 bedeutet für 
uns in der Bundesrepublik, aber auch in ganz Europa ei-
nen massiven Einschnitt. Die Osterweiterung ist sicher ein 
sehr mutiger, ein historischer Schritt. Grenzräume, die 
immer schon zusammengehört haben, werden wieder 
zusammenwachsen. Damit werden wir mitten in Europa 
eine langfristige Garantie für Frieden, Freiheit und viel-
leicht auch für Wohlstand bekommen. Dabei wird ent-
scheidend sein, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass dies 
eine Veränderung nicht nur für jene aus den Grenzberei-
chen ergeben wird, nicht nur für die Menschen in Ostbay-
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ern, sondern auch massive Veränderungen für die Men-
schen in ganz Bayern und darüber hinaus. 

Wir müssen die Osterweiterung im Zusammenhang mit 
der Globalisierung sehen. Wir haben damit Chancen, 
müssen aber auch die Risiken sehen: Wir haben auf der 
einen Seite einen höheren Wettbewerbs- und Anpas-
sungsdruck, auf der anderen Seite die Chance, neue Ab-
satzmärkte zu erschließen, neue Beschaffungsmärkte und 
darüber hinaus Möglichkeiten der Arbeitsteilung zu schaf-
fen. 

Um das alles bewältigen zu können, brauchen die Unter-
nehmer und die Bevölkerung die Politik, die tätig werden 
muss. Als jemand, der aus der ostbayerischen Grenzregi-
on kommt, möchte ich auf einige Notwendigkeiten in den 
nächsten Monaten eingehen, um die Osterweiterung po-
sitiv und in die Zukunft gerichtet gestalten zu können. 

Wir können besonders begrüßen, dass der Freistaat Bay-
ern – das hat die SPD in ihrem Antrag auch gewürdigt – ein 
Ertüchtigungsprogramm von 100 Millionen aufgelegt hat, 
das bereits viele Impulse gegeben hat. Mehr als 50 Millio-
nen davon sind inzwischen abgeflossen; weitere Maßnah-
men laufen an. Ich habe mich darüber gefreut, dass wäh-
rend des Termins in Hof und im Beschluss des Parteivor-
stands der CSU klar festgestellt worden ist, dass es ein 
weiteres Ertüchtigungsprogramm, eine Anschlussfinan-
zierung, geben wird. Herr Kollege Rubenbauer, wir, die wir 
aus dieser Region kommen, haben das immer gefordert 
und diese Nachricht mit Freude aufgenommen. 

Im Dezember 2000 war der Bundeskanzler in Selb und in 
Weiden. Er hat damals gesagt, dass es ein gemeinsames 
Programm von Europa, den Ländern und des Bundes 
geben wird. Europa hat von Finnland bis Griechenland 
260 Millionen zur Verfügung gestellt – viel zu wenig, aber 
wenigstens etwas –, der Freistaat Bayern hat 100 Millio-
nen Euro bereitgestellt, und das Versprechen des Kanz-
lers ist bis heute mit keinem einzigen Euro eingelöst wor-
den. Deshalb fordern wir Sie von der Opposition auf: 
Üben Sie in Berlin gemeinsam mit uns Druck aus. Gebro-
chene Versprechen können wir nicht akzeptieren.

(Beifall bei der CSU)

Wir brauchen neue Ansätze in der Strukturpolitik. Wir wol-
len ein Grenzgürtelprogramm, und wir wollen im Hinblick 
auf künftige Fördertatbestände in der Europäischen Union 
die Möglichkeit, dass wir einen eigenen Fördertatbestand 
„Grenzregion“ schaffen können. Darüber hinaus muss die 
Gemeinschaftsaufgabe über 2006 fortgeführt werden, 
und wir wollen außerdem eine flexiblere Handhabung der 
bestehenden Förderprogramme. Hier ist besonders die 
Staatsregierung gefordert. Wir in Ostbayern erwarten im 
Hinblick auf den Beschluss des Kabinetts am 25. Mai in 
Freyung konkrete Handlungen, um den kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen entgegenzukommen. 

Wir könnten nicht akzeptieren, dass die Europäische Uni-
on Fördermittel in die künftigen Nachbarländer gibt und 
damit nur Arbeitsplätze verlagert werden; das sage ich in 
aller Deutlichkeit. 

Ganz wichtig ist für uns die Verkehrsinfrastruktur: Straße, 
Schiene, der Donauausbau und auch der Staatsstraßen-
bau. Wir fordern, dass von allen Seiten die notwendigen 
Schritte unternommen werden. 

Ich möchte auf den Bau der A 6 hinweisen. Herr Kollege 
Rubenbauer, das ist ein Markstein für den gesamten ost-
bayerischen Raum. Das wurde x-mal versprochen, wurde 
vor Ort immer wieder gefordert und wurde jetzt von der 
Bundesregierung wegen des Mautdebakels wieder einmal 
zurückgestellt. Das können wir in der Grenzregion nicht 
hinnehmen. Hier ist die Bundesregierung gefordert. Wir 
können auch nicht nachvollziehen, dass es europäische 
Verkehrsprojekte gibt, für die nicht einmal die Kofinanzie-
rungsmittel abgerufen werden können, weil dafür kein 
Geld bereitgestellt wurde. 

Mir – wohl uns allen – ist besonders wichtig, dass bei der 
Grenzöffnung – ich bin dankbar dafür, dass das auch die 
SPD in ihren Antrag aufgenommen hat – die innere Sicher-
heit gewährleistet wird und die Polizeipräsenz vor Ort er-
halten bleibt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, unserem 
Antrag zuzustimmen. Wir werden dem Antrag der SPD 
und dem Antrag der GRÜNEN nicht zustimmen. Der An-
trag der GRÜNEN greift in vielen Bereichen viel zu kurz. 
Die SPD hat zwar viele Punkte von uns aufgenommen; 
vieles ist sogar wortgleich. Trotzdem werden wir Ihrem 
Antrag aus bestimmten Gründen nicht zustimmen.

(Susann Biedefeld (SPD): Warum?)

Ich bitte das Hohe Haus, unseren Antrag zu unterstützen. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich erteile das 
Wort Herrn Kollegen Hoderlein für die SPD-Fraktion.

Wolfgang Hoderlein (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Osterweiterung der Uni-
on wird von allen ernst zu nehmenden politischen Kräften 
begrüßt, so auch, wie ich annehme, von allen hier im Hau-
se Befindlichen. Mit der Osterweiterung werden in der 
Regel die Begriffe „Chancen und Risiken“ verbunden. 

In der Tat ist es auch so, dass mit dieser Osterweiterung 
Chancen und Risiken verbunden sind. Die Chancen liegen 
auf der Hand. Der erweiterte europäische Markt bietet ei-
ner exportorientierten Nation wie Deutschland oder auch 
dem Freistaat Bayern größere Absatzmärkte. Jenseits der 
Ökonomie dürfen wir aber auch nicht den Kulturraum Eu-
ropa und den Friedensraum Europa vergessen. 

Diese Metapher „Chancen und Risiken“ lässt sich konkre-
tisieren. Die Chancen werden woanders liegen als dort, 
wo die Risiken aufzufinden sein werden. Das gilt für Regi-
onen und, bezogen auf die Ökonomie, für bestimmte 
Branchen. Die Risiken werden sich auf die Gebiete kon-
zentrieren, die unmittelbar an die Osterweiterungsstaaten 
anschließen. Von Usedom bis Passau gilt: Diese Regionen 
im Osten unseres Vaterlandes und im Osten unseres Frei-
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staates sind schon ohne Osterweiterung, also auch heute 
und noch vor dem 1. Mai, jene, die gemessen am jeweili-
gen Standard ihrer Länder deutlich hinter dem Durch-
schnitt zurückbleiben. Die Frage lautet: Wird sich das 
durch die Osterweiterung noch weiter verschärfen? Alle 
Auguren sind übereinstimmend der Meinung: Das wird so 
sein, zumindest für einen überschaubaren Zeitraum. Zu 
Beginn der Osterweiterung werden wir, wenn keine Maß-
nahmen ergriffen werden, eine Situation erleben, in der 
sich der wirtschaftliche Abstand der Ostregionen – ich 
sage noch einmal ganz unpolemisch: von Usedom bis 
Passau – zu dem jeweiligen Bundesland oder der Bun-
desrepublik insgesamt vergrößert. 

Deshalb ist es geboten, entsprechende Gegenmaßnah-
men zu ergreifen. Dies gilt sowohl für die Europäische 
Union als auch für den Bund als auch für den Freistaat 
Bayern. Diese Aufgabe haben alle; denn alle haben uniso-
no dafür gesorgt, dass für die Beitrittsländer besondere 
Beitrittsbedingungen gelten. Das bedeutet, dass sie ne-
ben den Verpflichtungen, das Rechtssystem, also die 
Rechtsauflagen und das vergemeinschaftete Recht, zu 
übernehmen, natürlich zu Recht Vorteile haben, indem sie 
besondere Wirtschaftsförderung erhalten. 

Das viel zitierte Fördergefälle - sprich: die bis zu 50 % 
Förderung, die sie erhalten - ist an sich nicht falsch, nur 
geschieht dies an einer Nahtstelle zu Regionen, die ihrer-
seits heute schon ohne die Osterweiterung Probleme ha-
ben. Deshalb stimmen wir überein, Herr Kollege Sack-
mann und Frau Kollegin Männle, dass wir uns anschicken 
müssen, etwas auf den Weg zu bringen, um das Gefälle zu 
verringern. Ich war vor kurzem in Brüssel und habe das 
mit verschiedenen Leuten besprochen. Dort wird eher mit 
den Schultern gezuckt. Dort herrscht eher Skepsis vor. Im 
Moment gibt es auf europäischer Ebene nämlich noch 
keine Zustimmung, dass für diese Grenzregionen – ich 
nenne sie einmal Grenzregionen; in dem komischen 
Deutsch aus Brüssel heißen Sie „beitrittsnahe Gebiete“ –, 
zu denen unsere Regionen von Hof bis Passau gehören, 
ein eigener Förderstatus geschaffen wird. Dieser Gedanke 
sollte uns alle tragen. Dieser eigene Förderstatus ist zu 
rechtfertigen, weil diese Regionen eigenen spezifischen 
Bedingungen unterliegen, die jenseits der Frage, ob sie 
die Kriterien von Ziel 1 und Ziel 2 erfüllen, in jedem Falle 
greifen. Weil das so ist, meine Damen und Herren, müssen 
wir dieses gemeinsame Ziel verfolgen. 

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der CSU: Das 
müssen Sie der Bundesregierung sagen!)

 – Lassen Sie doch die billige Polemik sein, Herr Kollege! 
Sie beklagen in Ihrem Antrag, so wie wir auch, das Gefälle 
bei den Steuern, bei den Löhnen, bei den Sozialbeiträgen 
usw. Das kann man beklagen. Ihr Antrag ist in manchen 
Passagen richtig. Sie beklagen das aber immer mit dem 
unterschwelligen Ton: Die Welt war in Ordnung, und plötz-
lich und unerwartet ist sie Ende Oktober 1998 aus den 
Fugen geraten. 

(Beifall bei der SPD)

Genau so war es nicht. Wir haben heute Sozialversiche-
rungsbeiträge, die sich nicht von jenen des Jahres 1998 

unterscheiden. Sie jammern so sehr über das Steuergefäl-
le. Wir haben heute Körperschaftsteuersätze, die bei 25 % 
liegen, während sie bei Ihnen bei 45 % lagen. Das ist die 
Wahrheit. Sie beklagen etwas, was während ihrer Zeit 
eher noch in stärkerem Ausmaß vorhanden war, während 
es in unserer Zeit in dem Maß reduziert worden ist, das die 
Bundesregierung verantworten kann. Die Bundesregie-
rung kann aber nicht die Körperschaftsteuersätze in Est-
land festlegen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb haben wir das Steuergefälle. Wir haben das Steu-
ergefälle nicht deshalb, weil unsere Sätze zu hoch sind, 
sondern weil andere Länder Steuerdumping betreiben. 
Angesichts Ihres Sachverstandes hätte ich eigentlich ge-
rade von Ihnen erwartet, dass Sie das verstehen; aber 
man täuscht sich. 

Ein neu zu schaffender Förderstatus für die Grenzregionen 
ist das Kernanliegen, das sowohl Ihren als auch unseren 
Antrag auszeichnet. Alle anderen Dinge hat man schon da 
und dort gehört. Das Gefälle zu beanstanden, ist die eine 
Sache, es national beheben zu können, ist die andere 
Sache. 

Nun zum Anteil, den das Land Bayern leisten kann. Ich will 
ausdrücklich anerkennen – wir haben das schon an ande-
rer Stelle getan –, dass sich der Freistaat Bayern bemüht 
hat, im Rahmen des so genannten Ertüchtigungspro-
gramms – zum Teil handelt es sich um Fördertatbestände, 
die früher anderswo untergebracht waren; insofern ist das 
ein kleiner Etikettenschwindel; das ist aber jetzt egal – 
Ostbayern zu helfen. Das will ich ausdrücklich anerken-
nen, meine Damen und Herren. 100 Millionen sind immer-
hin 100 Millionen, Herr Kollege Sackmann. Auch das will 
ich anerkennen. Andererseits werden Sie mir nicht we-
sentlich widersprechen, jedenfalls nicht im Vier-Augen-
Gespräch, wenn ich sage: Sie haben rund 4,5 Milliarden 
an Privatisierungserlösen gehabt. Diese 100 Millionen 
entsprechen rund 2 % der Privatisierungserlöse. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Osterweiterung für unsere 
Regionen im Osten Bayerns ein so riesiges Problem dar-
stellt, sind 2 % aus den Privatisierungserlösen ein einfach 
zu geringer Beitrag, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD)

Deshalb kommen wir in diesem einen Punkt etwas kon-
kreter zur Sache als Sie und sagen nicht das, was Herr 
Huber schon immer sagt und Herr Schnappauf seit kur-
zem nachbabbelt. Der eine sagt, Niederbayern ist Auf-
stiegsregion, der andere sagt, Oberfranken ist Aufstiegs-
region, dann sagt Herr Spitzner, dass auch die Oberpfalz 
Aufstiegsregion sein muss. An den Daten sehen wir alle, 
welches Problem wir haben. Das Ertüchtigungsprogramm 
ist ein Mittel, um diesem Problem zu begegnen, aber es 
reicht vom Volumen her nicht aus. Deshalb sagen wir von 
der SPD-Fraktion: Wir brauchen im nächsten Doppel-
haushalt eine wirkliche Anstrengung, die den Worten Ta-
ten folgen lässt. Das bedeutet: Wir brauchen ein Ost-Er-
tüchtigungsprogramm – so will ich es einmal nennen – mit 
einer nennenswerten Ausstattung. Nur das hilft unseren 
Grenzregionen wirklich weiter. 
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(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wohl un-
bestreitbar – ich weiß nicht, wie die GRÜNEN dazu ste-
hen; offensichtlich nicht ganz so wie wir –, dass wir mit der 
bestehenden Verkehrsinfrastruktur das zu erwartende 
Verkehrsaufkommen nicht bewältigen werden. Das gilt 
nicht nur für Autobahnen, sondern das gilt für alle Straßen 
bis zu Ortsumgehungen und Staatsstraßen und für die 
Schiene. Andererseits ist wohl klar, dass Forderungen in 
Richtung Bund, über den bestehenden Bundesverkehrs-
wegeplan hinaus – ich will jetzt gar nicht das Thema Maut 
ins Spiel bringen – allen Ernstes noch weitere Mittel zu 
erhalten und den Bundesverkehrswegeplan so zusätzlich 
für Verkehrsprojekte der europäischen Einheit – ich nenne 
diese einmal so – auszustatten, angesichts der Haushalts-
situation und auch angesichts des Maastricht-Kriteriums, 
das wir einhalten müssen, illusionär sind. 

Deshalb sage ich: Überlegen Sie sich einmal, Kollege 
Sackmann und Frau Kollegin Männle oder wer auch im-
mer von Ihnen, ob wir nicht realistischerweise sagen soll-
ten: Lieber Bund – das richtet sich an den gesamten 
deutschen Bundestag –, wir erwarten von euch nicht, 
dass ihr zusätzliche Hunderte von Millionen ausgebt, die 
ihr gar nicht habt, sondern wir erwarten von euch, dass 
wir bei der europäischen Osterweiterung so verfahren, wie 
wir weiland bei der Deutschen Einheit verfahren sind, dass 
also ein Sondertitel mit Prioritätsstatus geschaffen wird, 
der „Verkehrsprojekte Europäische Einheit“ heißt. Inner-
halb des bestehenden Bundesverkehrswegeplans und 
der darin enthaltenen Maßnahmen sollten Maßnahmen im 
Rahmen der „Verkehrsprojekte Europäische Einheit“ Prio-
ritätsstatus bekommen, evtl. auch wie damals mit ent-
sprechenden Beschleunigungsgesetzen flankiert, was 
Genehmigungsvereinfachungen nach sich zieht. 

Meine Damen und Herren, das würde bedeuten, dass wir 
mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, in der Tat zu 
einer bevorzugten Behandlung der Verkehrsprojekte kom-
men, die in Ostbayern anstehen, darunter die A 6, aber 
nicht nur diese. 

Das könnten wir erreichen, wenn wir zusammenhülfen. 
Den Appellen für mehr Geld kann jedoch nicht entspro-
chen werden.

Ich komme damit zum letzten Aspekt, nämlich zur Polizei, 
zur Sicherheit und zu Schengen. Das Schengen-Abkom-
men ist einzuhalten. Das wird jedoch nicht von heute auf 
morgen möglich sein. Wir werden das ab dem Jahr 2006 
sehen. Am Abkommen selbst darf jedoch nicht gerüttelt 
werden.

Zur Polizeipräsenz: Die Kriminalitätsstatistik weist aus, 
dass wir bereits jetzt, das heißt in der Zeit nach der Gren-
zöffnung von 1991 bis heute, eine deutliche Zunahme der 
Kriminalität im grenznahen Raum und im grenzüberschrei-
tenden Bereich zu verzeichnen haben. Sie wissen, welche 
Sparten der Kriminalität davon betroffen sind. In den letz-
ten 12 Jahren sind wir trotz erhöhter Polizeipräsenz und 
größter Anstrengungen weder personell noch von den 
Sachmitteln her in der Lage gewesen, diesem Anstieg der 
Kriminalität zu begegnen. Deshalb reicht die Metapher in 

Ihrem Antrag nicht aus, wonach die Polizeipräsenz „wei-
terhin zu halten“ sei.

Ich sage klipp und klar: Wir müssen zu einer verstärkten 
Polizeipräsenz, sowohl in personeller als auch in sächli-
cher Hinsicht kommen; denn auch die technische Aus-
stattung der Polizei ist vielfach nicht hinreichend. Wenn 
wir das nicht schaffen, werden wir ein weiteres Ansteigen 
der Kriminalität im Grenzraum erleben. Den Menschen, 
die bereits vor den kurzfristigen ökonomischen Folgen der 
Osterweiterung Angst haben, ist eine erhöhte Angst vor 
der Kriminalität durch die Osterweiterung nicht zuzumu-
ten. In diesem Fall würden die Sprüche von der „Frie-
densunion“ und von den großen Erfolgen auf dem europä-
ischen Kontinent bei diesen Menschen sehr schnell ver-
blassen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht haben 
Sie gemerkt, dass wir durchaus anerkennen, dass Sie 
mutige Aussagen in Ihren Antrag geschrieben haben. Wir 
haben diesen Antrag übernommen, nicht weil er literarisch 
überzeugt hätte, sondern um zu zeigen, dass wir Ihre Be-
mühungen anerkennen. Allerdings enthält der Antrag 
auch Passagen, die wir Ihnen nicht durchgehen lassen 
können. Wir werden uns deshalb zu Ihrem Antrag der 
Stimme enthalten. Das ist doch auch schon etwas, oder?

Der Antrag der GRÜNEN enthält einen langen Text und 
wenig Spiegelstriche. Der Text und die Spiegelstriche 1 
und 2 sind in Ordnung. Bei den Spiegelstrichen 3 und 4 
werden Sie sich nicht wundern, dass sich daran unsere 
Geister scheiden. Wir stimmen aber überein, dass wir die 
Schiene und die Straße äquivalent behandeln müssen. 
Angesichts der Verkehrsanteile von Schiene und Straße 
ist das ein riesiger Schritt. Die Feststellung der GRÜNEN, 
dass die Straße nicht weiter ausgebaut werden sollte, wird 
mehr als 90 % der Menschen in der Grenzregion nicht zu 
verkaufen sein. Hier kann es nicht nur um die Pflanzen 
und die Tiere gehen, sondern auch um den anderen Teil 
der Natur, der „Mensch“ heißt. Der Mensch hat Anspruch 
darauf, ein ruhiges Leben zu führen. Das kann er jedoch 
nicht, solange er unter extremen Verkehrsbelastungen 
durch die gegebene Verkehrsinfrastruktur leidet.

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass uns dieses The-
ma nicht nur bis zum 13. Juni begleiten wird. Wenn es uns 
mit diesem Problem wirklich ernst ist, müssen wir das 
übliche parteipolemische Verhalten, das jeder von uns ab 
und zu an den Tag legt, überwinden; denn die momentane 
Situation erfordert Anstrengungen von allen Seiten, also 
von Europa, vom Bund und vom Land. Manchmal ist man 
in der Opposition, manchmal in der Regierung, und 
manchmal weiß man in Europa überhaupt nicht, wo man 
gerade ist. Eine Periode ist schnell vorbei, die Probleme 
bestehen jedoch länger. Lassen Sie uns deshalb diese 
Herausforderung, die eine großartige Zukunftsperspektive 
für die Menschen in Bayern und Europa bietet, gemein-
sam angehen.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Das Wort hat 
Herr Kollege Dr. Runge.
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Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Nachdem der Herr Kollege Oberleh-
rer Hoderlein uns zuletzt mit seiner Rede beglückt hat, 
möchte ich mit dem Antrag der SPD-Fraktion beginnen. 
Herr Kollege Hoderlein, wenn Sie sich die Anträge anse-
hen, werden Sie in unserem Antrag wesentlich mehr kon-
krete Vorschläge und Forderungen finden, die sich an die 
Staatsregierung in ihrem eigenen Wirkungsbereich rich-
ten. Unser Antrag enthält dagegen nicht das allgemeine 
Gesummse in Richtung Rot-Grün.

Zwischen den Anträgen bestehen aber noch weitere Un-
terschiede: Sie haben es clever gemacht und den CSU-
Antrag weitgehend abgeschrieben, ihn allerdings geheilt 
und befreit von einigen Vorwürfen gegen Rot-Grün sowie 
von einigen Forderungen, mit denen Sie nicht d’accord 
waren. Ansonsten sind die Anträge deckungsgleich. In 
unseren Augen haben Sie Ihren Antrag nicht genug geheilt 
und befreit. Deshalb können wir Ihrem Antrag nicht zu-
stimmen.

Ihr Antrag enthält Fehler und Punkte, die politisch-inhalt-
lich nicht tragbar sind. Sie bringen zum Beispiel im Vor-
spann den Satz „EU-Transferleistungen dürfen nicht für 
unfairen Steuerwettbewerb missbraucht und auf diese Art 
Arbeitsplätze einfach nach Osten verlagert werden.“ Hier 
müssten wir bereits darüber diskutieren, was „unfairer 
Steuerwettbewerb“ ist. Mit diesem Satz machen Sie ge-
nau das, was Sie Herrn Dr. Stoiber vorwerfen, der beim 
Thema „Arbeitszeit im öffentlichen Dienst“ gedroht hat, 
diejenigen Kommunen an die ganz kurze Leine zu neh-
men, die gegen die 42-Stunden-Woche sind. In dieser 
Weise könnte man den Antrag, den die SPD von der CSU 
abgeschrieben hat, Punkt für Punkt skelettieren und kriti-
sieren.

Ich möchte deshalb auf den Originalantrag von der CSU 
eingehen. Meine Damen und Herren von der CSU, ich 
finde es schön, dass Sie sich jetzt verstärkt Gedanken 
über die Unternehmen und Menschen im bayerischen 
Grenzland im Hinblick auf die Erweiterung der Europäi-
schen Union machen. Viele Passagen Ihres Antrags sind 
sicherlich richtig und finden unsere Unterstützung. Der 
Antrag ist jedoch über weite Strecken ein Sammelsurium 
aus Schuldzuweisungen in Richtung Berlin, aus Kroko-
dilstränen, Scheinheiligkeiten und nicht zuletzt aus unsin-
nigen populistischen Forderungen. Ich möchte einige 
wenige Forderungen aus Ihrem Antrag herausgreifen: Die 
Mitgliedstaaten sollen beispielsweise verpflichtet werden, 
bei den Unternehmenssteuern ein Mindeststeueraufkom-
men zu erzielen. Herr Kollege Pschierer, das wird schwie-
rig, wenn die Unternehmen überhaupt keine Gewinne er-
zielen. Diesen Punkt hätte die CSU eleganter ausführen 
und genauer überlegen müssen. Das zeigt jedoch, welch 
ein populistischer Schnellschuss dieser Antrag ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir müssen nur in die Ausschussprotokolle schauen und 
die Beratungen zu Ihren Anträgen noch einmal nachlesen. 
Ich habe vorhin mit unserer früheren Kollegin Emma Kell-
ner gesprochen, weil sie manche der Daten aus früherer 
Zeit noch besser in Erinnerung hat. Wir haben uns ge-
meinsam daran erinnert, wie Ihr Parteifreund Theo Waigel 

im Jahre 1989 mit stolzgeschwellter Brust aus Brüssel 
heimgereist ist und erklärt hat, er habe soeben für 
Deutschland ein Teufelszeug verhindert, nämlich die An-
näherung bei den direkten Steuern. Jetzt schwenken Sie 
um. Man merkt, dass der Wahlkampf massiv begonnen 
hat.

Sie wollen erreichen, dass im Rahmen der Reform der EU-
Strukturpolitik ein eigener Beihilferahmen für nationale 
Fördermaßnahmen mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
schafft. Diese Forderung ist gut, wohlfeil und findet unsere 
Unterstützung. Wir müssen uns aber die Realitäten anse-
hen: Was helfen Spielräume für nationale Förderungen, 
wenn gleichzeitig erklärter politischer Wille und Fakt ist, 
dass die nationalen Förderungen heruntergefahren wer-
den sollen? Ich darf Sie an den letzten Nachtragshaushalt 
erinnern. Im Rahmen dieses Nachtragshaushalts haben 
Sie nicht nur das Mittelstandskreditprogramm massiv ein-
gedampft, sondern auch die regionale Wirtschaftsförde-
rung gekürzt.

Bei der Gemeinschaftsaufgabe „regionale Wirtschafts-
struktur“ war es für uns irrsinnig spannend, Ihre Krokodils-
tränen zu sehen und Ihr Geschrei zu hören, als der Bund 
ankündigte, sich zurückzuziehen. Damals belief sich die 
Höhe der Gemeinschaftsaufgabe auf 10 Millionen Euro, 
jetzt sind wir bei 7,5 Millionen Euro. Gleichzeitig hatten wir 
die Worte Ihres großen Vorsitzenden bei der Föderalis-
mus-Debatte im Ohr. Er hat die Gemeinschaftsaufgabe 
als eine Todsünde gegeißelt. 

Hier wird es ganz anders dargestellt und zetermordio ge-
schrieen. Für den Ausbau der Infrastruktur und für ein 
Sonderprogramm „Verkehrsprojekte der Europäischen 
Einheit“ sollen die notwendigen Mittel für Schiene und 
Straße bereitgestellt werden. Auch wir hätten gerade für 
die Schiene im Grenzland gerne mehr Mittel. Herr Hoder-
lein, Sie irren sich. Auch wir können uns mit der einen oder 
anderen Straßenbaumaßnahme anfreunden. Wenn aber 
von der CSU diese Forderung erhoben wird, ist es Schein-
heiligkeit pur. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich darf Sie an den letzten Bundesverkehrswegeplan erin-
nern. In einer Größenordnung zwischen 80 und 90 Milliar-
den DM war damals der BVWP unterfinanziert. Sie waren 
es, die die damals noch schwarz-gelbe Bundesregierung 
und die Bahn in milliardenschwere Finanzabenteuer hin-
eingetrieben haben. Ich denke nur an die Bahnstrecke 
München – Ingolstadt – Nürnberg, die jetzt statt 4 Milliar-
den DM 4 Milliarden Euro kostet. Sie wollen die Strecke 
über Nürnberg – Erfurt durch den Gottesgarten und den 
Thüringer Wald fortsetzen. Dann werden wir ungefähr bei 
weiteren 14 Milliarden Mark liegen. Wenn Sie hier das 
Geld hinausschleudern, brauchen Sie sich nicht darüber 
zu beschweren, dass für das Grenzland zu wenig Geld zur 
Verfügung steht. 

Sie zeigen immer nur auf den Bund. Schauen Sie sich 
doch einmal die Prioritäten der maßgeblichen CSU-Politi-
ker an. Ich denke nur an die Fußballweltmeisterschaft. 
Herr Stoiber würde in die Luft gehen, wenn Berlin nicht 
bereit wäre, sofort die notwendigen Erschließungsmaß-
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nahmen, soweit es sich dabei um Bundesverkehrswege 
handelt, zu finanzieren. Für die bessere Erschließung des 
Stadions über die A 99 und die A 9 werden gerade 100 
Millionen Euro ausgegeben. 

Wir können uns auch ruhig bei den Landesmitteln aufhal-
ten. Für die U-Bahn-Baumaßnahmen zur besseren Bedie-
nung der Stadien wird eine Förderung gewährt, die erheb-
lich über der Regelförderung liegt. Begründet wird diese 
erhöhte Förderung mit der landespolitischen Bedeutung 
der Fußballweltmeisterschaft. Herr Sinner, schön wäre es, 
wenn Sie auch bei der Osterweiterung eine solche landes-
politische Bedeutung erkennen würden. Davon habe ich 
aber noch nichts gehört. 

Uns ist es ein Anliegen, dass wir zuvorderst über die Poli-
tik der Staatsregierung und über die Politik des Bayeri-
schen Landtags reden. Das ist Ziel und Zweck unseres 
Antrags. Wir machen keine Schuldzuweisungen an Berlin, 
auch wenn man dort vieles kritisieren könnte. Wir machen 
auch keine Schuldzuweisungen gegenüber Brüssel und 
Straßburg, auch wenn sich dort der eine oder andere Kri-
tikpunkt nennen ließe. Wir wenden uns konkret an die 
Landespolitik. Wir fordern die Staatsregierung auf, dazu 
beizutragen, dass allzu starke Friktionen verhindert wer-
den und dass den Menschen, Unternehmern und Kom-
munen der Übergang erleichtert wird. 

In vier Spiegelstrichen haben wir zahlreiche konkrete 
Maßnahmen genannt. Der erste Punkt lautet, dass die 
Staatsregierung aufgefordert wird, über den Bundesrat 
am Erlass einer bundesgesetzlichen Tariftreueregelung 
mitzuwirken bzw. sich ernsthaft um eine Öffnungsklausel 
für landesrechtliche Tariftreueregelungen zu bemühen. 
Dazu gab es schon einmal einen Landtagsbeschluss, er 
wurde aber kaum umgesetzt. Wir meinen, dass solche 
Tariftreueregelungen notwendig wären, damit in Deutsch-
land ausuferndes Lohndumping verhindert wird. Sie wer-
den jetzt sagen, dass es schon die Tariftreue- und Nach-
unternehmer-Erklärung für den Bau gibt. Dagegen müs-
sen wir allerdings sagen, wir wollen mehr. Tariftreuerege-
lungen gelten nicht nur für öffentliche Vergaben, sondern 
überall dort, wo Mindestlöhne gezahlt werden, wie zum 
Beispiel in der gesamten Bauwirtschaft. Mit einer solchen 
Regelung wäre sehr viel geholfen.

Wir fordern auch die Einführung eines bundesweiten Re-
gisters – vor ein paar Wochen haben wir darüber diskutiert 
–, in dem neben Delikten wie Geldwäsche, Subventions-
betrug und Korruption auch Verstöße von Unternehmern 
gegen gesetzliche Vorschriften zur Arbeitnehmerüberlas-
sung und Arbeitnehmerentsendung aufgelistet werden. 
Die Forderung nach einem solchen Register sollte von der 
Staatsregierung unterstützt werden. Vor zwei Jahren er-
klärte Herr Bocklet im Bundesrat, die Bundesregierung 
würde ein solches Register überfrachten. Er fragte, inwie-
weit Subventionsbetrug und Geldwäsche mit Wettbewerb 
zusammenhingen. Ich meine, diese Delikte hängen sehr 
stark mit dem Wettbewerb zusammen, denn eine Baufir-
ma, welche als Geschäftszweck Geldwäsche betreibt, 
kann Bauleistungen günstiger anbieten als eine reelle und 
redliche Baufirma. Wenn die Staatsregierung und die 
CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag endlich ihre Blo-
ckadehaltung aufgeben, kann einiges für bayerische Fir-
men und bayerische Arbeitnehmer getan werden. 

Dann fordern wir die Staatsregierung auf, doch dazu bei-
zutragen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass die Landesmittel für regionale Wirtschafts-
förderung nicht weiter gekürzt werden. Diesen Punkt habe 
ich schon angesprochen, als ich gemeint habe, was denn 
ein größerer Rahmen für nationale Förderungen hilft, wenn 
gleichzeitig die nationalen Förderungen zurückgefahren 
werden. 

Die dritte Forderung betrifft die Verkehrspolitik. Herr Ho-
derlein, ich glaube, Sie haben es in der Kürze der Zeit 
noch nicht ganz begreifen können. Wir fordern, dass nicht 
nur die milliardenschweren, großen und prestigeträchti-
gen Projekte einseitig gefördert werden. Wenn ich von ei-
ner besonderen landespolitischen Bedeutung der Fuß-
ballstadien und der Fußballweltmeisterschaft lese, muss 
ich im gleichen Atemzug auch der EU-Erweiterung eine 
besondere landespolitische Bedeutung zuerkennen. Dann 
würde ich auch für die Förderung von Verkehrsprojekten 
in Ostbayern Mittel freibekommen. Dabei kann es sich 
durchaus auch um kommunale Verkehrsprojekte im 
Grenzland handeln. 

Bei der nächsten Forderung kann ein Dissens bestehen. 
Weitere Finanzierungszusagen für Unfugsprojekte sollen 
eingestellt werden. Konkret haben wir den Flughafen Hof/
Plauen genannt, der nach Ansicht von Gutachtern und 
auch nach dem Bericht des Rechnungshofes verkehrspo-
litisch ohne großen Nutzen und wirtschaftlich nicht an-
satzweise tragfähig sein wird. Für solche Projekte soll es 
keine weiteren Finanzzusagen mehr geben, damit auf der 
anderen Seite auch mehr Mittel für sinnvolle und tragfähi-
ge Projekte frei sind. 

Das waren also vier Forderungsblöcke mit noch wesent-
lich mehr konkreten Forderungen an die Bayerische 
Staatsregierung, die sie umsetzen kann, um den Grenzre-
gionen zu helfen. Jetzt wende ich mich noch einmal ver-
stärkt an Sie, meine Damen und Herren von der CSU und 
von der Staatsregierung. Ein Beispiel für die Scheinheilig-
keit und Doppelzüngigkeit in Ihrer Argumentation sind Ihre 
Aussagen zur Wirtschaftsförderung und Eigenmittelober-
grenze. Sie fordern auf der einen Seite mehr Anstrengun-
gen der Europäischen Union für das Grenzland. Auf der 
anderen Seite plädieren Sie für einen stringenten Deckel 
bei der Eigenmittelobergrenze, also für eine Deckelung 
der kommenden europäischen Haushalte. Jetzt müssen 
Sie schon so ehrlich sein und sagen, dass es eine europä-
ische Wirtschaftsförderung, wie wir sie mit Ziel 2, Ziel 3 
und Gemeinschaftsaufgabe haben, für das bayerische 
Grenzland nicht mehr geben wird, wenn in der Höhe ein 
Deckel eingezogen wird, wie es die Bundesregierung 
wünscht. Sie müssen auch gegenüber den bayerischen 
Bauern ehrlich sein und sagen, dass der Sparmechanis-
mus der Europäischen Union am stärksten bei den Direkt-
zahlungen für die Landwirte ansetzt. Die bayerischen 
Landwirte bekommen im Vergleich zu den Landwirten in 
Deutschland insgesamt überproportional viele Direktzah-
lungen aus Brüssel. Deshalb fordern wir mehr Redlich-
keit. 

Im Zusammenhang mit den Finanzen erheitert uns immer 
wieder der Vorwurf, der Bund würde sich in der Europäi-
schen Union zu wenig für die Interessen Deutschlands 
einsetzen. Hier haben wir prima Vergleichsmöglichkeiten. 
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Wie war es unter Kohl und Waigel? Wie ist es seit Rot-
Grün? Deutschland war zu Zeiten von Kohl und Waigel ein 
weitaus größerer Nettozahler, als es Deutschland heute 
ist. Wir haben damals brutto wesentlich mehr gezahlt, und 
netto haben wir damals etwa 10 Milliarden Euro bezahlt, 
heute zahlen wir 5 Milliarden Euro. Herr Sinner, Sie sagen 
zu Recht, dass die Wirtschaftskraft in Deutschland stärker 
zurückgegangen ist als in anderen Ländern. Das hängt 
aber auch mit der Wende in Deutschland zusammen. Das 
ist ein ganz maßgeblicher Grund.

Es gibt aber einen ganz anderen Grund, Herr Sinner, auch 
wenn Sie ihn nicht gerne hören. Ich kann es Ihnen nicht 
ersparen, Sie an den Gipfel 1999 in Berlin zu erinnern. 
Damals haben Schröder und Fischer ganz anders verhan-
delt als zuvor Helmut Kohl, Theo Waigel und der damalige 
Außenminister. Sie haben es geschafft, den deutschen 
Beitrag am Briten-Rabatt von knapp 30 % auf 8 % herun-
terzufahren. Wir können uns genau daran erinnern, dass 
Maggie Thatcher „I want my money back“ gerufen hat. 
Begeistert haben Kohl und Waigel zugestimmt und ihr das 
Geld aus Deutschland nachgetragen.

(Eberhard Sinner (CSU): So groß war die Begeis-
terung auch nicht!)

Solche Maßnahmen gibt es unter Rot-Grün nicht mehr. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vieles, was Sie hier vortragen, ist nichts anderes als 
Scheinheiligkeit und Populismus pur. Deswegen bitte ich 
Sie noch einmal herzlich darum, unserem Antrag zuzu-
stimmen, denn in unserem Antrag geht es konkret um die 
bayerische Landespolitik. Stimmen Sie den beiden ande-
ren vorliegenden Anträgen nicht zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Das Wort hat 
Herr Kollege Pschierer. Bitte schön, Herr Kollege.

Franz Josef Pschierer (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kol-
legen, liebe Kolleginnen! Zunächst eine Vorbemerkung: 
Die CSU-Landtagsfraktion befasst sich mit dem Thema 
„EU-Osterweiterung“ nicht erst in jüngster Zeit, sondern 
dieses Thema begleitet die Arbeit der Mehrheitsfraktion 
seit langem. Ich will jetzt nicht auf die Chancen und Risi-
ken der EU-Osterweiterung eingehen, will aber meinen 
Eindruck nicht verschweigen, dass dieses Thema mit viel 
Blauäugigkeit behandelt wird. Dies trifft auch für die baye-
rische Wirtschaft zu. Ich erinnere mich an Diskussionen, in 
denen das Wort „Chance“ sehr groß geschrieben wurde 
und das Wort „Risiko“ sehr klein. Inzwischen ist überall 
und auch bei den Gewerkschaften ein Stück Ernüchte-
rung eingetreten. 

Die EU-Osterweiterung ist im Freistaat Bayern ein zentra-
les Thema und stellt die bisher größte Herausforderung für 
die bayerische Volkswirtschaft dar. Wir greifen die Heraus-
forderung gerne auf. Wir begrüßen die EU-Osterweite-
rung, weil wir wissen, dass sie eine einmalige historische 
Chance darstellt. Niemand will in die Zeiten zurück, in 
denen der Eiserne Vorhang durch Europa gezogen war. 

Trotzdem möchte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 
der Illusion warnen, dass die Angleichung der Abgaben, 
der Steuerstandards und vieler anderer Dinge schnell ge-
hen wird. Dazu möchte ich ein konkretes Beispiel nennen: 
Die Lohnkosten in Tschechien betragen etwa ein Fünftel 
der in der Bundesrepublik Deutschland. Das Verhältnis zu 
Polen sieht besser aus. Laut Untersuchung des Ifo-Insti-
tuts kann man bestenfalls davon ausgehen, dass bis 2020 
das Lohnniveau in der Volksrepublik Polen 45 % bis 50 % 
unseres Niveaus erreichen wird. Die Angleichung wird 
also sehr lange dauern. Umso wichtiger ist es, dass wir 
unsere Unternehmen fit machen, damit sie in diesem 
Wettbewerb bestehen können. Dazu gehört auch, dass 
der Wettbewerb fair ist.

Deshalb möchte ich, Herr Kollege Dr. Runge, konkret zum 
Steuerwettbewerb Folgendes ausführen: Unternehmen-
steuersätze von weit unter 20 % in den Beitrittsstaaten 
sind nicht hinnehmbar. Es ist also nicht unverschämt – 
Kollege Hoderlein hat dies angedeutet –, darauf zu ach-
ten, dass es für die Unternehmensbesteuerung ein Min-
deststeueraufkommen geben muss, und falls dies nicht 
erfüllt wird, über die Kürzung von EU-Fördermitteln nach-
zudenken. Schließlich können wir nicht hinnehmen, dass 
unsere Betriebe hohe Abgaben und Steuern zahlen und 
hohe Standards einhalten müssen, mit diesen Steuerzah-
lungen die Netto-Transferleistungen nach Brüssel gezahlt 
werden und von dort aus die Konkurrenz in Tschechien 
und Polen subventioniert wird. Das können wir nicht ak-
zeptieren. 

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Auf einmal!)

– Nein. Diese Aussagen machen wir seit langem. Das ist 
nichts Aktuelles. 

Zum Zweiten hätten wir erwartet, dass die Europäische 
Union etwas mehr Geld bereitstellt. 260 Millionen Euro für 
alle Grenzregionen von Finnland bis Griechenland und 
davon 15 Millionen Euro für die Regionen, die ganz be-
sonders von der EU-Osterweiterung betroffen sind, sind 
zu wenig. 

Da die Bedeutung des EU-Ostertüchtigungs-Programms 
des Freistaats Bayern in Abrede gestellt wird, will ich des-
sen Bedeutung darstellen. Wir werden für gute, Erfolg 
versprechende Maßnahmen, für Investitionen und Be-
gleitmaßnahmen wie Qualifizierung, Beratung und vieles 
andere 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Sie ken-
nen die Regionen, kreisfreien Städte und Landkreise, die 
davon ganz besonders profitieren werden. Wir wollen, 
dass mit diesem Programm Stellen geschaffen und gesi-
chert werden. 

Wir erwarten deshalb von der EU die Bereitschaft, wegen 
des Fördergefälles auf unsere Forderungen einzugehen. 
Wir brauchen einen nationalen Förderstatus für die Grenz-
regionen. Wir brauchen einen eigenen Beihilferahmen, 
und wir erwarten vom Bund, Herr Kollege Hoderlein und 
Herr Kollege Dr. Runge, etwas mehr als Absichtserklärun-
gen zu den Verkehrsprojekten. Es dürfen nicht nur Worte 
in den Mund genommen, sondern es muss auch Geld in 
die Hand genommen werden. Bayern ist eines der zen-
tralsten Binnenländer der Europäischen Union. Der Ver-
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kehr rollt von Ost nach West und von Nord nach Süd 
durch den Freistaat Bayern hindurch. Um die Wachstum-
schancen, die die EU-Osterweiterung bringt, nutzen zu 
können, brauchen wir mehr Geld, um die Verkehrsinfra-
struktur auszubauen.

Diesen Appell wollen wir von dieser Stelle aus an die Bun-
desregierung richten. Ich bitte um Zustimmung zum An-
trag der CSU.

(Beifall bei der CSU – Abgeordneter Dr. Martin 
Runge (GRÜNE) meldet sich zu einer Zwischen-
frage)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Tut mir Leid, 
Herr Kollege Dr. Runge, dass ich nicht mehr nachfragen 
konnte. Sie haben aber noch Redezeit, falls Sie noch et-
was sagen wollen. Für die Staatsregierung erteile ich 
Herrn Staatsminister Sinner das Wort. Bitte schön, Herr 
Staatsminister.

Staatsminister Eberhard Sinner (Europaangelegenhei-
ten): Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In neun Tagen ist 
der 1. Mai, und mit diesem 1. Mai 2004 wird die Europäi-
sche Union um zehn Staaten größer. Acht Staaten davon 
liegen unmittelbar vor unserer Haustüre. Ich sage dies 
deshalb, weil viele meinen, dass an diesem 1. Mai ein Ur-
knall, ein „big bang“, passieren wird. Vielmehr ist der 1. 
Mai 2004 ein Meilenstein in einer Entwicklung, die seit 
zehn Jahren läuft und die sich über weitere Jahrzehnte 
fortsetzen wird. Ich stimme denen zu, die in dieser Debat-
te deutlich darauf hingewiesen haben, dass es ein lang-
wieriger und langfristiger Prozess zur Angleichung sein 
wird, der Jahrzehnte dauern wird. 

Ich stelle für die Staatsregierung fest, dass wir schon zu 
Zeiten des Mauerfalls und des Falls des Eisernen Vor-
hangs mit den mittel-, ost- und südosteuropäischen Län-
dern sehr intensive Beziehungen aufgenommen haben 
und mit vielen Projekten und Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit versuchen, den Annäherungsprozess dieser 
Staaten an die Europäische Union und auch die Ertüchti-
gung unserer Wirtschaft und unseres Wirtschaftsstandor-
tes für diesen Erweiterungsprozess deutlich voranzubrin-
gen. 

In dieser Debatte wurde das 100-Millionen-Euro-Pro-
gramm als großes Programm erwähnt. Im Vergleich zu 
den gesamten Privatisierungsmitteln mag dies ein kleiner 
Betrag sein. Im Vergleich zu dem, was in der Gemein-
schaftsaufgabe – 7,5 Millionen Euro – bereitgestellt wur-
de, stellt der Freistaat Bayern aber einen gewaltigen Be-
trag zur Verfügung. 

Ich will das Thema der Privatisierungserlöse aufgreifen. 
Die Strategie war richtig, weil im ostbayerischen Raum die 
Fachhochschulen und Universitäten ertüchtigt wurden 
und somit Innovationspotenzial geschaffen wurde, das 
uns jetzt zugute kommt. Es war auch richtig, im Vorfeld 
der gesamten Entwicklung eine Verkehrsanlage wie den 
Rhein-Main-Donau-Kanal auszubauen, der eine wichtige 
Verkehrsader in diesem Raum darstellt. Dieses Projekt 

stieß noch vor einigen Jahren auf ihren entschiedenen 
Widerstand. 

Aufbauend auf diese Maßnahmen müssen wir fordern, 
dass die Bundesregierung und die Europäische Union 
sich wesentlich mehr engagieren. Herr Kollege Dr. Runge, 
Sie haben es als großen Verdienst von Bundeskanzler 
Schröder herausgestellt, dass Deutschland in seiner Net-
tozahlerposition deutlich niedriger liegt. Dies beruht aber 
im Wesentlichen darauf, dass das Wirtschaftswachstum 
in Deutschland dramatisch zurückgegangen ist. Wir ha-
ben seit drei Jahren ein Null-Wachstum. Da sich der Bei-
trag für den europäischen Haushalt am Volkseinkommen 
orientiert, geht der deutsche Anteil automatisch zurück. 
Die Zuflüsse in die neuen Bundesländer sind ebenfalls 
abzurechnen. Auch dies heißt, dass unsere Position bes-
ser wird. Das ist aber nicht das Verdienst der Bundesre-
gierung, sondern letztendlich ein Versagen der Bundesre-
gierung bei der Wirtschaftspolitik, das uns auch allgemein 
vor große Probleme stellt.

(Beifall bei der CSU)

Herr Kollege Dr. Runge, ich will den Kern nennen: Bei der 
EU-Osterweiterung bereitet uns Schwierigkeiten, dass 
wesentliche Reformen fehlen. Wir haben keine Steuerre-
form durchgeführt. Wir haben die Sozialsysteme nicht re-
formiert. Wir haben den Arbeitsmarkt nicht entriegelt. Das 
heißt, die jetzige Bundesregierung hat auf der ganzen Li-
nie versagt. Die Reformschritte, die noch von Bundes-
kanzler Kohl und Bundesfinanzminister Waigel angedacht 
waren, wurden 1998 zurückgenommen. Jetzt lehnt sich 
der Bundeskanzler lässig an das Rednerpult des Bundes-
tages und sagt, er habe sich geirrt und deshalb werde der 
demografische Faktor wieder eingeführt. 

So geht es eben nicht. Deswegen ist Deutschland nicht 
mehr die Lokomotive sondern der letzte Wagen, das 
Schlusslicht des europäischen Zuges geworden. Das ist 
der Hintergrund der Sorgen und Probleme, die wir im Mo-
ment lösen müssen. 

Herr Dr. Runge, Sie stellen an uns die Forderung, wir soll-
ten verlangen, dass beim europäischen Haushalt noch 
einmal draufgelegt wird. Ich frage Sie: Wie soll ich dem 
Bürgermeister, bei dem gekürzt wird, vermitteln, dass 
gleichzeitig die Europäische Union ihren Haushalt um 43 
% aufstockt? Versuchen Sie, das den Bürgern zu vermit-
teln. Vermitteln Sie gleichzeitig auch, dass Deutschland 
wegen des Überschreitens des Defizitkriteriums des Euro-
Stabilitätspaktes vor dem Europäischen Gerichtshof auf 
der Anklagebank sitzt und seinen Haushalt ausgleichen 
muss. Das passt nicht zusammen. Wir müssten von der 
Europäischen Union dieselbe Haushaltsdisziplin einfor-
dern, die von ihr von uns verlangt wird. Diesen Konsens 
sollte man in diesem Haus feststellen. 

Wenn wir bei den Strukturfonds und der finanziellen Vor-
ausschau erhöhen oder wenn wir sagen, wir binden das 
an ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes – das ist die 
Marke, auf die wir uns beziehen –, dann wächst der euro-
päische Haushalt automatisch, wenn das Bruttoinlands-
produkt wächst. Wenn man die Wachstumskräfte fördern 
will, dann muss man eine Politik machen, die nicht auf 
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Verschuldung setzt, dann muss man eine Politik machen, 
die die Reformen vorantreibt. Unser Schwerpunkt liegt auf 
der Förderung der Wachstumskräfte und damit auf der 
Forcierung der Einnahmenseite, nicht auf dem Nachden-
ken darüber, wie wir möglichst viele Ausgaben zusätzlich 
tätigen können. Das unterscheidet uns fundamental von-
einander. 

Wie sind Chancen und Risiken verteilt? – Viele Menschen 
in den Grenzregionen haben zu Recht Sorgen. An der 350 
Kilometer langen Grenze zur Tschechischen Republik ha-
ben wir das größte Lohn- und Steuergefälle und mögli-
cherweise auch noch das größte Fördergefälle. Ich meine, 
es kommt zunächst nicht auf die Gesamtsumme an, son-
dern auf die Relation, wie es gegeneinander steht. Für die 
Staatsregierung müssen wir sagen: Wir wollen, dass auch 
in dem neuen Förderzeitraum nach 2006 in den Grenzre-
gionen Oberpfalz, Oberfranken und Niederbayern eine 
Anschlussförderung besteht, damit nicht Höchstförde-
rung und Nullförderung nebeneinander stehen. 

Ich frage aber auch an die Adresse der SPD gerichtet: Wie 
glaubwürdig ist die Position Deutschlands, wenn wir nach 
Brüssel gehen und dieses fordern und Kommissar Barnier 
bzw. sein Nachfolger fragt, was macht Ihr denn mit Eurer 
Gemeinschaftsaufgabe, Ihr habt die Chance, jetzt zu för-
dern, Ihr könntet sogar bis zu 28 % fördern? 

Im Durchschnitt fördern wir 14 %, weil die Förderung der 
Gemeinschaftsaufgabe West von der Bundesregierung 
infrage gestellt wird. Das passt nicht zusammen. Hier 
müssen wir den Bund fordern. 

Ich möchte auch kurz die innerdeutsche Diskussion an-
sprechen. Die Förderung der neuen Bundesländer hat 
bisher 1250 Milliarden Euro betragen. Wir sehen im Ergeb-
nis, dass diese Länder im Wesentlichen noch mit 75 % 
des Durchschnittseinkommens in der Europäischen Uni-
on eingestuft werden und zweistellige Arbeitslosenzahlen 
aufweisen. Da muss man die Frage stellen, ob diese För-
derung in toto richtig ist oder ob wir über mehr Effizienz in 
diesem Förderbereich nachdenken müssen. Wenn För-
dersätze von 75 bis 80 % gezahlt werden, dann ist es 
wirksamer, diese Fördersätze zurückzuführen und damit 
für mehr Wirtschaftlichkeit bei dieser Förderung zu sor-
gen, anstatt in einem Solidarpakt II wieder 4,5 % des 
Bruttoinlandsproduktes als reine Transferleistungen für 
diese Länder vorzusehen. Hier muss eine Vernetzung 
stattfinden. 

Wir sind der Meinung, dass ein Verkehrsprojekt „Europäi-
sche Einheit“ im Bundesverkehrswegeplan aufgelegt 
werden muss. Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass ein 
kleines Teilstück der A 6 bei Pfreimd nicht fertig gestellt 
werden kann, während die Tschechen schon bis zur Gren-
ze fertig gebaut haben. Das heißt, unsere schönen neuen 
Märkte werden nicht funktionieren, wenn die Autobahnen 
nicht gebaut werden können. 

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Die werden ge-
baut! – Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Hoder-
lein (SPD))

Das Mautdesaster hat diese Finanzmisere verursacht; in 
einer Gemeinschaftsanstrengung muss für die notwendi-
ge Finanzierung gesorgt werden. Das ist eindeutig eine 
Bundesaufgabe. 

Wir beabsichtigen, am 25. Mai noch einmal unter Anstren-
gung aller Kräfte in allen Ressorts, das Thema Grenzland 
im Ministerrat zu erörtern, um Zeichen zu setzen. Wir wis-
sen, dass wir wenige Möglichkeiten zum Aufstocken ha-
ben. Es gibt aber viele intelligente Möglichkeiten, die eine 
oder andere Zusatzinvestition in diesem Bereich zu stimu-
lieren. 

Das Grenzland ist von der Osterweiterung am meisten 
betroffen. Dass sich dort die Strukturen wie eine Laufma-
sche auflösen, ist für die Menschen dort nicht hinnehm-
bar. Es ist vor allen Dingen problematisch, wenn dieser 
Raum, der jahrzehntelang entlang des Eisernen Vorhangs 
nicht auf der Sonnenseite des Wirtschaftswachstums 
stand, zur Verliererzone werden sollte. 

(Susann Biedefeld (SPD): Das ist er schon!)

Wir sollten gemeinsam versuchen, keine Laufmaschen 
entstehen zu lassen, sondern einen Reißverschluss an der 
Nahtstelle dieser alten Grenze zu schaffen und die Gebie-
te diesseits und jenseits der alten Grenze zu Gewinnern 
dieser Vereinigung zu machen. 

Ich bitte die Opposition, an die Bundesregierung zu ap-
pellieren. Wenn wir die Wachstumskräfte insgesamt nicht 
wieder stimulieren und in Deutschland – ich sage das als 
Europaminister – die Regeln, die von der Europäischen 
Kommission kommen, nicht eins zu eins umzusetzen, 
sondern immer noch etwas draufsetzen, wenn wir in vie-
len Bereichen überregulieren, dann werden wir den Pro-
zess der Deindustrialisierung nicht aufhalten. Das ist ein 
Thema, das in Berlin immer wieder auf den Tisch gebracht 
werden muss. 

Man muss unterstreichen, dass die bayerischen Anstren-
gungen nicht das Versagen in Berlin ausgleichen können. 
Es ist ein entscheidender Punkt, dass hier eine Industrie-
politik gemacht werden muss - Energiepolitik, Emissions-
schutzhandel, Arbeitsrecht, Entriegelung des Arbeits-
marktes –, die ganz anders als die heutige Politik ausse-
hen muss. In einem Satz zusammengefasst: Die Refor-
men, die wir am wenigsten dringend brauchen, wie die 
Arbeitsplatzabgabe, die werden am schnellsten durchge-
führt; die Reformen, die wir am dringendsten brauchen, 
werden auf die lange Bank geschoben. So kann es nicht 
weitergehen.

Die Staatsregierung begrüßt den Dringlichkeitsantrag der 
CSU-Fraktion, der in wesentlichen Punkten die Arbeit der 
Staatsregierung bestätigt. Wir werden das auf der Ebene 
der Europäischen Union und auf der Bundesebene um-
setzen, aber auch innerhalb unserer eigenen Verantwor-
tung. Wir bitten, dass der Landtag diesem Thema Oster-
weiterung, das uns nicht nur am 1. Mai berühren sollte – da 
stimme ich allen Rednern zu –, die Aufmerksamkeit 
schenkt, um diesem Raum entlang der Grenze in Zukunft 
die Beachtung zu schenken, die er verdient. Wir liegen 
dann in einem Kernland. Wir besiegeln am 1. Mai mit der 
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EU-Osterweiterung als wichtigem Meilenstein die Pers-
pektive, aus einer Mittelpunktlage eine große Chance für 
die Menschen in Bayern und den Grenzregionen zu ma-
chen. Das ist alle Anstrengungen wert. Dazu leistet dieser 
Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion einen wesentlichen 
Beitrag. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Es hat sich noch 
einmal Herr Kollege Dr. Runge zu Wort gemeldet. Bitte 
schön.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Gestatten Sie mir einige wenige Anmer-
kungen zu meinen Vorrednern – ich blende Sie aus, Herr 
Sackmann. 

Herr Minister Sinner, es wird Ihnen nicht gelingen, auf die 
GRÜNEN zu zeigen und zu sagen, die wollen in der Dis-
kussion zur Eigenmittelobergrenze dem folgen, was die 
Kommission vorschlägt, nämlich 330 Milliarden Euro als 
Strukturfördermittel für die nächsten sieben Jahre festzu-
schreiben. Da haben wir uns klar und deutlich positio-
niert. 

Herr Minister Sinner, wir haben allerdings gesagt, Sie sind 
scheinheilig, wenn Sie auf der einen Seite mehr Geld für 
Ostbayern fordern und auf der anderen Seite einen rigiden 
Deckel bei der Wirtschaftsförderung bei den Strukturför-
dermitteln einziehen. Hier ist mehr Ehrlichkeit gefordert. 
Wir haben Ihnen diese Ehrlichkeit angeboten. Ich habe 
zwei Gründe genannt im Hinblick auf den Haushaltsanteil, 
im Hinblick auf das Thema „Deutschland als Nettozahler“. 
Ich habe gesagt, dass die relative Wirtschaftskraft in 
Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern gesun-
ken ist. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, und das 
sind die Verhandlungsergebnisse in Berlin durch Rot-
Grün. Es war ein Erfolg, dass es Schröder und Fischer 
gelungen ist, einen wesentlich geringeren Anteil am Bri-
ten-Rabatt zu zahlen, als das Kohl und Waigel je getan 
haben.

Drittens. Zum Rhein-Main-Donau-Kanal. Da frage ich Sie 
schon, wer hier eigentlich in den letzten Jahren blockiert. 
Wer sorgt dafür, dass es mit der flussbaulichen naturna-
hen Lösung nicht weitergeht?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das ist ihre Fraktion. Das ist zuvorderst der bayerische 
Wirtschaftsminister Otto Wiesheu. Da müssen wir die Vor-
würfe doch um 180 Grad drehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Jetzt bin ich beim Kollegen Pschierer. Es war sehr interes-
sant, was wir von Ihnen alles gehört haben über die Volks-
republik Polen, über die Beitrittsländer, die an Griechen-
land angrenzen. Ich habe versucht, einiges in meinem 
Kopf zu rekonstruieren, doch Herr Pschierer lebt offen-
sichtlich in anderen Welten. Herr Kollege Pschierer, zur 
Steuerdebatte, zu den Mindeststeuersätzen für die Unter-

nehmen. Unsere Botschaft ist eindeutig. Wir haben uns 
schon immer gewundert und fanden es nicht einleuch-
tend, warum eine Harmonisierung bei den indirekten 
Steuern wie beispielsweise der Mehrwertsteuer ange-
strebt wird, während es bei den direkten Steuern, bei-
spielsweise bei den Steuern auf die Unternehmensgewin-
ne, keine Annäherung geben darf. Das haben Sie uns aber 
doch immer in Brüssel und Straßburg vorgelegt. Dafür 
haben Sie sich immer stolz feiern lassen. Deshalb sage 
ich, jetzt hat es in dieser Frage eine populistische Schnell-
schusswende gegeben. 

Herr Kollege Pschierer, wenn Sie von konkreten Schritten 
auf dem Verkehrssektor reden, dann meine ich immer 
noch, dass unser Antrag der einzige ist, der konkrete For-
derungen an die Staatsregierung stellt. Was konkrete 
Schritte anbelangt, so frage ich Sie – vielleicht kann es 
auch jemand anderes aus Ihrer Fraktion beantworten -: 
Gibt es Beispiele dafür, dass Verkehrsprojekte zur Entlas-
tung der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinden im 
grenznahen Gebiet in Ostbayern weit über den Regelsatz 
hinaus gefördert werden, so wie das für die Fußballwelt-
meisterschaft im Jahr 2006 wegen ihrer besonderen lan-
despolitischen Bedeutung der Fall ist? Die Umbaumaß-
nahmen für die U6 werden beispielsweise zu 90 % vom 
Freistaat übernommen, was ganz klar mit der landespoli-
tischen Bedeutung der Fußballweltmeisterschaft begrün-
det wird. Da ist es doch scheinheilig, wenn Sie auf der ei-
nen Seite fordern, in den grenznahen Gebieten Ostbay-
erns müsste mehr passieren, und Sie selbst tragen die 
Mittel in Bayern ganz woanders hin. Zeigen Sie uns doch 
Ihre konkreten Schritte, wir werden dann gerne wieder mit 
Ihnen diskutieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schramm.

Henry Schramm (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Erweiterung zum 
1. Mai verfügt die EU über 25 Mitgliedstaaten, eine Bevöl-
kerung von 450 Millionen Menschen und ein Bruttoin-
landsprodukt von fast 10 000 Milliarden Euro. Diese Men-
schen leben politisch, wirtschaftlich und geographisch 
zusammen. Sie leben und arbeiten gemeinsam. Wir müs-
sen mit anderen Verantwortlichen dafür sorgen, dass die 
Menschen in unserem Land mit dieser Entwicklung mit-
halten und auch Schritt halten können. Doch die Wettbe-
werbsbedingungen sind schon heute im Ungleichgewicht. 
Daher brauchen wir in Bayern für die Grenzregionen Start-
bahnen und Zielgeraden, die es unserer heimischen Wirt-
schaft und dem Handwerk ermöglichen, unter gleichen 
Bedingungen ins Rennen zu gehen, die Herausforderun-
gen anzunehmen und dem weitaus stärkeren Wettbe-
werbs- und Anpassungsdruck standzuhalten. 

Bayern hat vorausgeblickt und gehandelt. Am 28. April 
wird es genau ein Jahr her sein, dass der Bericht zur Vor-
bereitung Bayerns auf die EU-Osterweiterung vom baye-
rischen Ministerrat verabschiedet wurde.

Präsident Alois Glück: Herr Kollege Schramm, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Wörner?
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(Zurufe von Abgeordneten der CSU: Nein!)

Ludwig Wörner (SPD): Herr Kollege, Sie haben gerade 
davon gesprochen, dass die Menschen das akzeptieren 
müssen. Sind Sie mit mir einer Meinung, dass die Men-
schen das viel eher akzeptieren würden, wenn im Freistaat 
Bayern das Tariftreuegesetz eingeführt würde und somit 
ein Teil der Sozialcharta zur Anwendung käme?

(Thomas Kreuzer (CSU): Nein!)

Henry Schramm (CSU): Da kann ich leider nicht mit Ihnen 
einer Meinung sein. Ich bitte Sie aber, mich meine Ausfüh-
rungen zu Ende führen zu lassen. Wir können dann gerne 
noch einmal darüber reden.

(Beifall bei der CSU)

Für Bayern, für ganz Deutschland ist es von elementarer 
Bedeutung, dass neben vielen anderen Aspekten auch 
die Sicherheit auf hohem Niveau gehalten wird. Wir brau-
chen – das sage ich vor allem auch für Oberfranken und 
die anderen Grenzregionen – auch weiterhin eine Polizei-
präsenz, die unseren Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit 
gibt. Die Bevölkerung lebt im Moment in Sorge. Sie be-
fürchtet einen Anstieg der Kriminalität. Es ist deshalb ganz 
wichtig – und ich freue mich, dass die Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD das anerkennen –, dass es gerade 
im ländlichen Raum auch weiterhin eine ausreichende 
Polizeipräsenz gibt. Sie muss in den beitrittsnahen Gebie-
ten in der Zukunft erhalten werden. Bayern hat aufgrund 
seiner geografischen Lage als wichtigstes Tor Deutsch-
lands und Westeuropas nach Ost- und Südeuropa eine 
besondere Bedeutung und Verantwortung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, daneben ist 
auch der Abbau des Fördergefälles – viele Kollegen haben 
heute darauf hingewiesen – ein ganz wichtiger Aspekt. Als 
ehrenamtlicher Bürgermeister einer oberfränkischen Stadt 
erlebe ich es beinahe täglich, was es heißt, gegen Hoch-
fördergebiete in Konkurrenz zu treten. Wir erleben in 
Oberfranken und in anderen Grenzregionen Ostbayerns 
hautnah, was die Abwanderung von Betrieben in Höchst-
fördergebiete für die Region und damit auch für die Ar-
beitsplatzsituation bedeutet. Mittlerweile geht es dabei 
nicht nur um Sachsen und Thüringen, sondern aufgrund 
des Beitritts der neuen Mitgliedsländer geht es dabei vor 
allem um Tschechien. Das Nachbarland ist ab dem 1. Mai 
Niedriglohnland und gleichzeitig EU-Höchstfördergebiet. 
Die Probleme für unser Handwerk und für unsere Wirt-
schaft sind gravierend, und sie werden sich weiter ver-
schärfen.

Bei der Sitzung des Europäischen Rates in Nizza im De-
zember 2000 haben die EU-Staats- und Regierungschefs 
die besondere Rolle der Grenzregionen herausgestellt und 
die Kommission gebeten, ein Programm zur Festigung 
ihrer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit vorzuschla-
gen. Es ging bereits damals um die Wettbewerbsfähigkeit. 
Die Mittelausstattung vonseiten der EU war aber alles 
andere als ausreichend. Es war nur der berühmte Tropfen 
auf den heißen Stein. Es ist deshalb wichtig und richtig, 
den Bund und die EU-Kommission jetzt aufzufordern, der 
Verantwortung für die Grenzregionen und für die dortigen 

Unternehmen und Beschäftigten gerecht zu werden. Das 
bedeutet selbstverständlich auch, dass wir hierfür eine 
Aufstockung der EU-Mittel fordern. – Das kann doch nicht 
falsch sein.

Bayern handelt, das wurde von vielen Seiten anerkannt. 
100 Millionen Euro wurden für das Ertüchtigungspro-
gramm für Ostbayern bereitgestellt. Unser Ministerpräsi-
dent hat angekündigt, zusätzliche Maßnahmen für die 
Grenzregionen in die Wege zu leiten. Auch die Überbrü-
ckungsbürgschaft für den Flughafen Hof-Plauen zeigt, 
dass Bayern sich für Oberfranken und für die anderen 
Grenzregionen interessiert. Manchmal kann man aller-
dings das Gefühl bekommen, die Bundesregierung regiert 
mit verbundenen Augen. Sieht man und spürt man dort 
die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen nicht? – Die 
Bundesregierung lässt die bayerischen Grenzregionen im 
Regen stehen. Ich könnte hier vieles aufzählen und mit 
Beispielen belegen. Versprechungen, die der Bundes-
kanzler im Jahr 2000 den Menschen in Weiden und Selb 
gemacht hat, sind Schall und Rauch geworden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, neben vielen anderen Überlegungen ist 
es sehr wichtig, dass die Fördertöpfe für Jugend und Kul-
tur nicht versiegen. Auch hier sind die EU und der Bund 
weiterhin in der Pflicht. Grenzüberschreitende Projekte 
helfen, einander kennen und einander verstehen zu ler-
nen. Ich bin der Meinung, dass wir wirklich ein ABC der 
Stärkung Bayerns als Grenzregion im Zuge der EU-Oster-
weiterung brauchen. Dabei steht das A für mich für „Arbeit 
und Abbau von Arbeitslosigkeit“, das B für „Beschäfti-
gung, Bildung und Berufsausbildung junger Menschen“ 
und das C für „christlich-soziale Grundsätze, Humanität, 
menschliches und friedliches Zusammenleben in einem 
wachsenden Europa“.

Nachdem die SPD mit dem Antrag der GRÜNEN nicht 
einverstanden ist, die GRÜNEN nicht mit dem Antrag der 
SPD einverstanden sind und die SPD eigentlich nur einen 
Fehler gemacht hat, nämlich unseren Antrag nicht voll und 
ganz abzuschreiben, bitte ich Sie sehr herzlich, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, dass Sie im Sinne der Menschen 
unserem Antrag zustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der CSU auf Drucksache 
15/785 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstim-
men? – Das ist die Fraktion der GRÜNEN. Stimmenthal-
tungen? – Das ist die SPD-Fraktion. Damit ist der Antrag 
angenommen.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion der GRÜNEN 
auf Drucksache 15/795 seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der 
GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die Fraktion der 
CSU. Stimmenthaltungen? – Das ist die Fraktion der SPD. 
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
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Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf 
Drucksache 15/799 seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der 
SPD. Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen der CSU 
und der GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist 
der Antrag abgelehnt.

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Dr. Heinz Kaiser, Helga Schmitt-Bussinger und ande-
rer und Fraktion (SPD)
Wiedergewinnung und Stärkung der kommunalen 
Investitionskraft in Bayern – Abschaffung der doppel-
ten Benachteiligung bayerischer Kommunen durch 
die Kosten für die Deutsche Einheit und das Förder-
gefälle zwischen den alten und neuen Bundesländern 
(Drucksache 15/786)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Dupper.

Jürgen Dupper (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, mei-
ne sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Erinne-
rungen an den Sommer 2002 mögen durchaus durch-
wachsen sein. Aber uns allen bleiben die außergewöhnli-
chen Mittel in eindrücklicher Erinnerung, zu denen ein 
CSU-Bürgermeister im Landkreis Passau griff, der dann 
sehr schnell von den bayerischen Medien als „Robin 
Hood des Bayerischen Waldes“ bezeichnet wurde. Dieser 
Bürgermeister leistete öffentlich zivilen Ungehorsam da-
durch, dass er ankündigte, seine Gemeinde werde die 
Solidarumlage nicht mehr zahlen, weil sie nicht mehr kön-
ne. Seine Gemeinde müsse sich nämlich verschulden, um 
die Solidarumlage zahlen zu können.

Diese Proteste blieben nicht ohne Resonanz. Kollegen 
weit und breit schlossen sich an, und die Bayerische 
Staatsregierung leistete gehörigen Beifall. Denn – wir erin-
nern uns – im Sommer 2002 war Bundestagswahlkampf, 
und nach dem urbayerischen Motto „anything goes“ war 
der Bayerischen Staatsregierung jedes Mittel recht, das 
scheinbar Munition gegen Berlin, gegen Rot-Grün, liefer-
te. Und so kam es, dass die Kommunen landesweit die 
berechtigte Hoffnung hegten, dass bei der Solidarumlage 
mit Entgegenkommen zu rechnen sei. Aber weit gefehlt. 
Wir wissen alle: Nach der Bundestagswahl war dies kein 
Thema mehr. Denn allmählich wurde deutlich: Die Solida-
rumlage ist bayerische Hausaufgabe.

(Beifall bei der SPD)

Nur folgerichtig war die begrüßenswerte Initiative von Mi-
nister Schnappauf, der eine Entlastung zumindest der 
grenznahen Gemeinden forderte. 

(Susann Biedefeld (SPD): Er wusste das noch 
nicht!)

Die Antwort steht noch aus. 

Dass die kommunalen Spitzenverbände in dieselbe Kerbe 
schlugen, darf nicht verwundern. Zuletzt taten sie dies mit 

ihrem eindrucksvollen Schreiben vom 30. Septem-
ber 2003, in dem die Herren Deimer, Brandl, Zellner und 
Simnacher, allesamt CSU, den Finger folgendermaßen in 
die Wunde legten – ich zitiere -:

Wenn aber, wie etwa in der Oberpfalz oder in 
Franken, Firmen ihre Standorte in die neuen Bun-
desländer verlagern, weil sie dort erheblich höhe-
re öffentliche Förderungen erhalten, und diese 
Arbeitsplatzverluste letztlich auch noch von den 
bayerischen Kommunen über die Solidarumlage 
selbst finanziert werden müssen, ist die Grenze 
der Erträglichkeit überschritten.

(Karin Radermacher (SPD): Recht haben sie!)

In diesem Zusammenhang, nämlich erträglichere Verhält-
nisse herzustellen, steht unser heutiger Antrag. Natürlich, 
sehr geehrter Herr Mütze, weiß auch die SPD, dass sie 
diesen Antrag schon öfter gestellt hat. Ich will vorweg 
Missverständnisse ausräumen. 

(Zurufe von der CSU: Mistverständnisse!)

– Per aspera ad astra, lieber Kollege. – Keine ernst zu 
nehmende Partei, schon gar nicht die SPD, fordert den 
Ausstieg aus der Finanzierung der Deutschen Einheit. 
Keine bayerische Kommune kann hoffen, dass sie gänz-
lich aus der Finanzierung der Deutschen Einheit entlassen 
wird. Aber der 38-%ige kommunale Anteil an der Finan-
zierung der Deutschen Einheit ist doch im Groben dreige-
teilt. Zum einen besteht er aus der erhöhten Gewerbe-
steuerumlage. Das macht im Jahr 2004  380 Millionen 
Euro. Über diese reden wir heute nicht, auch nicht über 
den Anteil an der Verbundmasse. Das sind 130 Millionen 
Euro. Beides lässt sich mehr oder weniger vom Bundes-
recht und somit von heute nicht zur Debatte stehendem 
Recht herleiten. Wir reden über den dritten Strang, über 
die Nettosolidarumlage. Sie macht im Jahre 2004  260 
Millionen Euro aus. Darüber reden wir, denn dies ist Artikel 
1 a FAG, dies ist bayerisches Recht, und hier müssen wir 
anknüpfen, wohl wissend, dass auch dieser dritte Strang 
der Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommune Rechnung 
trägt.

Gewerbesteuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen – das 
alles stellen wir in Rechnung, das alles wissen wir. Aber es 
konnte doch seinerzeit niemand wissen, dass sich finanz-
schwache bayerische Kommunen verschulden müssen, 
dass sie Kredite aufnehmen müssen, um die Solidarumla-
ge bezahlen zu können. Deshalb die Proteste, die im 
Raum Passau in die Kellberger Erklärung mündeten und 
die in Schwaben in der Resolution des Landkreises 
Aichach-Friedberg endeten. 

Deshalb unser heutiger Antrag, ein Antrag nachzudenken, 
ein Antrag an die Staatsregierung, der leistungsfähigen 
bayerischen Staatsverwaltung eine Reformaufgabe zu 
stellen, wonach finanzschwache Kommunen von der Net-
tosolidarumlage zumindest teilweise, wenn nicht ganz, 
entlastet werden. Unseretwegen sollte auch eine Initiative 
in der Föderalismuskommission unternommen werden, 
um gemeinsam mit den neuen Ländern eine zufrieden 
stellende Lösung zu finden. Denn wir wollen doch alle 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode962 Plenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004

nicht, dass der „Neue Tag“ in der Oberpfalz so wie gestern 
schreiben muss: So gewinnt Edmund Stoiber nicht die 
Herzen in der Region. Wir wollen doch alle, dass uns dies 
zur Herzensangelegenheit wird, und bitten deshalb um 
Zustimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Görlitz.

Erika Görlitz (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es ist sehr erfreulich, dass sich 
jetzt schon die SPD Gedanken darüber macht, wie der 
Herr Ministerpräsident die Herzen der Menschen gewin-
nen kann. 

Ich muss sagen: Der Antrag, den die SPD gestellt hat und 
in dem die Bayerische Staatsregierung aufgefordert wird, 
ein Konzept zur Abschaffung der Solidarumlage vorzuse-
hen, hat mich etwas überrascht. Ich habe mir aus zweier-
lei Gründen verwundert die Augen gerieben. Einmal frage 
ich mich, wie die SPD zu der Einschätzung kommt, dass 
die Solidarumlage überflüssig zu sein scheint.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Hat das 
jemand gesagt? Wer hat denn das gesagt?)

Die Situation in den neuen Bundesländern ist nach wie vor 
so, dass trotz gewaltiger Transferleistungen – es wird von 
bis zu 1,25 Billionen gesprochen – die Länder immer noch 
mit erheblicher Arbeitslosigkeit kämpfen.

(Susann Biedefeld (SPD): Fragen Sie einmal Ihren 
Kollegen Schnappauf!)

Auch heute noch erreicht das neue Bundesland mit der 
höchsten Steuerkraft nur zwei Fünftel des Bundesdurch-
schnitts, und es ist deshalb wohl kaum anzunehmen, dass 
in nächster Zeit auf die Solidarumlage verzichtet werden 
kann.

Ich habe mir zweitens die Augen gerieben, weil der Antrag 
im Bayerischen Landtag eingebracht wird. Das Solidar-
paktfortführungsgesetz des Bundes wurde am 20. De-
zember 2001 verabschiedet. Es schreibt fest, dass die 
Solidarumlage noch bis zum Jahre 2019 erhoben werden 
soll. 

Meine Damen und Herren, das ist eine Situation, die aus 
unserer Sicht für die Kommunen sicher schwierig ist, weil 
sie belastet werden, obwohl sie selbst größte Probleme 
haben, ihre Haushalte auszugleichen. 

Es kann aber nicht sein, dass einseitig die kommunale 
Mitfinanzierung aufgekündigt wird. Bayern steht auch 
nicht allein, in anderen Ländern wird ebenso über den 
kommunalen Finanzausgleich die Verteilung der Lasten 
durchgeführt. Das rot-grün regierte Nordrhein-Westfalen 
hat einen ebensolchen Verteilungsschlüssel, der sehr 
wohl auch die Leistungsfähigkeit der Kommunen berück-
sichtigt. 

Präsident Alois Glück: Frau Kollegin, gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Frau Kollegin Biedefeld?

Erika Görlitz (CSU): Ich würde gern meine Ausführungen 
zu Ende bringen. Es besteht ja die Möglichkeit, dass die 
Kollegen sich noch zu Wort melden. 

(Susann Biedefeld (SPD): Schade!)

Andere Bundesländer sehen also die Verteilung zwischen 
den Kommunen ebenfalls vor. Gerade in Bayern sucht 
man die Leistungskraft der Kommunen zu berücksichti-
gen, indem es auf die Umlagekraft der Kommunen an-
kommt. 

(Susann Biedefeld (SPD): Haben Sie sich darüber 
schon mal mit dem Kollegen Schnappauf unter-
halten?)

Ich denke, wir brauchen eine andere Lösung. Wir brau-
chen eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 
insgesamt, denn dort liegt das Grundübel. Aufgrund der 
fatalen rot-grünen Politik sind wir heute in der Situation, 
dass Deutschland vom Spitzenreiter zum Schlusslicht 
geworden ist. Das ist nämlich der Grund, warum es unse-
ren Kommunen so schlecht geht, und das ist auch der 
Grund, warum in den neuen Bundesländern immer noch 
so großer Nachholbedarf besteht. 

(Beifall des Abgeordneten Johannes Hintersber-
ger (CSU))

Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass Sie 
über Berlin dafür sorgten, dass die Solidarumlage hinfällig 
wird. 

(Christa Steiger (SPD): Sie haben es immer noch 
nicht verstanden!)

Das wäre ganz in unserem Sinne, weil wir die Belastung 
schultern müssen, was für uns sehr schwierig ist. Hier im 
Bayerischen Landtag können wir jedenfalls dem Antrag 
so, wie er gestellt wurde, nicht zustimmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Mütze. 

Thomas Mütze (GRÜNE) (vom Redner nicht autorisiert): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von der SPD! Der Kollege Dupper hat 
mir meine Pointe schon am Anfang geklaut. Ich lasse 
beim nächsten Mal meine Rede nicht mehr offen liegen, 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

dann muss Herr Dupper warten, was ich sage. 

(Dr. Heinz Kaiser (SPD): Das war jetzt die Pointe!)
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Die Zielrichtung dieses Antrags, der im letzten Jahr in ver-
änderter Form schon gestellt wurde, war und ist anerken-
nenswert, ganz klar. Sie wollen mit diesem Antrag die 
Kommunen entlasten, das achten wir selbstverständlich. 
Ich gehe allerdings davon aus, dass das auch alle anderen 
Akteure hier im Haus wollen – oder sie sagen es zumin-
dest. 

(Susann Biedefeld (SPD): Schauen Sie sich doch 
den Nachtragshaushalt an!)

Allerdings sind einige Dinge in Ihrem Antrag unklar oder 
erscheinen jedenfalls in einem komischen Licht. Die Kolle-
gin Görlitz hat es genannt. Ist es richtig, eine Diskussion 
über ein Förderinstrument jedes Jahr neu zu führen, wel-
ches anerkannt notwendig ist, um das Entwicklungsgefäl-
le in Deutschland zu beseitigen, welches ja immer noch 
vorhanden ist? Man hat sich auf den Aufbau Ost gemein-
sam geeinigt. Es sind sicher auch Fehlentwicklungen 
aufgetreten, wie die Gewerbegebietsausweisungs-
schwemme, die auch wir kritisieren. Aber es ist auch viel 
Positives geleistet worden. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass Ihr Antrag in diese Richtung geht; denn auch Sie 
achten sicher, was geleistet worden ist. Wer vor der Wen-
de die DDR besucht hat – die Hälfte meiner Verwandt-
schaft kommt aus der DDR – und Ostdeutschland heute, 
wird das sicher bestätigen können.

Aber diese Aufgabe ist noch lange nicht erledigt. Wir be-
finden uns in der Halbzeit. Der Sprecher Ihres und auch 
unseres Aufbauministers hat gestern festgestellt, dass die 
Halbzeit erreicht ist und dass bis 2019, so lange, wie der 
Solidarpakt Ost gesetzlich geregelt ist, das Aufgebaute 
gefördert werden muss, damit es sich noch weiter entwi-
ckeln kann. Ich frage Sie, wollen Sie die Kommunen aus 
dieser Förderung herausnehmen? Ich denke, wir und 
auch Sie stehen doch weiter zu dieser Förderung.

Jetzt kommen Sie mit einem solchen Dringlichkeitsantrag 
und wollen eine Ebene aus dieser Förderung herausbre-
chen. Die Bürger zahlen ihren Soli, die Kommunen, das 
Land, der Bund – und jetzt nehmen wir die Kommunen 
heraus. Warum sollten die anderen weiterzahlen? Das ist 
für uns nicht verständlich, vor allem weil Sie völlig offen 
lassen, wer es dann künftig finanzieren soll. Herr Kollege 
Dupper, Sie haben vorhin gesagt, der bayerische Staat 
solle dann eintreten. Wenn Sie eine Änderung im Finanzie-
rungsschlüssel zugunsten der Kommunen haben wollen, 
dann müssen Sie das in Ihrem Antrag auch sagen. Dies 
tun Sie aber nicht, und dann müssen Sie sagen, woher der 
bayerische Staat das Geld nehmen soll. Ich weiß nicht, ob 
zum Beispiel eine höhere Verschuldung das Ziel sein 
kann. Auch dazu finden wir keine Vorschläge in Ihrem An-
trag.

Damit sind wir bei der Staatsregierung und der CSU. Es ist 
ja nicht so, meine Damen und Herren von der Regierungs-
fraktion, dass Sie sich jetzt zurücklehnen und stolz auf 
sich sein könnten. Wenn es in den vergangenen Jahren 
darum ging, die Kommunen mit weiteren Ausgaben zu 
belasten, waren Sie immer vorne mit dabei. Ich möchte 
nur an die Einführung der sechsstufigen Realschule erin-
nern. Da hieß es von der Staatsministerin: Es wird keine 
Kommune stärker belastet werden. Wenn ich in meiner 

Kommune, in Aschaffenburg, näher hinschaue, muss ich 
feststellen, dass es allein für Aschaffenburg 5 Millionen 
Euro mehr gewesen sind. Das zu diesem Thema. Da ha-
ben wir das Konnexitätsprinzip überhaupt noch nicht er-
wähnt. Dieses Prinzip hat einer stärkeren Prüfung bisher 
nicht standhalten müssen.

Die Staatsregierung hätte es in der Hand, die Kommunen 
zu entlasten, versucht aber selbst ihren Haushalt auf Kos-
ten der Kommunen zu sanieren, wie im Nachtragshaus-
halt 2004 vorexerziert. Sie haben es selber gesagt. Die 
SPD hat in ihrem Antrag die Summen und die Töpfe ge-
nannt, diese sind dem Finanzminister wohl bekannt. Bitte, 
meine Damen und Herren von der CSU, seien Sie nicht so 
selbstzufrieden, sondern führen Sie wichtige Schritte zur 
Entlastung der Kommunen durch und lassen Sie nicht nur 
Sprechblasen ab. Wenn es Ihnen mit der Entlastung der 
Kommunen ernst wäre, hätten Sie nicht wie geschehen 
die FAG-Mittel für den kommunalen Hochbau gekürzt, 
den kommunalen Anteil an der Kfz-Steuer gesenkt, die 
Zuschüsse an die kommunalen Krankenhäuser gekürzt 
und – da kommt Ihre Rolle im Bund zum Tragen – die Re-
form der Gewerbesteuer und damit ein zentrales Element 
der notwendigen Gemeindefinanzreform im Bund blo-
ckiert. 

Wir lehnen den Antrag der SPD ab, der eine bewährte 
Regelung infrage stellt, keine Alternativen aufzeigt und 
unserer Meinung nach eine neue Neiddebatte im Verhält-
nis zu den östlichen Bundesländern aufbaut, appellieren 
aber gleichzeitig an die Staatsregierung, zumindest end-
lich einmal den Versuch zu starten, für eine echte Entlas-
tung bei den Kommunen zu sorgen, ihnen die Ausgaben 
für aufgebürdete Dienstleistungen zu erstatten und nicht 
nur darüber zu reden.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Alois Glück: Die SPD-Fraktion hat namentliche 
Abstimmung beantragt, die in frühestens 15 Minuten 
stattfinden kann. Nächste Wortmeldung: Herr Staatssek-
retär Meyer.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Sehr 
verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Zunächst möchte ich einige Anmerkungen machen 
zum Fördergefälle, das auch im Antrag angesprochen 
wurde. Das Fördergefälle gerade zwischen alten und neu-
en Ländern ist in der Tat nicht unproblematisch. Deshalb 
setzt sich die Bayerische Staatsregierung schon lange für 
Korrekturen auf EU- und auf Bundesebene ein. Wir sind 
der Meinung, dass genau abgewogen werden muss zwi-
schen der notwendigen Hilfe in den neuen Ländern und 
den Folgewirkungen auf die angrenzenden Regionen. In 
diesem Abwägungsprozess bringt die Bayerische Staats-
regierung die Belange der angrenzenden Kommunen und 
Regionen zu Gehör. Nicht zuletzt durch den energischen 
Einsatz der Bayerischen Staatsregierung konnte erreicht 
werden, dass die Förderhöchstsätze in der regionalen 
Wirtschaftsförderung in den neuen Bundesländern stu-
fenweise abgesenkt wurden. Sie sehen also, wir setzen 
uns erfolgreich für die bayerischen Kommunen ein.
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(Susann Biedefeld (SPD): Siehe Nachtragshaus-
halt!)

Wir sollten uns aber immer wieder den Hintergrund so-
wohl für das Fördergefälle zu den neuen Ländern als auch 
für die Solidarumlage vor Augen führen. Die Deutsche 
Einheit hat ein langjähriges Unrecht beseitigt. Es kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, dass dies auf 
friedlichem Wege erreicht werden konnte. Auch so sind 
die Folgen der über 40 Jahre andauernden Teilung schwer 
genug. Wir sind uns wohl alle darin einig, dass Hilfen für 
die neuen Länder notwendig sind. Die Kollegin Erika Gör-
litz hat bereits klar darauf hingewiesen. 

Die Lasten der Deutschen Einheit werden seit der Wieder-
vereinigung solidarisch vom Bund, den Ländern und den 
Kommunen getragen. Die seinerzeit gefundene Aufteilung 
auf Land und Kommunen wurde auch von den Vertretern 
der Kommunen als sachgerecht, fair und ausgewogen 
bezeichnet. 

Der kommunale Mitfinanzierungsanteil an den Lasten der 
Deutschen Einheit wird in Bayern im Wesentlichen über 
die Solidarumlage erbracht. Er ist zwar Teil des kommuna-
len Finanzausgleichs, kann aber nicht isoliert von bundes-
rechtlichen Regelungen und Vorgaben gesehen werden. 
Diese bilden nämlich die Grundlage für die kommunale 
Mitfinanzierung der Lasten der Deutschen Einheit. Bun-
desgesetzlich festgeschrieben ist in den alten Ländern die 
finanzielle Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung 
der Lasten der Deutschen Einheit bis Ende des Jahres 
2019. Nach der Bundesregelung soll etwa die Hälfte des 
kommunalen Mitfinanzierungsanteils über eine erhöhte 
Gewerbesteuerumlage erbracht werden. Die Frage, wie 
die Kommunen den Restbetrag aufbringen, und der Fein-
ausgleich zwischen den Kommunen sollen in den kom-
munalen Finanzausgleichssystemen der Länder geregelt 
werden. Diese Vorgabe hat Bayern mit der Solidarumlage 
umgesetzt. Die Solidarumlage wurde in Zusammenarbeit 
mit den kommunalen Spitzenverbänden ins Leben geru-
fen und 1995 eingeführt. Ich erinnere an die damalige 
Diskussion auch hier im Parlament.

Die Solidarumlage hat zwei Funktionen: Sie ist einerseits 
ein Finanzierungsinstrument zur Erhebung des Kommu-
nalanteils, andererseits bewirkt sie eine gerechte Vertei-
lung der Lasten auf die Gemeinden. Die Solidarumlage 
wird von den einzelnen Gemeinden nach ihrer Umlage-
kraft aufgebracht. Maßstab ist also die individuelle Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinden. Das heißt, dass finanziell 
schwächere Gemeinden weniger Solidarumlage zahlen 
als finanziell stärkere Gemeinden. Die von den Gemein-
den gezahlte erhöhte Gewerbesteuerumlage und die di-
rekte Verbundauswirkung werden im Übrigen auf die Soli-
darumlage angerechnet. Gäbe es die Solidarumlage nicht, 
müssten die Gemeinden diese beiden Beiträge zur Deut-
schen Einheit automatisch weiter leisten. Solange die 
Lasten aus der Deutschen Einheit fortbestehen, gibt es 
keine Möglichkeit, die Kommunen aus dieser solidari-
schen Mitfinanzierung zu entlassen. Dies ist bundesrecht-
lich bis zum Jahr 2019 geregelt. Wir sind uns sicher einig, 
dass jedes Land überfordert wäre, wenn der Mitfinanzie-
rungsbeitrag der Kommunen entfallen würde. 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass die Soli-
darumlage in sich stimmig ist. Derzeit kann auf dieses Fi-
nanzierungs- und vor allem Ausgleichsinstrument nicht 
verzichtet werden. Frau Kollegin Görlitz hat gerade die 
Verantwortung eindrucksvoll dargestellt, die wir insge-
samt für unser deutsches Vaterland haben. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Es liegen mir keine weiteren Wort-
meldungen vor. Dann ist die Aussprache zu diesem An-
trag geschlossen. Da namentliche Abstimmung beantragt 
ist, können wir nicht gleich abstimmen; sondern beginnen 
mit dem nächsten Tagesordnungspunkt.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf:

Tagesordnungspunkt 10

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ruth Paulig und anderer und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Keine Blockade des Gentechnikgesetzes (Drucksa-
che 15/787)

Antrag der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote, 
Eike Hallitzky und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN)

Gentechnikfreies Bayern (Drucksache 15/80)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erste Wortmel-
dung: Frau Kollegin Paulig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Präsident, sehr geehrte Da-
men und Herren! In unserem Dringlichkeitsantrag geht es 
um die Regelungen zur Gentechnik, über die derzeit auf 
Bundesebene debattiert wird, aber auch um den Antrag, 
den wir zur Unterstützung eines gentechnikfreien Bayerns 
gestellt haben. Es erfordert leider eine gewisse Aufmerk-
samkeit, nachdem hier verschiedene Gesetzesvorhaben 
betroffen sind. Vielleicht gelingt es hier trotz des manchem 
fehlenden Kaffees, das Thema aufmerksam wahrzuneh-
men. 

Am 18. April sind europaweit zwei Verordnungen der Eu-
ropäischen Union in Kraft getreten: eine Verordnung zur 
Kennzeichnung von Lebens- und Futtermitteln und eine 
zweite Verordnung zur Rückverfolgbarkeit gentechnisch 
eingesetzter Organismen oder Bestandteile. Das heißt, 
von denjenigen, die diese Stoffe in Verkehr bringen, ist 
eine Rückverfolgbarkeit von fünf Jahren zu gewährleis-
ten. 

Das Ganze war im Bundesrat am 2. April im Zusammen-
hang mit dem Gentechnikgesetz Gegenstand der Debat-
te. Als nun am 18. April diese Verordnung in Kraft trat, 
haben wir vonseiten der CSU großen Jubel gehört, end-
lich könne der Verbraucher mitbestimmen, die Kennzeich-
nungsverordnung werde begrüßt. Auch wir begrüßen die-
se Verordnung, auch wenn wir weitergehende Kennzeich-
nungen fordern. Aber einerseits diese Verordnung zu be-
grüßen und andererseits in der Sitzung des Bundesrates 
das Gesetz, das genau die Sanktionsmöglichkeiten zu 
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dieser Verordnung festlegt, in den Vermittlungsausschuss 
zurückzuverweisen, ist scheinheilig – das muss man erst 
einmal nachmachen. Einerseits sagen Sie, die Kennzeich-
nungsverordnung sei wunderbar. Aber wenn es darum 
geht, Sanktionen umzusetzen und die Kennzeichnung mit 
Konsequenzen einzufordern, sagen Sie, das wollen wir 
nicht, das geben wir in den Vermittlungsausschuss. Wir 
fordern Sie auf, hier und jetzt und in den nächsten Sitzun-
gen des Bundesrates und des Vermittlungsausschusses 
das scheinheilige Doppelspiel zu beenden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Neben diesen beiden Verordnungen über die Kennzeich-
nung und Rückverfolgbarkeit ging es um eine dritte Ver-
ordnung, die die Umsetzung des Cartagena-Protokolls in 
Bezug auf die grenzüberschreitende Verbringung von 
gentechnischen Organismen betrifft. Diese Verordnung 
gilt es ebenfalls mit Sanktionen zu versehen. Ich fordere 
Sie auf, dieses auf Bundesebene endlich mitzutragen. Es 
geht zum Beispiel darum, Zuständigkeiten zu regeln so-
wie Regelungen zu Freiheitsstrafen und Bußgeldvorschrif-
ten umzusetzen, etwa bei schwerwiegenden Verstößen 
Freiheitsstreifen von bis zu fünf Jahren und Bußgelder bis 
zu 50 000 Euro festzusetzen. Dieses „Gesetz zur Durch-
führung von Verordnungen der Europäischen Gemein-
schaft auf dem Gebiet der Gentechnik“ haben Sie mit fa-
denscheinigen Argumenten in den Vermittlungsausschuss 
verschoben. Wir fordern Sie auf, das Gesetz in Verantwor-
tung umzusetzen; denn wir können die Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht täuschen. Einerseits begrüßen Sie 
die Kennzeichnung, andererseits lehnen Sie Sanktionen 
ab. Das ist scheinheilig, und dieses Spiel sollten Sie been-
den. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Außerdem ging es um das Gesetz zur Neuordnung des 
Gentechnikrechtes, das heißt, um die Umsetzung der 
Freisetzungsrichtlinie. Bundesministerin Künast hat die-
sen Gesetzentwurf vorgelegt. Hierzu gab es eine sehr in-
teressante Debatte. Zu diesem Thema haben Christian 
Wulff aus Niedersachsen, aber auch Umweltminister 
Dr. Schnappauf gesprochen. Ich kann es mir nicht ver-
kneifen, auf ein paar Argumente einzugehen. Zur Aussage 
von Herrn Dr. Schnappauf, es sei ein deutscher Sonder-
weg mit Überregulierungen, muss ich sagen: Es sind die 
mindestens notwendigen Regelungen, die wir brauchen, 
um den gentechnikfreien Anbau zu sichern. Sie sagen 
beispielsweise, der Sektor der Gentechnik wachse welt-
weit rasant, daher müsse Bayern mitmachen. Das ist Un-
sinn, denn gentechnischer Anbau findet weltweit zu 99 % 
in vier Ländern statt: Kanada, USA, Argentinien und Chi-
na. Alle anderen Länder bauen nur auf kleinen Teilflächen 
gentechnisch veränderte Pflanzen an oder gar nicht. Wir 
haben sehr wohl Chancen, der Gentechnikfreiheit zur Ver-
breitung zu verhelfen.

(Beifall der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Was die Lebensmittel betrifft, gibt es Untersuchungen 
durch das eigene Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, also vom bayerischen Umweltministeri-

um. Die Produkte, die aller Voraussicht nach belastet sein 
könnten, zum Beispiel soja- und maishaltige Produkte, 
sind zu 12 % mit Spuren verunreinigt. Etwa 1 % dieser 
Produktbelastung ist am künftigen Kennzeichnungsgrenz-
wert anzusiedeln. Das heißt, 1 % der Produkte, die Soja 
und Mais enthalten, sind künftig voraussichtlich zu kenn-
zeichnen. Sie können nicht sagen, der Anbau gentech-
nisch veränderter Organismen wachse rasant, man könne 
nichts dagegen tun. Wir haben es derzeit in der Hand, auf 
diesem Gebiet effiziente Regelungen umzusetzen.

Noch ein anderes Argument wurde in der Debatte des 
Bundesrates vonseiten des bayerischen Umweltministers 
angeführt. Er meinte, wir müssten zur Lösung des Ent-
schädigungsproblems einen Ausgleichsfonds einrichten. 
Zur Finanzierung allerdings kam kein Wort von den Län-
dern, auch kein Wort von Herrn Wulff aus Niedersachsen 
und kein Wort aus Bayern. Wie soll denn dieser Entschä-
digungsfonds finanziert werden? Das ist die entscheiden-
de Frage. Der Bund hat ganz klar gesagt, er entschädigt 
nicht; in diesen Fonds zahlt er nichts ein. Aber Bayern und 
die anderen Länder fordern diesen Entschädigungsfonds, 
sagen aber nichts zur Finanzierung. Wir sagen dagegen in 
Übereinstimmung mit dem Bund: Wer Gentechnik anwen-
det, hat die Haftung zu übernehmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dazu brauchen wir die gesamtschuldnerische Haftung, 
wie sie in dem Gesetz vorgesehen ist. Alles andere ist 
Rosstäuscherei. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, den Sie immer wie-
der in der Debatte anführen. Sie wollen vermitteln, Koexis-
tenz wäre möglich. Sie sagen, wir könnten mit sachge-
rechtem Anbau – wer sachgerecht und fachkundig an-
baut, kann nicht verantwortlich gemacht werden – die 
Koexistenz sichern, also den gentechnikfreien Anbau ab-
sichern gegen den Gentechnikanbau. Ich bitte Sie, es gibt 
genug wissenschaftliche Untersuchungen, die nachwei-
sen, wie viele Kilometer beispielsweise gentechnisch ver-
änderte Rapspollen getragen werden. Eine englische 
Studie sagt, es sind 26 Kilometer. Aber Sie alle haben erst 
kürzlich erlebt, wie Staub aus der Sahara nach Bayern 
getragen wurde. Der Sand wurde von der Sahara bis nach 
Mittelfranken getragen. Wie wollen wir da gentechnisch 
veränderte Pollen auf den so genannten Gentechnikan-
baufeldern festhalten?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich sage Ihnen, das geht nicht. Das einzige, was möglich 
ist, ist die Festlegung, dass der Verursacher haftet. Das 
dient auch der Abschreckung, das sage ich hier deutlich. 
Der Verursacher muss haften und nicht irgendein Fonds, 
den wir sowieso nicht finanzieren können. Der Verursa-
cher muss haften, und wir brauchen alle Bemühungen, 
um den gentechnikfreien Anbau auf breiter Ebene zu si-
chern. 

Ganz nett war im Bundesrat auch die Diskussion über die 
Register. Es soll ja landesweit 17 Register geben, die den 
gentechnischen Anbau dokumentieren. Herr Dr.  Schnap-
pauf hat es aber abgelehnt, dass die Register von den 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode966 Plenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004

Ländern übernommen werden, obwohl die Standortregis-
ter bei den Ländern natürlich am besten aufgehoben sind. 
Was sagt Herr Dr. Schnappauf? – Ich darf zitieren:

Nicht akzeptabel ist auch der unnötige Verwal-
tungsaufwand im Zusammenhang mit der Ein-
richtung von insgesamt 17 Registern auf Bun-
des- und Landesebene… Das, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, ist Bürokratismus pur! 
Ein Register auf Bundesebene ist völlig ausrei-
chend. 

Man stelle sich vor, Frau Künast hätte das vorgeschlagen, 
wie hätten Sie gejammert, dass die Länder keine Verant-
wortung übernehmen dürfen. Also bitte: Etwas mehr Kon-
sequenz in der Debatte würde ich mir wünschen. Die 
Länder sind, was die Kontrolle betrifft, selbstverständlich 
mit einzubeziehen. 

Noch ein nettes Zitat will ich Ihnen bringen. In der Debatte 
geht es auch darum, ob Gentechnik-Organismen in Na-
turschutzgebiete bzw. ökologisch besonders sensible 
Gebiete ausgetragen werden können. Hier wollen Sie alles 
ändern. Es soll überhaupt nichts angezeigt werden, und 
es soll auch keine Anzeigepflicht gegenüber den unteren 
Naturschutzbehörden geben. Diese Behörden werden 
sich freuen, folgenden Satz zu hören: Die Meldung an die 
Naturschutzbehörden – Zitat – „wäre praktisch auch nicht 
vollziehbar, da die Naturschutzbehörden nicht über den 
erforderlichen Gentechnik-Sachverstand verfügen.“ Ich 
bitte Sie: Eine solche Abqualifizierung der unteren Natur-
schutzbehörden können Sie als Umweltminister nicht 
vornehmen. 

Wir wollen die Verantwortung eindeutig beim Verursacher 
haben. Wir wollen eine gesamtschuldnerische Haftung, 
und wir wollen allen Bauern, ob sie konventionell anbauen 
oder dem Ökoanbau verpflichtet sind, die Freiheit von 
Gentechnik sichern. Darum geht es in diesem Gesetz. 
Bayern wäre gut beraten, diesem Gesetz auf Bundesebe-
ne mit Nachdruck zum Durchbruch zu verhelfen und nicht 
Ersatzkämpfe über Dinge zu führen, die unsere klein 
strukturierte Landwirtschaft nicht sichern. Es geht uns in 
erster Linie darum, dass wir hier Sicherheit haben.

Sehen wir uns einmal die Haltung der Staatsregierung 
hierzu an. Köstlich ist, dass der für die Landwirtschaft zu-
ständige Staatsminister bei der heutigen Debatte nicht 
anwesend ist. Ich stelle immer wieder fest, der Landwirt-
schaftsminister geht auf Tauchstation. Offenbar weiß er 
nicht recht, wie er sich verhalten soll. Der Bauernverband 
ist vom Gentechnikanbau abgerückt und will auch den 
Erprobungsanbau in Bayern nicht mehr. Der Landwirt-
schaftsminister äußert sich dazu nicht. Wenn er sich 
ernsthaft für die Interessen der Bauern einsetzen würde, 
würde er sagen: Kein Gentechnikanbau in Bayern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das sagt er nicht; er ist überhaupt nicht da. 

Und was ist noch toller? – Ein Umweltminister, der sich 
eigentlich für intakte Ökosysteme einsetzen müsste, setzt 
sich für die Gentechnik ein. 

Oh, jetzt ist Herr Miller da. Jetzt ist der Herr Landwirt-
schaftsminister da. Herzlich willkommen. Ich freue mich, 
wenn Sie sich in die Debatte einbringen und sagen, ob Sie 
den Gentechnikanbau hier in Bayern ausweiten wollen 
und ob Sie dafür sind, dass die Bauern gentechnikfreien 
Anbau umsetzen. Ich freue mich auf Ihre Aussage. 

Vom Umweltministerium höre ich nur die Parole: Wir brau-
chen die Agro-Gentechnik! Wir müssen weltweit mithal-
ten. Es gibt keinen Schutz für ökologisch sensible Gebiete 
und keinen Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Die Verbraucherinnen und Verbraucher erklären aber eu-
ropaweit zu über 70 %, dass sie keine gentechnisch ver-
änderten Lebensmittel haben wollen. Dazu gibt es eine 
europaweite Umfrage. Wenn ich aber den Wunsch der 
Verbraucherinnen und Verbraucher nach gentechnikfreien 
Lebensmitteln ernst nehme, dann kann ich mich nicht 
zum Fürsprecher der Agro-Gentechnik machen. Ich frage 
Sie: Welche Beweggründe hat ein Umweltministerium, um 
sich hier zum Vorreiter zu machen? Nicht einmal der kon-
servative Bauernverband und die Kirchen ziehen mit. 
Warum dann das bayerische Umweltministerium?

Ich verstehe die Beweggründe nicht. Vielleicht kommen 
Sie jetzt mit der Aussage, damit können wir den Einsatz 
von Pestiziden einschränken. Das stimmt nicht. Über 
70 % der gentechnisch veränderten Pflanzen sind herbi-
zidresistent. Das heißt, man kann die ganzen Breitband-
herbizide, zum Beispiel Glyphosate oder Glyphosinate, 
Round up oder Basta, ausgiebig anwenden. Wir haben 
Erkenntnisse, dass der Herbizideinsatz auf Gentechnikfel-
dern über die Jahre hinweg zunimmt. Wir wissen auch, 
dass die Artenvielfalt auf diesen Feldern abnimmt. Ich 
frage Sie: Welche Beweggründe haben Sie? 

Wir wissen auch von einem Landwirt in Hessen, der seine 
Kühe mit BT-Mais gefüttert hat. Als er die Tiere nach vier 
Jahren zu 100 % mit diesem Mais fütterte, sind fünf Kühe 
gestorben und die anderen haben erhebliche Krankheits-
zeichen gezeigt. Dieser Bauer ist vom Befürworter zum 
vehementen Kritiker der Gentechnik geworden. Ich frage 
Sie: Was wollen Sie mit diesem Anbau erreichen?

Vielleicht kommen Sie zuletzt mit dem Argument, wir 
brauchen die Agro-Gentechnik, um den Hunger in der 
Welt zu besiegen. Hierzu sage ich Ihnen: Der Hunger in 
der Welt ist bedingt durch Krieg, verkehrte Eigentumsver-
hältnisse und eine Einschränkung der Sortenvielfalt – ge-
nau das ist es, was wir ändern müssen –, aber auch durch 
unseren übermäßigen Import von Futtermitteln, die auf 
den Lebensmittelfeldern in den Entwicklungsländern und 
in den Schwellenländern  wachsen. Das sind die Ursa-
chen, die wir bekämpfen müssen. Aber mit Agro-Gen-
technik machen wir die Bevölkerung abhängig, nehmen 
ihr ihre angepassten Landbausorten, und der Hunger ver-
breitet sich weiter. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Der einzige Grund für Ihr Handeln, den ich mir denken 
kann, ist: Sie sorgen sich um den Profit der Agro-Konzer-
ne. Ich frage Sie: Warum? Vielleicht können Sie uns heute 
in der Debatte eine Antwort darauf geben, warum Sie so 
handeln, nachdem alle Gründe dagegen sprechen, die 
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Agro-Gentechnik einzusetzen, und alle Gründe dafür 
sprechen, Bayern zum gentechnikfreien Feinkostladen 
Europas zu machen. Das wollen wir, und dafür arbeiten 
wir zusammen mit dem Bayerischen Bauernverband, den 
Kirchen, den Verbraucherorganisationen und den Jugend-
organisationen. Ich frage Sie: Welches Pferd reiten Sie, 
um der Agro-Gentechnik in Bayern das Feld zu bereiten?

Zu unserem Antrag betreffend ein gentechnikfreies Bay-
ern, der auch zur Abstimmung steht, gibt es ein einstim-
miges Votum, nachdem der Text deutlich gekürzt wurde. 
Das heißt, es soll organisatorische Unterstützung geben, 
um die Schaffung gentechnikfreier Gebiete auf freiwilliger 
Basis zu erleichtern. Korrekt muss ich sagen, dieses soll 
erst noch geprüft werden, aber ich würde mich freuen, 
wenn der unterstützende Rahmen für die Landwirte, die in 
vielen Regionen Bayerns gentechnikfreien Landbau um-
setzen wollen, geschaffen wird und von allen Parteien 
Schützenhilfe kommt. 

Denn das sind wir den Bauern, den Landwirten, den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern sowie der intakten Natur 
und Umwelt schuldig. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Müller.

Herbert Müller (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Als Erstes herzlichen Dank an Kollegen Hu-
ber, der bereit war, die Rednerliste wegen eines Termins, 
den ich anschließend wahrzunehmen habe, zu verän-
dern.

Ende Januar war ich auf einer Demonstration auf dem 
Odeonsplatz, veranstaltet vom Bayerischen Bauernver-
band, von den Imkern und vielen Verbänden; ich habe 
auch Kollegen gesehen. Es ging um die Frage: Gentech-
nik, ja oder nein? Es waren etwa 7000 Menschen anwe-
send – eine große, machtvolle Demonstration. Bei dieser 
Veranstaltung wurde deutlich, dass das Thema, worüber 
wir heute reden, die Menschen in allen Bereichen tangiert. 
Es geht nämlich um die Fragen: Welche Freiheit hat in 
Zukunft der Verbraucher, und welche Freiheit hat in Zu-
kunft der Bauer, darüber zu entscheiden, wie er anbaut? 
Versuchen Sie, in mir jemanden zu sehen, der nicht aus 
ideologischen Gründen gegen die Gentechnik ist. Ich las-
se mich – auch in meinen jetzigen Ausführungen – von 
folgenden Fragen leiten: 

Erstens. Was ist gut für Bayern? Zweitens. Was ist gut für 
die Landwirte? Drittens. Was ist gut für die Verbraucher? 
Das sind die drei Fragen, die ich mir stelle, weil hier nicht 
der Ort ist, an dem wir darüber reden, ob Gentechnik sinn-
voll ist oder nicht. Diese Fragen müssen uns in Bayern 
interessieren. 

Worum geht es also? – Es geht im Wesentlichen darum, 
ob Bauern auch weiterhin in der Lage sind, ohne Kontami-
nation durch gentechnisch veränderte Organismen anzu-
bauen. Das ist der entscheidende Punkt. Ist diese Mög-
lichkeit gegeben? Dazu hat Frau Künast einen Gesetzent-
wurf eingereicht. Über diesen Gesetzentwurf ist im Bun-

destag diskutiert worden, und über diese Frage wird heute 
deshalb debattiert, weil der Bundesrat mit seiner CDU/
CSU-Mehrheit den Gesetzentwurf in den Vermittlungs-
ausschuss verwiesen hat. Der Kernpunkt hierbei ist, wer 
in Zukunft verantwortlich ist, wenn zum Beispiel ein Bauer, 
der keine gentechnisch veränderten Organismen anbauen 
will, auf einmal feststellt, dass auf seinem Feld trotzdem 
Pflanzen wachsen, die gentechnisch verändert sind, und 
wer dafür haftet. Das ist der entscheidende Punkt, um den 
es im Grunde geht. 

Lassen Sie mich vielleicht dazu erklären: Für Sie in der 
CDU/CSU ist die Möglichkeit – übrigens genauso wie für 
mich – der freien Entscheidung eines Menschen von ho-
her Bedeutung. Wie soll aber in der Zukunft ein Bauer, und 
zwar unabhängig davon, ob er ein Biobauer oder ein kon-
ventionell produzierender Bauer ist, frei entscheiden kön-
nen, wenn er nicht mehr Herr über den Anbau auf seinen 
Äckern ist, wenn nämlich zum Beispiel durch Kontamina-
tion durch andere Felder eine freie Entscheidung verhin-
dert wird? Dann ist es mit der Freiheit zu Ende.

(Beifall bei der SPD)

Außerdem: Wie ist es eigentlich mit der Freiheit des Ver-
brauchers bestellt, wenn Sie durch Behinderung der Klä-
rung der Haftungsfrage dazu beitragen, dass schleichend 
gentechnisch veränderte Produkte –zum Beispiel in Ame-
rika – ohne Wahlmöglichkeit für den Verbraucher und den 
Bauern auf den Markt kommen, durch die konventionelle 
Bauern und Biobauern schlicht und ergreifend vom Markt 
gedrängt werden und damit auch der Verbraucher ge-
täuscht wird? Das kann doch nicht das sein, was Sie 
wollen, wenn Sie von Freiheit und freier Entscheidung re-
den.

(Beifall bei der SPD)

Worum geht es bei der Haftung? Frau Paulig hat es vorhin 
bereits angesprochen. Sie von der CDU/CSU wollen, dass 
die fachliche Praxis, die noch näher zu erläutern ist, einge-
halten werden muss. Wenn diese eingehalten wird, dann 
kann der Bauer, der gentechnisch veränderte Pflanzen 
anbaut, nicht zur Haftung herangezogen werden. Wenn 
aber trotzdem ein Schaden entsteht, dann stellt sich die 
Frage: Wer ist dann zuständig, wer muss dann bezahlen? 
Sie machen hierzu einen hoch interessanten Vorschlag, 
den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Sie 
sagen Folgendes: Wir machen dann einen Fonds – das 
hört sich zunächst gut an –, und dieser Fonds soll von drei 
Organisationen gespeist werden, und zwar erstens von 
der Industrie, zweitens von den Bauern und drittens von 
den Steuerzahlern. 

Lassen Sie mich darauf näher eingehen; das ist ein un-
glaublicher Vorschlag. Erstens. Wir wissen, dass die In-
dustrie schon nicht bereit ist, beim Versuch eine Haftung 
zu übernehmen. Wie soll man uns dann eigentlich klarma-
chen, dass die Industrie bereit ist, bei einer kommerziellen 
Nutzung einen Beitrag zur Haftung zu leisten? Das können 
Sie sich abschminken. Zweitens. Dann bleibt nur der Bau-
er übrig. Was wollen Sie eigentlich unseren bayerischen 
Bauern noch alles zumuten – auch denen, die konventio-
nell anbauen wollen; um die geht es? Jetzt kommt das 
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Abenteuerlichste von allem: Sie sagen drittens, das soll 
dann der Steuerzahler übernehmen. Wissen Sie, was das 
bedeutet? Der Steuerzahler ist der Verbraucher, und der 
Verbraucher will dieses Zeug nicht haben. Zu 75 % lehnen 
die Verbraucher das ab, und dann sollen sie in einen 
Fonds bezahlen, um für Gefährdungen auf diesem Feld 
aufzukommen. Wissen Sie, was das im Grunde genom-
men ist? Sie wollen eine Gentechniksteuer. Ich sage Ih-
nen: Steuererhöhungen – gerade, wenn sie von Ihnen 
kommen – lehne ich ab. Das ist unmöglich. Lieber zahle 
ich Ökosteuer als Gentechniksteuer. Das sage ich Ihnen in 
aller Deutlichkeit.

(Beifall bei der SPD)

Aus diesem Grund gibt es nur eine Möglichkeit: Geben Sie 
Ihre Blockade auf und stimmen Sie den Vorschlägen der 
Bundesregierung, die in einigen Punkten wahrlich nicht 
das sind, was wir uns alle wünschen würden, den Vor-
schlägen des Hauses Künast, zu. Das ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. 

Lassen Sie mich noch einige kurze Bemerkungen zu dem 
Antrag „Gentechnikfreies Bayern“ machen. Auch hier 
kann man fragen: Was nützt er eigentlich unseren Bauern 
in Bayern? Unsere Struktur ist nicht geeignet für den groß-
flächigen Einsatz dieser Technologie. Wer ein bisschen 
etwas von Landwirtschaft versteht, weiß, dass das nicht 
funktioniert. Warum sollen wir eigentlich in Bayern düm-
mer sein als die Kärntner? Die Kärntner haben aufgrund 
europäischen Rechts eine Verordnung in ihrem Bundes-
land durchgesetzt, die Kärnten zum Feinkostgeschäft von 
Österreich macht. Es ärgert mich schon sehr, wenn wir 
dümmer sein sollen als die Bauern und die Regierung in 
Kärnten, zumal es dort einen Landeshauptmann gibt, 
dessen Namen mir nicht einfällt.

Noch etwas möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren 
von der CSU, sagen: Ich würde mir wünschen, wir hätten 
in Bayern die Intelligenz der bayerischen Brauer. Wissen 
Sie, was mit den Brauern passiert ist? – Die bayerischen 
Brauer waren vor etwa zehn, zwölf Jahren, als das bayeri-
sche Reinheitsgebot praktisch gefallen ist – jeder darf in 
der Zwischenzeit Chemiebier anbieten, aber kein Mensch 
trinkt es –, zusammen mit den deutschen Brauern bereit, 
sich auch in der Zukunft freiwillig zu verpflichten, Bier nur 
nach dem Reinheitsgebot zu brauen.

Die Folge ist, dass sich praktisch in Europa keiner traut, 
mit Bier auf unseren Markt zu kommen, das nicht nach 
dem bayerischen Reinheitsgebot hergestellt worden ist. 
Das ist ein blendendes Beispiel dafür, was man erreichen 
kann, wenn man freiwillig etwas im Interesse der Men-
schen, im Interesse der Bayern, der Bauern und der Ver-
braucher durchsetzen will. Mit einem solchen Vorgehen 
wären wir auf dem richtigen Weg. Lassen Sie uns in diese 
Richtung gehen. Die Brauer haben es uns vorgemacht.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Dr. Huber.

Dr. Marcel Huber (CSU): Herr Vorsitzender, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Themen, die mit Gesundheit 
oder Ökologie zu tun haben, sind natürlich immer mit be-
sonderer Aufgeregtheit verbunden. Ich will versuchen, et-
was von der Emotionalität herauszunehmen und die Dinge 
sachlicher anzugehen. 

Neue Technologien – dabei denke ich auch an die in Nürn-
berg-Fürth erfundenen Verkehrstechnologien – bergen 
immer gewisse Risiken und gewisse Chancen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Und Nebenwirkun-
gen!)

Das kann man am Anfang immer nicht abschätzen. Man 
muss sensibel vorgehen und darauf achten, dass die Ge-
fahren nicht überwiegen. Ich nehme daher an, dass Ihr 
Antrag auf Drucksache 15/80 auf der Sorge beruht, dass 
die Risiken der Gentechnik von uns nicht richtig einge-
schätzt werden; so haben Sie jedenfalls in der Begrün-
dung geschrieben. Man muss an dieser Stelle aber klar 
differenzieren, was aus ideologischen Gründen meistens 
nicht geschieht. Man muss sehen, dass die Medizintech-
nik von der Bevölkerung voll akzeptiert wird; dabei gibt es 
meines Erachtens keine Diskussion über Sicherheitsfra-
gen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ähnliches gilt für die Lebensmitteltechnik. Zusatzstoffe, 
Emulgatoren und Enzyme sind schon längst in sehr vielen 
Nahrungsmitteln enthalten.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich kann keine breit geführte Diskussion darüber wahr-
nehmen, ob die Enzyme, die sich in unseren Lebensmit-
teln befinden, für uns alle große Sicherheitsrisiken darstel-
len.

(Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜ-
NE))

Nun komme ich zur grünen Gentechnik, die ein vollkom-
men neuer Aspekt ist, über den, wie ich glaube, nicht 
wegen seiner Gesundheitsgefährdung diskutiert werden 
muss. Dazu wurde schon ausreichend geforscht. 

(Lebhafte Zurufe von den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Herr Kollege, da Sie schon gera-
de unterbrochen worden sind, möchte ich Sie fragen, ob 
Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Paulig gestat-
ten.

Dr. Marcel Huber (CSU): Ja.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Huber, ist Ihnen bekannt, 
dass die Zusatzstoffe Vitamine und Enzyme in geschlos-
senen Systemen mit gentechnisch veränderten Mikroor-
ganismen hergestellt werden und damit die Gefahr der 
Ausbringung in die Umwelt, die nicht rückholbar ist, in 
weitaus geringerem Maße besteht? 
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Dr. Marcel Huber (CSU): Frau Paulig, das ist mir selbst-
verständlich bekannt. Ich wollte genau diesen Aspekt 
auch noch ansprechen. Wir sehen bei der grünen Gen-
technik gerade einen anderen Aspekt. Weil Organismen in 
die freie Natur ausgebracht werden, wird die Gefahr der 
Auskreuzung, der Vermischung mit natürlichen Pflanzen-
arten oder solchen, die zur landwirtschaftlichen Produkti-
on verwendet werden, befürchtet. Sie bringen den ökolo-
gischen Aspekt ein. Das ist legitim; darüber muss man 
reden. Kollege Müller, der jetzt leider nicht mehr da ist, hat 
vorhin den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen, der 
auch bei patentierten Sorten gilt, die nichts mit Gentech-
nik zu tun haben. Soweit ist die Betrachtung vollkommen 
legitim. 

Nun komme ich zu Ihrem Antrag auf Drucksache 15/80. 
Ich will der Reihe nach auf die verschiedenen Ziffern des 
Antrags eingehen. Er trägt die Überschrift „Gentechnik-
freies Bayern“. Diese Überschrift ist falsch; denn man 
kann eine gentechnikfreie Zone allenfalls in der Sahara 
oder in Sibirien einrichten, wo keine Menschen wohnen. 
Überall, wo es Apotheken und Lebensmittelläden gibt, 
wird man mit irgendwelchen gentechnischen Produkten 
konfrontiert werden. Daran hat sich jeder gewöhnt; darü-
ber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. 

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Daran werde ich 
mich nicht gewöhnen!)

– Es wird uns nicht gelingen, die Entwicklung zurückzu-
schrauben. Was Sie meinen – ich habe mir erlaubt, das zu 
korrigieren, und die Ausschüsse haben dabei mitgemacht 
–, ist eine gentechnikfreie Anbauzone. 

In Ziffer eins fordern Sie einen legislativen Rahmen, der 
den Anbauverzicht gentechnisch veränderter Pflanzen 
garantiert. Das ist bei dem derzeitigen EU-Recht absolut 
unmöglich. Das Einzige, was man tun kann – darin stim-
men wir Ihnen zu; das wollen wir selbst –, ist die organisa-
torische Unterstützung freiwilliger Maßnahmen. Hier sind 
wir dabei. Deswegen lautet unsere Formulierung: 

Gentechnikfreie Anbauzonen in Bayern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert zu prüfen, 
inwieweit die Einrichtung gentechnikfreier An-
bauzonen auf freiwilliger Basis durch die Schaf-
fung eines organisatorischen Rahmen unterstützt 
werden kann. 

Ich empfehle meiner Fraktion, diesem Teil des Antrags 
zuzustimmen. 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Wissen Sie, worüber wir 
abstimmen? – Weitere Zurufe von den GRÜNEN)

– Wunderbar, darüber freue ich mich. Sie sehen, dass ich 
lernfähig bin. – Die Ziele, die wir in unseren Anträgen ver-
folgen wollen, habe ich heute auch von Ihnen gehört. Ich 
bitte Sie, die Gesetzeslage zur Kenntnis zu nehmen: In 
Deutschland sind 30,5 Tonnen Bt-Mais zur Ausbringung 
zugelassen. Das hat Frau Künast gebilligt. Mit der Geneh-
migung hat sie nicht verbunden, dass irgendjemand er-
fährt, wo das geschieht. Das will ich hier ganz klar heraus-

stellen. Wir wollen – Sie können die Anträge der CSU-
Fraktion aus dem Umweltausschuss nachlesen – eine 
Anzeigepflicht, um zu erfahren, wo diese Ausbringung 
stattfindet. Wir wollen diese Ausbringung, die wir wegen 
der gesetzlichen Regelungen nicht verhindern können, 
wissenschaftlich begleiten. Wir wollen – das betrachte ich 
als einen der wichtigsten Punkte – nicht irgendwelche 
rechtlichen Hürden aufbauen, die den Anbau unmöglich 
machen, sondern wir wollen klare Regeln dafür, 

(Zurufe von den GRÜNEN)

unter welchen Bedingungen in Bayern welche Kulturen als 
gentechnisch veränderte Organismen anbaubar sind und 
welche nicht. Um das entscheiden zu können, brauchen 
wir wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfah-
rungen. Deshalb wollen wir diese unvermeidbaren Aus-
bringungen wissenschaftlich begleiten. 

Nun zu Ihrem ganz besonders dringlichen Dringlichkeits-
antrag von gestern Nachmittag, der mich erst gestern um 
16.30 Uhr erreicht hat. Mich verwundert ein bisschen, 
warum es jetzt auf einmal so pressiert. Die einschlägige 
EU-Richtlinie stammt aus dem Jahr 2001. Die Umsetzung 
war für Oktober 2002 vorgesehen. Deutschland wurde im 
Oktober 2003 wegen Nichtumsetzung verklagt. Die Anhö-
rung der Verbände und Beteiligten erfolgte im Februar 
2004, und der Bundesrat hat sich an Anfang April 2004 
damit befasst und erklärt, dass er sich diesem Antrag 
nicht mit wehenden Fahnen anschließen werde, sondern 
das vernünftig diskutieren wolle. Dabei handelt es sich 
nicht, wie Sie das hier geschrieben haben, um eine rein 
politisch bedingte Blockade. Das ist sachlich nicht richtig. 
Wenn Sie die Anträge der CSU aus der letzten Zeit verfol-
gen, werden Sie die Bemühungen der CSU um verant-
wortliche Lösungen nachvollziehen können. Wir wollen 
uns aber von ideologisch begründeten Zweifeln nicht 
dazu bringen lassen, die Zukunftschancen dieser für die 
Menschheit wirklich nutzbringenden Technologie zu zer-
stören. 

Ich bin mit Ihnen darin einig, dass wir jetzt irgendwann 
einmal klare gesetzliche Regelungen bekommen sollten. 
Wir brauchen zunächst einmal eine verlässliche, transpa-
rente und durchgängige Kennzeichnung. Mir wäre es 
vollkommen recht – ich weiß nicht, ob dabei alle aus mei-
ner Fraktion mitgehen –, wenn alles gekennzeichnet wür-
de, wie das in der Schweiz ist. Dort wird auch noch ein 
Enzym, das einem Waschmittel zugefügt ist, gekenn-
zeichnet. Damit hätte ich überhaupt keine Probleme. 

(Beifall der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE))

Dann müssten auch gentechnisch produzierte Medika-
mente gekennzeichnet werden. Sie werden dann sehen, 
dass die Bevölkerung derlei Dinge differenziert betrachtet. 
Womöglich spricht innerhalb kurzer Zeit niemand mehr 
darüber. 

Des Weiteren brauchen wir klare Vorgaben für die Koexis-
tenz. Um dabei voranzukommen, benötigen wir wissen-
schaftliche Erkenntnisse und keine rechtlichen Vorgaben, 
die lediglich ein ideologisches Werkzeug zur Verhinderung 
sind. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil es stark 
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emotional belastet ist. Deshalb sollte man dem Bundesrat 
Zeit geben, dieses Thema besonnen zu diskutieren, wie 
es auch bei anderen demokratischen Abläufen üblich ist. 

Sie sollten das nicht gleich emotional als Blockade be-
zeichnen. Die Frage lautet, warum die Staatsregierung in 
diesen Verhandlungen so reagiert hat. Ich nehme an, dass 
sich die Staatsregierung zu den Gründen selbst äußern 
wird. 

(Ulrike Gothe, (GRÜNE): Das weiß er nicht!) 

– Das weiß ich schon, ich bin aber nicht befugt, für die 
Staatsregierung zu sprechen. Ich befinde mich nämlich 
auf der Seite der Legislative. Bitte nehmen Sie das zur 
Kenntnis. 

(Henning Kaul (CSU): Sehr gut, Herr Kollege!)

Das Staatsministerium wird sich dazu äußern. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mit der Aussage 
schließen, dass wir bei aller Kontroverse der Diskussion 
miteinander das Ziel verfolgen sollten, einen verantwor-
tungsbewussten Weg zu suchen, um mit der vielverspre-
chenden Technologie so umzugehen, dass wir von unse-
ren Nachkommen nicht irgendwann einmal Vorwürfe zu 
hören bekommen. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück:  Nächste Wortmeldung: Frau 
Staatssekretärin Müller 

Staatssekretärin Emilia Müller (Umweltministerium):  
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die De-
batte um die Gentechnik hat immer wieder dieselbe Fas-
zination. Ich kann sagen: Wir führen permanent eine Fun-
damentaldebatte, eine Schwarz-Weiß-Debatte. Das 
brauchen wir nicht mehr. Die Europäische Union hat Fak-
ten gesetzt, und mit diesen Fakten müssen wir uns aus-
einander setzen. Gentechnik ist heute Realität. Wir kön-
nen diskutieren, was wir wollen, schwarz-weiß oder nicht 
schwarz-weiß – wir haben die Gentechnik, und wir müs-
sen uns mit den Tatsachen in der Europäischen Union und 
weltweit, aber auch in Deutschland und in Bayern ausein-
ander setzen. Die Grundlagen für das De-facto-Zulas-
sungsmoratorium in der Europäischen Union sind mit der 
Schaffung umfangreicher rechtlicher Regelungen entfal-
len. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. In nächster 
Zukunft ist wieder mit der Zulassung gentechnisch verän-
derter Produkte zu rechnen. Weltweit fand im Jahr 2003 
auf 68 Millionen Hektar ein Anbau gentechnisch veränder-
ter Pflanzen statt. Die Fläche Deutschlands beträgt 36 
Millionen Hektar. Sieben Millionen Landwirte in 18 ver-
schiedenen Ländern setzen auf die grüne Gentechnik, 
davon 85 % Kleinbauern in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. 

In der Europäischen Union sieht es folgendermaßen aus: 
In Spanien wird auf 32 000 Hektar transgener Mais ange-
baut. Die englische Regierung hat dem kommerziellen 
Anbau transgener Sorten zugestimmt. Es geht um die 

wichtigsten Sorten wie Soja, Mais und Raps sowie um 
diverse Extras, die Ihnen bekannt sind. 

Ich möchte jetzt aber auf Ihre Anträge eingehen. Man 
muss schon klar unterscheiden, worüber man redet, Frau 
Paulig. Wir sprechen hier über zwei verschiedene Gesetz-
gebungsverfahren. Zum einen sprechen wir über die 
Kennzeichnung und über die Rückverfolgbarkeit, zum 
anderen sprechen wir über die Freisetzungsrichtlinie, die 
von der Europäischen Union gekommen ist.

Was die Kennzeichnung von Lebensmitteln und Futtermit-
teln anbelangt, kann ich ganz einfach nur sagen: Auch wir 
als CSU sehen die Notwendigkeit und die Eilbedürftigkeit, 
weil die Kennzeichnungsvorschriften ganz klar und euro-
paweit eine Kennzeichnung ab 18. April 2004 vorsehen. 
Das ist in Kraft getreten. Das ist eine Verordnung, an der 
wir nichts zu rütteln haben. Im Januar 2004 haben wir auf 
Bitte des Bundeskanzleramtes einer verkürzten Behand-
lung im Bundesrat zugestimmt. Wir wollen die Wahlfreiheit 
der Verbraucher haben, und wir wollen eine klare Kenn-
zeichnung haben. Wir wollen Informationen für den mün-
digen Verbraucher, für den informierten Verbraucher ha-
ben. Das bedeutet auch, dass wir den definierten 0,9-%-
Schwellenwert umsetzen wollen. Wir wollen auch die 
Rückverfolgbarkeit. Das sind die Dinge, die wir letztend-
lich auf den Weg bringen wollen. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hat erhebliche 
Mängel, z. B. derzeit keine Länderinformationen aus lau-
fenden Zulassungsverfahren von neuen transgenen Orga-
nismen. Dies ist für uns unerträglich, da wir anschließend 
den Vollzug überwachen müssen. Es fehlt eine Rechts-
grundlage im nationalen Futtermittelrecht zur Ahndung 
von nach EU-Gentechnikrecht nicht oder falsch gekenn-
zeichneten Futtermitteln. Eine Änderung des nationalen 
Futtermittelgesetzes ist erforderlich. Die Übertragung der 
Zuständigkeiten im Zulassungsverfahren vom Umwelt-
bundesamt auf das Bundesamt für Naturschutz ist eben-
falls absoluter Unsinn, weil die Kompetenz beim Umwelt-
bundesamt liegt. Die Änderungsvorschläge des Bundes-
rates sind nicht übernommen worden; das möchte ich in 
aller Deutlichkeit sagen. Deshalb ist das Ganze im Agrar-
ausschuss des Bundesrates – liebe Kolleginnen und Kol-
legen, das muss man sich wirklich einmal anhören – ohne 
Gegenstimme abgelehnt und die Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses gefordert worden. Kein Land hat dage-
gen gestimmt. Sie, die Rot-Grünen, hätten sich doch ein-
mal zu Wort melden können, Frau Paulig. Es kam keine 
Gegenstimme. 

(Beifall des Abg. Henning Kaul (CSU))

Die Bundesregierung kann jetzt im Vermittlungsausschuss 
die Fehler korrigieren, und sie trägt auch die Verantwor-
tung für ein baldiges In-Kraft-Treten der Sanktionsrege-
lungen. Ich möchte auch deutlich zum Ausdruck bringen: 
Unsere amtliche Lebensmittel- und Futtermittelüberwa-
chung in Bayern überprüft neue Kennzeichnungsvor-
schriften auch ohne ein verabschiedetes Gesetz. 

Ich komme jetzt zur Neuordnung des Gentechnik-Rech-
tes. 
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Präsident Alois Glück: Frau Staatssekretärin, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Paulig?

Staatssekretärin Emilia Müller (Umweltministerium): Ja, 
sehr gerne. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Frau Staatssekretärin, ist Ihnen 
bekannt, was ich dem Protokoll der Bundesratssitzung 
vom 2. April 2004 entnehmen kann, dass nämlich die bei-
den Gesetzespakete, die Umsetzung der drei Verordnun-
gen zum Gentechnikgesetz und die Umsetzung der Frei-
setzungsrichtlinie, nur mit Mehrheit in den Vermittlungs-
ausschuss überwiesen worden sind? 

Präsident Alois Glück: Frau Staatssekretärin.

Staatssekretärin Emilia Müller (Umweltministerium): Ich 
weiß, dass das einstimmig beschlossen worden ist. 

Frau Paulig, jetzt möchte ich ganz gerne auf die zweite 
Geschichte, auf den deutschen Sonderweg eingehen. 
Frau Künast hat die 1 1⁄2-jährige Umsetzungsfrist für die 
EU-Freisetzungsrichtlinie untätig verstreichen lassen und 
fast drei Jahre für einen Gesetzentwurf gebraucht, der 
völlig unzureichend ist. Ich sage dazu: Das ist ein Gen-
technik-Verhinderungsgesetz. 

 (Zurufe von den GRÜNEN)

 – Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Aus 
diesem Grunde hat sie zur derzeitigen Rechtsunsicherheit 
in unserem Lande beigetragen, und deshalb gibt es ein 
Vertragsverletzungsverfahren der Kommission seit Okto-
ber 2003 auch gegen Deutschland. Das muss man sich 
einmal vorstellen. Das ist unhaltbar. Die Europäische Uni-
on hat weltweit die strengsten rechtlichen Anforderungen 
auf den Weg gebracht. Das EU-Zulassungsverfahren ga-
rantiert Sicherheit für Mensch und Umwelt. Wir wollen ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander, also eine Koexistenz 
der verschiedenen landwirtschaftlichen Anbauformen ha-
ben. Wir haben Studien auf den Weg gebracht, die uns 
bestätigen, dass dies möglich ist. Wir wollen auch freie 
unternehmerische Entscheidungen der Landwirte und 
letztlich auch die Wahlfreiheit unserer Landwirte. Wir wol-
len praktikable Haftungsregelungen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wir wollen keine verschuldensunabhängige gesamt-
schuldnerische Haftung, wie sie im Entwurf von Frau Kün-
ast vorgesehen ist. Das ist unseren Landwirten nicht zuzu-
muten. 

Ich möchte auch noch ganz klar sagen: Ein zeitlich befris-
teter Ausgleichsfonds, finanziert von den Beteiligten der 
Wirtschaft und vom Bund, für den wenig wahrscheinli-
chen Fall, dass trotz Einhaltung der guten landwirtschaft-
lichen Praxis der Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9 
überschritten wird, ist uns ein Anliegen. Ich kann nur sa-
gen: Die Einrichtung eines Haftungsfonds ist absolut rich-
tig. Auch für das Öko-Label hatten wir einen Haftungs-
fonds. Darin waren Bundesgelder enthalten. Ich bitte 
schon, das auch einmal in Relation zu setzen. 

Herr Staatsminister Dr. Schnappauf hat zu Recht ein einzi-
ges zentrales Anbauregister gefordert und nicht 17 Regis-
ter. Wir wollen Transparenz, weniger Bürokratie und klare 
Informationen für unsere Verbraucher. Am 2. April 2004 
wurden im Bundesrat über 100 Änderungsanträge bera-
ten. Dabei wurde deutlich, dass der Künast-Entwurf letzt-
endlich nicht haltbar ist. Der Dringlichkeitsantrag ist ein 
Versuch, uns Fehler der Bundesregierung bei der Erarbei-
tung von Gesetzen unterzuschieben. Das wird mit uns 
nicht funktionieren. Wir wollen klare Regelungen und den 
Schutz der Gesundheit der Menschen.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Frau Staatssekretärin, ich muss 
Sie kurz unterbrechen. Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, bei einem solchen Geräuschpegel können wir keine 
Sitzung durchführen.

Staatssekretärin Emilia Müller (Umweltministerium): Ich 
möchte wiederholen: Wir wollen den Schutz der Gesund-
heit unserer Verbraucher, und wir wollen den Schutz der 
Umwelt. Wir wollen aber auf keinen Fall Innovationen be-
hindern. Frau Kollegin Paulig, Sie haben gefragt, wozu wir 
die Gentechnik bräuchten. Sie stellen alles infrage. Ich 
möchte dazu sagen: Wir müssen unsere Spritzmittel redu-
zieren. Notwendig ist auch eine Förderung der nachhalti-
gen Rohstoffe. Sie fordern das immer. Deshalb brauchen 
wir gentechnisch veränderte Pflanzen mit neuen Inhalts-
stoffen, um regenerative Energien zu fördern.

Sie haben auch vom Hunger in der Welt gesprochen. Auf 
unserem Globus leben derzeit 6,5 Milliarden Menschen. 
Im Jahr 2030 werden es bereits 9 Milliarden Menschen 
sein. Durch die Urbanisierung werden wir Flächen und 
damit auch Anbauflächen verlieren. Deshalb brauchen wir 
Pflanzen mit anderen Inhaltsstoffen, die auch in Problem-
zonen in Afrika und der Sahelzone wachsen können.

(Zuruf von den GRÜNEN: Diese Pflanzen gibt es 
doch!)

– Diese Pflanzen gibt es, aber sie müssen angebaut wer-
den. Das ist das Problem. Ich möchte noch kurz auf die 
Vitamine eingehen, die Sie vorhin erwähnt haben. Wir alle 
nehmen ganz selbstverständlich Vitamine ein, ob sie nun 
gentechnisch hergestellt sind oder nicht. Wir nehmen 
Pharmazeutika ein, ob sie gentechnisch hergestellt wer-
den oder nicht. Dieses Thema hat eine völlig andere Qua-
lität als das Thema, über das wir jetzt reden.

Ich bin der Auffassung, dass wir vonseiten der Europäi-
schen Union die gesetzlichen Vorgaben haben. Wir müs-
sen für eine vernünftige Umsetzung der Gentechnik sor-
gen. Ich gebe zu bedenken, dass Europa die Lissabon-
Strategie verfolgt. Danach soll Europa zur wettbewerbsfä-
higsten und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsregion der Welt werden. Davon sind wir noch weit 
entfernt. Wenn wir so weitermachen, wie Sie das wollen, 
schaffen wir das nie.

(Beifall bei der CSU – Margarete Bause (GRÜNE): 
Mein Gott, diese Ansichten sind doch von vor-
gestern!)
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Präsident Alois Glück: Damit ist die Aussprache zu die-
sem Antrag geschlossen. Ich darf darauf hinweisen, dass 
die Fraktion der CSU über eine Restredezeit von 15 Minu-
ten, die SPD über eine Restredezeit von 17 Minuten und 
die GRÜNEN über eine Restredezeit von 5 Minuten verfü-
gen.

Wir werden zunächst über die beiden Anträge zur Gen-
technik abstimmen. Danach werden wir die namentliche 
Abstimmung zum vorherigen Antrag durchführen.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/787 sei-
ne Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist der 
Dringlichkeitsantrag mit Mehrheit abgelehnt.

Nun lasse ich über den Antrag der Fraktion des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN auf der Drucksache 15/80 – das 
ist der Tagesordnungspunkt 10 – abstimmen. Der feder-
führende Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
empfiehlt eine Neufassung des Antrags. Ich verweise in-
soweit auf die Drucksache 15/695. Wer dieser Neufas-
sung zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es 
Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit ist der Antrag 
einstimmig so beschlossen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Dringlich-
keitsantrag der SPD-Fraktion „Wiedergewinnung und 
Stärkung der kommunalen Investitionskraft in Bay-
ern – Abschaffung der doppelten Benachteiligung bayeri-
scher Kommunen durch die Kosten für die Deutsche Ein-
heit und das Fördergefälle zwischen den alten und neuen 
Bundesländern“ auf Drucksache 15/786. Für die Stimm-
abgabe sind die entsprechend gekennzeichneten Urnen 
bereitgestellt. Die Ja-Urne befindet sich auf der Seite der 
Opposition, die Nein-Urne auf der Seite der CSU. Die Ent-
haltungsurne steht auf dem Stenografentisch. Mit der 
Abstimmung kann begonnen werden. Dafür stehen fünf 
Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 16.55 Uhr bis 
17.00 Uhr)

Präsident Alois Glück: Meine Damen und Herren! Der 
Wahlgang ist geschlossen. Die Stimmen werden außer-
halb des Plenarsaals ausgezählt. Wir fahren in der Tages-
ordnung fort. Ich bitte Sie, wieder die Plätze einzunehmen 
und die Randkonferenzen einzustellen.

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herr-
mann, Thomas Kreuzer, Renate Dodell und anderer 
und Fraktion (CSU)

Die Kommunen wie versprochen entlasten – „Hartz 
IV“ korrigieren (Drucksache 15/788)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Helga Schmitt-Bussinger, Jürgen Dupper und anderer 
und Fraktion (SPD)

“Hartz IV-Gesetz“ (Drucksache 15/796)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarethe 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote und anderer und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Kommunen müssen entlastet werden (Druck-
sache 15/797)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erste Wortmel-
dung: Herr Kollege Kreuzer.

Thomas Kreuzer (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Wenn in Deutschland nicht grundlegend politisch etwas 
geschieht, werden wir zu Beginn des neuen Jahres einen 
finanziellen Kollaps unserer Kommunen erleben. 

(Wolfgang Hoderlein (SPD): Dagegen hätten Sie 
gerade etwas tun können!)

Wir werden einen finanziellen Kollaps erleben, weil durch 
die in „Hartz IV“ vorgesehene Zusammenlegung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe statt der versprochenen 
Entlastung allein den bayerischen Kommunen eine Mehr-
belastung droht, die nach jetzt vorliegenden Berechnun-
gen 576 Millionen Euro betragen wird. Unsere Kommunen 
sind nicht in der Lage, diesen Betrag aufzubringen. Dies 
bedeutet in mittleren Städten Mehraufwendungen in Milli-
onenhöhe. Die Stadt Kempten mit 60 000 Einwohnern 
muss dreieinhalb Millionen Euro mehr aufbringen. Das 
Gleiche gilt für die Landkreise. Letztendlich trifft es über 
die Kreise auch die einzelnen Gemeinden, weil in solchen 
Fällen der Kreis zwangsläufig die Kreisumlage erhöhen 
muss, um die Beträge aufbringen zu können. Das ist die 
Situation, wie sie sich heute darstellt und wie sie auch 
durch die Berechnungen aller Landkreise und Städte be-
stätigt wird. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Entwicklung hat 
sich seit geraumer Zeit abgezeichnet. Die ersten Städte 
haben bereits zu Beginn des neuen Jahres vorläufige Be-
rechnungen angestellt und sind zu dem Ergebnis gekom-
men, dass Belastungen zu befürchten sind. Dies war in 
der politischen Auseinandersetzung zu Beginn dieses 
Jahres aber noch nicht Allgemeingut. Das Sozialministeri-
um hat zwar schon am 12. Februar eine Presseerklärung 
herausgegeben mit dem Titel „Möglicherweise neuer 
schwerer Berechnungsfehler – es drohen Millionen Mehr-
zahlungen der Kommunen.“ Dort ist die Entwicklung 
schon erkannt worden, und es wurde ihr auch sofort 
nachgegangen, um verlässliche Zahlen vorlegen zu kön-
nen. Die SPD in Bayern ist einen anderen Weg gegangen. 
Sie hat diese Warnungen nicht besonders ernst genom-
men – auch nicht die Warnungen, die aus SPD-regierten 
Städten gekommen sind. 

Ich habe einmal versucht zu rekonstruieren, was zunächst 
in der Presse geäußert worden ist. Die Pressemitteilung 
des Sozialministeriums war vom 12. Februar. Es war nicht 
einfach, die Pressemitteilungen zu recherchieren; denn 
die SPD macht es Historikern nicht leicht. Wenn man auf 
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der Homepage und im Archiv Pressemitteilungen abruft, 
findet man keine Pressemitteilungen zu „Hartz IV“ mehr. 
Glücklicherweise haben wir aber ausgedruckte Presse-
mitteilungen gehabt, und darin heißt es noch am 19. Feb-
ruar: „Maget – In jedem Fall Verbesserung der Kommunal-
finanzen durch Zusammenlegen von Sozial- und Arbeits-
losenhilfe.“ Die Kollegin Christa Naaß hat auch noch nach 
den Warnungen des Sozialministeriums, wie sich der 
Presse entnehmen lässt, folgende Erklärung abgegeben: 
„Naaß. – Denk- und Rechenfehler bei der CSU.“ Die Zu-
sammenlegung von Sozial- und Arbeitshilfe werde – so 
Frau Naaß – dem Landkreis Weißenburg/Gunzenhausen 
helfen. 

Dies war natürlich grundfalsch. Sie haben die Warnungen 
nicht ernst genommen, und das ist symptomatisch für 
Sie. Sie haben auf Berlin vertraut. Sie haben sich dort er-
kundigt und haben die Behauptungen immer und ewig 
aufrechterhalten, was sogar so weit ging, dass die Famili-
enministerin immer von 1,5 Milliarden gesprochen hat, die 
aus diesen enormen Gewinnen für die Kinderbetreuung 
eingesetzt werden könnten. So ist die Entwicklung gelau-
fen. Gott sei Dank haben wir aber inzwischen belastbare 
Zahlen: 576 Millionen Euro an Mehrbelastung drohen den 
Kommunen. 

Dies muss korrigiert werden. Es muss der Zustand er-
reicht werden, der versprochen worden ist. Es muss zu 
einer Entlastung der Kommunen im versprochenen Um-
fang kommen. Deswegen muss das Gesetz nachgebes-
sert werden. Es muss zunächst im Bundestag und im 
Bundesrat nachgebessert werden. Mit diesem Antrag 
fordern wir die Staatsregierung auf, sich um diese Nach-
besserung zu kümmern und die dafür erforderlichen Initi-
ativen zu ergreifen, um diesen unhaltbaren und für die 
Städte und Landkreise nicht verkraftbaren Zustand bald-
möglichst zu verändern. Das ist das Ziel, welches aus den 
Anträgen insgesamt hervorgeht. Es muss eine finanzielle 
Änderung vorgenommen werden. Ich hoffe, dass wir uns 
entsprechend einigen können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist, dass wir nachfor-
schen müssen, wohin das Geld gekommen ist. Die von 
der Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe und der Sozi-
alhilfe Betroffenen haben nicht zu viel Geld erhalten und 
werden auch nicht zu viel erhalten. 

(Franz Maget (SPD): Es ist doch überhaupt noch 
nirgendwo Geld hingegangen!)

Irgendjemand ist übermäßig entlastet worden, und dem 
müssen wir nachgehen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Es ist 
doch noch nichts passiert! Es hat doch noch nie-
mand Geld bekommen!)

Diese übermäßige Entlastung muss auch dem Ausgleich 
zugrunde gelegt werden. Wir müssen darüber nachden-
ken, wem heute Einkünfte und Vermögen angerechnet 
werden. Wer hier im Gegensatz zu den ursprünglichen 
Berechnungen einen Vermögensvorteil erzielt, muss auch 
den Ausgleich zugunsten der Kommunen leisten. Wer 
jetzt im Gegensatz zu den ursprünglichen Berechnungen 

profitiert, muss die Mehrbelastungen der Kommunen fi-
nanzieren.

Wir werden Ihren Anträgen in dieser Angelegenheit nicht 
zustimmen können. Ich werde dies ganz kurz begründen. 
Zum einen ist unseres Erachtens und meines Erachtens 
nach der gegenwärtigen Lage für langzeitarbeitlose Men-
schen keine gute Grundlage geschaffen – zumindest so-
lange nicht, solange das Optionsgesetz so umgesetzt 
wird, dass die Kommunen eine originäre Zuständigkeit mit 
vollem finanziellen Ausgleich bekommen. Wir haben hier 
eine völlig ungeklärte Situation. Wir sind der Auffassung, 
dass die Vereinbarungen im Vermittlungsausschuss zur 
Ausgestaltung des Optionsgesetzes nicht eingehalten 
werden und dass die Organleihe hier keine Lösung des 
Problems darstellt. Ich weise schon heute darauf hin, dass 
meines Erachtens ab dem 1. Januar eine schwierige Situ-
ation im praktischen Vollzug auftreten wird, wenn nicht 
eine vernünftige Regelung erfolgt; denn die Arbeitsämter 
werden nicht in der Lage sein, ab 1. Januar 2005 dieser 
Aufgabe nachzukommen. 

Dann werden wir große Probleme haben, die am Ende auf 
dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden müs-
sen.

Zu Punkt 3, meine Damen und Herren, will ich zu meinen 
vorherigen Andeutungen deutlich auf Folgendes hinwei-
sen: Wir sind der Auffassung, dass sich zwar alle bemü-
hen müssen, den Ausgleich zu schaffen, dass aber derje-
nige, der aufgrund des Rechenfehlers profitiert hat, das 
Geld aufzubringen hat. Es darf nicht so sein, dass man die 
Finanzierungslücke zwischen dem Bund und den Ländern 
nach dem üblichen Schlüssel aufteilt, sondern derjenige, 
der aufgrund des Rechenfehlers profitiert hat, hat die An-
gelegenheit auszugleichen. Ich weise auch darauf hin – 
deshalb werden wir dem Antrag der GRÜNEN ebenfalls 
nicht zustimmen –, dass der Freistaat Bayern keine Ver-
antwortung für die Zahlen hat, die vom Arbeitsministerium 
in den Verhandlungen vorgelegt worden sind. Sie erwe-
cken den Eindruck, als wäre es ein gemeinsames Ver-
schulden gewesen. Die Zahlen, die vom Arbeitsministeri-
um vorgelegt wurden, sind übernommen worden.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das war 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe!)

Somit muss eine Mitverantwortung für die Falschberech-
nung abgelehnt werden. Wir haben die Verantwortung für 
unsere Kommunen, dafür zu sorgen, dass nachgebessert 
wird. Das werden wir auch versuchen. 

Des Weiteren glaube ich nicht, dass es bei dieser im Mo-
ment ungeklärten Lage jetzt schon richtig ist – wie im An-
trag der GRÜNEN gefordert –, den genauen Weg aufzu-
zeigen. Sie fordern die Übertragung der vollen Unter-
kunftskosten und weitere Details, wie sie das Problem re-
geln wollen. Erst müssen wir feststellen, warum die 
Rechnung nicht stimmt, warum die Zahlen nicht richtig 
sind und wie wir die Zahlen so korrigieren können, dass 
diejenigen, die vielleicht entgegen ihrer eigenen Erwartung 
profitiert haben, die entsprechenden Mittel den Kommu-
nen zufließen lassen.
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Im Übrigen sind wir zur Zusammenarbeit zwischen den 
Kommunen und den Arbeitsagenturen der Auffassung, 
dass der dem Bundestag vorliegende Gesetzentwurf für 
die Kommunen völlig unannehmbar ist. Wir fordern eine 
klare Optionsregelung. Wenn Kommunen diese Aufgaben 
übernehmen, müssen die Aufwendungen zur Gänze aus-
geglichen werden. Sie müssen aber zuständig sein und 
über die Maßnahmen bestimmen können, die sie für rich-
tig halten. Dass die Bundesagentur für Arbeit sie bei der 
Arbeit unterstützt, wie dies zwischen Behörden notwendig 
ist, ist selbstverständlich. Dem wird dieser Gesetzentwurf 
nicht gerecht. Meine Damen und Herren, die Kommunen 
befinden sich hier in einer schwierigen Situation. Ich hoffe, 
dass die rot-grüne Bundesregierung in der Lage ist, dies 
zeitgerecht zu lösen. 

Wir haben ein Parallelbeispiel bei der Erhöhung der Ge-
werbesteuerumlage. Sie haben die Gewerbesteuerumla-
ge erhöht mit der Ankündigung, dass die Gewerbesteuer-
einnahmen steigen werden und dass dies durch die Be-
seitigung von Abschreibungsmöglichkeiten verstärkt wird. 
Jedermann war kurze Zeit später klar, dass dies nicht ein-
tritt, sondern dass die Kommunen die erhöhte Umlage 
zahlen müssen und weniger Gewerbesteuer einnehmen 
als vorher und viel weniger als prognostiziert wurde. Sie 
haben sich jahrelang Zeit gelassen und die Kommunen 
auf dieser Angelegenheit sitzen lassen. Diese haben Milli-
onen und Millionen abgeführt. Sie waren über Jahre hin-
weg nicht in der Lage, die Angelegenheit vernünftig zu 
regeln.

Ich hoffe, dass dies diesmal besser läuft. Ich hoffe, dass 
Rot-Grün in der Lage ist – und deshalb fordern wir die 
Staatsregierung auf, sich dafür einzusetzen – die Angele-
genheit zeitnah zu regeln. Ansonsten haben Sie die finan-
ziellen Folgen, die die Kommunen ab dem nächsten Jahr 
treffen, alleine zu verantworten.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
nächster Redner hat Herr Kollege Maget das Wort. Bitte 
schön.

Franz Maget (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Kreuzer hat jede Menge Krokodilstränen 
vergossen wegen der Finanzsituation der Kommunen. Wir 
hätten uns gewünscht, dass er mit entsprechenden Mög-
lichkeiten Abhilfe schafft und einen Beitrag leistet, dass 
die Finanzsituation der Kommunen besser wird. Dies hät-
te zum Beispiel durch die Initiative geschehen können, die 
Sie vor zehn Minuten abgelehnt haben.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben – wie ich finde – ein Horrorbild gezeichnet von 
den möglichen Auswirkungen von „Hartz IV“ und der Zu-
sammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Dazu 
will ich gerne Stellung nehmen. Sie haben die Schuld für 
mögliche Berechnungsfehler und den daraus resultieren-
den drohenden finanziellen Belastungen der Kommunen 
alleine bei der Bundesregierung gesucht. Das ist wieder 
einmal falsch. Auch darauf will ich kurz eingehen.

Vorweg eine Bemerkung: Mit der Agenda 2010, die vom 
Bundeskanzler vorgelegt wurde, sind eine Reihe schwieri-
ger, aber auch notwendiger Reformmaßnahmen begon-
nen worden. Darunter befinden sich viele, die die Men-
schen belasten. Im Übrigen gehört „Hartz IV“ zu einem 
Reformvorschlag, der Menschen belasten wird. Sozialhil-
fefamilien mit Kindern werden sicherlich nicht die Gewin-
ner dieser Gesetzesinitiative sein. Wir sind uns dessen 
wohl bewusst.

Wir meinen aber, dass wir mit der Arbeitsmarktpolitik, wie 
wir sie bisher betrieben haben, auch nicht sonderlich er-
folgreich waren und deswegen die Zusammenlegung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe der richtige Weg ist, weil der 
Arbeitssuchende nur noch eine Adresse hat, die ihm hilft. 
Jemand, der Arbeit sucht und arbeitsfähig ist, hat unserer 
Auffassung nach auf dem Sozialamt nichts verloren, son-
dern er muss sich beispielsweise an ein Jobcenter wen-
den können, in dessen Aufgabenbereich im Wesentlichen 
die Arbeitsvermittlung und die Betreuung des Arbeitslo-
sen liegt.

Ich freue mich, dass es in dieser Angelegenheit eine 
grundsätzliche Übereinstimmung zwischen den Parteien 
gibt. Wir alle wollen die Zusammenlegung der Arbeitslo-
sen- und der Sozialhilfe erreichen. Wenn wir das aber 
ehrlich wollen, Herr Kollege Kreuzer, darf die Umsetzung 
dieses schwierigen Projektes, die nicht nur Bund und Län-
der vor Schwierigkeiten stellt, sondern insbesondere die 
Praktiker vor Ort in den Kommunen, nicht laufend behin-
dert und blockiert werden, wie Sie das in den letzten Mo-
naten auf Bundesebene regelmäßig tun.

Lassen Sie doch offen, ob die Kommunen das gemein-
sam mit der Bundesagentur für Arbeit machen wollen 
oder in alleiniger Verantwortung. Ich kenne nur Kommu-
nen, die das vernünftigerweise in Kooperation mit der 
Bundesagentur machen wollen. Lassen Sie das doch of-
fen! Ich habe nicht verstanden, warum Sie unseren Antrag 
ablehnen wollen, denn wir sagen darin ausdrücklich, dass 
unabhängig davon, wie die Kommunen das machen wol-
len, das Gesetz schnell auf den Weg gebracht werden 
soll. Helfen Sie doch bitte mit, dass wir die Umsetzung 
wenigstens jetzt schnell auf den Weg bringen, damit zum 
1. Januar 2005 erreicht werden kann, was wir offenbar 
gemeinsam wollen.

Nun will ich auf die finanzielle Belastung der Kommunen 
eingehen. Die Wahrheit ist, dass der Bund die Entlastung 
der Kommunen mit einem klar bezifferten Betrag von 2,5 
Milliarden Euro erreichen will. Das ist das Ziel. Von der 
Staatsregierung hätte ich mir auch gewünscht, dass sie 
einen Gesetzentwurf vorlegt, der die finanzielle Entlastung 
der Kommunen definiert. Sie haben nichts in diese Rich-
tung.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir machen keines, das 
belastet!)

Der Vermittlungsausschuss hat gemeinsam ein Gesetz 
erarbeitet, das die Kommunen entlasten soll. Die Berech-
nungsgrundlage ist gemeinsam zwischen dem Bund und 
den Ländern im Vermittlungsausschuss erfolgt. Es ist un-
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redlich so zu tun, als sei das Vermittlungsergebnis der 
Vorschlag der Bundesregierung.

(Beifall bei der SPD)

Das Ergebnis des Vermittlungsausschusses ist der Vor-
schlag, dem Sie zugestimmt haben. 

Sie haben auch dem Rechenwerk zugestimmt, Sie haben 
auch der Berechnungsgrundlage zugestimmt. Ihr Finanz-
ministerium war bei der Erstellung dieser Berechnung mit 
den Rechenschiebern anwesend. Das ist von mir kein 
Schuldvorwurf, weil sich alle Beteiligten bei dieser schwie-
rigen Berechnung offenbar auf unterschiedliche Rahmen-
daten gestützt haben. Auch die Kommunen, die dabei 
waren, haben erst Wochen und Monate später beim 
Nachrechnen festgestellt, dass diese Rechengrundlage 
so nicht stimmen kann. Deswegen gab es von Anfang an 
die erklärte Bereitschaft des Bundes zu sagen: Wenn die 
Rechnung nicht stimmt, wenn das von uns gewollte Er-
gebnis, 2,5 Milliarden Euro mehr in den Kassen der Kom-
munen, nicht stimmt, dann rechnen wir nach und verän-
dern das Gesetz so, dass das beschlossene und ge-
wünschte Ergebnis zustande kommt. 

Was ist an diesem Vorgang auszusetzen? Warum müssen 
Sie partout versuchen, aus jedem Vorgang politisches 
Kapital zu schlagen, auch wenn das nicht im Entferntes-
ten möglich ist? 

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜ-
NEN)

Sie könnten kritisieren, wenn der Bund sagen würde, wir 
rechnen nicht nach; Sie könnten kritisieren, wenn der 
Bund sagen würde, wir gehen von dieser Zusage ab, wir 
können sie nicht einhalten. Beides ist nicht gegeben: Es 
wird nachgerechnet, und zwar rechnen die Finanzministe-
rien der Länder und das Bundesfinanzministerium ge-
meinsam nach. Es wird gemeinsam nach einem Weg ge-
sucht, wie man die gewünschte Entlastung der Kommu-
nen zustande bringen kann. 

Herr Kollege Kreuzer, Sie fragen, wohin das Geld gekom-
men ist. Ich finde, das ist eine bemerkenswerte Frage. 
Das ist ein Finanzfluss, der erst ab 1. Januar nächsten 
Jahres zustande kommen soll. Sie fragen schon heute, 
wohin Geld, das noch gar nicht geflossen ist, hingekom-
men ist. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Wer hat den Vorteil der 
Falschberechnung?)

Wer hat den Vorteil der falschen Berechnung? – Sie sagen 
wiederum: allein der Bund. Auch das stimmt nicht; auch 
die Länder könnten einen Vorteil haben, wenn sie nämlich 
bei der Frage der Unterbringungskosten, die sie selbst an 
sich gezogen haben, genau hinschauen. Es ist nämlich 
noch offen und strittig, wie das Wohngeld als eine Trans-
ferleistung vom Land an die Kommunen weitergegeben 
wird. Das ist eine der strittigen Fragen, weswegen die 
Kommunen zu dem Ergebnis kommen, dass sie mögli-
cherweise sogar Mindereinnahmen haben werden. 

Ich meine, wir sollten uns zumindest dann, wenn sich die 
Parteien in Deutschland in einer schwierigen Frage einig 
sind, dass man es auf diese Weise machen könnte, nicht 
streiten. Es gibt überhaupt keine Veranlassung, keinerlei 
Begründung für gegenseitige Schuldzuweisungen. Es trifft 
nicht zu, dass der Bund die Kommunen belasten will; er 
will sie entlasten. Das wissen die Kommunen auch. Das ist 
das gemeinsam erarbeitete Ergebnis des Vermittlungs-
ausschusses. 

Ich kann Sie nur warnen: Wenn Sie bei den Kommunen so 
auftreten wie hier und pharisäerhaft behaupten, hier wolle 
Rot-Grün die Kommunen belasten, dann wird man Ihnen 
das nicht glauben, weil die Kollegen das sehr genau wis-
sen. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Im Moment ist es aber 
so!)

Man wird Sie im Gegenzug fragen: Was habt Ihr getan, um 
uns finanziell zu entlasten? Wollt Ihr uns entlasten vom 
Solidaritätsbeitrag? Wollt Ihr endlich aufhören, uns immer 
weitere Belastungen vonseiten des Freistaates aufzubür-
den, wie jetzt beim Nachtragshaushalt geschehen? 

Wir sind die Anwälte der Kommunen in diesem Land. Ich 
verspreche Ihnen, dass wir genau aufpassen werden, ob 
Ihr Finanzministerium und das Bundesfinanzministerium 
in Zusammenarbeit mit den Kommunen die Berechnungs-
grundlagen genauso erstellen, wie wir alle das wollen, 
nämlich mit der versprochenen Entlastung für die Städten 
und Gemeinden in Bayern.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der GRÜ-
NEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Kamm das Wort. – Ich weise 
Sie vorsorglich darauf hin, dass Ihnen noch fünf Minuten 
Redezeit zur Verfügung stehen. 

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Mit-
glieder der CSU-Fraktion, Ihr Antrag geht durchaus in die 
richtige Richtung. Es ist aber pharisäerhaft, wie auch Herr 
Maget sagte, wenn man hier so tut, als ob die Staatsregie-
rung an dieser unglücklichen Beschlusslage nicht mitge-
wirkt hätte. Es wäre richtig zu überlegen, ob es wirklich 
sein muss, dass immer mehr Gesetze in die Runden des 
Vermittlungsausschusses gezogen werden, in denen ein 
ordentliches und solides Gesetzgebungsverfahren deut-
lich erschwert ist. Die Bayerische Staatsregierung hat an 
diesem Beschluss mitgewirkt. Daher steht sie jetzt in der 
besonderen Verantwortung, dieses Ergebnis des Vermitt-
lungsausschusses zu korrigieren. Wir sagen genauso wie 
unsere Bundestagsfraktion: 2,5 Milliarden Euro Entlastung 
müssen 2,5 Milliarden Euro Entlastung bleiben. Ich habe 
zwar in Ihrem Redebeitrag dieses Ziel gehört, in Ihrem 
Antrag ist es aber nicht enthalten. Ich denke, Ihr Vorschlag 
geht in dieselbe Richtung. 

Herr Kreuzer, es liegt auf der Hand, dass man insbeson-
dere überprüfen muss, ob die volle Übertragung der Un-
terkunftskosten für die Bezieher von Arbeitslosengeld II, 
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der Sozialhilfe und der Grundsicherung auf die Kommu-
nen so bleiben kann oder ob sie korrigiert werden muss. 
All die Papiere und Positionen, die man bisher von den 
kommunalen Spitzenverbänden lesen konnte, zeigen, 
dass insbesondere die Belastung der Kommunen durch 
das Wohngeld für die Empfänger des Arbeitslosengel-
des II und die Sozialhilfeempfänger zu dem Ergebnis 
führt, das Sie so beklagen. Insofern liegt es nahe, dass 
hier eine Korrektur erfolgen muss. Vielleicht sollte man bei 
dieser Gelegenheit auch an das Wohngeld denken, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der CSU, das in den nächs-
ten Jahren sicherlich steigen wird, wenn Sie diese Woh-
nungspolitik, die Sie im letzten halben Jahr gemacht ha-
ben, so weiterbetreiben. Ich wundere mich immer, was 
der CSU-Arbeitskreis „Wohnungswesen“ macht; vielleicht 
erfahre ich das einmal.

Die Kommunen haben das besondere Problem, dass sie 
durch eine Entscheidung aus dem Vermittlungsausschuss 
möglicherweise in unzumutbarer Höhe belastet werden. 
Das trifft die Kommunen deswegen so extrem, weil sie 
schon jetzt in finanzieller Hinsicht mit dem Rücken an der 
Wand stehen. Daran ist die Bayerische Staatsregierung 
nicht unschuldig, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
CSU. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

All das, was Sie in den letzten Monaten gemacht haben, 
Ihre Korrekturen, die Sie im Dezember in Berlin vorgenom-
men haben, Ihr Nachtragshaushalt, Ihr Finanzausgleichs-
gesetz, Ihre angedachte Kommunalrechtsreform, helfen 
den Kommunen nicht weiter, all das verschlechtert die 
Situation der Kommunen. Wenn man den Kommunen 
helfen will, muss man hier überall Korrekturen ansetzen. 
Darum bitte ich Sie, in den nächsten Monaten dabei mit-
zuwirken.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich der Frau Minis-
terin das Wort erteile, gebe ich das Ergebnis der nament-
lichen Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion betreffend „Wiedergewinnung und Stärkung der 
kommunalen Investitionskraft in Bayern – Abschaffung 
der doppelten Benachteiligung bayerischer Kommunen 
durch die Kosten für die Deutsche Einheit und das Förder-
gefälle zwischen den alten und neuen Bundesländern“ auf 
Drucksache 15/786 bekannt. Mit Ja haben 29 gestimmt, 
mit Nein 98, Stimmenthaltungen: 5. Damit ist der Dring-
lichkeitsantrag abgelehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)

Außerhalb der Tagesordnung begrüße ich auf der Besu-
chertribüne eine Besuchergruppe aus den Reihen der 
Polizeiinspektionen Unterhaching und Grünwald. Im Vor-
griff auf den morgigen Tag der Inneren Sicherheit sollten 
wir unsere Polizeibeamtinnen und –beamten hier herzlich 
begrüßen. 

(Allgemeiner Beifall)

Das Wort hat Frau Staatsministerin Stewens. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich nehme Stel-
lung zu den drei Dringlichkeitsanträgen, die heute vorlie-
gen. Herr Kollege Maget, über eines waren wir uns doch 
alle im Klaren: Die Zusammenlegung der Arbeitslosenhilfe 
und der Sozialhilfe, also der steuerfinanzierten Leistun-
gen, diese Zusammenlegung ist sinnvoll und notwendig. 
Das ist überhaupt keine Frage. Übrigens kann ein Sozial-
hilfeempfänger schon heute zum Arbeitsamt gehen und 
dort um Arbeit nachsuchen. Das war ihm bisher in keiner 
Weise verwehrt.

(Franz Maget (SPD): Das ist eine Leistungsabtei-
lung!)

Wir haben in Bayern eine sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Sozialämtern und den Arbeitsämtern. Das gilt 
gerade für den Bereich „Hilfe zur Arbeit“. Dort wird mittler-
weile hervorragende Arbeit von den Sozialämtern geleis-
tet. 

Wir blockieren keineswegs die Umsetzung von „Hartz IV“ 
oder die Änderungen des SGB II. Das kann man so nicht 
sagen.

(Franz Maget (SPD): Kollege Koch in Hessen!)

– Auch Kollege Koch macht das keineswegs. Wissen Sie, 
was Sinn des Vermittlungsausschusses war? – Damals 
wurde festgelegt – und das haben Sie heute auch wieder-
holt –, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden 
sollen, in alleiniger Trägerschaft die Aufgaben zu überneh-
men. Der Entwurf des Optionsgesetzes, der uns von Bun-
deswirtschaftsminister Clement vorgelegt wurde, enthält 
die Formulierung: Die kommunalen Stellen sind im Rah-
men der Organschaft – es geht um die Organleihe – an die 
Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit gebunden. Und 
so geht das noch weiter. Wir bekommen also nicht den 
Wettbewerb zwischen den Kommunen und den Agentu-
ren; dabei war das doch der Sinn. Wir wollten doch aufzei-
gen, dass die Kommunen das besser als die Arbeitsagen-
turen können. Deswegen sollten die Kommunen in die 
Lage versetzt werden, die Aufgabe eigenständig zu über-
nehmen und nicht über eine Organschaft. Das ist doch 
das Problem. Von Eigenständigkeit und Wettbewerb ist in 
diesem Gesetzentwurf überhaupt keine Rede. Das haben 
wir so im Vermittlungsausschuss nicht verabredet. Das ist 
das Problem: Die Bundesregierung und das Wirtschafts-
ministerium halten sich nicht an ihre Versprechungen. Sie 
legen Gesetzesentwürfe vor, die nicht dem Sinn des Ver-
mittlungsausschusses entsprechen. Vor diesem Hinter-
grund sagen wir: Dem können wir nicht zustimmen. Sie 
sagen doch selbst, Herr Kollege Maget, was damals letz-
ten Endes ausgemacht worden ist.

(Franz Maget (SPD): Darum steht in unserem An-
trag: „unabhängig davon …“!)

Das heißt, dass die Kommunen das in alleiniger Verant-
wortung machen. Von dem, was Sie heute gesagt haben, 
ist in dem Entwurf des Optionsgesetzes überhaupt nicht 
die Rede. Die Kommunen hängen am Gängelband der 
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Bundesagentur, auch bei den Zielvereinbarungen. Ich 
könnte Ihnen das vorlegen. Auch bei den Zielvereinbarun-
gen steht, dass die Bundesagentur die Ziele vorgibt, die 
die Kommunen einhalten müssen. Damit besteht kein 
Wettbewerb zwischen den Kommunen und den Agentu-
ren. So war das überhaupt nicht ausgemacht.

(Franz Maget (SPD): Was haben Sie gegen die 
Formulierung in unserem Antrag?)

Sie sagen immer, die Länder werden begünstigt.

(Franz Maget (SPD): Das habe ich nicht gesagt!)

– Doch, das haben Sie, ich habe es mitgeschrieben. Mo-
ment, werden wir ganz konkret, wir wollen schließlich fair 
miteinander umgehen, auch bei schwierigen Auseinan-
dersetzungen.

(Heiterkeit bei der SPD)

– Da können Sie sicher sein. Die Länder werden beim 
Wohngeld um 1,9 Milliarden Euro entlastet, der Bund um 
denselben Betrag. Die Länder haben bei Hartz IV ausge-
macht, dass sie 1 Milliarde dieser Entlastung an die neuen 
Bundesländer weitergeben, weil die neuen Länder hier 
stärker belastet werden, denn sie haben mehr Arbeitslo-
senhilfeempfänger.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Maget?

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ja, ich möchte nur diesen Satz zu Ende bringen. Vor die-
sem Hintergrund sind es noch 900 Millionen Euro, die bei 
den Ländern verbleiben, insbesondere bei den alten Län-
dern. Das bedeutet, wir machen in Bayern ein Minus-Ge-
schäft. Der Freistaat zahlt 15 Millionen drauf. Deshalb 
kann ich Ihnen gleich sagen, Herr Kollege Maget, dass 
das Land Bayern bei diesem Geschäft nicht entlastet, 
sondern belastet wird. Das sollten Sie auch so darstellen. 
Nun zu Ihrer Zwischenfrage.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Bitte, Herr Maget.

Franz Maget (SPD): Sie wissen aber, dass andere Länder 
entlastet werden? – Ich will Sie nur fragen, weil Herr Kolle-
ge Kreuzer den Punkt 2 unseres Antrags extra herausge-
griffen hat und sagte, dem könne er nicht zustimmen. Ich 
lese Ihnen diesen Abschnitt vor und bitte Sie um Beant-
wortung der Frage, warum Sie dem nicht zustimmen kön-
nen. Es heißt hier wörtlich: 

Ungeachtet der Frage, ob die Kommunen die 
Umsetzung dieses Gesetzes in Kooperation mit 
der Bundesagentur für Arbeit oder in alleiniger 
Trägerschaft vollziehen werden

– ungeachtet davon –,

ist es unerlässlich, dass die Kommunen die zuge-
sagte finanzielle Entlastung in Höhe von 2,5 Milli-
arden Euro erhalten und dass die Voraussetzun-
gen für diese neue Arbeitsmarktpolitik umgehend 
geschaffen werden.

Was ist an diesem Satz nicht zustimmungsfähig?

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Staatsministerin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Eines sage ich Ihnen, Herr Kollege Maget, schon allein, 
dass Sie in dem Nebensatz mit dem Wort „ungeachtet“ 
unterstellen, dass eine alleinige Trägerschaft der Kommu-
nen vom Bund auf den Weg gebracht wird, halte ich für 
scheinheilig. Der Bund legt Gesetze vor, in denen von ei-
ner alleinigen Trägerschaft und Alleinverantwortung über-
haupt nicht die Rede ist. Der Bund hat doch überhaupt 
nicht vor, die Kommunen in die Lage zu versetzen, eigen-
verantwortlich tätig zu werden. Das ist genau das Pro-
blem, das Sie in Ihrem Antrag aufzeigen.

Abgesehen davon muss ich noch einmal sagen: Das Fi-
nanztableau, das im Vermittlungsausschuss vorgelegt 
worden ist, wurde vom Bundesarbeitsministerium und 
vom Bundesfinanzministerium berechnet. Wir lassen uns 
nicht in eine Mitschuld hineintreiben, auch nicht durch Ih-
ren Antrag. Die Schuld dafür tragen wir nicht. Das sage ich 
hier ganz klar und deutlich. Das ist genauso wie bei der 
Steuerreform. Damals hat sich der Bund um 1 Milliarde 
verrechnet. Jetzt hat er sich schon wieder verrechnet.

(Franz Maget (SPD): Wie bei der Gesundheitsre-
form oder bei der Praxisgebühr?)

Es gehört endlich exakt gesagt, wie die Kommunen ent-
lastet werden. Der Bund verrechnet sich ununterbrochen. 
Da muss ich schon einmal sagen: Da wird maßlos schlam-
pig gearbeitet.

(Beifall bei der CSU – Franz Maget (SPD): Wie bei 
der Praxisgebühr? Das waren wohl auch wir?)

– Nein, denn bei der Praxisgebühr waren wir das gemein-
sam. Das sage ich auch immer wieder. Das war ein Kom-
promiss, der gemeinsam ausgearbeitet wurde. Das sollten 
wir gemeinsam tragen, auch die Auswirkungen.

Lassen Sie mich aber noch einmal auf die Regierungser-
klärung 2010 eingehen, die haben Sie auch angespro-
chen. Der Kanzler hat klar und deutlich gesagt: Bei 
Hartz III und IV werden die Kommunen um mehrere Milli-
arden entlastet. Übrigens hat auch Ihr Parteichef Franz 
Müntefering auf dem letzten SPD-Parteitag, bei dem er 
zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist, gesagt: Wenn 
wir sagen, 2,5 Milliarden Euro, dann meinen wir auch 
2,5 Milliarden Euro. Ich frage mich, warum Sie diese Infor-
mationen aus Ihrem Internetprogramm herausgenommen 
haben, desgleichen die Pressemitteilungen.
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(Franz Maget (SPD): Warum denn? Das ist alles in 
Ordnung! – Thomas Kreuzer (CSU): Warum ha-
ben Sie es herausgenommen?)

Warum haben Sie alle Pressemitteilungen herausgenom-
men, in denen die Summe von 2,5 Milliarden steht? Offen-
sichtlich stehen Sie nicht mehr hinter der Summe. 

(Zuruf der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

An dieser Stelle muss ich noch etwas sagen, was ich für 
besonders unglaublich halte. Die Bundesfamilienministe-
rin läuft herum und sagt, 1,5 Milliarden Euro werden für die 
Kinderbetreuung der unter Dreijährigen zur Verfügung ge-
stellt. Der Städtetag rechnet mit einer Belastung der Kom-
munen von circa 5 Milliarden Euro. Den Kommunen sind 
2,5 Milliarden Euro versprochen worden. Das bedeutet, 
wir haben ein Delta von 7,5 Milliarden Euro. Vor diesem 
Hintergrund verspricht Bundesfamilienministerin Renate 
Schmidt virtuelles Geld für die Betreuung der unter Drei-
jährigen. Sie verspricht Geld, das überhaupt nicht vorhan-
den ist, und dies angesichts der Tatsache, dass wir alle 
genau wissen, dass die Kommunen stärker belastet wer-
den. Ich meine, hier sollten wir schon mehr Redlichkeit 
einfordern.

(Beifall bei der CSU)

Es gibt hier einen massiven Realitätsverlust der Bundesre-
gierung. Das ärgert die Kommunen. Wenn Sie sagen, die 
Kommunen wissen, dass der Bund sie entlasten wird, 
dann sage ich Ihnen, und das gilt für die bayerischen 
kommunalen Spitzenverbände – ich habe aber auch mit 
den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene, 
insbesondere in der Arbeitsgruppe, beim Optionsgesetz 
geredet –, die glauben dem Bund gar nichts mehr. Sie 
glauben auch keineswegs, dass der Bund hier noch ein-
mal entsprechend tätig wird. 

Das heißt, tätig wird er. Das möchte ich dazu sagen. Aber 
Sie glauben nicht an die Entlastung in den angegebenen 
Summen.

Heute tagt die Arbeitsgruppe Quantifizierung. Der Bunde-
swirtschaftsminister hat sie einberufen. Aber, Herr Maget, 
wer ist denn als Erster tätig geworden? Wer hat denn die 
Kommunen aufgefordert, belastbares Zahlenmaterial zu 
nennen? Wer hat denn Bundeswirtschaftsminister Cle-
ment aufgefordert, bundesweit abzufragen? Das war die 
bayerische Sozialministerin. Wer hat sich denn mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zusammengesetzt und 
hat den Erhebungsbogen gemeinsam entwickelt? Das 
war die bayerische Sozialministerin. Deswegen fordere 
ich vom Bund ganz konkret, dass er uns eine Möglichkeit 
aufzeigt, wie die Verbesserung der finanziellen Situation 
der Kommunen gerade in Bezug auf „Hartz IV“ zu errei-
chen ist. 

Das könnte zum Beispiel zu erreichen sein, indem eine 
andere Rangfolge bei der Anrechnung des vorhandenen 
Vermögens und Einkommens in „Hartz IV“ zugrunde ge-
legt wird. Wir wissen, dass jetzt die Bundesagentur für 
Arbeit das Geld abschöpft. Für die Sozialhilfeempfänger 

haben dies bislang die Kommunen gemacht. Nun wird 
komplett durch den Bund abgeschöpft. Eine Verbesse-
rung wäre beispielsweise zu erreichen, indem der Bund 
bei der Anrechnung von Vermögen und Einkommen der 
AlG-II-Empfänger auf die Abschöpfung verzichtet. – Das 
wären konkrete Dinge. Den Kommunen würde es wesent-
lich mehr helfen, wenn Sie tatsächlich einmal etwas Kon-
kretes vorschlügen. – Oder nehmen Sie die Unterkunfts-
kosten. Würde man die Belastungen für die Kommunen 
tatsächlich verringern, so wäre dies ein konkreter Punkt, 
den Sie einbringen könnten, anstatt hier ständig schöne 
Sätze zu formulieren. 

Ich halte es auch für wichtig, eine Revisionsklausel in 
„Hartz IV“ einzufordern. Durch eine solche Revisionsklau-
sel muss die Bundesregierung verpflichtet werden, an-
hand der sich im Jahr 2005 ergebenden Daten die jährli-
chen Kosten, die Ent- und Belastung der Kommunen, die 
sich aus „Hartz IV“ ergeben, zu evaluieren und bis zum 
30. April 2006 darüber Bericht zu erstatten. Beträgt die 
jährliche unmittelbare Kostenentlastung der Kommunen 
– unabhängig von der Frage der Weitergabe der Wohn-
geldeinsparungen der Länder – weniger, als bislang ver-
sprochen worden ist, oder liegt eine Kostenbelastung 
darüber hinaus vor, so muss der Bund in dieser Revisions-
klausel verpflichtet werden, hierfür einen besonderen 
Ausgleich zu schaffen.

Herr Kollege Maget, wir hier in Bayern nehmen die Entlas-
tung der Kommunen ernst. 

(Dr. Heinz Kaiser (SPD): Deshalb habt ihr das FAG 
gekürzt! – Franz Maget (SPD): Investitionszu-
schüsse: 500 Millionen!)

– Nein, wir haben das FAG nicht gekürzt, sondern wir ha-
ben 140 Millionen draufgelegt, und wir haben in Bayern 
auch durch die der Steuerreform die 150 Millionen, die die 
Kommunen belastet hätten, abgefangen.

(Franz Maget (SPD): Die Kommunen geschröpft 
wie noch nie zuvor! – Ludwig Wörner (SPD): Ich 
sage nur: Schülerverkehr!)

Das sollten Sie endlich einmal zur Kenntnis nehmen. Das 
hat sonst kein anderes Land in Deutschland gemacht. Sie 
von Rot-Grün sollten wirklich einmal vor Ihrer eigenen Tür 
kehren und schauen, was von Ihnen alles in Bewegung 
gesetzt worden ist. 

Wir werden im Rahmen unseres „Paktes für die Kommu-
nen“ eine Verbesserung beschließen und eine Bundesra-
tsinitiative zur Nachbesserung von „Hartz IV“ einbringen. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Anträge wieder getrennt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion der CSU auf 
Drucksache 15/788 seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der CSU sowie Teile der SPD-Fraktion. Gegenstimmen? 
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– Stimmenthaltungen? – Die Fraktion der GRÜNEN. Damit 
ist dieser Dringlichkeitsantrag so angenommen.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion der SPD auf 
Drucksache 15/796 seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der SPD und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die 
Fraktion der CSU. Stimmenthaltungen? – Dann ist dieser 
Antrag abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion der GRÜNEN 
auf Drucksache 15/797 seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der SPD und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die 
Fraktion der CSU. Stimmenthaltungen? – Damit ist dieser 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Anbetracht der mini-
malen verbleibenden Redezeit ist die Behandlung der 
restlichen in der Liste aufgeführten Dringlichkeitsanträge 
– dabei handelt es sich um die Dringlichkeitsanträge 15/
789 bis 15/793 – aus Zeitgründen nicht mehr möglich. Sie 
sind daher gemäß § 60 Absatz 2 Satz 3 der Geschäftsord-
nung dem federführenden Ausschuss zu überweisen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Damit 
sind die auf der Liste befindlichen Dringlichkeitsanträge 
für heute erledigt.

Ich rufe auf:

Tagesordnungspunkt 7

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote, Renate Ackermann und anderer und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Existenzbedrohung der Sozialpsychiatrischen Dienste 
(Drucksache 15/115)

Ich weise die Fraktionen darauf hin, dass uns noch 15 
Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. Ich eröffne die 
Aussprache. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Kollegin 
Ackermann. Bitte sehr, Frau Kollegin.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Vor 20 Jahren wurden die Sozialpsychi-
atrischen Dienste gegründet. Viele von ihnen haben in 
diesen Tagen 20. Geburtstag, haben allerdings überhaupt 
nichts zu feiern; denn etliche von ihnen wurden bereits 
geschlossen, andere sind von der Schließung bedroht. 

Sie wurden damals entsprechend der Forderung der Psy-
chiatrie-Enquete „ambulant vor stationär“ gegründet, und 
genau das haben sie auch über die Jahre in hervorragen-
der Weise geleistet. Sie haben in Vorsorge, Kriseninter-
vention und Nachsorge ambulant betreut. Sie haben mit 
Sicherheit viele Menschen vor der Einweisung in die Klinik 
bewahrt, und sie haben mit Sicherheit sehr viele mensch-
liche Schicksale gelindert und Katastrophen verhindert. 
Wenn Ihnen diese menschliche Komponente, diese psy-
chische Komponente und diese medizinische Komponen-
te gleichgültig sind, bleibt immer noch der finanzielle As-
pekt; denn diese Sozialpsychiatrischen Dienste waren ein 
Sparmodell. 

Über das Sparen haben wir heute schon sehr viel gehört. 
Ihnen, meine Damen und Herren von der CSU-Fraktion, 
liegt es ja auch enorm am Herzen. Ich möchte nur darauf 
hinweisen, dass es dann auch sinnvoll wäre, an der richti-
gen Stelle zu sparen. Gerade bei den Sozialpsychiatri-
schen Diensten sparen Sie ganz bewusst an der falschen 
Stelle. Sie sparen nicht nur am Menschen, Sie sparen 
auch riesige Summen ganz bewusst nicht ein, die Sie 
künftig für Drehtürpsychiatrie und für stationäre Behand-
lungen werden mit ausgeben müssen. 

Das ist im Übrigen auch die „Milchmännchenrechnung“ 
der Krankenkassen, die glauben, wenn sie sich jetzt aus 
ihrer so genannten freiwilligen Finanzierung mit 18 % zu-
rückziehen, kommen sie billiger weg. Das ist absolut 
falsch. Gerade die Krankenkassen werden merken, wie 
die Gesundheitskosten im Bereich psychiatrischer Versor-
gung steigen werden.

Aber wir müssen uns hier nicht den Kopf der Krankenkas-
sen zerbrechen. Es bleibt ein Restbetrag von 3 Millionen 
Euro. Im Vergleich zu den sonstigen Haushaltsansätzen 
und zu den sonstigen Beträgen, mit denen wir hier jonglie-
ren, ist dies ein ganz geringer Betrag. 3 Millionen an Fi-
nanzierung bleiben übrig, die aber dazu dienen würden, 
psychisch kranken Menschen zu helfen.

Natürlich sind es wieder einmal die Menschen, die keine 
Lobby haben. Von daher ist es vollkommen verständlich, 
dass sich der Saal jetzt allmählich leert. Was sollen wir uns 
auch den Kopf über diese Leute zerbrechen? Möglicher-
weise wählen sie uns ja noch nicht einmal.

(Henning Kaul (CSU): Sie unterstellen aber jetzt 
etwas!)

– Ich sehe es ja. 

(Henning Kaul (CSU): Aber das ist doch nicht das 
Motiv!)

– Das Motiv können Sie mir dann anschließend erklären. 
Es geht hier einfach um Menschen, die auf Hilfe angewie-
sen sind, und wir sind da offensichtlich nicht so zustän-
dig. 

Tatsache ist, dass es möglich wäre, eine Lösung zu fin-
den, wenn sich Bezirke, das Land, Krankenkassen und 
freie Träger an einen Tisch setzen und überlegen würden, 
wie die Finanzierung weitergehen kann. Tatsache ist auch, 
dass man sich im Moment so verhält wie Leute, die zu-
schauen, wenn ein Kind im Eis einbricht. Der eine sagt: 
„Du könntest es retten“, und der andere sagt: „Du könn-
test es auch retten.“ Genauso verhalten sich im Moment 
die Krankenkassen, die Bezirke, die Träger und das Land. 
Das ist nicht nur kurzsichtig, nicht nur menschenverach-
tend, es ist auch fiskalisch dumm.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Gerade aus diesem Grund sind unsere beiden Forderun-
gen mehr als überfällig. Die eine Forderung ist, dass der 
Freistaat Bayern die Übergangsfinanzierung – die Über-
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gangsfinanzierung! – der ausfallenden Kosten so lange 
übernimmt, bis eine tragfähige Lösung gefunden ist. Die-
se tragfähige Lösung kann an einem runden Tisch, den 
wir ebenfalls fordern, gefunden werden. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass vor einigen Wo-
chen eine Anhörung des Sozialausschusses zu den sozi-
alpsychiatrischen Diensten stattgefunden hat. Es war 
wirklich überwältigend, wie Politiker aller Parteien hervor-
gehoben haben, wie wahnsinnig wichtig diese Sozialpsy-
chiatrischen Dienste sind, wie die Träger uns das erklärt 
haben und wie die Experten betont haben, dass die Sozi-
alpsychiatrischen Dienste unverzichtbar sind. Wenn es 
aber so ist, dann sollten wir es nicht bei Worten bewenden 
lassen, sondern dann sollten wir diesen Worten auch Ta-
ten folgen lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Matschl das Wort. Bitte schön.

Christa Matschl (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Die Angelegenheit der Sicherung der Sozialpsy-
chiatrischen Dienste haben wir schon zum wiederholten 
Male behandelt, im Ausschuss und auch hier im Plenum. 
Es geht im konkreten Fall immer wieder um die Finanzen. 

Ich gebe noch einmal eine wesentliche Begründung zum 
Inhalt des Antrags, den die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gestellt hat. In dem Antrag wurde die Staatsre-
gierung aufgefordert, erneut Verhandlungen mit den Kran-
kenkassen aufzunehmen mit dem Ziel, einen 18-prozenti-
gen Finanzierungszuschuss für die sozialpsychiatrischen 
Dienste zu erreichen. Um ein Wegbrechen der vorhande-
nen ambulanten Strukturen zu verhindern, soll die Staats-
regierung bis zum Vorliegen eines Verhandlungsergebnis-
ses mit den Krankenkassen die Finanzierungslücke zu-
nächst schließen, und dies ist eben das Problem. 

Wir haben also in den Ausschüssen diesen Antrag bereits 
behandelt. Der federführende Ausschuss für Sozial-, Ge-
sundheits- und Familienpolitik und auch der mitberatende 
Ausschuss für den Staatshaushalt und Finanzfragen ha-
ben diesen Antrag abgelehnt. Ganz kurz erwähne ich 
noch einmal die wesentlichen Gründe für die Ablehnung. 
Auslöser war die Unsicherheit über die zukünftige Finan-
zierung dieser Dienste, und zwar deswegen, weil die 
Krankenkassen Ende des Jahres 2002 den Ausstieg aus 
der freiwilligen Mitfinanzierung dieser Dienste erklärten. 
Der fehlende Kostenbeitrag der Krankenkassen von rund 
20 % wurde im Jahr 2003 zumindest von einigen Bezir-
ken, die bislang schon etwa 80 % der Kosten für diese 
Dienste tragen, übernommen. Für 2004 sehen sich die 
Bezirke jedoch nicht mehr in der Lage – und wir kennen 
die finanzielle Situation der Bezirke –, diese Kosten zu 
übernehmen.

Unsere Ministerin war in dieser Richtung ebenfalls tätig 
und hat inzwischen auch mit Anschreiben erreicht, dass 
mittlerweile zwischen Krankenkassen und Wohlfahrtsver-
bänden eine Rahmenvereinbarung zur Soziotherapie ge-
schlossen wurde, die es den sozialpsychiatrischen Diens-
ten ermöglicht, in Zukunft zumindest einen Teil ihrer Kos-

ten über die Erbringung dieser Leistungen abzurechnen. 
Dennoch wird infolge des Ausstiegs der Krankenkassen 
aus der freiwilligen Mitfinanzierung eine Lücke bleiben. 
Vonseiten des Staates besteht keine Möglichkeit, diese 
Lücke zu schließen. Dem stehen ordnungspolitische und 
auch finanzpolitische Gründe entgegen. Ein Einspringen 
des Freistaats Bayern in die entstehende Finanzierungslü-
cke kommt also nicht in Betracht, und auch die Bezirke 
sehen sich nicht in der Lage, das weiter zu finanzieren. 

Ich zitiere jetzt aus einem Schreiben vom 31. März, wel-
ches unsere Ministerin an die Arbeitsgemeinschaft der 
Krankenkassenverbände in Bayern gerichtet hat und das 
die Finanzierung dieser Dienste zum Inhalt hat. Ich zitiere 
einige Punkte aus diesem Schreiben. Falls die Ministerin 
noch etwas ergänzen will, kann sie das später tun. Im 
Schreiben vom 26. September hat die Arge der Kranken-
kassenverbände die Notwendigkeit der sozialpsychiatri-
schen Dienste anerkannt und ist bestrebt, deren Struktur 
zu erhalten. Da sind wir alle einer Meinung. 

Am 1. November 2003 ist eine Rahmenvereinbarung über 
die Vergütung von Leistungen der Soziotherapie in Kraft 
getreten, und wir betrachten das als einen wichtigen 
Schritt. Man hat jedoch auch in den letzten fünf Monaten 
Erfahrungen gesammelt, und es hat sich herausgestellt, 
dass die Vergütung der Soziotherapie nicht als Königsweg 
angesehen werden kann, um die Finanzierung dieser 
Dienste auf eine tragfähige Grundlage zu stellen, dass 
erstens nur ein Teil der Dienste die Zulassungskriterien 
erfüllt, dass zweitens nur wenige Klienten für die Sozio-
therapie in Frage kommen, dass drittens zu wenige Ärzte 
zur Verordnung der Soziotherapie zugelassen sind und 
dass schließlich der ausgehandelte Vergütungssatz – das 
ist eine Ansicht der Wohlfahrtsverbände – nicht kostende-
ckend ist. Sie sehen also, zusammenfassend: Der Bayeri-
sche Landtag hat sich aufgrund mehrfacher Anhörungen 
mit der Finanzierungsproblematik befasst und an die 
Krankenkassen und die Bezirke appelliert. 

Wir stehen immer noch in der Situation, dass diese Lücke 
der Finanzierung nicht geschlossen werden kann. Ich bin 
überzeugt, dass unsere Ministerin weiterhin am Ball bleibt, 
damit wir diese Dienste auch für die Zukunft sichern kön-
nen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Klatschen! – Beifall bei 
der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Sonnenholzner das Wort. 

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Präsident, Kollegin-
nen und Kollegen! Ich finde, es ist ein Armutszeugnis, 
dass wir hier schon wieder über dieses Thema reden 
müssen, weil Sie, im Wesentlichen die Damen und Herren 
von der Mehrheitsfraktion und der Staatsregierung nicht in 
der Lage sind, über Ihren Schatten zu springen und zu 
agieren. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der GRÜ-
NEN)
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Frau Matschl, durch Wiederholung werden die Dinge nicht 
richtiger. Sie wissen doch genauso wie wir, dass die Sozi-
otherapie eben genau keine Möglichkeit ist. Wenn Sie es 
uns schon nicht glauben, dann glauben Sie es wenigstens 
dem Verband der Bezirke und anderen Menschen, die Ih-
nen dies ganz klar schriftlich und mündlich mehrfach vor-
getragen haben. 

Die SPD-Fraktion im Landtag fordert seit langer Zeit, lei-
der vergeblich, die Fortschreibung des Psychiatrieplans. 
Was bisher auch nicht passiert ist, ist die Einlösung der 
Zusage, endlich das überfällige bayerische Psychiatriege-
setz auf den Weg zu bringen. Jetzt stehen wir, was die 
ambulanten Dienste anbelangt, vor einem Scherbenhau-
fen. Besonders vor dem Hintergrund, dass für den statio-
nären Bereich die Gelder massiv gekürzt worden sind, ist 
mir nicht klar, wie Sie die Versorgung in der Zukunft ge-
währleisten wollen.

Auch Sie haben immer wieder betont, wie wichtig diese 
Dienste sind, und ich habe Ihnen auch schon mehrfach 
gesagt und wiederhole es noch einmal: Mit Goodwill-Er-
klärungen und mit Beteuerungen ist weder den Men-
schen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, gedient 
noch denen, die dort arbeiten. Es geht um 3 Millionen 
Euro im Jahr 2004, und ich weiß nun wirklich nicht, was 
dagegen spricht, diese zur Verfügung zu stellen, außer 
diesem „hehren“ Sparziel für die Bewerbung des Minister-
präsidenten um die nächste Kanzlerkandidatur. 

Sie wissen genau wie wir, dass bereits Dienste geschlos-
sen wurden – vor allen Dingen in Schwaben – und dass 
ihre personelle Auszehrung auch in anderen Bezirken an-
gefangen hat; das betrifft vor allem Ärzte- und Psycholo-
genstellen. Die Regelung hat einen massiven qualitativen 
Einfluss auf die Dienste, deren Qualität sinkt. Das können 
Sie doch nicht ernsthaft wollen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion haben wir letzten Monat zu 
diesem Thema eine Anhörung durchgeführt. Auch Ihnen 
ist dort von allen beteiligten Seiten die Dringlichkeit des 
Erhalts dieses Angebots nochmals vor Augen geführt 
worden. Es ist ein unerträgliches Geschacher auf dem 
Rücken der betroffenen Patientinnen und Patienten, das 
Sie billigend in Kauf nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch die enorm hohen Folgekosten, die dadurch anfallen 
werden, dass diese Leute in der stationären Psychiatrie 
aufgefangen werden müssen, nehmen Sie billigend in 
Kauf. Ich kann nur nochmals dringend an Sie appellieren, 
diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen mir keine weite-
ren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir jetzt 
noch zur Abstimmung kommen. Der federführende Aus-
schuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik emp-
fiehlt die Ablehnung dieses Dringlichkeitsantrags der 
GRÜNEN. Wer für die Ablehnung dieses Antrags ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Wer dagegen ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Enthaltungen? – Dann ist 
der Antrag mit den Stimmen der CSU-Fraktion gegen die 
Stimmen der SPD-Fraktion und der GRÜNEN abgelehnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten bis 18.00 Uhr 
eingeladen; die Zeit ist um. Ich schließe die Sitzung und 
lade für morgen, 9.00 Uhr, wieder ein.

(Schluss: 18.02 Uhr)
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Anlage 1

Abstimmungsliste

Name Ja Nein Enthalte
mich Name Ja Nein Enthalte

mich

zur namentlichen Abstimmung am 22.04.2004 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herrmann, Thomas 
Kreuzer, Jakob Kreidl u. a. und Fraktion (CSU) betreffend „Schutz der Bevölkerung vor terroristischer Bedrohung 
verbessern“ (Drucksache 15/622)

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Beck Melanie X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut

Guttenberger Petra X

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika X
Dr. Huber Marcel X
Huber Erwin
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard
Kupka Engelbert X
Kustner Franz

Leichtle Willi
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica X
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann X
Meyer Franz X
Miller Josef X
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Name Ja Nein Enthalte
mich Name Ja Nein Enthalte

mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne X
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X
Sem Reserl X

Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius X
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weber Manfred X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 101 50 –
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Abstimmungsliste

Name Ja Nein Enthalte
mich Name Ja Nein Enthalte

mich

Anlage 2

zur namentlichen Abstimmung am 22.04.2004 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend „Schutz der Bevölkerung vor Terrorgefahren 
verbessern: Sachlichkeit vor Ideologie“ (Drucksache 15/646)

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Beck Melanie X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut

Guttenberger Petra X

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika X
Dr. Huber Marcel X
Huber Erwin
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard
Kupka Engelbert X
Kustner Franz

Leichtle Willi
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica X
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann X
Meyer Franz X
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich Name Ja Nein Enthalte

mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne X
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X
Sem Reserl X

Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius X
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weber Manfred X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 50 101 –
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Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über die 
nicht einzeln zu beratenden Anträge etc. zu Grunde gelegt wurden,
gem. § 59 Absatz 7 (Tagesordnungpunkt 4)

Anlage 3

Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen
 oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses
 oder
 Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss
(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

1. Verfassungsstreitigkeit

  Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 10. März 2004 (Vf. 99-III-03) 
betreffend Anträge

1.  auf Entscheidung über die Gültigkeit der Landtags-
wahl 2003 (Beschluss des Bayerischen Landtags 
vom 12. Februar 2004 LT-Drs. 15/335),

2.  auf Entscheidung über die Gültigkeit der Volksent-
scheide vom 21. September 2003 (Beschluss des 
Bayerischen Landtags vom 12. Februar 2004 LT-Drs. 
15/336

sowie

3.  auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem 
Antrag

 a) alle seit dem Tätigwerden des am 21. September 
2003 neu gewählten Bayerischen Landtags er-
lassenen Gesetze und Verordnungen werden bis 
auf weiteres außer Vollzug gesetzt,

 b) über die mit Schreiben vom 12. Oktober 2003 
eingereichte Wahlanfechtung zur Ungültigkeits-
erklärung der Landtagswahl vom 21. September 
2003 ist bis spätestens zum 12. Januar 2004 zu 
entscheiden.

 PII2/G-1310/03-10
 Drs. 15/757 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen Z Z Z

2.  Antrag der Abgeordneten Peter Hufe, Wolfgang Vogel 
u.a. SPD

  Zukunft der lokalen Rundfunk- und Fernsehstationen
Drs. 15/132, 15/594 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z ohne
Einzelabstimmung wegen fehlendem Votum GRU 
veranlasst!

3.  Antrag der Abgeordneten Heidi Lück SPD

  Hilfe für Imker
Drs. 15/200, 15/763 (A)

 Votum des federführenden 
 Ausschusses für CSU SPD GRÜ
 Landwirtschaft und 
 Forsten A Z Z

4.  Antrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Jakob Kreidl, Rudolf Peterke u.a. CSU

  Datenspeicherung bei sog. Prepaid-Mobilfunkgeräten
Drs. 15/228, 15/557 (G)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit Z A A

5.  Antrag der Abgeordneten Renate Dodell, Sieg-
fried Schneider, Prof. Dr. Walter Eykmann u.a. CSU

  Möglichkeiten der dienstlichen Verwendung und der 
Teildienstfähigkeit stärker nutzen
Drs. 15/258, 15/559 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode988 Plenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004

6.  Antrag der Abgeordneten Renate Dodell, Joach-
im Unterländer, Berta Schmid u.a. CSU

  Bürokratieabbau in der Pflege – erfolgreiches Projekt 
„Entbürokartisierung der Pflegedokumentation“ bay-
ernweit umsetzen
Drs. 15/259, 15/598 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik Z Z Z

7.  Antrag des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
SPD

  Förderung der Menschenrechtserziehung in der 
Schule
Drs. 15/260, 15/747 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

8.  Antrag des Abgeordneten Sepp Ranner CSU
Bienenweide bei öffentlich geförderten Maßnahmen
Drs. 15/264, 15/764 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft und 
Forsten Z Z Z

9.  Antrag der Abgeordneten Konrad Kobler, Franz 
Josef Pschierer u.a. CSU

  Erhalt der Saisonarbeitnehmerregelung nach § 123 
SGB III
Drs. 15/268, 15/749 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

10.  Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt-Bussinger, 
Stefan Schuster, Florian Ritter u.a. SPD

  Personeller Einsatz bei der Sicherheitskonferenz
Drs. 15/271, 15/558 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit Z Z Z

11.  Antrag des Abgeordneten Ludwig Wörner SPD

  Hohe Luftbelastung mit Feinstäuben in Bayern
Drs. 15/285, 15/740 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

12.  Antrag des Abgeordneten Heinrich Rudrof CSU

  Flexible Anstellungsstruktur
Drs. 15/289, 15/606 (E)

  Antrag der SPD-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 3 
GeschO:
Votum des mitberatenden 
Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Staatshaushalt und 
Finanzfragen Z A Z

13.  Antrag der Abgeordneten Manfred Ach, Günter Gab-
steiger CSU, Dr. Heinz Kaiser, Monica Lochner-
Fischer SPD, Thomas Mütze BÜNDNIS 90 DIE 
GRÜNEN

  Veränderungen im Grundstockvermögen
Drs. 15/291, 15/707 (E)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Staatshaushalt und 
Finanzfragen Z Z Z

14.  Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN

  Mobilitätsangebote für Schülerinnen und Schüler 
verbessern – Schülerticket Bayern
Drs. 15/295, 15/748 (A)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport A ENTH Z

15.  Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr, 
Ruth Paulig, Dr. Christian Magerl u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

  Kein Diabas-Abbau in den Bayerischen Saalforsten
Drs. 15/306, 15/765 (A)

  Antrag der SPD-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 3 
GeschO:
Votum des mitberatenden 
Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

16.  Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr, 
Ruth Paulig, Eike Hallitzky u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN

  Aufsichtsratsvorsitz in der GSB ist Chefsache!
Drs. 15/311, 15/700 (A)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z
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17.  Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herr-
mann, Thomas Kreuzer, Jakob Kreidl u.a. und Frakti-
on CSU

  Verlagerung des BKA und des BND nach Berlin 
stoppen - Umzugskosten in Innere Sicherheit inves-
tieren
Drs. 15/312, 15/745 (G)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit Z A A

18.  Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Hans Joachim Werner, Helga Schmitt-Bussinger u.a. 
und Fraktion SPD

  Aufsichtsratsvorsitz bei der GSB
Drs. 15/313, 15/701 (A)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

19.  Antrag der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr, Dr. Christi-
an Magerl, Eike Hallitzky u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN

  Ausrüstung der Fahrzeugflotte des Freistaats mit 
Partikelfiltern
Drs. 15/321, 15/743 (A)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

20.  Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN

  Finanzausstattung der Bayerischen Landeszentrale 
für neue Medien (BLM) bedarfsgerecht gestalten
Drs. 15/330, 15/759 (A)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur A A Z

21.  Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN

  Erhalt der Förderung der Insolvenzberatungsstellen 
in Bayern
Drs. 15/331, 15/597 (A)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik A Z Z

22.  Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreu-
zer, Jakob Kreidl, Herbert Ettengruber u.a. und Frak-
tion CSU

  Sicherheitslücken am Münchner Flughafen schließen
Drs. 15/554, 15/744 (G)

  Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit Z A ohne
bzw. gleichlautendes
Votum des mitberatenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bundes- und Europa-
angelegenheiten Z A A
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Abstimmungsliste

Name Ja Nein Enthalte
mich Name Ja Nein Enthalte

mich

Anlage 4

zur namentlichen Abstimmung am 22.04.2004 zu TOP 5 Eingaben betreffend Aufenthaltsgenehmigung
(EB.0256.15, EB 0261.15, EB 0213.15 und EB 0333.15)

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Beck Melanie X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Guckert Helmut

Guttenberger Petra

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim
Hallitzky Eike
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang X
Hohlmeier Monika
Dr. Huber Marcel X
Huber Erwin
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard
Kupka Engelbert
Kustner Franz

Leichtle Willi X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica X
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz X
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich Name Ja Nein Enthalte

mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X    
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred X
Scharfenberg Maria X
Schieder Marianne X
Schieder Werner
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X
Sem Reserl X

Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius X
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weber Manfred X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Dr. Wiesheu Otto
Winter Georg
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 90 47 –
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Adi Sprinkart (GRÜNE): Bis wann kann die Stadt Sontho-
fen mit einer Zusage der Fördermittel nach Art. 10 FAG 
bzw. mit der Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für 
den durch die Einführung der R6 dringend notwendigen 
Erweiterungsbau der staatlichen Realschule um 4 Klas-
senräume rechnen; wie viele schulaufsichtlich genehmigte 
Erweiterungsbauten für Realschulen müssen insgesamt 
angesichts der Kürzung der Fördermittel nach Art. 10 FAG 
mit Verzögerungen bei der Zuteilung der Fördermittel bzw. 
mit der Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn rechnen 
und mit welchen durchschnittlichen Verzögerungen bei 
der Umsetzung der beantragten Erweiterungsbauten 
muss gerechnet werden?

Antwort der Staatsregierung: Der von der Stadt Sont-
hofen geplante Umbau und die Erweiterung der staat-
lichen Realschule ist derzeit noch nicht entscheidungsreif, 
da die Stadt die bisher vorgelegten Antragsunterlagen 
noch nicht an das von der Regierung von Schwaben ge-
nehmigte Bauprogramm angepaßt hat. Zudem hat die 
Stadt Sonthofen die Finanzierung der Maßnahme nach-
zuweisen. Erst danach kann die Regierung die Maßnahme 
auch im Hinblick auf die IZBB-Förderung (Investitionspro-
gramm Zukunft, Bildung und Betreuung 2003-2007) för-
derrechtlich prüfen und über die Genehmigung des vor-
zeitigen Baubeginns entscheiden.

Im Übrigen ist dem Finanzministerium nicht bekannt, ob 
schulaufsichtlich genehmigte Erweiterungsbauten für Re-
alschulen mit Verzögerungen bei der Zuteilung der För-
dermittel bzw. bei der Genehmigung des vorzeitigen 
Maßnahmebeginns durch die Kürzungen der Fördermittel 
nach Art. 10 FAG rechnen müssen und

ob mit Verzögerungen bei der Umsetzung der beantragten 
Erweiterungsbauten gerechnet werden muss.

Zudem gelten für die Förderung von Erweiterungsbauten 
bei Realschulen dieselben Voraussetzungen wie für ande-
re notwendige und dringliche Schulbaumaßnahmen.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Ist es richtig, dass das 
Bergamt Südbayern plant, den Stollen Rokot bei Zwiesel, 
ein seit Jahren mit Naturschutzmitteln gepflegtes Fleder-
mausvorkommen (Mausohr, Wasserfledermaus) einem 

Privatmann zur Errichtung eines Besucherbergwerkes zu 
schenken oder gegen geringes Entgelt zu veräußern, was 
zur Folge hätte, dass das Fledermausvorkommen zerstört 
würde?

Antwort der Staatsregierung:

1.  Für die Beantwortung dieser Frage ist zu unterschei-
den zwischen den Begriffen Bergwerkseigentum, 
Grundeigentum und dem eigentlichen Vorhaben, der 
Errichtung eines Besucherbergwerkes.

  Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatsminis-
terium der Finanzen, hat mit Zustimmung des Staats-
ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie das so genannte Bergwerkseigentum an 
einen privaten Investor für den betreffenden Bereich 
unentgeltlich veräußert. Bei diesem Bergwerkseigen-
tum handelt es sich um einen in das Grundbuch ein-
getragenen Rechtstitel zum Abbau von Erz, der vom 
Grundeigentum der Stadt Zwiesel losgelöst ist. Eine 
Ablehnung der Veräußerung dieses Bergwerkseigen-
tums ist nach Bergrecht nur möglich, wenn Gründe 
des öffentlichen Interesses – nach Bundesberggesetz 
(BBergG) sind dies ausschließlich bergbauspezifi-
sche Gründe – entgegenstehen. Dies war nicht der 
Fall. Der Inhaber des Bergwerkseigentums trägt die 
Verkehrssicherungspflicht und damit auch die Kosten 
dafür. Im übrigen bedeutet das Bergwerkseigentum 
für den Investor Investitionssicherheit.

2.  Für die Errichtung eines Besucherbergwerkes ist eine 
Genehmigung durch das Bergamt Südbayern not-
wendig. Auf diese Genehmigung besteht ein Rechts-
anspruch, sofern nicht öffentliche Interessen entge-
genstehen. Das Genehmigungsverfahren – u. a. mit 
Beteiligung der Naturschutzbehörden – läuft derzeit. 
Die höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung 
von Niederbayern lehnt das Vorhaben, so wie es  der-
zeit geplant ist, aus naturschutzfachlicher und natur-
schutzrechtlicher Sicht ab. Eine Genehmigung wird 
daher nur möglich sein, wenn eine Lösung gefunden 
werden kann, die mit den Naturschutzbelangen in 
Einklang steht.

Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 GeschO
Fragen Nr. 13 bis 14 und 16 bis 27

Anlage 5
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Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wie bewertet die Bayeri-
sche Staatsregierung den Antrag des Landratsamtes 
Dachau auf Errichtung einer „dreizügigen Ganztagsschu-
le“ im Landkreis Dachau und besteht aus Sicht des Minis-
teriums Aussicht auf Genehmigung dieser Ganztages-
schule?

Antwort der Staatsregierung: An insgesamt 100 Schu-
len in Bayern sollen – über alle Schularten hinweg – Ganz-
tagesklassen eingerichtet werden; im Bereich der staatli-
chen Realschulen sind 10 Schulen vorgesehen. Das 
Staatsministerium wird diese Ganztagesklassen in allen 
Regierungsbezirken Bayerns installieren. In diesem Zu-
sammenhang wird natürlich auch der Antrag geprüft wer-
den. Ob eine „dreizügige Ganztagesschule“ eingerichtet 
werden kann, kann erst nach der Prüfung beurteilt wer-
den.

Simone Tolle (GRÜNE): Nachdem sich modellhaft ge-
rechnet ergibt, dass für die insgesamt 400 Gymnasien in 
Bayern jeweils im Durchschnitt 500 000 Euro Investitions-
bedarf für die Mittagsbetreuung an Ganztagsschulen aus 
IZBB-Mitteln anfallen, frage ich die Staatsregierung, wie 
sichergestellt werden soll, dass es aufgrund der Einfüh-
rung des achtjährigen Gymnasiums bei der Gewährung 
von IZBB-Mitteln nicht zu Engpässen bei der Bewilligung 
der Anträge der anderen Schularten kommt?

Antwort der Staatsregierung: Die kommunalen und pri-
vaten Schulaufwandsträger gehen sehr verantwortungs-
voll mit den Fördermitteln aus dem Investitionsprogramm 
Zukunft Bildung und Betreuung um. Dies wird durch um-
sichtige Planung der einzelnen Maßnahmen belegt.

Derzeit ist eine detaillierte Aussage zu den im Rahmen der 
Einführung des G8 erforderlichen Mitteln für Investitionen, 
die durch IZBB gefördert werden können, ebenso wenig 
möglich, wie zu den Aufwendungen für die anderen 
Schularten. Es ist jedoch zu erwarten, dass es aufgrund 
der bis 2007 bereitstehenden Gesamtsumme von rund 
594 Millionen Euro nicht zu gravierenden Engpässen 
kommt.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Wird die Staatsregierung über 
den 1. Januar 2005 hinaus die Förderung von Ganztags-
betreuungsangeboten für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 bis 10 entsprechend dem bisherigen 
Förderprogramm für Ganztagsbetreuungsangebote an 
den weiterführenden Schulen im Freistaat weiterführen, 
wie ist verneinendenfalls nach Auffassung der Staatsregie-
rung für Aufwandsträger, die zum jetzigen Zeitpunkt die 
Einführung von Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuungs-
angeboten an ihren weiterführenden Schulen erwägen, 
Planungssicherheit über den 1. Januar 2005 hinaus ge-
währleistet und wie verhalten sich nach dem Verständnis 
der Staatsregierung grundsätzlich Betreuungsangebote 
der vorgenannten Art zu der bei der geplanten Einführung 
des 8jährigen Gymnasiums zwangsläufig erforderlich wer-
denden Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schülern 
in der Mittagspause bzw. begleitend zu einem dann obli-
gatorischen Nachmittagsunterricht?

Antwort der Staatsregierung: Die Angebote der ganztä-
gigen Förderung und Betreuung an Schulen werden wei-

terhin, über den 31.12.2004 hinaus, auf der Grundlage 
von Förderrichtlinien staatlich bezuschusst. Eine entspre-
chende Änderung der Bekanntmachung vom 16. Mai 
2002 wird in der nächsten Zeit erfolgen. Damit ist die Pla-
nungssicherheit für kommunale und private Träger der 
Ganztagsangebote an den Schulen gegeben.

Die Schülerinnen und Schüler des G8 haben nicht an allen 
Nachmittagen Unterricht. Die Beaufsichtigung während 
der Mittagszeit oder anderer Pausenzeiten obliegt grund-
sätzlich den Lehrkräften.

Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus freiwillig 
ein in der Verantwortung eines kommunalen oder privaten 
Trägers liegendes Ganztagsangebot an Schulen nutzen, 
das z. B. Hausaufgabenbetreuung, zusätzliche Förderan-
gebote, Freizeitangebote etc. umfasst. Dieses Angebot, 
das sich in der Regel über vier Tage pro Woche erstreckt, 
steht nicht in Konkurrenz zum  Nachmittagsunterricht 
bzw. zur Beaufsichtigung in der Mittagspause und kann – 
genau wie an Realschulen oder Hauptschulen – eingerich-
tet werden.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE):  Wie will die Staatsregierung 
gewährleisten, dass bei den Spielen der Fußballweltmeis-
terschaft 2006 in München und Nürnberg, bei der Bayern 
die Möglichkeit hat, sich und seine unverwechselbaren 
Kulturgüter in den Focus der Weltöffentlichkeit zu rücken, 
auch im Stadion selbst bayerisches Bier ausgeschenkt 
wird, und wie stellt die Projektgruppe zur Weltmeister-
schaft im Kultusministerium sicher, dass die bayerische 
regionale Identität uns seine Kulturgüter bei den Übertra-
gungen und beim Rahmenprogramm gebührend heraus-
gestellt werden?

Antwort der Staatsregierung: Im Rahmen der FIFA WM 
2006TM sind die offiziellen Fußballspiele generell Veran-
staltungen der Kategorie A, die durch FIFA/OK im Rahmen 
des offiziellen FIFA/OK Event Marketing Programms orga-
nisiert werden. Bei den Veranstaltungen der Kategorie A 
dürfen nur die offiziellen Marken der FIFA-Sponsoren ver-
wendet werden, d. h. es darf nur das Bier des offiziellen 
Partners, in diesem Falle Anheuser-Bush, ausgeschenkt 
werden. 

Außerhalb der Werbe-Bannmeile um die Stadien selbst 
kann und wird bayerisches Bier ausgeschenkt werden. 
Selbstverständlich werden das bayerische Gastgewerbe 
sowie das bayerische Braugewerbe alles unternehmen, 
um die bayerische Lebensart – und damit auch das baye-
rische Bier – den Gästen aus aller Welt in attraktiver Weise 
zu präsentieren. Die Staatsregierung wird dies im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bestmöglich unterstützen. 

Thomas Mütze (GRÜNE): Hat der für den Hochwasser-
schutz verantwortliche Freistaat Bayern bei den Planfest-
stellungsverfahren für den Mainausbau zwischen Markt-
breit und Bamberg darauf geachtet, dass die von der BAW 
festgestellte Verkürzung der Fließzeit um 0,75 h zwischen 
Bamberg und Würzburg bzw. 1 h am Beginn der Ausufe-
rung in den unterhalb von Limbach gelegenen Stauhaltun-
gen als hochwasserneutral toleriert werden kann oder 
werden Ausgleichsmaßnahmen notwendig, um eine Zu-
nahme des Hochwasserrisikos zu vermeiden. 
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Antwort der Staatsregierung: Vorhabensträger für den 
Ausbau des Mains ist der Bund. Durch die vorgesehene 
Vertiefung der Fahrrinne und die stellenweise Verbreite-
rung in den Kurven würden vor allem kleinere und mittlere 
Hochwasser etwas schneller ablaufen als bisher. Aus 
Sicht des Freistaates Bayern kann dies nicht hingenom-
men werden. Im Rahmen der nach Wasserstraßenrecht 
vorgeschriebenen Einvernehmensverhandlungen besteht 
daher die klare Forderung an den Bund, ein Konzept vor-
zulegen, wie diese Veränderungen ausgeglichen werden 
können. Das vom Bund geforderte Konzept liegt  bisher 
leider nicht vor.  

Joachim Unterländer (CSU): Teilt die Staatsregierung 
meine Auffassung, dass die Zielrichtung des Gesetzent-
wurfs von Mitgliedern des Deutschen Bundestags zur 
Sterbehilfe („Autonomie am Lebensende“) abzulehnen ist 
und stattdessen Palliativmedizin und Hospizbewegung 
verstärkt zu unterstützen sind?

Antwort der Staatsregierung: Die Bayerische Staatsre-
gierung unterstützt seit einigen Jahren aktiv die Hospizbe-
wegung und palliativmedizinische Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen, um ein menschenwürdiges Leben bis 
zuletzt zu ermöglichen. Der fürsorgliche Umgang mit 
Schwerstkranken und Sterbenden ist ein wesentliches 
Element einer humanen Gesellschaft und Ausdruck unse-
rer sozialstaatlichen Werteorientierung. Aktive Sterbehilfe 
ist mit diesen verfassungsrechtlich gewährleisteten 
Grundsätzen nicht vereinbar und wird deshalb von der 
Staatsregierung entschieden abgelehnt.

Schwerstkranke und Sterbende brauchen am Ende ihres 
Lebensweges liebevolle Betreuung und die Begleitung 
durch einfühlsame Menschen, die um die seelische Ausei-
nandersetzung Sterbender wissen sowie eine kompetente 
Behandlung quälender Krankheitssymptome.

Der Freistaat Bayern hat seit 1997 mehr als 4,2 Mio. € aus 
Privatisierungserlösen, insbesondere für die Errichtung 
von Palliativstationen an Krankenhäusern, stationären 
Hospizen und Hospizakademien zur Qualifizierung 
von Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, um die notwendi-
gen Rahmenbedingungen für die Sterbebegleitung zu 
schaffen. 

In Bayern hat sich mittlerweile eine beachtliche Versor-
gungsstruktur für Schwerstkranke und Sterbende mit 
derzeit 8 stationären Hospizen (64 Plätze) und 17 Palliativ-
stationen an Krankenhäusern (154 Betten) entwickelt. Die 
Fortsetzung dieser Politik halte ich auch in Zeiten knapper 
Kassen für unbedingt erforderlich.

Im letzten Jahr wurde in meinem Haus ein Expertenkreis  
„Palliativmedizin und Hospizarbeit“ gegründet, dem Ver-
treter aller Institutionen und Organisationen angehören, 
die sich in Bayern mit der Sterbebegleitung befassen. Ziel 
ist es, ein Konzept für ein abgestuftes und vernetztes Sys-
tem der Sterbebegleitung zu entwickeln, das sich vom 
ambulanten Bereich über die Pflege in stationären Hospi-
zen bis zur palliativmedizinischen Krankenhausbehand-
lung erstreckt.

Die Bayerische Staatsregierung befürwortet den weiteren 
Ausbau einer qualitativ hochwertigen Sterbebegleitung. 
Wir werden jeglichen Vorstößen zur Legalisierung der ak-
tiven Sterbehilfe entschieden entgegen treten. Eine Rela-
tivierung des unbedingten Lebensschutzes darf es nicht 
geben.

Margarete Bause (GRÜNE): In welcher Weise und nach 
welchen Kriterien werden Zahlen zu Pflegefehlern in der 
gesamten Altenpflege (z.B. Dekubitus, Stürze etc.) und/
oder deren finanzielle Folgewirkungen erhoben und wie 
wird dies begründet?

Antwort der Staatsregierung: Der Qualität der Leistun-
gen in den Pflegeeinrichtungen und der Qualitätssiche-
rung kommt ein besonderer Stellenwert zu. Es ist vorran-
gig Aufgabe der Einrichtungsträger, innerbetriebliche 
Strukturen zu schaffen und auszufüllen, die es ihnen er-
möglichen, das gesetzlich vorgeschriebene und vertrag-
lich vereinbarte Qualitätsniveau zu halten.

Zusätzlich findet eine Qualitätskontrolle durch Heimauf-
sichtsbehörden und den MDK statt. Diese führen ihre 
Heim- bzw. Qualitätsprüfungen grundsätzlich unangemel-
det durch, koordinieren ihre Prüftätigkeit und stimmen ihre 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Abstellung 
von Mängeln einvernehmlich ab. Im Jahr 2002 führten al-
lein die staatlichen Heimaufsichtsbehörden 1.526 Heimü-
berprüfungen in den bayerischen Altenpflegeheimen 
durch.

In diesem Zusammenhang weise ich auf die umfangreiche 
Antwort der Bayerischen Staatsregierung vom Mai 2001 
zur Interpellation der SPD-Fraktion zum Thema „Men-
schenwürdige Pflege in Bayern sicherstellen“ (LT-Drs. 14/
6882) hin. Kapitel 5 dieser Antwort befasst sich detailliert 
mit der Qualitätssicherung in der Pflege und hier mit den 
Qualitätsstandards, den Kontrollen und den Konsequen-
zen bei festgestellten Mängeln. Neuere Daten und Unter-
lagen liegen dem Sozialministerium nicht vor. Sie würden 
eine landesweite Umfrage bei allen beteiligten Stellen er-
forderlich machen, die in der Kürze der Zeit nicht leistbar 
war und auch der aktuellen Diskussion um Verwaltungs-
vereinfachung und Entbürokratisierung widerspäche. Zu 
den finanziellen Auswirkungen, die sich aus festgestellten 
Pflegefehlern ergeben können, kann man keine belastba-
ren Aussagen treffen.

Renate Ackermann (GRÜNE): Welchen Betrag hat die 
Staatsregierung für das Projekt „Entbürokratisierung der 
Pflege“ aufgewandt und wie werden die Ergebnisse in den 
Bayerischen Bezirken umgesetzt?

Antwort der Staatsregierung: Die Dokumentation pfle-
gerischer Tätigkeiten ist zwar unverzichtbar. Sie muss je-
doch mit Augenmaß geschehen und darf nicht in eine 
zeitaufwendige, bürokratische, oft mehrfache Niederle-
gung aller Details zu Lasten der zu pflegenden Bürgerin-
nen und Bürger ausufern. 

Das bayerische Sozialministerium hat daher im November 
2002 das Projekt zur Entbürokratisierung der Pflegedoku-
mentation in stationären Einrichtungen der Altenhilfe ins 
Leben gerufen, das im Bürgerheim Dingolfing erprobt 
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wurde und seit November 2003 erfolgreich abgeschlos-
sen worden ist. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine 
Reduzierung und effektive Gestaltung der Dokumentati-
onspflichten in der Pflege gewährleistet werden kann. 

Die neue Pflegedokumentation besticht vor allem da-
durch, dass alle pflegerischen Maßnahmen in einer Über-
sicht dargestellt und als Leistungsnachweis im Gesamt-
paket abgezeichnet werden. Damit entfallen die endlosen 
Einzelleistungsnachweise wie beispielsweise Waschen, 
Betten machen oder Bekleidungswechsel. Die neue Sys-
tematik gewährleistet nicht nur mehr Transparenz, son-
dern spart den Pflegekräften deutlich mehr Zeit, die für die 
Pflege und Betreuung der hilfsbedürftigen alten Men-
schen gewonnen wird, Zeit auch für mehr Zuwendung 
und Menschlichkeit in der stationären Pflege. 

Das erfolgreich erprobte und vom MDK Bayern für geeig-
net befundene Konzept wurde den Einrichtungsträgern in 
Bayern bereits zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
werden Schulungen für die Heimaufsichtbehörden durch-
geführt. Weiterhin wurde die Konzeption im Landespfle-
geausschuss vorgestellt. In diesem Gremium hat der Ver-
treter des Landkreistages erklärt, dass der Landkreistag 
die Verwendung des Konzepts denjenigen Einrichtungen 
empfehlen werde, die unter Trägerschaft der Landkreise 
stehen. Ich selbst habe im Landespflegeausschuss ange-
regt, dass sich die Pflegesatzparteien zukünftig verbind-
lich auf dieses Dokumentationssystem verständigen sol-
len.

Für die Entwicklung der gesamten Konzeption, die Erar-
beitung der Dokumentationsunterlagen, die Einführung 
des Konzepts, die Schulung der Pflegekräfte, die Erpro-
bung in einer Altenpflegeeinrichtung, die Projektüberwa-
chung und die Evaluation sind Kosten in Höhe von rd. 
30.000 € angefallen.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Wie viele und welche Modellpro-
jekte zum Thema Pflege/Wohnen im Alter gibt es wo in 
Bayern, bzw. hat es in den letzten 5 Jahren gegeben?

Antwort der Staatsregierung: In den letzten fünf Jahren 
wurden 27 Modellprojekte in den Bereichen Pflege/
Wohnen im Alter in Bayern durchgeführt. Acht Projekte 
sind inzwischen ausgelaufen. Darunter sind z.B. die Pro-
jekte „Gerontopsychiatrischer Verbund Schwaben“ oder 
„Hilfe für altersverwirrte Menschen im Alter – HALMA“ in 
Würzburg, die die Verbesserung der ambulanten geronto-
psychiatrischen Versorgung zum Ziel hatten.

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Wie ist die Aussage von 
Frau Staatsministerin Merk, getätigt am 18. März 2004 im 
Rahmen der Festrede anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung des Bayerischen Richtervereins im Reichssaal 
des Alten Rathauses in Regensburg, zu verstehen, die dort 
gesagt hat, auch die dritte Gewalt müsse sich dem Primat 
der Politik unterwerfen?

Antwort der Staatsregierung: Das Zitat ist nicht zutref-
fend wiedergegeben. Bei der Landesvertreterversamm-
lung des Bayerischen Richtervereins am 18. März 2004 in 
Regensburg habe ich wörtlich Folgendes gesagt:

„Tradition ist wichtig. Das Bayerische Oberste Landesge-
richt verkörpert sie wie kaum eine andere Institution der 
bayerischen Justiz. Tradition ist jedoch kein Selbstzweck. 
Man kann sie nicht als alleiniges Argument gegen jede 
strukturelle und organisatorische Veränderung ins Feld 
führen. Ich bitte außerdem darum, in der Diskussion und 
Abwägung auch den Primat der Politik zu respektieren.“

Die Verantwortung in Bayern für die Gerichtsorganisation 
und ihre notwendige Anpassung an veränderte Rahmen-
bedingungen trage ich als zuständige Ressortministerin. 
Meine Äußerung bezog sich darauf, dass gravierende 
strukturelle Änderungen der Gerichtsorganisation poli-
tisch entschieden werden müssen. Solche Entscheidun-
gen wie die Auflösung eines Gerichts sind dem Landtag 
vorbehalten und bedürfen der Form eines Gesetzes. Das 
Recht der Gesetzesinitiative steht dabei der Staatsregie-
rung zu und sie muss dieses Recht im Rahmen ihrer poli-
tischen Verantwortung ausüben.

Barbara Rütting (GRÜNE): Wie beurteilt die Staatsregie-
rung die Verweigerung der Akteneinsicht im Ermittlungs-
verfahren Aktenzeichen 16 Js 18676/03 der Staatsanwalt-
schaft Memmingen – entgegen gesetzlichen Vorschriften 
und den üblichen Regeln in der gesamten Bundesrepublik 
auf Akteneinsichtsrecht bei eingelegter Beschwerde – und 
hält sie die Einstellung des Verfahrens ohne Nennung kon-
kreter, sachlichen Begründung (Einstellungsbescheid der 
Staatsanwaltschaft Memmingen vom 20.2.04) für gerecht-
fertigt, besonders vor dem Hintergrund, dass umfangrei-
ches Beweismaterial vorgelegt wurde sowie ein großes 
Aufklärungsinteresse an der Vermeidung von Qualzuchten 
bei so genannten Masthähnchenanlagen besteht?

Antwort der Staatsregierung: Mit Anzeige vom 16. Ok-
tober 2003 hat der eingetragene Verein “Menschen für 
Tierrechte, Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V.” 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Memmingen gegen 
den Betreiber einer Masthähnchenanlage wegen quäleri-
scher Tiermisshandlung erstattet.

Der Beschuldigte betreibt eine Masthähnchenanlage und 
plant neben der bisherigen eine weitere Anlage identi-
scher Bauart zu errichten. Ihm wird vom Anzeigeerstatter 
vorgeworfen, seit 1999 Masthähnchen mit solchen züch-
terischen Manipulationen zu halten, dass deren Sätti-
gungszentrum im Gehirn gestört sei und diese ständig im 
Übermaß Nahrung aufnehmen müssten. Dadurch würden 
schwerwiegende Erkrankungen und Leiden verursacht. 
Außerdem würden die Masthähnchen in zu großer Be-
satzdichte gehalten. 

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft 
Memmingen hierzu eine Stellungnahme des zuständigen 
Landratsamtes eingeholt. Darin wird ausgeführt, dass der 
Masthähnchenstall des Beschuldigten entsprechend der 
Baugenehmigung erstellt und ohne weitere bauliche Ver-
änderungen genutzt werde. Der Tierbestand werde sei-
tens des zuständigen Veterinäramtes einmal pro Mast-
durchgang im Rahmen der Geflügel-Schlachttier-
untersuchung überprüft. Das Landratsamt Neu-Ulm teilte 
zudem mit, das Verstöße gegen das geltende Tierschutz-
recht bislang nicht festgestellt werden konnten. Vor die-
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sem Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren 
gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

Der Anzeigeerstatter hat hiergegen Beschwerde eingelegt 
und gleichzeitig Akteneinsicht beantragt. Der Antrag auf 
Akteneinsicht wurde von der Staatsanwaltschaft Mem-
mingen mit der Begründung abgelehnt, dass der Verein 
nicht Verletzter sei und kein erhebliches Überwiegen des 
berechtigten Interesses des Vereins gegenüber schutz-
würdigen Interessen des Beschuldigten gegeben sei. Der 
Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht Mün-
chen hat die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mem-
mingen überprüft. Er beabsichtigt, der Beschwerde gegen 
die Einstellungsverfügung nicht abzuhelfen, sobald über 
die Frage der Akteneinsicht abschließend gerichtlich ent-
schieden ist.

Zu weiteren dienstaufsichtlichen Maßnahmen besteht 
derzeit kein Anlass.

Christa Steiger (SPD): Nachdem in verschiedenen 
Zeitungen zu lesen war, dass der Staatsminister Dr. Wer-
ner Schnappauf anlässlich eines Frühstückes an den 
Staatsminister Erwin Huber „appellierte, den Prozess der 
notwendigen Verwaltungs- und Strukturreform mit einer 
Regionalisierungsstrategie zu verbinden“ frage ich die 
bayerische Staatsregierung, in wie weit die Kabinettsmit-
glieder aktuell einbezogen werden (im Rahmen von Kabi-
nettssitzungen) und wie die ländlichen Regionen, konkret 
hier z.B. die Landkreise Lichtenfels und Kronach bei der 
geplanten Verwaltungsreform strukturpolitisch gestärkt 
werden können.  

Antwort der Staatsregierung: Konzepte der Verwal-
tungsreform werden gemeinsam mit den zuständigen 
Ressorts entwickelt. Zudem werden alle Entscheidungen 
zu den Behördenstrukturen durch den Ministerrat als Kol-
legialorgan getroffen. Damit ist die Beteiligung aller Kabi-
nettsmitglieder gegeben.

Eine strukturpolitische Stärkung von ländlichen Regionen 
kann auf zweierlei Weise erfolgen: Zum einen könnten auf 
vorhandene Behörden, wie z.B. auf die Landratsämter, 
Aufgaben verlagert werden, die bisher von ortsferneren 
Sonderbehörden erfüllt wurden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Verlagerung sinnvoll ist (ausreichende Fallzahlen) 
und zu positiven Effekten führt (z.B. Beschleunigung von 
Verfahren). In welchen Fällen dies in Betracht kommt, wird 

derzeit noch geprüft. Zum anderen könnten vorhandene 
Behörden ganz in ländliche Räume verlagert werden. Ent-
scheidungen dazu haben weitreichende finanzielle und 
personalwirtschaftliche Folgen, die gründlich geprüft wer-
den müssen. Das erfolgt im Verlauf der weiteren Beratun-
gen. 

Im Zuge des Projekts „Verwaltung 21“ ist nicht beabsich-
tigt, zusätzliche Behörden zu schaffen, so dass eine „Ers-
tansiedlung“ von Behörden in bestimmte ländliche Räume 
nicht erfolgen kann.  

Über konkrete Behördenstandorte kann erst im Zusam-
menhang mit der gesamten Behördenstruktur entschie-
den werden.

Die Erfahrungen aus den Modellprojekten werden bei der 
Ausführung des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz ge-
nutzt, das neben der Förderung von niedrigschwelligen 
Betreuungsangeboten für altersverwirrte Menschen auch 
die Förderung von Projekten zur Weiterentwicklung der 
Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte insbe-
sondere für Demenzkranke vorsieht. Auf der Grundlage 
des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes werden seit An-
fang 2004 neun Projekte in den Regierungsbezirken Ober-
franken, Mittelfranken, Oberpfalz, Niederbayern und 
Oberbayern gefördert. 

Aber auch die Entwicklung von Strategien gegen das 
Burnoutsyndrom bei den Pflegekräften („Pflege der Pro-
fis“) ist ebenso Bestandteil eines Modellprojektes wie der 
möglichst lange Verbleib in der häuslichen Umgebung 
durch „Betreutes Wohnen zu Hause“ oder die Verbesse-
rung der Versorgung durch die Vernetzung der verschie-
denen Angebote. 

Erwähnen möchte ich auch noch drei Projekte der Bayeri-
schen Stiftung Hospiz. Zwei Projekte befassen sich mit 
der Verbesserung der Sterbebegleitung in Alten- und Pfle-
geheimen. Darüber hinaus wird ein palliativmedizinischer 
Konsiliardienst im ländlichen Raum in Günzburg erprobt.

Ich denke, es würde den Rahmen sprengen, hier alle Pro-
jekte einzeln aufzuzählen. Ich werde Ihnen daher eine 
schriftliche Auflistung aller Projekte zukommen lassen. 

siehe nächste Seite



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode998   Plenarprotokoll 15/14 v. 22. 04. 2004

Modellprojekte zum Thema Pflege/Wohnen im Alter (1999-2004)

Projekt Inhalt Zeitraum

Wissenschaftl. Begleitung von 5 Modell-
projekten zur mobilen, d.h. aufsuchenden 
geriatrischen Rehabilitation (Amberg, 
Nürnberg, München und Augsburg)

Erprobung und Implementierung von ambulan-
ter und mobiler geriatrischer Rehabilitation

1998-2001

Gerontopsychiatrischer Verbund Schwaben Verbesserung der ambulanten Versorgung 
gerontopsychiatrisch Erkrankter

1996-2000

Zentrum für seelische Gesundheit, 
Kaufbeuren

Niedrigschwellige, gerontopsychiatrische Ver-
sorgung

2001-2004

Sektorenübergreifende Kooperation und 
Vernetzung, Augsburg

Verbesserung der Kooperation der verschie
denen Leistungserbringer im Bereich der 
geriatrischen Versorgung

2000-2004

Virtuelles Altenheim- well at home, Nürnberg Aufbau eines vernetzten Versorgungssystems 
mit fachübergreifenden Dienstleistungen unter 
Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien

2000-2003

Förderung rehabilitationsorientierter 
Betreuung in Seniorenheimen, Würzburg

Implementierung von institutionsbezogenen 
Strategien zur Verbesserung der Rehabilitati-
onsorientierung in der Pflege

2000-2003

Implementierung von Hausgemeinschaften 
in eine kleinräumig ausgerichtete Versor-
gungskette in Dießen

Umsetzung des Hausgemeinschafskonzeptes 
in Verbindung mit einer lückenlosen und gut 
koordinierten Versorgungskette

2000-2003

Ambulant betreute Wohngemeinschaft, 
München

Ambulant betreute therapeutische Wohnge-
meinschaft für ältere seelisch behinderte
 Menschen

2001-2003

Einbeziehung von ehrenamtlich engagierten 
Bürgern und Angehörigen in die psycho-
soziale Betreuung von Altenheimbewohnern
Bamberg

Abbau von Hemmnissen auf Seiten der Haupt-
amtlichen und sehr weitgehende Einbeziehung 
der Angehörigen und Ehrenamtlichen in den 
Alltag der stationären Altenhilfe

2000-2001

Pflege der Profis
(Bertoldsheim, Ebenhausen, Forchheim, 
Kaufering, Scheinfeld, Türkheim)

Entwicklung von Strategien gegen den 
Burnout bei professionellen Pflegekräften in der 
stationären Pflege

2001-2004

Sturzprophylaxe im ambulanten Bereich, 
Neu-Ulm

Mobilitätsverbesserung und Sturzprävention 
bei zu Hause lebenden, hilfs- und pflegebe-
dürftigen Menschen

2003-2004

Brückenteam an der Palliativstation des 
Juliusspitals, Würzburg

Verbindung Station - Familie - Wohnung, Be-
gleitung der Patienten, Sicherstellung der amb. 
Versorgung

2001-2004

Sophia, Bamberg Erprobung des Einsatzes von Technologie in 
der Sozialen Personenbetreuung 

2002-2004

Simba, Unterpfaffenhofen Betreutes Wohnen zu Hause mit Betreuungs-
vertrag

2002-2005

Fachstelle Wohnberatung, München Förderung von Wohnungsanpassung und 
Wohnberatung

2002-2004

Landeswettbewerb „Innovative Konzepte in 
der stationären Altenhilfe

Umsetzung der fünf besten Projekte 2004-2006

Integrierte Pflegehilfsausbildung im Land-
kreis Dachau

Schulversuch zur Zusammenfassung der Aus-
bildungen Krankenpflege- und Altenpflegehelfer

2004-2007

Snoezelen
Regensburg

Verbesserung des Wohlbefindens von dementi-
ell Erkrankten 

2001-2002
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Projekt Zeitraum

Projekte im Rahmen des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes (PflEG)
o  Entwicklung von Altenhilfestrukturen der Zukunft im ländlichen Raum in Bamberg
o  Entwicklung von Altenhilfestrukturen der Zukunft im ländlichen Raum in Straubing
o  Gerontopsychiatrische Koordinierungsstelle

Amberg-Sulzbach
o  Kompetentes, ehrenamtliches Engagement in Bayern

Nürnberg
o  Musiktherapie mit Demenzerkrankten

München
o  Zentrale Verbundstelle

Weißenburg-Gunzenhausen
o  Hilfe vor Ort

München
o  „Die Insel“ Hof
o  Verbundsystem für ehrenamtl. Helferinnen

München
Vernetzungsprojekte zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und -konzepte, insbeson-
dere für Demenzkranke

seit 2004

Darüber hinaus fördert die Bayerische Stiftung Hospiz folgende Projekte:

o  Leben bis zuletzt (Verbesserung der Sterbebegleitung in ausgewählten Alten- und Pflegeheimen der Inneren Mission, 
2001-2003)

o  Sterben mit Würde (Integration der Hospizidee in den Alltag des St. Josefsheimes, München, 2000-2001)

o  Palliativmedizinischer Konsiliardienst im ländlichen Raum (Verbesserung der palliativmedizinischen Versorgung im 
ambulanten Bereich, 2003-2005)
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Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weber Manfred X
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Gesetzentwurf des Abgeordneten Joachim Herrmann 
und Fraktion CSU, 
Franz Maget und Fraktion SPD, 
Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr und 
Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 
Drs. 15/771 

zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass  

1. § 1 Nr. 1 e) folgende Fassung erhält: 
“Es wird folgender Art. 43 d eingefügt: 
’Art. 43 d Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli 
2004 geänderten Altersentschädigung und Hinter-
bliebenenversorgung’“ und 

2. in § 1 Nr. 16 die Einleitung und die Überschrift 
wie folgt gefasst werden: 
“Nach Art. 43 c wird folgender Art. 43 d einge-
fügt: 
’Art. 43 d Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli 
2004 geänderten Altersentschädigung und Hinter-
bliebenenversorgung’“ 

Berichterstatter: Dr. Otmar Bernhard 
Mitberichterstatter: Dr. Heinz Kaiser 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zu-
gewiesen. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf end-
beraten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner  
23. Sitzung am 05. Mai 2004 beraten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: 1 Zustimmung, 1 Enthaltung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf in seiner 11. 
Sitzung am 27. Mai 2004 endberaten und mit den 
Stimmen von CSU und SPD e i n s t i m m i g  der 
Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses zugestimmt. 

Manfred Ach 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten  
Joachim Herrmann und Fraktion CSU, 
Franz Maget und Fraktion SPD, 
Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr und 
Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN 

Drs. 15/771, 15/1113 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Abgeordnetenge-
setzes 

§ 1 
 
Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des 
Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeordnetengesetz) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. März 1996 
(GVBl S. 82, BayRS 1100-1-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Juni 2003 (GVBl S. 360), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift zu Art. 6 erhält folgende Fassung: 

 „Art. 6 Mandatsausstattung, Kostenpauschale“ 

b) Der bisher aufgehobene Art. 8 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Art. 8 Arbeits-, Dienst- und Werkverträge zur Un-
    terstützung der parlamentarischen Arbeit“ 

c) In der Überschrift zu Art. 9 werden die Worte „und 
nach Art. 8“ eingefügt. 

d) Die Überschrift zum Dritten Teil, 3. Abschnitt und 
zu Art. 20 wird wie folgt gefasst: 

 „Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Pflege- 
und Geburtsfällen, Unterstützungen 
 Art. 20 Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-,  
    Pflege- und Geburtsfällen“ 

e) Es wird folgender Art. 43 d eingefügt: 

 „Art. 43 d Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli  
     2004 geänderten Altersentschädigung  
     und Hinterbliebenenversorgung“ 

2. In Art. 4 a Abs. 2 werden in Nr. 1 die Worte „die in das 
Handbuch des Bayerischen Landtags aufzunehmen 
sind“ durch die Worte „die zu veröffentlichen sind“ er-
setzt. 

3. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 „2Sie beträgt je Monat 5.990 Euro.“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „1. Juli 1999, 
1. Juli 2000, 1. Juli 2001, 1. Juli 2002 und zum 
1. Juli 2003“ durch die Worte „1. Juli 2005, 
1. Juli 2006, 1. Juli 2007 und zum 1. Juli 
2008“ ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Maßstab für die Anpassung ist die Verände-
rung einer gewogenen Maßzahl der Einkom-
mensentwicklung in Bayern, die sich zusam-
mensetzt aus 

1. dem Index der durchschnittlichen Brutto-
monatsverdienste der Arbeiter im pro-
duzierenden Gewerbe mit einem Anteil 
von 36,8 v.H., 

2. dem Monatslohn eines Arbeiters der End-
stufe der Lohngruppe 5 (ohne Kinder) 
nach dem Manteltarifvertrag für Arbeite-
rinnen und Arbeiter des Bundes und der 
Länder mit einem Anteil von 2,5 v.H.,  

3. dem Index der durchschnittlichen Brutto-
monatsverdienste der Angestellten im pro-
duzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und 
Versicherungsgewerbe mit einem Anteil 
von 46,7 v.H., 

4. der Bruttomonatsvergütung eines verheira-
teten Angestellten (ohne Kinder) der Ver-
gütungsgruppe III des Bundes-Angestell-
tentarifvertrags (Vergütung der Länder) in 
der höchsten Lebensaltersstufe mit einem 
Anteil von 6,7 v.H.,  

5. den Bruttomonatsbezügen eines verheira-
teten Beamten (ohne Kinder) der Be-
soldungsgruppe A 12 in der höchsten Stufe 
mit einem Anteil von 6,3 v.H..“ 

cc) In Satz 3 werden die Worte „1. März 1999, 
1. März 2000, 1. März 2001, 1. März 2002 und 
1. März 2003“ durch die Worte „1. März eines 
Jahres“ ersetzt. 
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4. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 „Art. 6 Mandatsausstattung, Kostenpauschale“ 

b) In den Abs. 1 und 3 wird das Wort „Amtsausstat-
tung“ durch das Wort „Mandatsausstattung“ ersetzt.  

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 wird „4.711 Deutsche Mark“ durch 

„2.760 Euro“ ersetzt. 

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung: 
„3Die Kostenpauschale wird jeweils zum 1. Ju-
li eines Jahres an die Entwicklung des Ver-
braucherpreisindexes für Bayern angepasst, die 
vom Juli des abgelaufenen Jahres gegenüber 
dem Juli des vorangegangenen Jahres eingetre-
ten ist.“ 

d) Abs. 7 wird gestrichen. 

5. Art. 8 erhält folgende Fassung: 
„Art. 8  

Arbeits-, Dienst- und Werkverträge  
zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit 

(1) 1Auf Antrag werden einem Mitglied des Bayeri-
schen Landtags zur Unterstützung seiner parlamentari-
schen Arbeit Kosten für Arbeits-, Dienst- und Werkver-
träge in dem im Haushaltsgesetz vorgesehenen Umfang 
gegen Nachweis erstattet. 2Nicht erstattungsfähig sind 
Kosten für Verträge mit Personen, die mit dem Mit-
glied des Landtags verheiratet, oder im ersten Grad 
verwandt oder im ersten Grad verschwägert sind. 
3Nicht erstattungsfähig sind auch Kosten für Berater-
verträge, die keine konkreten Leistungen zum Vertrags-
inhalt haben. 
(2) 1Der Erstattungsanspruch besteht in der beantragten 
Höhe ab dem Ersten des Monats, in dem der Antrag ge-
stellt wird, frühestens ab Erwerb der Rechtsstellung als 
Mitglied des Bayerischen Landtags. 2Beim Ausschei-
den aus dem Landtag werden Kosten bis zum Ende des 
fünften Monats nach dem Ausscheiden erstattet. 
(3) Es werden monatliche Vorauszahlungen an das Mit-
glied des Bayerischen Landtags geleistet. 
(4) Bis spätestens 15. Februar ist für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr durch Rechnungslegung der Nach-
weis über die zweckbestimmte Verwendung der Vo-
rauszahlungen zu führen.  
(5) 1Nicht im Sinne der gesetzlichen Zweckbestim-
mung in Anspruch genommene Vorauszahlungen sind 
zurückzuerstatten. 2Das Gleiche gilt, wenn für das vo-
rangegangene Kalenderjahr bis zum 30. April des Fol-
gejahres kein oder ein unzureichender Nachweis über 
die Verwendung im Sinne der gesetzlichen Zweckbe-
stimmung erbracht wurde. 3Zugleich sind künftige Vor-
auszahlungen auszusetzen. 4Nach Vorlage der entspre-
chenden Verwendungsnachweise können in diesem 
Fall Leistungen auch rückwirkend gewährt werden.  

(6) Wird bis Ende des Folgejahres kein oder ein unzu-
reichender Nachweis über die Verwendung im Sinne 
der gesetzlichen Zweckbestimmung erbracht, erlischt 
der Erstattungsanspruch in Höhe der nicht nachgewie-
senen Kosten.“ 

6. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „und nach 
Art. 8“ angefügt. 

b) Die Worte „nach Art. 6 Abs. 2, 4 und 7“ werden 
durch die Worte „nach Art. 6 Abs. 2 und 4 sowie 
nach Art. 8“ ersetzt. 

7. Art. 12 erhält folgende Fassung: 

„1Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält nach 
seinem Ausscheiden eine Altersentschädigung, wenn es 
das 65. Lebensjahr vollendet und dem Bayerischen 
Landtag zehn Jahre angehört hat. 2Mit jedem weiteren 
Jahr bis zum 20. Jahr der Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Landtag entsteht der Anspruch auf Altersent-
schädigung ein halbes Lebensjahr früher. 3Art. 11 
Abs. 1 letzter Satz gilt entsprechend.“ 

8. In Art. 13 werden in Satz 1 das Wort „acht“ durch das 
Wort „zehn“ und die Zahl „18“ durch die Zahl „20“ er-
setzt. 

9. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 „3Bei der Entscheidung über Anträge nach den 
Abs. 1 und 2 ist ein amtsärztliches Gutachten der 
medizinischen Untersuchungsstelle der örtlich zu-
ständigen Regierung einzuholen.“ 

b) Es wird folgender neuer Abs. 4 angefügt: 

 „(4) 1Die Altersentschädigung nach Abs. 1 Satz 1 
und nach Abs. 2 vermindert sich um 3,6 v.H. für 
jedes Jahr, um das sie vor Beginn des Monats der 
Vollendung des 63. Lebensjahres, bei mindestens 
13-jähriger Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag 
vor Beginn des Monats der Vollendung des 60. Le-
bensjahres bezogen wird. 2Die Minderung darf 
10,8 v.H. nicht übersteigen.“ 

10. Die Überschrift zum Dritten Teil, 3. Abschnitt wird 
wie folgt geändert: 

„3. Abschnitt. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen, Unterstützungen“ 

11. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert: 

 „Art. 20  Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, 
     Pflege- und Geburtsfällen“ 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Krankheits-, Pfle-
ge-, Geburts- und Todesfällen“ durch die Wor-
te „Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen“ er-
setzt.  
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bb) Satz 2 wird gestrichen. 

cc) Satz 3 wird Satz 2. 

c) Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut: 

„(4) Der Anspruch auf den Zuschuss zu den Kran-
kenversicherungsbeiträgen nach Abs. 3 schließt bei 
den Mitgliedern des Bayerischen Landtags ein den 
Anspruch auf einen Zuschuss in Höhe der Hälfte 
des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversiche-
rungsbeitrags, höchstens jedoch die Hälfte des 
Höchstbetrags der sozialen Pflegeversicherung.“ 

12. In Art. 22 Abs. 7 werden die Worte „nach dem Gesetz 
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwen-
dung“ durch die Worte „nach dem Sonderzahlungsge-
setz des Bundes oder eines Landes“ ersetzt. 

13. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Art. 5, 6 Abs. 
1 bis 5 und 7 und in Art. 20“ durch die Worte „Art. 
5, Art. 6 Abs. 1 bis 5, Art. 8 und Art. 20“ ersetzt. 

b) In Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „6 Abs. 2 und 
7“ durch die Worte „6 Abs. 2, 8“ ersetzt. 

14. In Art. 25 werden die Worte „Art. 6 Abs. 2, 6 und 7“ 
durch die Worte „Art. 6 Abs. 2 und 6, Art. 8“ ersetzt. 

15. In Art. 26  Satz 1 werden die Worte „Aufwandsent-
schädigung nach Art. 6“ durch die Worte „Kostenpau-
schale nach Art. 6 Abs. 2“ ersetzt. 

16. Nach Art. 43 c wird folgender Art. 43 d eingefügt:  

„Art. 43 d  
Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli 2004  
geänderten Altersentschädigung und Hinter-

bliebenenversorgung 

„(1) 1Versorgungsansprüche, die vor dem 1. Juli 2004 
entstanden sind, richten sich nach dem bis zum 30. Juni 
2004 geltenden Recht. 2Art. 43 b bleibt unberührt. 

(2) 1Wurde vor dem 1. Juli 2004 eine Anwartschaft auf 
eine Altersentschädigung nach den Art. 12 bis 14 er-
worben, so bestimmt sich der Versorgungsanspruch 
nach dem bis 30. Juni 2004 geltenden Recht. 2Art. 43 b 
bleibt unberührt. 

(3) Die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen 
nach Art. 18 sind hinsichtlich der Anwendung von bis-
herigem und neuem Recht abhängig von dem Anspruch 
oder der Anwartschaft auf Altersentschädigung des 
Verstorbenen im Zeitpunkt seines Todes.“ 

§ 2 

Die Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen 
Landtags vom 9. Dezember 1993 (GVBl. 1994 S. 15) wer-
den wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt I werden die Worte „zur Aufnahme in das 
Handbuch des Landtags“ durch die Worte „zur Veröf-
fentlichung“ ersetzt.  

2. Abschnitt II wird wie folgt geändert:  

a) In Nr. 1 Satz 1 werden die Worte „im Handbuch“ 
durch die Worte „nach Abschnitt I Nr. 1“ ersetzt. 

b) In Nr. 2 wird „20.000 Deutsche Mark“ durch 
„10.000 Euro“ ersetzt. 

 
 

§ 3 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.   

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 
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